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LR

Koniglichen Preußischen Staaten.

1837.

Enthalt

die Verordnungen vom 10 2 Januar bis zum 21#oDezember1837.,

nebst 7 Verordnungen aus dem Jahre 1836.

(Von Nr. 1767. bis Nr. 1854.)

Nr. 1. bis incl. Nr. 24.

Berlin,

zu haben im vereinigten Gesetz-Sammlungs-Debits= und Zeitungs-Komtoir.





Chronologische Uebersicht
der in der Gesetz-Sammlung für die Königlichen Preußischen Staaten

vom Jahre 1837.
enthaltenen Verordnungen.

Datum Iusgegrben Nr.r.
des u Inhalt. des des Ge-Seire.

Gesetzesc.j Berlin. Stucks setzes

1836. 1837.
16. Sepe. 12. April.Reglement, den Debit der Arzeneiwaaren 7. 1788. 455

berreffend.
17.Oktbr. — Allerhöchste Kabinetsorder, wodurch das vorste- 7. 1787. 41.

hende Reglement genehmigt wird.
4. Dezbr.]7. Febr. Regulativ, den Gewerbebetrieb im Umher- . 1772 14

zieben betreffend. (Anl.)
13.— 31. Janr. JAllerhöchste Kabinetsorder, ber die Beobachtung . 1767. 1.

der mildernden Bestimmungen der 66. 218.
und 315. der Konkurs-Ordnung bei allen Exe-
kutionen. -

2. — #u — Allerhöchste Kabinetsorder, betreffend den wegen der 1. 1768. 2.
# 1—16. Thl. II. Tit. 19. des Allg. L. R.
entstandenen Zweisel über die Verpflichtung
der Kommunen zu Unterstützungen heimath-
loser Armen.

31.— 227. Febr. Allerhöchste Kabinetsorder, den Gewerbebetrieb . 1772. 13.
im Umherziehen und das desfallsige Regula- (mit Anl.)
tiv vom 4. Dezember 1836. betreffend.

31. — 8. April. Vertrag zwischen Sr. Majestät dem Könige von 6. 17864.—38

Preußen und Sr. Königl. Hoheit dem Großher=
zoge von Oldenburg, betreffend die Zoll= und
Handelsverhältnisse, ingleichen die Besteue-
rung der innern Erzeugnisse in dem Fürstenthume
Birkenfeld.

31.— 20. Novbr. Tarif zur Erhebung eines Pflastergeldes für 20. 1831. 150.
1837. die Stadt Neuwied. (Anl.)

10. Janr.31. Janr.Allerhöchste Kabinersorder, betreffend die Entschä- 1. 1769. 3.
digung der Geistlichen und Schullehrer in
den mit der Monarchie wieder vereinigten Landes-
tbeilen der Rheinprovinz und der Provinz
Westphalen, wegen des, durch die Veränderun-
gen in Ansehung der Grundsteuer seit dem Jahre
1806. an ihrem Einkommen erlittenen Verlustes.

10. — 31. — Allerhöchste Kabinetsorder, betreffend die in den 1. 1770. 6.

vormals zum Herzogthum Warschau gehöri-
gen Landestheilen, so wie in den vormals West-

phälischen Theilen der Provinz Sachsen bei
denjenigen Kirchenämtern und Schulstel-
len anzuwendenden Grundsätze, welche der im
Jahre 1806. genossenen Immunitäten und Be-
günstigungen binsichtlich der Grundsteuer der zu
ihren Docationen bestimmten Grundsücke durch



IV Chronologische Uebersicht des Jahrganges 1837.

Datum Ausgegeben
des in .%

Gesetzessch, Berlin.
Inhalt.

Nr.

bes

Stucks

Nr.

des Ge-

setzes.
Seite.

1837. 1837.

10. Janr. 20. Novbr.

18. — 2. März.

21. — 81. Janr.

31. — 5. April.

7. Febr.2. März.

7. — 124 —

13. — 24. —

13. — l21. —

18. — 5. April.

28.— 25. Mai.

9. März. 24. Märx.

bie Warschauischen oder Wesiphälischen Steuer-
Gesetze verlustig gegangen sind.

Allerhöchste Kabinetsorder, durch welche der Stadt
Neuwied die Erhebung eines Pflastergeldes
nach dem anliegenden Tarif vom 31. Dezember
1836. bewilligt wird.

Allerhöchste Kabinetserder, mit dem Tarif für die

Fähranstalt auf dem Pregel flusse bei Net-
tienen, im Regierungsbezirke Gumbinnen.

Verordnung, die autonomische Sukzessions-Be-
sugniß der Rheinischen Ritterschaft und das
darüber latefindende schiedsrichterliche Verfahren
betreffend.

Tarif, nach welchem das Brückengeld beim soge-
nanmen Hundspaß im Gubrauer Kreise vom

Dominio Nieder-Schüttlau zu erheben ist.
Allerhöchste Kabinetsorder, über die Besugniß der

Behörden, durch polizeiliche Bestimmungen die
äußere Heilighaltung der Sonn= und Fest-
tage zu bewahren.

Allerhöchste Kabinetsorder, wegen der gesetzlichen
Feiertage der katholischen Kirche in der
Rheinprovinz.

Allerhöchste Kabinettorder, die Ernennung des Ge-
heimen Staateministers Rother zum Chef der
Hauptbank und des Gebeimen Ober-Regierungs=
Rarbs v. Lamprecht zum Präsidenten des Haurt-
Banko-Direkoriums, mit dem Nange eines Ra-
tbes erster Klasse, betreffend.

Tarif, nach welchem das Ufergeld für das Ein-
und Ausschiffen bei Neusalz a. d. O. zu ent-

richteu ist.
Tarif, nach welchem das Niederlagegeld für

Benugung des Abladeplatzes am Oderufer zu
Neusalz zu entrichten ist.

Allerböchste Kabinetsorder, die Strase des Adels-
verlustes in der Rbeinprovinz betreffend.

Allerhöchste Kabinetsorder, wegen Ausschließung
der Oeffentlichkeit bei Verbandlungen von

Religions-Angelegenheiten und kirchli-
chen Verhältnissen.

Statut der Stistung für die Rheinische ritter-
bürtige Ritterschaft, zum Besten der von der
Sukzessionin das Grundeigenthum auesgeschlos-
senen Söhne und Töchter.

Verordnung für den Justitiarius der Königlichen
und Prinzlichen Hofmarschall-Aemter.

20. 1831.
(mit Anl)

1773.
(mit Anl.)

1771.

1780.

1774.

149.152.

17.

7—12.

19.

21.

79—95.

21—28.
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Datum Ausgegeben
zu

Berlin.

des

Gesetzes2c.
Inhalt.

Nr.

des

Stücks.

Nr.

des Ge-
setzes.

Seite.

1837.

11. März.

11. —

20. —

20. —

20. —

29. —

1837.

——#*

O#

29. —

29. —

29. —

5. April. Allerhöchste Kabinetsorder, betreffend die Form der
zum Zwecke der Befreiung des Eigenthums von

Privilegien und Hypotbeken in der Rheinpro-=
vinz stattfindenden Immobiliar-Versteige-
rungen.

Allerhöchste Kabinetsorder, betreffend die Bestra-
sfung von Uebertretungen der in derStrom-,
Deich= und Userordnung für Ostpreußen
und Litthauen vom 14. April 1806. enthalte-
nen Vorschriften.

Gesetz, wegen Bestrafung der Tarif-Ueber-
schreitung bei Erhebung von Kommunika-

tions-Abgaben.
Gesetz, über den Wassengebrauchdes Militairs.
Gesetz, über die Errichtung und Bekanntmachung

der Verträge wegen Einführung oder Aueschlie-
ßung der ebelichen Gütergemeinschaft.

Allerhöchste Kabinetsorder, wegen Modifikation
der Vorschriften S. 191. u. f. Tit. II. und S. 16.

Tit. III. der Allgemeinen Deposital-Ordnung
vom 15. September 1783. in Beziehung auf das

Verfahren bei Transferirungen von Deposital-
Massen und binsichtlich der Zulassung von De-

posital-Asservaten bei den Untergerichten.
Allerböchste Kabinettorder, betressend die Anwend-

barkeit der Vorschriften vom 8. August 1832. u.

26. Dezember 1833. in Bezug auf die Geld-
Entschädigungen, die bei Chaussee= und
Kanal-Anlagen, so wie bei öffentlichen Fluß-
bauten für abgekretenen Grund und Bo-

den zu entrichten sind, auf die Provinzen Schle-
sien und Pommern, mit Ausschluß von Neu-
Vorpommern.

Allerhöchste Kabinetsorder, die Ernennung des Ge-
heimen Ober-Finanzratbs v. Berger zum vier-
ten Mitgliede der Hauptverwaltung der Staats=

schulden betreffend.
Allerböchste Kabinetsorder, betreffend die Uebertra-

gung der Entscheidungen im Rekursverfahren
wider disziplinarisch bestraste Elementar-
Schullehrer an die Oberpräsidenten, als Prä-

sidenten der Provinzial-Schulkollegien, und wegen
des dabei zu beobachtenden Verfahrens.

Allerhöchste Kabinetsorder, betressend die Anwendung
der Preußischen Gesetze in denjenigen Or-
ten, welche bei Grenz-Regulirungen als Ge-

bietstheile der Monarchie anerkannt oder in

t

10.

10.

1782.

1789.

1795

1796.

1797.

1798.

3l.

57.

57—60.

60 —62.

63.

70.

70.

71.
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Datum Ausgegeben

des 1

Gesetesne Berlin.
In h a l t.

Nr.

des

Stucks.

Nr.

des Ge-
setzes.

Seite.

1837. 1837.

31. März.24. April.

31.

31.

4. April.

15.

15.

30.

4. Mai.

24.

29.

22.

2.

Juni.

Ma.

Juni.

Folge eines Austausches an dieselbe abgetreten
worden sind.

Gesetz, über den Waffengebrauch der Forst u.
Jagdbeamten.

Gesetz, über die Strafe der Widersetzlichkeiten
bei Forst= und Jagdverbrechen.

Allerhöchste Kabinct#torder, durch welche den Königs
Masestät der Stadt Czarnikau, im Großherzog=
thume Posen, die revidirte Städteordnung vom
17. März 1831. zu verleiben geruht haben.

Allerhöchste Kabinetsorder, betreffend die Entbindung
des Staatsministers Rother von der Leitung
der Verwaltungen für Handel, Fabrika=
tion und Bauwesen, ingleichen für das Chaus=
seebauwesen, und die Uebertragung beider Ver-
waltungen an den Staats= und Finanzminister
Grasen v. Alvensleben.

Allerhöchste Kabinetsorder, betreffend die Ergän-
zung der durch die Allerhöchste Kabinetsorder
vom 11. Februar 1832. (G. S. Nr. 1344. S. ö1.)
wegen Regulirung des Kautionswesens für
die Staatskassen= und Magazinbeamten
getroffsenen Bestimmungen.

Allerhöchste Kabinetsorder, betreffend die Gestattung
einer Nachfrist, und die Festsetzung eines Prä-
klusivtermins zur Einlosung der noch in Zir-
kulation befindlichen Koupons über rückstän-
dige Zinsen von Königsberger Stadt-Ma-
gistrats= und v. Bennigsenschen Obligationen,
aus dem Zeitraume vom 1. Januar 1808. bis zum

letzten Dezember 1820.
Allerböchste Kabinetsorder, betreffend die Ueberwei-

sung der gegen Justizbediente im Wege der
Aufsicht oder durch Erkenntuiß festgesetzten Geld-
strafen an den Uncerstützungs-Fonds für
bülfsbedürftige Kinder verstorbener Justizbeamten.

Allerhöchste Kabinetsorder, die Verhältnisse der mit

Pension zur Disposition gestellten Offiziere
betreffend.

Gesetz, über die persönliche Fähigkeit zur Ausübung
der Rechte der Standschafe, der Geriches-
barkeit und des Patronats.

Gesetz, über das Mobiliar-Feuer-Versiche-
rungswesen.

Allerböchsie Kabinetsorder, wegen Vermebrung
der Kassen-Anweisungen um 3 Millonen

Thaler gegen Deposition des gleichen Betrages

11.

11.

13.

13.

13.

II.

1793.

1794.

1799.

1786.

1800.

1804.

1801.

1805.

1806.

1807.

1802.

97.

102-108.

75.
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 0

Datum
bes

Gesetzes 2c.

iu

Berlin.

Ausgegeben

Inhalt.
Nr.

des

Stucks

Nr.

des Ge-

setzes.
Seite.

1837.

10. Mai.

13.

3. Juni.

11.

13.

27.

6. Juli.

10.

13. —

1837.

10. August.

25. Mai.

24. Juli.

18. Dezbr.

24. Juli.

16. August.

9. Sept.

10. August.

9. Sept.

in Staatsschuldscheinen oder Obligationen der
Anleibe von 1830.

Staatsvertrag zwischen Sr. Majestät dem Könige
von Preußen und Sr. Königl. Hobeit dem Groß-
herzoge von Oldenburg, wegen Bestimmung der,
aus dem Anschlusse der katholischen Kirchen
im Herzogkhume Oldenburg an die Diözese Mün-

ster hervorgehenden staatsrechtlichen Verhälenisse.
Landesherrliche Bestätigung des Statuts der Sreif-

tung für die Rheinische ritterbürtige Rit-
terschaft zum Besten der von der Sukzession

in das Grundeigenthum ausgeschlossenen Söhne
und Töchter.

Schiffahrts-Vertrag zwischen Sr. Majestät dem
Könige von Preußen und Sr. Majestät dem Kö-
nige der Niederlande.

Gesetz, zum Schutze des Eigenthums an Werken
der Wissenschaft und Kunst gegen Nachdruck
und Nachbildung.

Allerhöchste Kabineksorder, betreffend die Wiederher-
stellung der bei dem Brande der Stade Goldapp
im Jahre 1831., so wie des Schloßgebäudes in
der Stadt Lyck im Jahre 1833. vernichteten Hy-
pothekenbücher und Grundakten, und die
Amortisation der dabei verloren gegangenen Do-
kumente.

Allerhöchste Kabineksorder, betreffend das Verbot
des Verkehrs mit Promessen zu den Prämien--
scheinen der Seehandlung, oder zu ausländi-
schen, mit einer ähnlichen Prämienverloosung ver-
bundenen Staats--Anleihen.

Allerböchste Kabinetsorder, betreffend die Einziehung
der Geldbeträge, welche die Mediatstädte
der Provinz Posen zur Entschädigung der
durch das Gesetz vom 13. Mai 1833. aufgeho-
benen persönlichen und gewerblichen Abgaben
aufzubringen haben.

Auszug aus der Allerhöchsten Kabinetsorder, betref-

fenddas Reglement für das Berggericht in
Sieg

Allerkhöchsie Kabinetsorder, betreffend die Unanwend--
barkeit der 88. 797—799.Tit.20.Thl.II.des
Allg. L. R. auf diejenigen vorsätzlichen Be-
schädigungen, welche den Tod des Beschä-
digten zur Folge gehabt haben.

Reglement für das in Siegen zu errichtende

Berggericht.

16.

12.

14.

16.

17.

15.

17.

1810.

1803.
(mit Anl.)

1840.

1808.

1812.

1815.

1816.

(mit Anl.)

1811.

1816

(Anl.)

125.

77.

112.124.

165-171.

109.

134.

128.

134 139.
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Datum Husgegeben
des

Gesetzes #.

#a

Berlin.
Inhalt.

Stucks.

Nr.

des des Ge,
setzes.

Seite.

1837.

17. Juli.

20. —

6. August.25.

14.

1837.

16. Auguft.

Sept.

17.

17.
19.

24.

24.

13. Sept.

16.

27.

31. Oktbr.

31.

31.

Allerhöchste Kabinetsorder, betreffend die Umwand-
lung und Vollstreckung der von Civilgerichten
gegen gemeine Soldaten vor ihrer Einstellung

erkannten rechtskräftigen Gefängnißstrafen.
Allerhöchste Kabinetsorder, betreffend die Wiederher=

stellung der bei dem Brande des Städtchens Sei-
den berg im Jahre 1834. vernichteten Grund-
akten und die Amortisation der dabei verloren
gegangenen Dokumente.

Allerböchste Kabinetsorder, Erläuterungen und
Ergänzungen der Verordnungen über die Cen-
sur der Druckschriften vom 18. Oktober 1819.

und 28. Dezember 1824. entbaltend.

Allerhöchste Kabinersorder, betreffend die Wiederher-
stellung des H. 34. des Anhangs zur Allgemeinen
Gerichtsordnung in Beziehung auf Kurhessi-
sche Unterthanen, rücksichtlich persönlicher An-
forderungen aus deren Vermögen in den dies-
seitigen Staaten.

Allerhöchste Kabinetsorder, betreffend die Bestätigung
des Tarifs zur Erhebung eines Brückengeldes
bei Henrichenburg, im Regierungs-Bezirke
Münster.

Dieser Tarif selbcbtt.
Allerhöchste Kabinetsorder, durchwelche des Königs

Masestät der Stadt Kozmin, im Großherzog=
thume Posen, die revidirte Städteordnung
vom 17. Maärz 1631. zu verleihen geruht haben.

Allerböchste Kabinetsorder, über die Befugnisse
des Justizministers zur Ertheilung von Ge-

schäfts-Instruktionen.
Allerböchste Kabinetsorder, die Anwendbarkeit der

 . 31— 106. Tit. 35. Thl. I. der Allgemeinen
Gerichtsordnung über dat fiskalische Unter-
suchungsverfahren, in der Rheinprovinz
und in Neu-Vorpommern betreffend.

Allerhöchste Kabineksorder, wodurch der Werth des
Franks bei Geldstrasen, Kosten oder Gebühren,
im Bezirke des Rheinischen Appellationsgerichts-
hofes zu Cöln auf acht Silbergroschen bestimmt
wird.

Verordnung, wegen des in Neu-Vorpommern
von den statutarischen Erbportionen der Chegat-
ten zu entrichtenden Erbschaftsstempels.

Allerhöchste Kabinetsorder, die Anwendung der Vor-
schriften der Allerhöchsten Kabinetsorder vom
1. Januar 1831. auf die Anlage und den Ge-

16.

16.

16.

16.

18.

17.

19.

1813.

1814.

1819.

1817.

1820.

1821.

1818.

1822.

1823.

1824.

1825.

1826.

130.

130.

1119

139.

142.

143.

140.

143.

144.

145.

145.

146.
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Dakum Hausgegeben
des 1ur

Gesetzes2c Berlin.
Inhalt.

Nr.

des

Stucks

Nr.

des Ge-

setzes.
Seite.

1837. 1837.

6. Oktbr. 31. Obtbr.

6. — 20. Novbr.

8.—20. —

12. — 81. Obktbr.

18.— 31. —

18. — D Novbr.

18. — 20. —

21. — ô Oktbr.

25.— I. Debr.

W. — 11. —

1. Novbr. 233. —

Jahrhaug 18637.

brauch von Dampfkesseln zu anderen Zwecken,
als zum Maschinenbetriebe, betreffend.

Allerhöchste Kabinetsorder, durch welche des Königs
Majestät der Stadt Lobsens, im Großherzog=
thume Posen, die revidirte Städteordnung
vom 17. März 1831. zu verleihen geruht haben.

Allerhöchste Kabineksorder, betreffend den Verlust
des Gnadengehalts der im GCivildienste ange-
stellten Militair-Invaliden.

Allerböchste Kabinetsorder, betreffend die Bestim-
mung, daß bei gerichtlichen Verhandlungen mit
Personen, welche des Lesens und Schrei-
bens unkundig sind, ein gerichtlich vereideter
Dolmetscher die Stelle des Unterschriftezeugen
vertreten könne.

Allerhöchste Kabinetsorder, über die Kompetenz
der Berggerichte.

Allerhöchste Kabineksorder, über das in den Termi-
nen zur Beantwortung der Klage oder der Appel-

lation im summarischen Prozesse nach der

Verordnung vom 1. Juni 1833. zu beobachtende
Kontumazialverfahren.

Allerböchste Kabinetsorder, wonach das Hausvoig-
teigericht zu Berlin in Bagatellsachen die Stelle
eines Kommissarius des Kammergeriches vertritc.

Allerhöchste Kabinetsorder, wegen näberer Bestim-
mung des 8. 277. des Ostpreußischen Land-
schafts-Reglemenes vom 24. Dezember 1808.

die Ausreichung der neuen Zinskoupons auf

den letzten Stichkoupon betreffend.
Allerhöchste Kabinetsorder, betreffend die Kosten

der Untersuchungen wegen Beleidigungen
bei erfolgtem Verzicht.

Allerhöchste Kabinetsorder, betreffend die Einstellung
der in den S#. 117. u. 144. Tit. 51. der Pro-

zeßordnung bei öffentlichen Aufgeboten vor-

geschriebenen Benachrichtigung des Königl.
Haupt-Bankodirektoriums.

Allerhöchste Kabinetsorder, betreffend die Verhälenisse
des Telegraphen-Korps.

Vertrag zwischen Preußen, Bayern, Sachsen, Würt-
temberg, Baden, Kurbessen, dem Großberzogebume
Hessen, den zu dem Thüringischen Zoll= u. Han-
bdelsvereine gehörigen Staaten, dem Herzogebume
Nassau und der freien Stadt Franffurt einerseits,
und Hannover, Oldenburg und Braun-

N #

9.

20.

19.

19.

20.

20.

22.

21.

1827.

1832.

1833.

1829.

1834.

1830.

1836.

1837.

1842.

147.

153.

154.

147.

147.

157.

156.

173-177.



X Chronologische Uebersicht des Jahrganges 1837.

Datum Ausgegeben

Gesetzes2c

in

Berlin.
Inhalt.

Nr.

des Ge-Seite.

setzes.

1837.

1. Novbr.

1837.

23. Dezbr.

11. —

schweig andererseits, wegen Beförderung der ge-
genseitigen Verkehrsverhältisse. -

Uebereinkunft zwischen den vorgedachten Staaten
einerseits, und Hannover, Oldenburg und
Braunschweig andererseits, wegen Unterdrückung
des Schleichhandels.

Uebereinkunft zwischen denselben Staaten einerseits,
und Hannover andererseits, wegen des Anschlus-
ses der Grasschaft Hohnstein und des Amtes
Elbingerode an das Zollsystem Preußens und
der übrigen Staaten des Zollvereins.

Uebereinkunft zwischen eben denselben Staaten einer-
seits, und Braunschweig andererseits, wegen
des Anschlusses des Fürstenehums Blankenburg,
nebst dem Stifesamte Walkenried, ferner des
Amtes Calvörde, des Braunschweigschen An-
theils des Dorses Pabstorf und des Dorfes

essen an das Zollsystem Preußens und der
übrigen Staaten des Zollvereins.

Uebereinkunft zwischen Preußen einerseits, und Han-
nover, Oldenburg und Braunschweig an-

dererseits, wegen des Anschlusses verschiedener
Preußischer Gebiekstheile an das Steuer-

system Hannmovers, Oldenburgs u. Braunschweigs.
Uebereinkunft zwischen Preußen, Bayern, Sachsen,

Württemberg, Baden, Kurhessen, dem Großher=
zogthume Hessen, den zum Thüringischen Zoll-
und Handelsvereine verbundenen Staaten, Nassau
und der freien Scadt Frankfurt einerseits, und
Hannover, Oldenburg und Braunsch weig

ersee, wegen Erleichterung des gegenseitigen
Verkehrs

Uebereinkunft zwischen preußen und Hannover,
wegen der Besteuerung innerer Erzeugnisse
in den, dem Zollvereine Preußens und der mie
diesem zu einem gemeinsamen Joll= und Handels-
spsteme verbundenen Staaten angeschlossenen Han-
noverschen Landestheilen.

Uebereinkunft zwischen Preußen und Braun schweig,
wegen der Besteuerunginnerer Erzeugnisse
in den, dem Zollvereine Preußens und der mit
diesem zu einem gemeinschaftlichen Zoll= uud Han-
delssysteme verbundenen Staaten angeschlossenen
Braunschweigschen Landestheilen.

Allerhöchste Kabinetsorder, betreffend die Bestim-
mungen wegen der Beiträge der Städte, für
welche indirekte Kommunal-Abgaben durch die

1843.
(#.)

1844
)
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Gesetz-Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Stagaten.

. No. 1. — ——

(No. 1767.) Allerhöchste Kabinetsorber vom 13. Dezember 1836. über bie Beobachtung

ber mildernden Bestimmungen der 65. 218. und 315. der Konkurs-Ord-

nung bei allen Exekutionen.

*7 finde auf Ihren Bericht vom 26. v. M. kein Bedenken, die in den
218. und 315. Tit. 50. der Prozeß-Ordnung enthaltenen Porschriften, als

#h wRV bei allen Exekutionen zu beobachtende Bestimmungen anzuerkennen,
sonach die Verfügung zu genehmigen, welche Sie in dieser Beziehung an das
Land= und Stadtgericht zu Wollstein erlassen haben.

Berlin, den 13. Dezember 1836.

Friedrich Wilhelm.

An den Staats= und Justizminister Mühler.

(No. 1707—1768.) Jahrgang 1837. A ([No. 1768.)

(Ausgegeben zu Berlin den 31. Januar 1837.)
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(No. 1768.) Allerhöchste Kablnetsorber vom 22. Dezember 1836., betreffenb den wegen der

 1—16. Th. 1I. Tic. 19. des A. 2. R. entstandenen Zweifel über die

Verpflichtung der Kommunen zu heimathlosen Armen.

D. nach dem Berichte des Staatsministeriums vom 30. v. M. ein Zweifel

entstanden ist, ob die Kommunen wegen der Unterstützungen, welche sie nach dem
Allgemeinen Landrecht Th. II. Tit. 19. 9. 1—16. an heimathlose Arme zu ver-
abreichen haben, in Ermangelung eines näher Verpflichteten, den Regreß an die
Staatskasse zu nehmen berechtigk sind? so erkläre Ich hierdurch, daß eine Ver-
pflichtung der Staatskasse zum Ersatz solcher Verwendungen nicht stattfindet.
Ich beaustrage das Staatsministerium, diese Deklaration durch die Gesetzsamm-
lung bekannt zu machen.

Berlin, den 22. Dezember 1836.

Friedrich Wilhelm.

An das Staatsministerium.

(No. 1769.)
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(No. 1769.) Allerhöchste Kabineksorber vom 10. Januar 1837.) betreffend die Eeschädl.

gung der Geistlichen und Schullehrer in den mit ber Monarchle wieder

vereinigten kandestheilen der Rheinprovinz und der Provinz West-=

phalen wegen des, burch die Veränderungen in Ansehung der Grundsteuer

seit dem Jahre 1806. an ihrem Einkommen erlictenen Verlusts.

A den Bericht des Staatsministeriums vom 20. v. M. bestimme Ich, daß

diesenigen Geistlichen und Schullehrer, welche in den mit Meiner Monarchie
wieder vereinigten Landestheilen der Rheinprovinz und der Provinz Westphalen
an dem ihnen in der Eigenschaft eines Erbverpächters, Lehns= oder Erbzinsherrn
oder Realberechtigten zustießenden Einkommen in Folge der seit dem Jahre 1806.
in Ansehung der Grundsteuer eingetretenen DVeränderungen einen VPerlust erlei-
den, von dem sie ohne diese Veränderungen nicht betroffen seyn würden, für
diesen Verlust vom 1. Januar d. J. ab nach folgenden Grundsatzen entschadigt
werden sollen: .

1) Ein Anspruch auf Entschadigung findet uberall nur dann statt:

a) wenn das prastationspflichtige Grundstuck oder das daraus zu beziehende
Einkommen bereits im Jahre 1806. mit einer Schulstelle verbunden war
oder zur Dotation eines Kirchenamtes gehörte, welches entweder schon
damals mit der Leitung und Ausübung der Seelsorge in einem bestimm-
ten Spreng el beauftragt war oder später, jedoch vor dem 21. April 1827.
damit beauftragt worden ist;

b) wenn ein solches Grundstück im Jahre 1806. observanzmäßig oder nach
urkundlichen oder gesetzlichen Bestimmungen entweder völlig steuerfrei oder
doch nur mit gewissen Steuergattungen oder nur mit einer gewissen
Quote des in der Hand eines andern Besitzers davon zu entrichtenden
Grundsteuer-Betrages, oder endlich nur mit einem unveränderlichen
Steuerfirum belegt war, und

D) wenn die Inhaber der, den Kirchendmtern oder Schutstellen prästations-
pflichtiger Grundstücke nach den bestehenden Bestimmungen ganz oder
theilweise einen Ersatz der Grundsteuer zu verlangen oder einen Theil
der Prästationen zurückzubehalten befugt sind, und die Berechtigten da-
durch an ihrem Einkommen einen Ausfall erleiden, der, ohne die Ver-
anderungen im Steuerwesen seit dem Jahre 1806. nicht stattfinden würde.

Die zu a. bezeichneten Kirchendmier sind bei dem katholischen Klerus die
der Erzbischöse, Bischöse, Dom-, Kurat= oder Pfarrgeistlichen. Kirchenämter,
welche mit der Leitung und Ausübung der Seelsorge in einem bestimmten Spren-
gel gar nicht oder erst seit dem 21. April 1827. beauftragt sind, ferner geistliche
oder kirchliche Korporationen, milde Süstungen, Universitäten und Schulanstal-
ten, endlich Fundationen für Prediger= oder Schullehrer-Wietwen haben auf
eine Entschädigung wegen der Besteuerung der Grundstücke, aus welchen sie
Einkünfte beziehen, niemals einen Anspruch. Wenn jedoch die Einkünfte, welche

(No. 1709.) A Pre-
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Prediger- oder Schullehrer-Wittwen aus fremden Grundstucken beziehen, dann,
wenn keine dazu berechtigte Wittwen vorhanden sind, den Inhabern der betref-
senden Pfarr= oder Schulstelle zustießen, wird in Ansehung einer etwa zu gewäh-
renden Entschädigung ebenso verfahren, als wenn diese Einkünfte zur Dotation
der Pfarr= oder Schusstelle gehörten.

2) Wenn ein Anspruch auf Entschädigung nach den Bestimmungen zu 1.
begründet ist, so wird der Betrag derselben nach den von dem Finanzministerium
in Gemeinschaft mit dem Ministerium der Geistlichen und Unterrichts-Angelegen-
heiten zu ertheilenden Instruktion ausgemittelt, festgesetzt und als eine unverän-
derliche Rente auf die Staatskassen angewiesen.

3) Diese Emtschddigung (Nr. 2) wird den berechtigten Geistlichen oder
Schullehrern auch dann fortgewährt, wenn die Inhaber der verpflichteten Grund=

icke, in so weit dies überhaupt zulässig ist, die darauf haftenden Realabga-
en oder sonstigen Verbindlichkeiten adlösen. Bei der Ablösungs-Berechnun

wird auf diese forkdauernde Entschädigung Rücksicht genommen und der Wert
der abzulssenden Leistungen oder Derrflichtungen um so viel geringer geschätz.
Wird ein Kirchenamt oder eine Schulstelle bei Gemeinheitstheilungen oder Ab-
lsungen für die bis dahin ausgeübten Rechte durch Ueberweisung eines Grund-

cks abgefunden und dasselbe von der darauf haftenden Grundsteuer entbunden,
ö hört gleichzeitig die mit Rücksicht auf die bisherige Besteuerung dem Kirchen-

amte oder der Schulstelle etwa bewilligte Entschddigung auf.

In den neu erworbenen Landesthälen, namentlich auch in dem Herzog-
thum Wesiphalen, hat es bei den bestehenden Bestimmungen sein Bewenden.

Berlin, den 10. Januar 1837.

Friedrich Wilhelm.

An das Staateministerium.

(No. 1770.)
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(No. 1770.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 10. Januar 1837.) bekreffend die in den vor-

mals zum Herzogthum Warschau geherigen Landestheilen, so wie in

den vormals Westphälischen Theilen der Provinz Sachsen bei den-

senigen Kirchenämtern und Schulstellen anzuwendenden Grundsätze, welche

der im Jahre 1806. genossenen Immunitäten und Begünstigungen hinsiche-

lich der Grundsteuer der zu ihren Dotationen bestimmten Grunöstücke durch

bie Warschauischen oder Westphällschen Steuer-Gesetze verlustig gegan-

gen sind.

A den Bericht des Staaks-Ministeriums vom 20. v. M. bestimme Ich, daß

in den Landestheilen, die zum Herzogthum Warschau gehört haben, so wie in
den vormals Westphälischen Theilen der Provinz Sachsen, bei den zur Dota-
tion eines Kirchenamts oder einer Schulstelle dienenden Grundstücke, welche der

im Jahe 1806. in Ansehung der Grundsteuer genossenen Immunitäten oder
Begünstigungen durch die Westphaälischen oder Warschauischen Steuergesetze ver-
lustig gegangen sind, sortan folgende Grundsätze zur Anwendung kommen sollen:

1) Ein Anspruch auf Steuerfreiheit oder Entschädigung findet überall
nur dann statt:

a) wenn ein Grundstück oder Einkommen bereits im Jahr 1806. mit einer

Schulstelle verbunden war oder zur Dotation eines Kirchenamtes gehörte,
welches entweder schon damals mit der Leitung und Ausübung der Seel-
sorge in einem bestimmten Sprengel beauftragt war, oder spater, jedoch
vor dem 21. April 1827. damit beauftragt worden ist, und
wenn ein solches Grundstück oder Einkommen im Jahre 1806. observanz-
maßig oder nach urkundlichen oder gesetzlichen Bestimmungen entweder völlig
steuersrei war, oder nur zu gewissen Gattungen der verschiedenen Grund-
Steuern herangezogen wurde, oder nur mit einer gewissen Quote des in
der Hand eines andern Besitzers davon zuentrichtenden Grunosteuer-Betrages,
oder endlich nur mit einem unveränderlichen Steuerfrum belegt war. Die
zu a. bezeichneten Kirchendmter sind bei dem katholischen Klerus die der Erz-
bischöse, Bischöfe, Dom= und Kurat= oder Pfarr-Geistlichen. Grund-
stücke oder Einkünfte, welche zur Dotation eines mit der Leitung und Aus-
übung der Seelsorge in einem bestimmten Sprengel nicht beaustragten,
oder eines erst seit dem 21. April 1827. damit beaustragten Kirchenamts,
oder zur Dotation einer geistlichen oder kirchlichen Korporation, milden
Seiftung, Universität oder Schul-Anstalt, oder endlich ausschließlich zur
Unterstützung von Prediger= und Schullehrer-Wirtwen bestimmt sind,
haben auf Wiederherstellung der früher genossenen Immunität oder Be-

ünstigung keinen Anspruch. Insoweit indeh milde Seiftungen, Univer-
#uders Schulanstalten, oder unvermögende Kirchen der vormals West-
phdlischen Theile der Provinz Sachsen auf den Grund der vor dem 30.
Jannar 1817. von dem früheren provisorischen Gouvernement zu Halber-

bant ergangenen Verfugungen sich gegenwartig im Genusse der fruherenmunitaten oder Begunstigungen befinden, behalt es dabei bis auf Meine
(No. 1770.) weitere

b



weitere Bestimmung sein Bewenden. Witthums-Grundstucke, deren Nieß-
brauch dann, wenn keine dazu berechtigte Wittwe vorhanden ist, dem
Geistlichen oder Schullehrer zusteht, werden fur die Dauer dieses Nieß-

breune den eigentlichen Pfarr= oder Schul-Dotations-Grundstücken gleich
geachret.

2) Wenn die nach den Bestimmungen zu 1. hier in Betracht kom-
menden Grundstücke im vollen Eigenthum der Stellen befindlich sind, zu deren

Dotation sie dienen und von den Inhabern beee Scellen durch Selbstbewirth-
schaftung oder Zeitverpachtung benutzt werden, so wird die frühere Immunitch
oder Begünfsligung, in soweit dies noch nicht geschehen ist, vom 1. Januar d. J.
ab durch gänzliche Absetzung der Grundsteuer vom Etat oder durch Ermäßbigung
derselben auf gewisse Gattungen der Grundsteuer, oder eine gewisse Quote der
allgemein gesetzlichen Steuer, oder durch Herabsetzung auf ein bestimmtes Firum
in dem Umfange wieder hergestellt, den sie im Jahre 1806. gehabt hat. Wenn
ein Grundstück im Jahre 1806. mit der vollen gesetzlichen Grundsteuer, oder
einer gewissen Quote derselben, oder einer gewissen Gattung der Grundsteuer
belegt war, so kann aus dem Umstande, daß die volle Grundsteuer, oder die
ndmliche Quote derselben, oder die nadmliche Steuer-Gattung nach der den be-
stehenden Vorschristen entsprechenden Veranschlagung jetzt mehr oder weniger be-
trägt, als im Jahre 1806. keine Veranlassung entnommen werden, durch Er-
mäßigung oder Erhöhung des gesetzlichen Steuer-Betrages die frühere Sceuer-
Summe wieder herzustellen. #

3) Wenn Geistliche und Schullehrer dagegen die unter den Bestim-
mungen zu 1. begrifsenen Grundslücke nicht durch Selbstbewirthschaftung oder Zeit-
Verpachtung benutzen, sondern nur, als Lehns= oder Erbzinsherrn, Erbverpäch=
ter oder Real-Berechtigte, ein Einkommen daraus beziehen, so unterliegen diese
Grundstücke unter allen Umständen der Besteuerung nach den gesetzlichen WVor-
schristen.— In soweit aber die aus solchen Grundstücken ein Einkommen be-
ziehenden Geistlichen oder Schullehrer dadurch, daß die Inhaber der Grund-
stücke nach den bestehenden Bestimmungen ganz oder theilweise einen Ersatz der
Steuer zu verlangen, oder einen Theil der abzuführenden Prdstationen zurück
zu behalten befugt sind, einen Nachtheil erleiden, von welchem sie ohne die seit
dem Jahre 1806. in der Grundsteuer eingetretenen Veränderungen nicht betrof-
sen werden würden, soll ihnen dafür, in soweit dies nicht bereits verfügt ist, vom
1. Januar d. J. ab eine Entschddigung aus Staatekassen gewährt werden.
Wegen der Ausmittelung, Festsetzung und Anweisung dieser in der Form einer
unveränderlichen Rente zu gewährenden Entschddigung hat das Finanz-Ministe-
rium in Gemeinschaft mit dem Ministerium der geistlichen und Unterrichts-An-
gelegenheiten das Nöthige zu verfügen.

4) Die nach den Bestimmungen zu 3. festgesetzte Entschädigung wird
den berechtigten Geistlichen oder Schullehrern auch dann fortgewährr, wenn die
Inhaber der verpflichteren Grundstücke, in soweit dies überhaupt zulässig ist, die
darauf haftenden Real-Abgaben oder sonstigen Berbindlichkeiten ablösen. Da-
gegen wird bei der Ablösungs-Berechnung auf die fortdauernde Entschddigung
Rücksicht genommen und der Werth der abzulösenden Leistungen oder Verpslich=
tungen um so viel geringer geschatzt.

5) Wenn
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5) Wenn Kirchenamter oder Schulstellen bei Gemeinheits-Theilungen
oder Ablosungen fur die bis dahin ausgeubten Rechte durch Ueberweisung von
Grund und Boden abgefunden werden, so wird in den Fällen, wenn die Kir-
chendmier oder Schulstellen andere besteuerte Ländereien besitzen, die bisherige
Steuer auch von dem Abfindungslande forterhoben und die mit Rücksicht auf
die Besteuerung etwa bewilligte Entschddigung forkgewährt. — Enriichten die
Kirchendmrer oder Schulstellen dagegen bis dahin keine Grundsteuer, so wird
auch von dem Abfindungslande keine Steuer erhoben, gleichzeitig aber auch die
bis dahin etwa gewährte Entschaddigung vom Etat abgesetz.

6) Wenn zu Lehn, zu Erbzins= oder Erbpachts-Rechten verliehene Grund=
stücke den ein Einkommen daraus beziehenden Kirchenämtern oder Schuflstellen
wieder anheim fallen und von deren Inhabern fortan durch Selbstbewirkhschaf-
tung oder Zeitverpachtung benutzt werden, so wird, in soweit die zu 1. ausgestell-
ten Bedingungen vorhanden sind, die frühere Immunität nach den Bestimmun-
gen. zu 2. wieder hergestellt und die an deren Stelle bis dahin etwa gewährte
Entschädigung vom Etat abgesetzt.

Berlin, den 10. Januar 1837.

Friedrich Wilhelm.
An das Staatsministerium.

(No. 1771.) Verorênung, die autonomische Sukzessions-Befugniß der Rbeinischen Rlkter-

schaft und das darüber statefindende schiedsrichterliche Verfahren betreffend.

Vom 21. Januar 1837.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
Preußen 2c. 2c.

Da mehrere Familien Unseres Nheinischen Ritterstandes, auf die Wie-
derherstellung der, dem ritterbürtigen Adel in Unserer Rheinprovinz vor Einföh-
rung der fremden Gesetzgebung zugestandenen Disposttionsbefugniß für Erbfülle
angetragen haben und diese Disposttionsbefugniß eine wesenrliche Bedingung zur
Erhaltung dieser Familien und ihres Grundbesitzes in denselben ist; so haben
Wir, stets landesvaterlich geneigt, jedem Scande diejenigen Einrichtungen zu
bewilligen, welche den Wohlstand und den Flor desselben befördert, Uns bewo-
gen gefunden, durch die Order vom 16. Januar v. J. gedachte autonomische
Dispositionsbefsugniß denjenigen adlichen Familien der Rheinprovinz, welche
dieselbe unter den früheren Regierungen ausgeübt haben, anzuerkennen und für
sie wieder herzustellen. Wir haben sedoch die Ausübung dieser Besugniß an
die Bedingung geknüpft, daß für die standesmäßige Erziehung, Abfindung und
Aussteuer der übrigen Kinder und für die Versorgung des überlebenden Ehe-
gatten gesorgt, daß zur Sicherung dieses Zwecks eine Sctiftung gegründet und
daß für die dabei entstehenden Streitigkeiten ein Schiedsgericht errichtet werde.

(No, 1770—1771.) Nach-
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Nachdem die darüber erforderten Vorschläge bei Uns eingegangen sind;
so haben Wir auf den Bericht Unseres Staatsministeriums nicht allein das Uns

—7 Stiftungsstatut heute landesherrlich genehmigt, sondern verordnen auch,wie folgt:
K. 1. -

k«-»,M,,4, Die Eingangs gedachte Disposttionsbesugniß wird densenigen Familien
sche Disdost, den Rheinischen Ritterstandes, welche dieselbe vor der Einführung der fremden
keousbefugais. Gesetzgebung ausgeübt haben, in Verfolg Unserer Ordre vom 16. Januar 1836.

hierdurch wiederholentlich anerkannt und zugesichert. Es soll über diese Familien

eine von Uns landesherrlich bestärigteMarrikel niedergelegt werden.

Es können aber von dieser Dispositionsbefugniß nur diejenigen Mitglie-
der der gedachten Familien Gebrauch machen, welche

1) ein landtagsfähiges Rirtergut in Unserer Rheinprovinz allein oder
gemeinschaftlich mit einem Andern besitzen,

2) an der oben erwähnten Stistung Theil haben.
Die in diesen Familien zur Theilnahme an der Stiftung nach deren

Statut nothwendige persönliche Ritterbürtigkeit ist zur Ausübung dieser Dispo-
sitionsbefugniß nicht erforderlich.

Der Ehemann einer mit einem landtagsfähigen Rittergut angesessenen
Ehefrau ist, insosern er zu den berechtigten Familien gehört, zur Ausübung die-
ses Rechts besugt. «

8. 4.
Ehefrauen und Wittwen der zur Ausubung dieses Rechts befugten Mit-

glieder der mehrerwahnten Geschlechter konnen, ohne Unterschied, ob sie zu diesen
Familien gehoren oder nicht, diese Dispositionsbefugniß jedoch nur allein in Be-

lehung auf diesen Ehemann und die in der Ehe mit ihm gebornen Kinder aus-
ben, die Ehefrauen indessen nur insofern dies in gegenseitigen Vermägen oder

Testamenten mit ihrem Ehemanne geschieht und die Wittwen nur, wenn sie ein
landtagsschiges Rittergut besitzen.

Außer den im F. 1. gedachten Geschlechtern steht diese aukonomische Be-
fugnif auch denjenigen, welche nach den näheren Bestimmungen des heute von
Uns landesherrlich bestatigten Stiftungsstatuts in die Genossenschaft derselben
werden ausgenommen werden und zwar auch dann zu, wann sie an den Vor-

theilen der Stiftung noch nicht Theil nehmen konnen.

Die autonomische Dispositionsbefugniß besteht in dem Recht des Fami-
lienvaters, insofern Vertrage, Fideikommisse oder andere beschrankende Familien-
Anordnungen nicht entgegenstehen, mit Abweichung vom gemeinen oder Provin-
ialrecht und insonderheit ohne durch einen Pflchttheil beschränkt zu sein, nach
einem freien Gutbefinden die Erbfolge in seinen Nachlaß unter seinen Kindern,

oder wenn diese vor ihm verstorben sind, deren Kindern, die Bevorzugung eines
derselben vor den andern, und die Absindung und Aussteuer der letzteren, so wie
das Witthum, die Abfindung und die übrigen Vermögensverhältnisse des über-

leben-



lebenden Ehegatten und der deele von dem Vermsgen der Kinder etwa
#chenoen Nutznießung und überhaupt alles, was auf die Erbfolge in seinem

achlaß Bezug hat, festzusetzen und anzuordnen.

gein Inwiefern weiblicheA#zendenten dies Recht ausüben können, ist im 6. 4.bestimmt. ---

. . §.7.

Diese Dispositionsbefugniß kann, von den Eltern sowohl einzeln, als
geweinschastuch- sowohl über den Nachlaß des einen Ehegatten, als über den

Fsderseitigen, sowohl vor als wahrend der Ehe, durch Eheverträge, durch gegen-
seitige oder einseitige Testamente und durch andere Verfügungen unter Lebenden
oder auf den Todesfall ausgeübt werden und steht dabei den Eltern frei, auf
eben diese Art die bereits getrossenen Dispositionen abzudndern und aufzuheben

und durch andere zu ersetzen. "ls

Den zu dieser Dispositions-Befu niß berechtigten Eltern steht dieselbe
auch bei Fideikommißstiftungen zu, in Ansehung der Bestatigung derselben ver-
bleibt es aber bei den bestehenden Veorschtiften.

(. 9.
Diiejenigen, welche von dieser Befugniß (§.6. 6—8.) Gebrauch machen,

find jedoch verpflichtet, für die standesmäßige Erziehung und Abfindung oder
Aussteuer ihrer sämmtlichen übrigen Kinder, so wie für die standesmätige Er-
haleung des überlebenden Ehegatten mit Rucksicht auf das frühere Familien=
Herkommen, die Zahl der Kinder und die Verhältnisse des Wermögens Sorge
zu tragen.

6. 10.
Die rücksichtlich dieser Verpflichtung entstandenen Streitigkeiten sollen, u. Schieds-

mit gänzlichem Ausschlusse der ordemlichen Gerichtshöfe von einem ebenbürtigen Gerich.
Schiedsgericht entschieden werden.

G. 11.
Derjenige, welcher durch die elterliche Disposition sich verletzt hält, hat

seine, mit dem erforderlichen Beweise versehene, Klage bei dem, vermöge des
Seistungs-Statuts bestehenden Ausschusse anzubringen, von welchem sie binnen
drei Wochen dem Gegentheil mitgetheilt wird, um sie binnen der zu bestimmen-
den Frist umter dem Nachtheil zu beantworten, daß widrigenfalls die weitere Un-
tersuchung und die Entscheidung ohne seine Juziehung erfolgen werde. Nach-
dem die Beantwortung eingegangen ist, versucht der Ausschuß die gätliche Hin-
legung der Sache, in einem Termine, zu welchem er den Kläger bei Vermei-
dung der Abweisung der Klage, den Beklagten aber unter dem obgedachten

Nachtheil, vorzuladen hat. 12
Bel erfolglos versuchter Sühne hat der Ausschuß die Verhältnisse der

Sache mögichst vollständig und gründlich zu untersuchen und demnächst dies
schiedsrichteriche Verfahren anzuordnen und zu dem Ende jede Partei aufzu-
sordern, binren der zu bestimmenden Frist einen Schiedsrichter zu benennen und
alles dasjenige beizubringen, was sie in der Sache noch Mofütren hat.

(No. 1771.) Jahrgang 1837. B
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.13. «

Zu Schiedsrichtern konnen nur ritterburtige, mit einem landtagsfahigen
Rittergute angesessene Familienhaupter aus den berechtigten Geschlechtern, weiche
verheirathet oder Wittwer sind und das 35ste Lebensjahr zuruckgelegt haben, er-
wählt werden. Ueber die Rekusation derselben und über die Ablehnung der

Wahl entscheidet der Ausschuß und bestimmt zugleich die l. binnen welcherein anderer Schiedsrichter zu benennen ist. enn in diesem, so wie in dem

Fall des §. 12. der Schiedsrichter nicht in der bestimmten Frist dem Ausschusse

benannt wird, so wählt ihn der Musschuf.

Das Schiedsgericht besteht aus dem Direktor des Ausschusses, als Di-
rektor, dem Sondikus und den von den Parteien erwählten beiden Schieds-=

mänmern; die beiden ersten haben indessen bei der Entscheidung keine Stimme.

Der Direktor beruft die Schiedsrichter zum Schiedsgericht, welches in
Dusseldorf gehalten wird und nimmt sie dahin:

daß sie nach genauer Prufung der Verhaltnisse der Sache und des
in der betreffenden Familie fruher ublichen Herkommens und der ge-
genwartigen Verhaltnisse derselben, als gewissenhafte, wohlbedachtige
und das Wohl des Standes, der Familie und der Kinder gleich be-

sorgte Familienvater nach ihrem besten Gewissen und Einsehen unpar-
teiisch so urtheilen werden, als wenn sie selbst wie Familienvater die
in Frage gestellten Verhältnisse zu ordnen hätten,

in Eid und Pflicht. Die Schiedsrichter geloben außerdem dem Direktor mi-

telst Handschlags die strengste Amtsperschwiegenhet.

Der Direktor übergiebt darauf die Akten den Schiedsrichterm #r Prü-
fung binnen einer dazu zu bestimmenden Frist. Wenn sie noch eine nähere Er-
mutelung, die Beibringung von Urkunden oder die persönliche Vernehmung der
Parteien für rathsam halten, so hat der Direktor dies zu veranlassen. Nachdem
die Sache als hinreichend erörtert angenommen worden, setzt der Oirektor eine
Zusammenkunft des Schiedsgerichts an, in welchem unter seinem Vorsitz über
die Sache vom Syndikus Vortrag gehalten, demnächst berathen und endlich von
sedem Schiedsrichter sein Ausspruch abgegeben wird, wenn sie oder einer von
ihnen sich nicht vorbehäle, dasselbe binnen einer kurzen Frist nachträglich abzuge-
ben. Jeder Schiedsrichter muß seinen Ausspruch schriftlich, motivirt und von

ihm unterschrieben und unterssegelt dem Direltor abgeben.

Wenn die Schiedsrichter in ihrem Ausspruch übereinstimmer, so wird
derselbe unter der Unterschrift des Direktors und des Syndikus und dem Sie-

gel des Schiedsgerichts, in Form eines gerichtlichen Urtheils ausgeferigt und den
Parteien instnuirt.

8. 18.
Sind aber die Schiederichter nicht einverstanden, so sordeit der Direk-

tor at auf, binnen 14 Tagen über einen Obmann sich zu einigen und ihn dem
Ausschusse anzuzeigen. Wenn binnen dieser Frist die Schiedsrichter den Ob-

mann
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mann nicht angezeigt haben, so ist der Ausschuß berechtigt, denselben zu ernen-
nen, so wie er, wenn die Schiedsrichter sich uber denselben nicht einigen konnen,
befugt ist, aus denen von ihnen vorgeschlagenen Personen den Obmann zu wah-
len. Der Obmann kann jedoch in allen Fallen nur aus den Mitgliedern des

Ausschusses gewählt werden, und ist mit dem, 8. 15. vorgeschriebenen Eide zu
belegen. Nach gewissenhafter Erwägung der Akten und Perhültnisse trict er mit
den Schiedsmämern zur Berathung zusammen und händigt demnächst seinen
motivirten Ausspruch in der §. 16. bestimmten Form dem Direktor ein, welchem-
nächst der schiedsrichterliche Ausspruch in der §#. 17. vorgeschriebenen Art ausge-
sertigt und insinuirt wird.

719.
Die Schiedsrichter und der Obmann haben bei ihrem Ausspruch das

Interesse des Standes, der Familie, des Disponenten des zur Sukzession beru-
senen Erben, der abzufindenden Kinder oder des überlebenden Ehegatten zu be-
rücksichtigen, dabei aber zunächst auf die in der Familie bestehenden Vorschriften
und Gebréuche, oder das darin früher üblich gewesene Herkommen, in deren
Ermangelung aber auf das in solchen Geschlechtern der Rirterschaft, in welchen
diese Dispositions-Befugniß ebenfalls galt und in welchen gleiche oder dhnliche
Personal= und Vermögens-Verhältnisse obwalteten und in Ermangelung dieser
Anhaltspunkte auf den Zweck dieser freien Dispositions-Befugniß und auf die

Grundsctze der Billigkeit Röcksicht zu nehmen.

Der Ausspruch des Schiedsgerichts erfolgt in erster und letzter Instanz
und schließt nicht allein die Gerichtsbarkeit der ordentlichen Gerichtshofe, sondern
auch alle ordentliche und außerordentliche Rechtsmittel aus; er ist eben so exeku-

torisch, wie die Erkenntnisse der ordenklichen Gerichtshöfe.

Wenrn jedoch wesentliche Vorschristen des Verfahrens verletzt oder offen-
bare und erhebliche Irrthümer in die Entscheidung untergelaufen sind, so steht
dem Gerletzten die Revisions-Instanz ossen. Das Revistonsgericht besteht aus
den Mitgliedern des Schiedsgerichts und aus vier andern Schiedemännern, von

welchen jede Parthei zwei vorschlägt und welche eben die Eigenschaften wie die
Schiedsmänner haben müssen. Sie versammeln sich uncer dem Vorsitze des
Direktors, welchem im Revisionsgericht eine Stimme gebührk, die bei Stimmen-
gleichheit die entscheidende ist. Gegen das Revisions-Urtheil findet ein weiteres
Jechtsmittel nicht Statt.

6. 22.
Die, die 95.6 —9. gedachten Gegenstände, nicht betressenden Sereitigkei-

ten, und insonderheit die formelle Rechtsbeständigkeit der Akte, wodurch die Dis-
positionen getrossen sind, gehören zur Kompetenz der ordentlichen Gerichtöhsse,
diese haben jedoch in ihren Entscheidungen Unsere gegenwärtige Verordnung in
allen den Punkten, in welchen sie das gemeine oder besondere Recht abändert,

insonderheit in den, 65. 7. und 8. gedachen Fällen zu befolgen.

Die Kompetenz der ordentlichen Gerichtshöfe beschränkt sich aber auf die

sormelle Rechtsbeständigkeit der Disposseions-Akte und erstreckt sich nicht auf di
(No. 1771.) "
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rücksichtlich der Sukzession, Abfindung und Aussteuer der Kinder und auf die
ersorgung des überlebenden Ehegatten einrretenden rechtlichen Folgen der Rechts-
unbeständigkeit der Akte. In diesen Fällen soll die Intestat-Erbfolge nicht ein-
treten, sondern diese Gegenstände sollen vielmehr auch in diesem Falle zur Kom-
petenz des Schiedsgerichts gehören, an welches das ordentliche Gericht, nachdem
es die formelle Ungülrigkeit der Akte ausgesprochen hat, die Parteien zu verwei-
sen hat, und welches darüber, wenn auch nicht strenge nach der Dispostion, den-
noch nach dem Herkommen in der Familie und nach den übrigen §. 19. gedachten

Rücksichten mit möglichsterAufrechthaltung der Absicht der Disposttion enescheidet.

Beschwerden über das schiedörichterliche Verfahren können nur bei Un-

serem Justizministerium angebrachtwerden.
O

Das Siegel des Schiedsgerichts bestehe aus dem Bergischen Löwen mit
der Umschrift: „Schiedsgericht des ritterbürtigen Rheinischen Adels“; die Justiz

wird außer den baaren Auslagen unentgenlich verwaltet.

Die gegenwartige Verordnun trittbeialenam16. Januar 1836. noch

nicht wirklich eröffneten Sukzessionsse len ein.

Alle Bestimmungen des gemeinen und insonderheit des Französischen
Rechts werden, insofern die der gegenwärtigen Verordnung von ihnen abwei-
chen, für die in letzterer vorgesehenen Verhdältnisse sowohl überhauptc, als inson-
derheit in Ansehung der Artikel 968. und 1395. des bürgerlichen Gesetzbuchs
hierdurch aufgehoben und außer Krast und Anwendung gesetzt. «

Urkundlich haben Wir diese Verordnung eigenhandig unterzeichnet und
mit Unserm Koniglichen Siegel versehen lassen, und befehlen Unserm Staats-
ministerium dieselbe durch die Gesetzsammlung publiziren zu lassen.

Berlin, den 21. Januar 1837.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
Frh. v. Altenstein. Gr. v. Lottum. Frh. v. Brenn. v. Kamptz.

Mähler. Ancillon. v. Rochow. v. Nagler. Gr. v. Alvensleben.

Berichtigung eines Druckfehlers.

Im 20sen Sltücke der Gesetsammlung vom Jahre 18230. No. 1755. pagina 308.

ist in der Abeheilung 1. Zeile 4. statc:

„wovon" die Kontravention begangen,

„woran“
zu lesen.
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Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staaten.

No. 2. —

(No. 1772.) Alerhöchste Kabinetsorder vom 31. Dezember 1836., den Gewerbebetrieb im

Umherziehen und das desfallsige Regulativ vom 4. Dezember 1836. betreffend.

A den Antrag des Staateministeriums vom 4. d. M. will Ich die Be-
fiigniß, die den Regierungen durch das Gewerbesteuergesetz vom 30. Mai 1820.
(Beilage B. Lit. L.) und dem Finanzminister durch Meinen besondern Erlaß
vom 2. Mai 1821. zur Ermäßigung des Steuersatzes von 12 Rthlrn. für den
Gewerbe#etrieb im Umherziehen beigelegt ist, nach Maaßgabe des zurückgehenden
von Mir genehmigten Regulativs vom 4. d. M. erweitern und zugleich be-

stimmen, daß die in den 96. 26. 27. 28. des Regulativs vom 28. April 1824.
über den Gewerbebetrieb im Umherziehen 2c. vorgeschriebene Strafe nicht für
jeden Fal in viersachem Betrage der Jahressteuer nach dem höchsten Satze der-
selben, sondern im vierfachen Betrage derjenigen Jahressteuer bestehen soll, welche
dem Gewerbe des Steuerpflichtigen angemessen und mit Rücksicht auf das Re-

ulativ vom 4. d. M. festzusetzen ist. Auch soll, wenn neben der Strafe eine
achzahlung der Steuer eintritt, die Steuer gleichfalls nur in dem ermäßigten

Betrage gefordert werden. Hätte den Kontravenienten bei gehhriger Meldung
der Gewerbschein steuerfrei ertheilt werden können, so ist zur Abmessung der
Strafe ein Steuersatz von 2 Rrthlrn. anzunehmen. enn nach 8. 31. des Re-
gulatios vom 28. April 1824. die verwirkte Geldbuße in Gefängnißstrafe zu ver-

wandeln ist, sind nicht unbedingt achttägige Gesängnißstrafe und fünf Thaler
Geldbuße gleichzustellen, vielmehr darf, nach Bewandniß der Umstände, ein mil-
deres Verhäálmiß angenommen werden. Das Staatsministerium hat die Be-
kanntmachung dieses Erlasses und des beigefügten Regulativs durch die Gesetz-
sammlung zu verfügen.

Berlin, den 31. Dezember 1836.

Friedrich Wilhelm.
An das Staatsministerium.

(No. 1772.) Jahrgang 1837. C Re gu-

(Ausgegeben zu Berlin den 27. Februar 1837.)
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Regulativ
vom 4. Dezember 1836., den Gewerbebetrieb im Umherziehen betreffend.

#. 1.

Die Regierungen können fortan

1) außer den unter dem Buchstaben L. der Beilage B. zum Gesetze wegen

2-

Entrichtung der Gewerbesteuer vom 30. Mai 1820. genanaten Samm-
lern von Garn, Lumpen, Asche, Federn, Borsten, auch Sammlern (Auf-
käufern) von Heede, Flachs, Werg, Glasscherben, Leimleder, Tuchleisten,
altem Eisen, Blei, Zinn, Kupfer, Messing, Haaren, Knoches, Klauen,
Hörnern und von anderen Abodngen von geringerem Wertde in der

Haus= oder Landwirthschaft, jedoch mit der im F. 14. Nr. 2. des Hau-
sirregulativs vom 28. April 1824. angegebenen Ausnahme,

außer Topfbindern, Kesselflickern und Scheerenschleifern, auch Zien= und
Löffelgießern, Siebmachern, Leinsaatsiebern, Personen, die sich umberzie-
hend mit Schärfen von Bohrern, Sägen und sonstigen Instruwenten,

mit Mutbessenn von Holzuhren, Spinnrddern oder Hausgeräthen eschäf-
tigen — Gewerbscheine zu dem Jahressatze von zwei oder vier Thalern
ertheilen.

8. 2.

In Ansehung der Equilibristen, Seiltanzer, Kunstreiter verbleibt es bei
der Vorschrift der Beilage B. zu dem Gewerbesteuergesetze. Außerdem sind die
Regierungen ermachtigt, Musikern, welche unter einem Vorsteher, der fur die
übrigen haftet, in einer aus wenigstens vier unverdachtigen geschickten Personen
bestehenden Gesellschast ihr Gewerbe betreiben (§. 18. des Haasirregulativs) eine
Steuerermäbigung in der Art zu bewilligen, daß nur für den Vorsleher zwölf
Thaler, für jede andere Person aber acht, sechs oder vier Thaler jährlich ent-
richtet werden. Ein Gleiches gilt von Schauspielern.

. 3.

Zum Hausirhandel
1) mit Brod, Semmel anderen Backwaaren, Heefe, trockenen Muhlenfabri-

katen zum Genusse, Hirse, Buchweizen, Gemüsen aller Art, mit frischem
und gedörrtem Obst, mit Milch, Butter, Käse, Honig, Eiern, Federvieh,
mit frischen, gerducherten, gedörrten, gesalzenen Fischen und anderen Le-
bensmitteln von geringem Werthe;

2) mit Feuersteinen, Schleifsteinen, Feuerschwamm, Wachs, Federposen, Fellen

und rohen Hduten, Hopfen, Sämereien, Torf, Holz= und Stein ohn
esen,
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Besen, groben Decken aus Schilf oder Stroh, Dachsolitten, Theer, Pech,
Kienruß, Kiensl, mit Sieben, Hecheln, Kratzen, Webebldttern, Nadler-
waaren, groben hölzernen Waaren, Schaufeln, Sensen, Beilen, Nägeln
und anderen groben Waaren aus geschmiedetem Eisen, mit Seiler= und
groben Bürstenbinderwaaren, mit ordinairem irdenen Geschirr, ordinairem
Steingut, ordinairer Fapence, ordinairen Glaswaaren, mit Zwirn, Srrick-
garn, Band aus Leinen und Wolle, und mit wollenen gestrickten Waa-
ren — können die Regierungen fortan Gewerbscheine gegen eine Steuer
nach Umständen von acht, sechs oder vier Thalern jährlich ertheilen.

4. 4.

Von dem Finanzministerium hangt es ab, nach dem Bedurfniß einzel-
ner Provinzen oder Gegenden die in den 66. 1. und 3. bezeichneten dbigun-
gen auch auf andere, den dort bezeichneten ähnliche Gewerbe auszudehnen.
Eintretenden Falls ist das Erforderliche durch die Amtsblätter bekannt zu
machen.

8. 6.

Es bleibt bei der Lit. L. Beilage B. zum Gesetze wegen Entrichtung
der Gewerbesteuer vom 30. Mai 1820. aufgestellten Regel, daß die Steuer fur
den Gewerbebetrieb im Umherziehen für jede Person zwölf Thaler beträgt. Die
Bewilligung der in den . L, 2. und 3. dieses Regulativs bezeichneten, so wie
die Fortgewahrung der fruher bewilligten Ermaßigungen, hangt daher lediglich von
dem pflichtmaßigen Ermessen der Regierung, in weiterer Instanz des Finanzmi-
nisteriums, ab und kann in den Fällen der . 1. und 3. überhaupt nur dann
eintreten, wenn das Gewerbe einen örtlichen Nutzen hat. Auf Erstaktung schon
bezahlter Steuern findet ein Anspruch auf den Grund der gegenwartigen t

mungen nicht statt.

8. 6.

Bei Abmessung der Steuersatze ist Folgendes zu beachten:

1) Im Allgemeinen ist auf verhaltnißmaßige Gleichheit in der Besteuerung
hinzuwirken. Der Steuersatz bestimmt sich nach Maaßgabe des großeren
oder geringeren Umfanges, in welchem das Gewerbe im vorangegangenen
Jahre betrieben ist. — Fur den im 8. 3. gedachten Hausirhandel konnen
die geringeren Steuersatze besonders dann angewendet werden, wenn die
Handelsgegenstande selbst gewonnen oder selbst verfertigt sind;

2) der höhere Satz von vier Thalern für die im §. 1., so wie von acht
Thalern für die §. 3. aufgeführten Gewerbe tritt ein:

a. in dem Jahre, in welchem das Gewerbe angefangen wird; so daß
die unter 1. vorstehend bemerkten Umstände erst für die Folge
maaßgebend werden;

b. wenn der Gewerbtreibende zur Fortschaffung der Gegenstände sei-

nes Verkehrs sich eines Trägers bedient. — Bediemt er sich dazu
(No. 1772. eines
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eines Fuhrwerks oder eines Schiffsgefaßes, so ist eine Ermaßigung
der Steuer von zwolf Thalern uberhaupt nicht zulassig;

e. wenn das Gewerbe in mehr als einem Regierungsbezirke betrie-
ben wird, oder wenn mehrere der #. 1. Nr. 1. bezeichneten Ge-

genstände von derselben Peeon wenn auch nur in Einem Regie-
rungsbezirke im Umherziehen aufgekauft werden, wobei zu erwägen
ist, ob mie Rücksicht auf den Gewerbsumfang überhaupt eine
Steuerermäßigung gerechrferkigt sey.

. 7. .

DieErtbeilungvonGewerbscheinenzuniedrigeremalsdenindenw
2. und 3. bezeichneten Satzen, so wie die Freilassung eines der dort und im
8. 1. ufteflieren Gewerbe von aller Steuer, bedarf der Genehmigung des

Finanzministeriums.

4. 8.

Vorhrlften Die Festsetzung der dem Gewerbe angemessenen Steuer, nach der sich
n Beireff der künftig die Strafe der in den 65. 26. 27. und 28. des Regulativs vom 28.

FlchungderApril1824. bezeichneten Kontraventionen bestimmt, Esset in den zur Entschei-
angemessenen dung der Regierungen gelangenden Fällen mit Rücksicht auf die vorstehenden
SieverinGorschristen in dem Stras-Resolute. Gelangt die Sache demnächst zur gericht-
tionsfüllen. lichen Entscheidung, so wird bei dieser die in dem Straf-Resolute angenommene

Steuer zum Grunde gelegt, wenn nicht das Gericht sich veranlaßt sieht, mit
Rücksicht auf neue, in der gerichtlichen Untersuchung ermittelte Umstände eine

Fachleturg des Steuersatzes nochmals zu verlangen. Tritt gerichtliche Unter-uchung ein, ohne daß die Sache zuvor zur Entscheidung durch die Regierung
gelangt ist, und ist die Anwendung des Steuersatzes von zwölf Thalern nicht
unzweifelhaft, so legt das Gericht die geschlossenen Akten vor Abfassung des
Erkenntnisses der Regierung, in deren Bezirb das Vergehen verübt ist, zur
Feststellung des Steuersatzes vor.

Eine besondere Mittheilung an den Angeschuldigten über den festesetzen.
Steuerbetrag, und ein besonderer Rekurs gegen die Steuerfestsetzung der Re-
gierung an das Ministerium findet nicht statt.

Berlin, den 4. Dezember 1836.

Finanzministerium.

Grafv. Alvensleben.



— 17 —

Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staaten.

–“" No. 3. *.

(No. 1773.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 18. Januar 1837., wegen des Tarifs für die

Fähranstalt auf dem Pregelflusse bei dem Gute Nettienen im Regierungs-

Bezirk Gumbinnen.

*514
ch bin auf Ihren Bericht vom 17. v. M. damit einverstanden, daß die

bisherige Privatfähre bei dem Gute Nettienen im Regierungsbezirk Gumbin=
nen zu Beförderung der Passage in eine öffentliche Fdhranstalt umgewandelt
werde, und habe den anliegend zurück erfolgenden Tarif für dieselbe vollzogen.

Berlin, den 18. Januar 1837.

Friedrich Wilhelm.
AMndie Staatsminister Rother und Grafen v. Alvensleben.

Tarif
nach welchem das Ueberfahrtsgeld bei der Fähranstalt auf dem Pregelflusse bei Nettienen

zu erheben ist.

Es wird entrichtet für das Uebersetzen: Ser.) Mt.
I. von Personen, einschließlich dessen, was sie tragen:

a) wenn die gewöhnliche Ueberfahrt abgewartet wird, für
jede Perssoooaanr...—2

b) für eine besondere unverzügliche Ueberfahrt, mittelst Na-
chen, welche auf Verlangen geschehen muß, von den
übersetzenden Personen zusammen wenigstens —8
wem die Abgabe nach dem Satze zu a., von den Ein-

Seen erhoben, nicht mehr beträgt.Personen, welche zu einem Fuhrwerke, oder als Reiter, Füh-
rer oder Treiber zu Thieren gehören, wofür die Abgabe
von dem Satze zu II. entrichter wird, sind frei.

II. von Thieren, einschließlich des dazu gehörigen Guhrwerks:

2) für ein B oder Maulthirr 11—
b) für ein Stück Rindvieh oder einen ESee. — 6

(No 1771) Jahrgang 1837. D *# für

(Ausgegeben zu Berlin den 0. Märt 1937
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T) für ein Fohlen, Kalb, Schaaf, Ziege Schwein rder an-Sor.] Pf.
deres kleines Vieh, welches frei geführt oder gerrieben
wird

4) für Federvieh, welches getrieben wird, für jede 10 Stückk—1
Wenn Federvieh in geringerer Zahl als 10 Stück oder auf

einem Fuhrwerke, oder in einem Tragkorbe übergesetzt wurd,
so wird dafür keine besondere Abgabe erhoben.

III. Von unverladenen Gegenständen wird die Mbpabe erhoben,
welche die Personen und die Thiere treffen würde, wodurch
sie zur Fährstelle gebracht worden sind.

Allgemeine Bestimmungen.

1) Die oben sfestgestellten Süätze sind bei jedem Wasserstande, ohre Rück-
sicht auf dessen Höhe, wenn überhaupt das Uebersetzen angärglich ist,
zu entrichten, wogegen zur Zeit, wenn die Kommunikation auf ier Eis-
decke stattfindet, keine Abgabe erhoben werden darf.

2) Bei Erhebung dieser Abgabe, bei Bestrafung der Defraudatiomn, in
dem GVerfahren gegen Angeschuldigte, finden die Bestimmungm der
Steuerordnung vom 8. Februar 1819. J#. 61. 64. 83. 84. 88 bis 93

und 95. Awendung,Die verwirkten Strafen werden so verwendetk, wie es bei Kontraven-
tionen gegen das Steuergesetz vom 8. Februar 1819. vorgeschrieben ist.

Befreiungen.

1) Equipagen und Thiere, welche den Hoshaltungen des Königl. Hauses,
imgleichen den Königl. Gestüten angehören;

2) Kommandirte Militairs, einberufene Rekruten, Fuhrwerke und Thiere,
welche der Armee oder Truppen auf dem Marsche angehören, Krieges-
Vorspann= und Krieges-Lieferungsfuhren;

3) Oeffenliche Beamte und deren Fuhrwerke und Thiere bei Dienstreisen,
wenn sie sich durch Atteste deshalb gehörig legicimiren;

4) Transporte, die für unmittelbare Rechnung des Stackts geschehen;
5) Alle Staatsposten und deren Beiwagen, öffentliche Kuriere und Esta-

setten und die von der Postbeförderung leer zurückkehrenden Gespanne;
6) Hülfsfuhren bei Feuersbrünsten und ahnlichen Nothsiänden.

Berlin, den 18. Januar 1837.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
NRother. Graf v. Alvensleben.

[No. 1774.)
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(No. 1774.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 7. Februar 1837., über die Befugniß der Be-

hörden, durch polizeiliche Bestimmungen, die äußere Heilighaltung der Sonn-

und Festtage zu bewahren.

Zu Beseitigung der Zweifel, welche nach dem Berichte des Staatsministe-

ril vom 15. v. M. über die Befugniß der Behörden, durch polizeiliche Be-
stimmungen, die dußere Heilighaltung der Sonn= und Festtage zu bewahren, in
einigen Landestheilen bisher obgewaltet haben, setze Ich für den ganzen Umfang
der Monarchie hierdurch fest, daß die Regierungen, die nach den Perhälenissen
der einzelnen Orte oder Gegenden ihres Bezirkes zu diesem Zwecke erforderli-
chen Anordnungen zu erlassen und deren Befolgung durch Strafverbote, welche
jedoch die im F. 10. ihrer Dienst-Instruktion vom 23. Oktober 1817. vorge-

uerscbene Gränze nicht überschreiten dürfen, zu sichern, besugt seyn sollen. Die-er Befehl ist durch die Gesetzsammlung bekannt zu machen.
Berlin, den 7. Februar 1837.

Friedrich Wilhelm.

An das Staatsministerium.

W. 1—u) (No. 1775.)
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(No. 1775.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 9. Februar 1837., die Ernennung des Gehei-

men Staatsministers Rother zum Chef der Hauptbank, und des Geheimen

Ober-Regierungsraths v. Lamprecht zum Präsidenten des Haupt-Banko-

Direktoriums mit dem Range eines Raths erster Klasse betreffend.

G
% habe nach dem Ableben des Präsidenten der Haupebank, Staatssekretairs

Fies, zur Beförderung einer hern. Uebereinstimmung in den Werwaltungs=
rundsätzen der unmittelbaren Geld-Institute des Staats, dem Staateminister

Nother, neben seinen anderweitigen Amtsfunktionen auch die Leitung der Haupt-
Bank und ihrer Provinzialkomtoirs aufgetragen und ihn zum Chef dieses nach
den Bestimmungen Meiner Order vom 3. November 1817. (Gesetzsammlung
Seite 295.) von den andern Staats-Verwaltungszweige getrennten, unabhän=
gigen Instituts ernannt. Untek dem Chef ist ein Präsident des Haupt-Banko-
Direktoriums mit dem Range eines Rathes erster Klasse bestellt und der Ge-
heime Ober-Regierungsrath v. Lamprecht, mit Entbindung von seinen bisherigen
Dienstverhälmmissen, dazu ernannt. Ich beauftrage das Staateministerium, die-

sen Erlaß durch die Salcsammlung bekannt zu machen.Berlin, den 9. Februar 1837.

Friedrich Wilhelm.

An das Staatsministerium.
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Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staaten.

..“ No. 4. 1—

(No. 1776.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 7. Februar 1837., wegen der gesetzlichen Feiertage

der katholischen Kirche in der Rheinprovinz.

D. Zweifel erhoben sind, auf welche Feierkage der katholischen Kirche Meine

Order vom 5. Juli 1832. (Gesetzsammlung S. 197.) zu beziehen sey, so erkläre

Ich hierdurch, daß diese gesetzliche Bestimmung in allen Theilen der heinpro-
vinz auf den Neufahrstag, den Ostermontag, den Bußtag, den Christi-Himmel-
fahrtslag, den Pfingstmontag, den Allerheiligentag, den Christtag und den zweiten

Weihrachtstag, so wie auf alle Sonneage, Anwendung finden soll. Das Staats-
ministerium hat diesen Befehl durch die Gesetzsammlung zur öffentlichen Kennt-
niß zu bringen.

Berlin, den 7. Februar 1837.

Friedrich Wilhelm.

An das Staatsministerium.

[#. 1776—177) Jabrgang 1677. E (No. 1777.)

(Ausgegeben zu Berlin den 24. März 1837.)
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Mo. 1777.) Tarif, nach welchem das Ufergeld für das Ein= und Ausschiffen bei Neusalz a. d. O.

zu entrichten ist. Vom 13. Februar 1837.

E, wird emrrichtet:
I. Für Kähne,

während der Dauer des Ein= und Ausladens (die ein= und auszuladen-
den Gegenstände mögen mittelbar oder unmittelbar von den Wagen in den

Kahn, oder aus dem Kahn auf die Wagen geladen werden) und wäh-

rend der Zeit, wo das Ufer bei der Ladungsstelle zum Aufsetzen und Lie-

gen der ein= oder ausgeladenen Gegenstände benutzt wird, pro Tag
10 Sgr. — Pff.

UI. Für kleine Quantitäten (halbe oder viertel Kahnsla-
dungen, oder für Ladungen in kleinen Kähnen)

a) wenn das Ein= oder Ausschisfen 3 Stunden oder

kürzere Zeit dauertrtrtrr 3 — „

b) über 3 bis 6 Stunen 6 „ — „

über sechs Stunden wird für einen Tag gerechnet
und der Sat ad I. enrrichtet.

UI. Für Flöße, Boden und dergleichen während der
Dauer des Auswaschens und so lange die Hölzer von
der Ausladestelle nicht abgerückt werden, wegen des erfor-
derlichen größeren Raumes pro aaog 15 — „

IV. Bei nur theilweiser Auswaschung der Boden,

Floße c.

a) wenn das Auswaschen 3 Stunden und kurzere Zeit
daurt:t:t: 7 2 r— u##

Zusätzliche Bestimmungen.
a) Die Tage, wo angefangen und geendet wird, werden für volle Tage

gerechnet;
b), sollen die Gegenstände nicht sofort eingeladen oder abgeholt werden, so

muß der Raum für deren Niederlegung so gewählt werden, daß die
Ladungsstelle für andere Kähne nicht beschränkt wird, und es ist der An-

weisung der Beamten hierunter unbedingt Folge zu leisten.
Berlin, den 13. Februar 1837.

Friedrich Wilhelm.
Rother. Graf v. Alvensleben.

(No. 1778.)
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(No. 1778) Tarif, nach welchem das Niederlagegelb für Benutzung des Abladeplatzes am

Oder-Ufer zu Neufalz zu entrichten ist. Vom 13. Februar 1837.

1) (ür den ersten Kalendermonat wird entrichtet, und zwar ohne Unter-
schied der zu lagernden Gegenstände, bei Benutzung eines Raumes von

weniger als 36 Quadratfuß nichts,

von 4. Ruu#he, oder 363 bis ausschließlich ¶uthe — Sgr. 6 Pf.
*„„ - 1 1 . — "n
* 1„ - * " „ - I - I -6-

I- -144-- - -

und so ferner für jede Viertel-Quadrat- Nuthe “ ein aa Silber-
groschen mehr.

2) Fur jeden folgenden Kalendermonat der Benutzung erhohen sich die vor-
stehend bestimmten Satze um den vierten Theil, so daß beispielweise

im 2ten Monate fur 1 Quadratruthe ...... .... .. . ... 24 Sgr.

 Zten - -1 -................ 3

zu entrichten sind.
3) Weniger als ein halber Kalendermonat bleibt außer Betracht, mehr als

ein halber gilt fur einen ganzen Monat.

Berlin, den 13. Februar 1837.

Friedrich Wilhelm.

Rother. Graf v. Alvensleben.

No. I7N8—159.) E2 [No. 1779.)



(No. 1779.) Verordnumg für den Justitiarius der Kömglichen und Prinzlichen Hofmarschall-
Aemter. Bom 9. März 1837.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
Preußen 2c. 2c.

Da die Instruktion vom 13. November 1809. für die Unserm Hofmar=

schall-Amte und der Garten-Intendantur als Assistenten in vorkommenden Rechts-

und Hof,Polizeisachen beigeordneten Justizpersonen bei dem gegenwärtigen Stande
der Gesetzgebung nicht mehr ausreicht, so verordnen Wir auf den Antrag Un-
sers Justizministers wie folgt:

S. 1.

Es wird ein Justiciarius Unseres Hofwarschall-Amts und der Garten-In-
tendantur angestellt, welcher in Berlin seinen Sitz hat.

 ds2.
Der Justitiarius ist beständiger Kommissarius des Kammergerichts in den

nach #. 5. dieser Verordnung seiner Bearbeitung überwiesenen Rechtssachen.

(. 3.

Seine Kompetenz erstreckt sich nach näherer Bestimmung des F#. 4. so-
wohl auf Unsere Hofdienerschaft, als auf die der Prinzen und Prinzessinnen
Unsers Königlichen Hauses, jedoch mit Ausnahme derjsenigen des Prinzen August
Königlicher Hoheit, soweit diese Dienerschaft bei Hofhaltungen angestellt ist, die
sich in Berlin, Potsdam, Charlottenburg und den Umgebungen dieser Stéädie,
so wie den benachbarten Dörfern befinden. Der Justitiarius ist schuldig, wenig-
stens monatlich einmal in Potsdam für die dort und in der Umgebung dieser

Stadt vorkommenden Geschäfte Gerichtstage abzuhalten.

". 4.

Alle Offzianten und Hofbediente, von dem Kammerdiener einschließ-

lich und denen, die diesem gleichstechen, abwärts, so wie alle Gartenbediente

vom Hosgärmer einschließlich abwäres, sind bei ihm Recht zu nehmen schuldig.
Nur die Beamten Unseres Hofmarschall-Amts und Unserer Garten-Intendantur,
so wie die Hof-Baubeamten verbleiben ohne Unterschied des Ranges unter der

Gerichtsbarkeit des Kammergerichts und resp. des Hausvoigteigerichts. Auch

Unsere Stallbedienten ohne Ausnahme behalten ihren bisherigen Gerichtsstand,
dagegen sollen die Stalldiener aller Grade, welche bei den Hoshaltungen der

Prin“
—



Prinzen und Prinzessinnen Unseres Koniglichen Hauses angestellt sind, der Ju-
risdiktion des Justitiarius unterworfen seyn.

Die Frauen der gedachten Hofbedienten und die in ihrer väterlichen Ge-
walt stehenden Kinder sind in Prozeß= und Untersuchungssachen in gleicher Art
bei dem Justitiar Recht zu nehmen schuldig, wie diese Hofbedienten selbst.

In Ansehung des Gerichtsstandes in Rekonventionssachen überhaupt ver-
bleibt es bei den hierüber geltenden allgemeinen Bestimmungen, Tit. 19. Th. 1.

der Allgemeinen Gerichtsordnung.

(. 5.

Zu den Geschäftskreisen des Justitiarius gehört:
1) die Instruktion und Entscheidung aller persönlichen Klagen, ausschließlich

der Ehescheidungssachen, und diesenige aller Injuriensachen, es mögen die-

selben im Wege einer Insurienklage oder einer fiskalischen Untersuchung
einzuleiten seyn;

2) die Verfügung und Leitung der Erekutionen;

3) die Besorgung der Siegelungen innerhalb und außerhalb Unserer und
Prinzlicher Schlosser und Palais;

Q bei allen Erbfallen die Sicherstellung der Masse, bis die ordentlichen Be-

horden einschreiten konnen, daher auch Berichtserstattung und Mitthei-
lungen an diese Behörden uber die vorgekommenen Erhbfalle;

5) die Erledigung der Requisitionen anderer Behorden, wenn diese Requisi-

tionen sich auf Personen und Gegenstande beziehen, die der Gerichtsbar-
keit des Justitiarius unterworfen sind;

6) die Aufnahme und Ausfertigung aller Verhandlungen der freiwilligen Ge-

richtsbarkeit unter Lebendigen, bei denen Unser Hofmarschall-Amt, oder

die Hofmarschall-Aemter der Prinzen und Prinzessinnen Unseres König-
lichen Hauses auf irgend eine Art konkurriren, oder an denen die, der

Kompetenz des Justitiarius überwiesenen Personen aus Unserer oder der

Prinzlichen Hofdienerschaft selbst Theil nehmen. Auch Testamente, Ko-
dizille und Erbverträge von diesen Personen aufzunehmen, ist der Justi=
tiarius besugt, doch muß er dieselben, soweit ihre Deposition nöthig ist,
sofort nach der Aufnahme dem Kammergericht einsenden, damit dieses die

letztwillige Verfügung zum Depositum nimmt;
7) die Untersuchung und Aburtelung solcher Vergehen, bei denen nur ein po-

lizeiliches Werfahren stattindet, und der Veruntreuungen, Betrügereien
und gemeinen Diebstähle, letztere mögen mit oder ohne erschwerende Um-

stände verübt seyn, wenn der Gegenstand dieser Vergehen den Betrag
von 5 Rehlr. nicht übersteigt;

(o. 1779.) 8) die
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8) die Ausübung einer korrektionellen Polizeigewalt, gemeinschaftlich mit dem

Chef des betressenden Hofmarschall-Amtes.
Diese Funktion tritt ein, wenn ein Untergebener sich der Insubordi-

nation, der Insolenz und der Trunkenheit, so wie überhaupt der Unregel-

mäßigkeit bei seiner Dienstführung und in seiner Führung überhaupt,
schuldig macht.

Die für diese unter Nr. 8. erwähnten Vergehen zu verhängenden

Strafen, insoweit sie eine achttägige Gefängnißstrafe nicht übersteigen, setzt
der Justitiarius nach vorgängiger Berathung mit dem Chef des betref-

senden Hofmarschall-Amts durch ein Resolut fest, wogegen weder ein

Rechtsmittel, noch die Berufung auf förmliche gerichtliche Untersuchung
und Entscheidung zulässig ist.

Endlich
9) gehört zu den Funktionen des Justitigrius die Vollstreckung aller von

ihm erkannten Serafen.

8. 6.

Bei solchen Vergehen, die nicht zur Entscheidung des Justitiarius gehs=
ren, gebührt ihm der erste Angriff, die Feststellung des Thatbestandes, und in

den dazu geeigneten Fallen die Verhaftung des Angeschuldigten. Das weitere

Verfahren bleibt aber den dazu eingesetzten ordentlichen Beh#rden überlassen.

8. 7.

Eine eigene Depositalverwaltung fuhrt der Justitiarius nicht. Wenn De-
posita vorkommen, so mussen diese bei dem Depositorio des Kammergerichts oder
des Stadtgerichts zu Potsdam vereinnahmt werden.

Bis diese Vereinnahmung erfolgt, so wie uberhaupt bei bloßen Asserva-
tionen, werden die Asservate in der Kasse Unseres Hofmarschall-Amts aufbewahrt.
Der jedesmalige Rendant führt darüber ein besonderes Asservatenbuch und der

Juslitiarius ein Asservaten-Kontrollbuch.

4. 8.

Kriminal= und Prozeßtabellen hat der Justitiarius eben so wie die Un-

tergerichte einzureichen.

6. 9.

Dem Justiriarius werden ein Protokollführer, welcher zugleich alle vor-

kommende Subalterngeschaste, mic Ausschluß der Expeditionen und Kassengeschäfte,

zu übernehmen schuldig ist, und Boten beigeordnet, welche die Insinuationen zu
besorgen und die Exekutionen zu vollstrecken haben.

K. 10.
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. 10.

Alle zu erkennende Gefangnißstrafen und die im Wege der Exekution zu

verhängenden Personalarreste werden in den Gefangenanstalten des Kammer-

gerichts und des Stadtgerichts in Potsdam vollsireckt.

G. 11.

Als Gerichtsstelle bestimmen Wir Unser Hofmarschall-Amt in Berlin und

resp. in Potsdam, woselbst Unser Hofmarschall ein Lokal dazu anweisen wird.
Dort sind alle Betheiligte, mithin auch die nach K. 3. der Kompetenz des Ju-

stitiarius unterworfenen, zur Dienerschaft der Prinzen und Prinzessinnen Unseres
Königlichen Hauses gehörigen Personen und ihre Angehs5rigen der bezeichneten
Art Recht zu nehmen schuldig.

S. 12.

Der Instanzenzug bleibt derselbe, welcher es gewesen seyn würde, wenn
die Sachen resp. vom Kammergericht oder vom Hausvoigteigericht bearbeitet

worden wären. Gegen die Entscheidungen des Justitiarius sind dieselben Rechts-
mittel, wie gegen Erkenntnisse des Hausvoigteigerichts, zulässig.

 13.

Bei den Verhandlungen, welche hier in Berlin vor dem Austitiarius

schweben, sind die Justizkommissarien des Kammergerichts, und bei denen, die in

Potsdam vorgenommen werden, diejenigen des dortigen Stadtgerichts, die Par-
theien zu vertreten befugt.

. 14.

Kosten werden nach gesetzlichen Grundsätzen jedoch nur in den Fällen an-

gesetzt, wo sie nicht Unsern oder den Prinzlichen Bedienten zur Last fallen, oder
wo sie bei Kontrakten von Personen übernommen werden, die mit den Hofmar=

schall-Aemtern kontrahirt haben. Unsere und die Prinzlichen Bedienten haben in
Prozessen, Untersuchungen und sonst nur die baaren Auslagen zu tragen, zu wel-

chen baaren Auslagen besonders Stempelgesacllle, Porto, Kopialien, Botengebüh-
ren und Gebühren der Exekutoren gehören, soweit dergleichen Auslagen über-

haupt gesetzlich eingefordert werden dürfen.
Werden von dem Jaustitiarius Verträge abgeschlossen, in denen über

Grundstücke versügt wird oder dieselben verpfändet werden, so haben auch die
zu Unserer oder der Prinzlichen Dienerschaft gehsrenden Personen die vollen

Kosten und Gebühren zu entrichten.

K. 15.

Die eingezogenen Kosten werden Unserem Hofmarschall-Amteallein überwiesen.
(No. 1779.) 6"6zn
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#h 16.

Zur Deckung der baaren Auslagen ist der Justitiarius Kostenvorschüsse
eben so, wie das Kammer= und Hausvoigteigericht einzuziehen berechtigt. Per-
sonen aus Unserer oder der Königlichen Prinzen oder Prinzessinnen Dienerschaft

bestellen aber dergleichen nicht.

F. 17.

Sollte bei Beschwerden der niederen Hofbedienten gegen ihre unmittel-

baren Vorgesetzten das betreffende Hofmarschall-Amt die Vernehmung des Be-

schwerdeführers für nöthig erachten, so kann sich der Justiciarius dieser Verneh=
mung nicht entziehen. Beschwerden über den Justitigrius sind beim Kammer=

gericht anzubringen.

4. 18.

Die Verordmung tritt mit dem 1. Mai dieses Jahres in Gesetzeskraft.

Alle bis dahin anhängig gewordene Sachen verbleiben durchgehends dem bisher
kompetent gewesenen Gerichte.

Berlin, den 9. März 1837.

#. S) Friedrich Wilhelm.
Muhler.
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Gesetz-Sammlung
fur die ·

KöniglichenspreußischenStaaten.

.----· No. 5. —

Mo. 1780.) Tarif, nach welchem das Brückengeld beim sogenannten Hundspaß im Guhrauer

Kreise vom Dominio Nieder-Schütklau zu erheben ist. Vom 31. Ja-

nuar 1837.

E. wird entrichtet:

I. von Landkutschen und Kaleschen zum Transport von Personen
um Lohn fur einzelne Platze, beladen oder unbeladen, auslan-
disch oder inländisch, für jedes Zugthir 3 Pfennige.

II von Lastfuhrwerken:
a) von beladenen,

1. vierrädrigen, für jedes Zugkhier bei einer Bespannung
von Vier und weniger Zugthieren 3 -

von Fünf oder Sechs Zugthieren .4 „
von Sieben oder mehreren Zugthieren 6 -

2. zweiradrigen fur jedes Zugthier ............22
3. von Schlitten, für jedes Zugthier ohne Unterschied.2

b) von unbeladenen,
1. Frachtwagen, für jedes Zugthir 2
2. gewöhnlichem Landfuhrwerke, desgleichen von Schlit-

ten zum Fortschaffen von Lasten, für jedes Zugthier 1 -

III. von jedem beladenen Pferde oder sonstigen Lastthier mit oder
ohne Reiter, desgleichen von einem beladenen Schubkarren. 2 „

##

Befreiungen.

Es wird kein Brückengeld erhoben: *
1) von Pferden und Maulthieren, welche den Hofhaltungen des Königlichen

Hauses, imgleichen den Königlichen Gestüten gehören; #5#m
2) vom Armee-Fuhrwerk und von Fuhrwerken und Thieren, welche Militair-

personen auf dem Marsche bei sich führen, desgleichen von Offzieren zu
Pferde und und in Dienstuniform auf Diensreisen;

Mo. 1790—181.) Jahrgang 187. F 3) von

(Ausgegeben zu Berlin den 5. April 1837.)
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3) von offentlichen Beamten auf Dienstreisen innerhalb ihrer Geschaftsbezirke,
wenn sie sich legitimiren, auch von Pfarrern und Schullehrern innerhalb
ihrer Amtsbezirke;

4) von offentlichen Courieren und Estafetten, imgleichen von ordinairen, Reit-,
Karioi-, Fahr- und Schnellposten, und den dazu gehorigen Beiwagen, so

wiie den ledig zurückgehenden Postpferden;

5) von Transporten, die für unmittelbare Rechnung der Regierung geschehen,

zgeichen von Vorspann= und Lieferungsfuhren, auf der Hin= und Rück-
reise;

von Feuerlöschungs-, Kreis= und Gemeine-Hülfsfuhren, imgleichen von Ar-
men= und Arrestanten-Fuhren, Chaussee-Bau, Kirchen-, Leichen-, Roboth=
und herrschaftlichen Guhren mit Geräthschaften zum eigenen Gebrauch und
mit Lebensbedürfnissen zum eigenen Consumo beladen, wenn sie mit einem
Ausweise darüber durch einen Wirkhschaftspaß versehen sind, serner Fuhren
aus Nieder-Schüttlau und Hockenau mit Gerchhschaften oder zur eigenen
Haus= und Wirthschafts-Mothdurft.

Gegeben Berlin, den 31. Januar 1837.

([L. S.) Friedrich Wilhelm.
Rother. Gr. v. Alvensleben.

6

(No. 1781.) Allerhöchste Kabineksorder vom 18. Februar 1837. die Strafe des Adelsverlustes

in der Rheinprovinz betreffend.

A-. Ihren gemeinschaftlichen Bericht vom 17. v. M. bestimme Ich, in wei-

terer Ausführung Meiner Order vom 18. Januar 1826., die Wiederherstellung
der Adelsrechte in den Landestheilen am linken Rheinufer betreffend, datz jeder
Adliche, welcher in der Rheinprovinz entweder eines Verbrechens wegen zu einer
Kriminalstrase verurtheill, oder wegen eines nach vollendetem sechszehnten Lebens-
jahre verübten, in den Artikeln 401. 403—408. oder 423. des Rheinischen Straf-
gesetzbuchs vorgesehenen Vergehens, mit korrektioneller Strafe belege wird, gleich-
zeitig durch das erkennende Gericht seines Adels verlustig erklärt, und hierin, so
wie mit der Pollstreckung der Strafe in eben der Ark, wie in den dlteren Pro-
vinzen verfahren werden soll. Sie haben diese Order durch die Gesetz Samm-
lung bekannt zu machen, und Sie, der Justizminister, die in den dlteren Pro-

vinzen



vinzen hieruber bestehenden Vorschriften den Gerichtshöfen in der Rheinprovinz
noch besonders zur Kenntniß und Nachachtung zu bringen. -

Berlin, den 18. Februar 1837.

Friedrich Wilhelm.

An die Staatsminister Herrn Fursten zu Sayn-Wittgenstein
und v. Kamptz.

(No. 1782.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 11. März 1837., betreffend die Form der zum

Zwecke der Befreiung des Eigenthums von Privilegien und Hypotheken

in der Rheinprovinz stattfindenden Immobiliar-Versteigerungen.

D, die Immobiliar-Versteigerungen in der Nheinprovinz, wenn sie zur Be-

freiung des Eigenthums von den darauf haftenden Privilegien und Hypotheken
veranlaßt werden, nach dem Artikel 2187. des dortigen Civilgesetzbuchs in den

für Zwangs-Verdußerungen vorgeschriebenen Formen vorgenommen werden müs-en, diese aber in der Subhastations-Ordnung für die Rheinprovinzen vom 1.
August 1822., unter Aufhebung des 12ten und 13ten Titels, Theil I. Buch 5.
der Civilprozeß= Ordnung festgesetzt worden sind, so kann Ich, zur Beseitigung
der von mehrern Rbeinischen Gerichten deshalb erhobenen Bedenken, Mich nur
mit der in Ihrem Berichte vom 28. Januar c. gedußerten Ansicht dahin ein-
verstanden erklären: daß auch bei solchen Versteigerungen die Subhastations-=
Ordnung vom 1. August 1822. befolgt werden muß. Sie haben diese Beleh-
rung der Gerichte durch die Gesetz-Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu brin-
gen, und Sie, der Justizminister v. Kampt, die weiter erforderlichen erfü-
gungen an die Rheimschen Gerichts-Behörden zu erlassen.

Berlin, den 11. März 1837.

Friedrich Wilhelm.

An die Staats- und Justizminister v. Kamptz und Muhler.

Mo. 1781 -17832.) (No. 1783.)



(No. 1783.) Allerhöchste Kabinersorder vom 22. März 1837. wegen Modifikation der Vor-

schriften &amp;64. 191. u. f. Tit. II. und H. 16. Tit. III. der allgemeinen De-

posital-Ordnung vom 15. September 1783.

A-#% den in Ihrem Berichte vom 27. v. M. angezeigten Gründen genehmige

Ich, die in Antrag gebrachten Abänderungen der Deposital-Ordnung vom 15.
September 1783. und authorisire Sie 1) zum Tit. II. 65. 191. u. 5, die Ober-
und größeren Untergerichte, bei welchen Sie es nach dem Umfange der Depo-
sital-Geschäfte angemessen halten, von dem bei Transferirungen vorgeschriebenen
Verfahren zu dispensiren und ihnen zu gestatten, auf ähnliche Geise, wie beim
Deposital-Bankverkehr, am Schlusse jedes Monats eine Zusammenstellung der
erforderlichen Transferirungen vom Rendanten anfertigen zu lassen und hiernach
in einem generellen Mandat die Substitution der Massen, aus welchen das Geld
hergegeben worden, in die General-Deposical-Aktiva dersenigen Masse zu bewir-

ken, für deren Rechnung die Hahlung erfolgt ist. 2) Zum Tit. III. &amp;. 16. ge-
nehmige Ich, daß künftig auch bei Untergerichten, bei welchen keine Deposstal-
Asservate gestattet sind, ausnahmsweise dergleichen zugelassen werden, und will
Sie zur Ertheilung angemessener Instruktionen über das von den betheiligten
Gerichten dabei zu beobachtende Verfahren authorisiren. Sie haben diesen Er-
laß durch die Gesetz Sammlung bekannt zu machen.

Berlin, den 22. März 1837.

Friedrich Wilhelm.

An den Staats= und Justizminister Mühler.
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Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staaten.

No. 6. AA

(No. 1784.) Vertrag zwischen Seiner Majestät dem Könige von Preußen und Seiner König-

lichen Hoheit dem Großherzoge von Oldenburg, betreffend die Zoll= und

Handelsverhältnisse, imgleichen die Besteuerung der innern Erzeugnisse in

dem Fürstenthum Birkenfeld. Vom 31. Dezember 1836.

N. zwischen Seiner Majestät dem Könige von Preußen und Seiner

Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Oldenburg unter dem 24. Juli 1830.

wegen Vereinigung des Fürstenthums Birkenseld mit den westlichen Königlich-

Preußischen Provinzen zu einem Zollspstem, ein mit Enve dieses Jahres ablau-

sender Vertrag geschlossen worden ist; das hierdurch begründete Verhäleniß aber
in Folge des zwischen Preußen und anderen Deutschen Staaten errichteten Ge-
samme-Zollvereins, dem entfprechende anderweite Verabredungen bei der beab-

scchtigten Erneuerung jenes Vertrages nöthig macht; so haben zu diesem Behuse
zu Bevollmächtigten ernannt, und zwar

Seine Masjestät der König von Preußen:
Allerhöchst-Ihren Geheimen Ober-Finanzrath Carl Ludolph Wind-
horn, Ritter des Königlich-Preußischen Rothen Adler-Ordens dritter
Klasse mit der Schleife u. s. w.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Oldenburg:
Höchst-Ihren Staatsrath Carl Friedrich Ferdinand Suden, Rit-
ter des Königlich -Preußischen Rothen Adler= Ordens dritter Klasse,
Kommandeur des Königlich-Großbritannisch= Hanndverschen Guelohen=
Ordens und Kommandeur erster Klasse des Kurfürstlich-Hessischen
Haus-Ordens vom goldenen Löwen,

welche nach vorausgegangener Unterhandlung über nachstehende Artikel unter Vor-

behalt der beiderseitigen landesherrlichen Ratifikation übereingekommen find.

Artikel 1.

Der wegen Pereinigung des Großherzoglich-Oldenburgschen Fürstenthums

Birkenfeld mit den westlichen Königlich=Preußischen e zu einem Zoll-
(No. 1788.) Jahrgang 1877. Sostem

(Ausgegeben zu Berlin den 8. April 1837.)
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System unter dem 24. Juli 1830. abgeschlossene Vertrag, soll vom 1. Januar

1837. ab mit nachfolgenden Abanderungen und Zusatzen verlangert werden.

Artikel 2.

Die nach Artikel 1. des alteren Vertrages auf die westlichen Preußischen

Provinzen beschrankte Zollvereinigung mit dem Furstenthum Birkenfeld, erstreckt
sich fortan auf das ganze Preußische zum Gesammt-Zollvereine gehorige Staatsgebiet.

Artikel 3.

Die Abgaben von der Fabrikation des Branntweins und vom Brau-

malze im Fürstenthum Birkenfeld werden dort ferner in Uebereinstimmung mit
den deshalb in Preußen bestehenden Gesetzen und Verordnungen zur Erhebung
kommen und es wird auch in Ansehung dieser Gegenstände eine völlige Gleich-

stellung mit den Preußischen Steuer-Einrichtungen und Vorschriften stattfinden.

Artikel 4.

Bei zunehmender Kuleur des Weins und Tabacks im Fürstenthum Bir-

kenfeld, wird auch hinsichtlich der Besteuerung dieser Erzeugnisse dieselbe Ueber-
einstimmung mit der Preußischen Gesetzgebung wie bei der Branmwein= und
Bierfabrikation eintreten.

Artikel 5.

In Ansehung des Salzes behält es überall bei der in Ausführung des
Vorbehalts im Art. 15. A. des dltern Vertrages unterm ###. November 1832.

wegen Einführung der Salzregie im Fürstenthum Birkenfeld abgeschlossenen
Uebereinkunft und bei den in Folge derselben über den dortigen Salzverbrauch

erlassenen landesherrlichen Vererdnungen, sein Bewenden.

Artikel 6.

Die Bestimmungen der Artikel 4. bis 8. des Vertrages vom 24. Juli

1830. wegen Besetzung der Steuerämter im Fürstenthum Birkenfeld; wegen der

Ressortverhältnisse und Dienstdisziplin der Beamten; wegen deren Besoldung,

Pensionirung und wegen etwaniger Versorgung der Wittwen und Kinder der-

selben; imgleichen wegen Beschafsung der erforderlichen Wohnungsräume und
Dienstgelasse, auch Versorgung mit den bensthigren Utenstlien und Büreaubedürf-
nissen, bleiben in Krast und kommen gleichmäßig auch bei der Salzverwaltung

in Anwendung.

Artikel 7.

Da die Besimmung im Art. 11. des bisherigen Vertrages, wonach der

Antheil der Großherzoglich-Oldenburgischen Staatsregierung an den Zollgefällen,

nach
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nach Maaßgabe des Einkommens in den westlichen Preußischen Provinzen und

in dem Furstenthum Birkenfeld bemessen werden soll, nach Eintritt der Zollver-

einigung Preußens mit andern Deutschen Staaten, in Folge welcher der Zoll-
Ertrag der westlichen Preußischen Provinzen von dem Zolleinkommen des Ge-

sammtvereins nicht mehr geschieden werden kann, als Maaßstab jener Antheilnahme
ferner nicht in Anwendung zu bringen ist, so hat man sich dahin vereinbaret, daß
nunmehr vom 1. Januar k. J. an, der Antheil des Furstenthums Birkenfeld an

den Zollgesallen nach Maaßgabe des Reinertrages, welcher in dem Gebiete des

zwischen Preußen und andern Deutschen Staaten bestehenden Gesammt-ZJollver=
eins aufkommen wird, und zwar nach Werhältniß der Bevölkerung anderweit

ermittelt und der Betrag desselben in gewissen ndher zu verabredenden Terminen

an die Großherzoglich-Oldenburgische Staatsregierung gezahlt werden soll.
Hinsichtlich des Branntweins und Braumalzes verbleibt es bei der bis-

herigen Antheilnahme der Großherzoglichen Regierung an dem Aufkommen aus

der Besteuerung der vorgedachten inländischen Erzeugnisse in den westlichen Preußi-

schen Provinzen einschließlich der dahin gehörigen Gebietstheile anderer Staaten,
mit welchen Preußen vertragsmäáßig in Gemeinschaft des Aufkommens von die-

sen Steuern steht, und in dem Fürstenthum Birkenfeld.

Dieser Antheil wird Königlich-Preußischer Seits unter Anrechnung der
im Fürstenthum Birkenfeld aufgekommenen Einnahme von der Besteuerung des

Branntweins und Braumalzes, welche von den dortigen Steuer-Rezepturen mo-

natlich an die Regierung zu Birkenfeld abzuliefern sind, in denselben Terminen,
wie der Ankheil an den Zöllen gezahlt werden.

Nicht minder bewendet es nach Art. 5. dieses Vertrages, insbesondere
auch bei der Bestimmung der Uebereinkunft vom 2. November 1832. wegen

des Salzdebits, nach welcher die Königlich-Preußische Steuerverwaltung die
Salzlieferung in die Großherzogliche Faktorei zu Birkenfeld gegen Erstattung
der zu berechnenden und aus der Faktorei-Kasse zu zahlenden Selbst-Kosten be-

sorgt, wogegen die Großherzogliche Regierung an dem Reinertrage vom Salz-

Debit in den westlichen Königlich-Preußischen Provinzen und dem Fürstenthum

Birkenfeld, also nach Abzug der Selbst-Kosten, nach dem Maaßstabe der Be-

völkerung dieser Landestheile Antheil nimmt und deshalb allzährlich eine beson-
dere Abrechnung stattfindet.

Zur Begründung dieser Abrechnung sowohl als zur Feststellung der An-
theile vom Zolle und von der Brannewein= und Braumalzsteuer, wird die Groß-

herzogliche Regierung von drei zu drei Jahren eine Uebersicht der Bevölkerung

des Fürstenehums Birkenfeld und zwar in demselben Termine mittheilen, in wel-

chem die Aufnahme der Bevölkerung in dem Prauzishen Staate erfolgt.
 ((e. I79#) r-
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Artikel 8.

Wegen der zgollfreien Einlassung von allen für Seine Königliche Hoheit
und Höck

Fürstentt
ütdero Hofhaltung mit Großherzoglichen Hof-Marschallamts-Attesten in das
hum Birkenfeld eingehenden Waaren unter Anrechnung des von diesen

Gegensisinden zu entrichtenden Zollbetrages auf die nächste Quartalzahlung und

wegen Erhebung der Gesälle von den für die Großherzoglichen Unterthanen in

dem Fürstenthum Birkenfeld mit der Post ankommenden zollpflichtigen Waaren
verbleibt es lediglich bei den in den Artikeln 13. und 16. des Vertrages vom

24. Juli 1830. enthaltenen Festsetzungen.

Artikel 9.

Eben so bewendet es bel den Bestimmungen im Artikel 15. unter Litt.

B. C. und D. besselben Vertrages und zwar:

zuB.

zU C.

zu D.

in Betreff des Verbots der Anfertigung und Einführung von Spiel-

karten aus dem Fürstenthum Birkenfeld und der Wereinbarung über

den abgabenfreien Einlaß einer dem Bedürfnisse der dortigen Einwoh-

ner entsprechenden Menge solcher Karten unter der erforderlichen Kon-

trole, ferner

wegen des Vorbehalts, nach welchem in den Preußischen Städten, wo

Mahl= und Schlachrsteuer für Rechnung des Staats erhoben wird,
diese Abgabe auch von den aus dem Färstenehume Birkenfeld einge-

brachten Gegenständen, wie von den gleichartigen Preußischen Erzeug-
nissen zu enrrichten und ein Gleiches auf die Städte im Fürstenthum

Birkenfeld anwendbar ist, wo eine ähnliche Abgabe erhoben werden

sollte, und endlich

wegen desselben Worbehalts hinsichtlich derjenigen Abgaben, welche von
gewissen inlandischen Erzeugnissen bei deren Einbringung in eine Stade
oder Gemeine, für Rechnung der letztern erhoben werden, welchen Ab-
gaben auch Waaren derselben Art, die aus dem Fürstenthum Birken-
seld in eine zu jener Erhebung befugte Preußische Gemeine und um-

gekehrt aus Preußen in eine gleichmäßig befugte Gemeine des Fürsten-

thums Birkenfeld eingeführt werden, unterliegen.

Artikel 10.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Oldenburg treten für das

Fürstenthum Birkenfeld den Verabredungen bei, welche von Preußen in den

mit andern Deutschen Staaten abgeschlossenen und der Großherzoglichen Regie-

rung
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rung mitgetheilten Zollvereinigungs-Vertragen wegen folgender Gegenstande ge-
troffen worden sind:

a. wegen Herbeiführung eines gleichen Münz-, Maaß-- und Gewichts-

Spostems;

4-l wegen Beförderung der Gewerbsamkeit durch Annahme gleichförmiger

Grundsätze und der Befugniß der Unterthanen des einen Staats in

dem Gebiete des andern Arbeit und Erwerb zu suchen; sodann wegen

der von den Unterthanen, welche in dem Gebiete des andern Scaats

Handel und Gewerbe treiben, oder Arbeit suchen, zu entrichtenden Ab-

gaben und der freien Zulassung von Fabrikanten und Gewerbtreibenden,

welche bloß für das von ihnen betriebene Geschäst Ankduse machen,
oder von Reisenden, welche nicht Waaren selbst, sondern nur Muster

derselben bei sich führen, um Bestellungen zu suchen, nach vorheriger
Emtichtung der auf die Berechtigung zu diesem Gewerbe ruhenden

Abgaben in dem eigenen Lande;

wegen der Höhe und Erhebung der Chaussee-, Damm-, Brücken-

und Fährgelder, der Thorsperr= und Pflastergelder, ohne Unterschied,
ob alle diese Hebungen für Rechnung der landesherrlichen Kassen oder

eines Privatberechtigten, namentlich einer Gemeine, bisher stattfanden;

d. wegen des Besuchs der Messen und Märkte.

Artikel 11.

In Folge der in dem vorhergehenden und den Artikeln 2. bis 5. getrof-

senen Vereinbarungen, wird mit alleiniger Ausnahme der Spielkarten, so wie
der Fälle, wo nach Lilt. C. und D. des Artikels 9. eine Besteuerung der dort

benannten Erzeugnisse ceintritt, nicht nur zwischen dem Fürstenthum Birkenfeld
und den Königlich-Preußischen Landen nebst den in letzteren eingeschlossenen sou-

verainen Landen und Landestheilen ein völlig freier und unbelasteter Verkehr mit

den gegenseitigen Erzeugnissen und Waaren stattfinden, sondern es wird auch
sowohl in dieser Beziehung als rücksschtlich des Gewerbsbetriebs eine völlige

Gleichstellung der Birkenfeldischen mit den Preußischen Unterthanen gegenseitig
im PVerhältniß des Großherzoglich-Oldenburgischen Fürstenthums Birkenfeld zu
allen mit der Preußischen Monarchie durch Zoll-, Steuer= und Handelsverträge
verbundenen Staaten eintreten.

Sl

5

Artikel 12.

Die Allerhöchsiten und Höchsten kontrahirenden Souveraine erneuern ins-

besondere das im Artikel 9. des dlieren Vertrages enthaltene Versprechen, Sich
(Ne. 1784.) in
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in den zur Sicherung Ihrer landesherrlichen Gesälle und zur Aufrechthaltung

der Gewerbe Ihrer Unrerthanen nothwendigen Maapregeln einander gegenseitig
freundschaftlich zu unterstützen.

Die in dieser Beziehung und namentlich wegen Untersuchung und Be-

strafung der Zoll= und Steuervergehen, in den Artikeln 9. und 10. des Vertra-

ges vom 24. Juli 1830. enthaltenen Bestimmungen sowohl als die bei Ausföh=

rung der letzteren besonders verabredeten Anordnungen und Einrichtungen bleiben

in Kraft.
Nicht minder bewendet es bei den Festsetzungen im Artikel 14. desselben

Vertrages über die Verrechnung der in Folge überwiesener Zoll= und Steuer-

Vergehen in dem Fürstenthum Birkenfeld angefallenen Geldstrafen und Konfis=
kate; imgleichen bei der Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge vorbehal-
tenen Ausübung des Begnadigungs= und Strafverwandlungerechts über die we-

gen verschuldeter Zoll= und Steuervergehen im Fürstenthum Birkenfeld verurtheil-
ten Personen.

Artikel 13.

Der gegenwärtige Vertrag soll vorldußg bis zum 1. Januar 1842. gül-
tig seyn, und wenn er nicht spätestens Neun Monate vor dem Ablaufe gekün-

digt wird als auf zwölf Jahre, und sofort von 12 zu 12 Jahren verlängert an-

gesehen werden. Derselbe soll unverzüglich zur landesherrlichen Ratifikarion vor-

gelegt und nach Answechselung der Ratißkations-Urkunden sofort zur Vollziehung

gebracht werden.
Dessen zu Urkund ist derselbe von den gegenseitigen Bevollmächtigten un-

terzeichnet und untersiegelt worden.
So geschehen Berlin, den 31. Dezember 1836.

(L. S.) (L. S.)
Carl Windhorn. Carl Friedrich Ferdinand Suden.

V.guewer Vertrag ist von Seiner Majestät dem Könige am 14. Februar

d. J. und von Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Oldenburg
am 10. desselben Monats ratifizirt, auch sind die Ratifikations-Urkunden am 20.

März d. J. ausgewechselt worden.

([No. 1785.)
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(No. 1785.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 25. Februar 1837., wegen Ausschließung der

Oeffentlichkeit bei Verhandlungen von Religions-Angelegenheiten und kirch-

lichen Verhälenissen.

D. die öffentliche Verhandlung von Religlons-Angelegenheiten und kirchlichen

Verhlnissen unter obwaltenden Umsiaänden eine gemeinschddliche Aufregung und

selbst Aergerniß zu veranlassen geeignet ist, so bestimme Ich auf Ihre gemein-
schaftlichen Berichte vom 9. Dezember v. J und 31. v. M. daß der Justizmi-

nister, auf den Antrag des Ministers der geistlichen Angelegenheiten, die Aus-

schliehung des öffentlichen Verfahrens sowohl in Civil= als in Scrafsachen an-

ordnen soll, wenn von der zu erwartenden Erörterung religiöser oder kirchlicher

Angelegenheiten Aufregung oder Aergerniß zu besorgen ist. Sobald in solchen
Fillen das öffentliche Ministerium oder die Verwaltungs-Behörde eine Berufung
auf die Entscheidung der Ministerien einlegt, ist das weitere Derfahren von den

Gerichten auszusetzen, bis die Vorbescheidung des Justizministers eingeht. Sie
haben diesen Befehl durch die Gesetzsammlung bekannt zu machen.

Berlin, den 25. Februar 1837.

Friedrich Wilhelm.

An die Staatsminister v. Altenstein und v. Kamptz.

(No. 1785— 1760.) (No. 1786.)
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(No. 1786.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 4. April 1837., betreffend die Entbindung des

Staatsministers Rother von der Leitung der Verwaltungen für Handel,

Fabrikation und Bauwesen, ingleichen für das Chausseebauwesen und die

Uebertragung beider Verwaltungen an den Staats= und Finanzminister

Grafen von Alvensleben.

D. der Staatsminister Rother sich durch den Zustand seiner Gesundheit ge-

nöthig# gesehen, eine Erleichterung in den Geschäften nachzusuchen, so habe Ich
denselben, auf seinen Antrag, von der Leicung der Verwalcungen für Handel,
Fabrikation und Bauwesen, ingleichen für das Chausseebauwesen, unter Bezei-
gung Meiner besondern Zufriedenheit mit der bisherigen Geschäftsführung, ent-
bunden, und beide Verwaltungen dem Staats= und Finanzminister Grasen von

Alvensleben übertragen, in dessen Ministerium sie besondere Abtheilungen bilden
werden. Dem Staateministerium mache Ich auf den dringenden Wunsch des
Staatsministers Rother die eingetretene Veränderung zur weitern Veranlassung
bekannt. An die Scaateminister Rother und Grafen von Alvensleben habe Ich

besonders verfügt.

Berlin, den 4. April 1837.

Friedrich Wilhelm.

An das Staatsministerium.
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Gesetz= Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Staaten.

 NoO. 7.

(No. 1787.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 17. Oktober 1836., womit der Entwurf eines

Reglements, den Debit der Arzneiwaaren betreffend, genehmigk wird.

(
Jch habe den mit Ihrem Berichte vom 16. v. M. Mir vorgelegten Entwurf

eines Reglements, den Debit der Arzneiwaaren betresfsend, genehmigt, und er-
mächige Sie, bei gurücksendung desselben, ihn auszufertigen, zu vollziehen und

nebst dieser Order durch die Geseglammlung bekanm zu machen.
Berlin, den 17. Oktober 1836. ç ç *!

Friedrich Wilhelm.
An die Minister der geistlichen Angelegenheiten, des Innern

und der Justiz und an den Wirklichen Geheimen

Rath Nother.

(No. 1788.) Entwurf eines Reglemenes, den Debie der Arzneiwaaren betreffend, vom

16. September 1836.

D. das auf Grund der revidirken Apotheker-Ordnung vom 11. Oktober 1801.

Tit. I. J. 13. über den Debit der Arzneiwaaren erlassene Reglement vom 19.
Januar 1802. den gegenwärtigen Verhältnissen der Gewerbe nicht mehr ganz
angemessen ist, so sollen, in Stelle desselben und der in einzelnen Provinzen zur
Anwendung gekommenen speziellen Vorschriften, künfrighin, und für den Um-
fang der ganzen Monarchie, folgende Bestimmungen gelten:

1) Der Verkauf und Handelsverkehr mit den in der Anlage A. aufgeführ-
ten Präparaten ist ausschließlich den privilegirten und konzessionirten Apo-
thekern gestattet und allen übrigen Gewerbtreibenden untersagt.

2) Die in den Anlagen B. und C. verzeichneten Zusammensetzungen und ein-
sachen Stoffe dürfen zwar, außer von den Apothekern, auch von andern
Gewerbtreibenden, namentlich von den Inhabern chemischer Fabriken,
von Laboranten, Kaufleuten und Krämern verkauft werden, jedoch nicht

(Wo. 1787— 1788.) Jahrgang 1837. im

(Ausgegeben zu Berlin den 12. April 1837.)
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im pulverisirten Zustande, auch die in der Anlage B. aufgefuhrten Gegen-
stande nur in Quantitaten von mindestens einem Pfunde, die in der
Anlage C. benannten Gegenstande dagegen nur in Quantitaten von min-

destens zwei Lothen. Der Detailhandel bis zu diesem Gewichte bleibt
den Apothekern ausschließlich vorbehalten.

3) Alle in den angeschtoffenen Verzeichmssen nicht erwähnten Gegenstände
sind im Gewerbe= und Handelsverkehr keiner Beschränkung unterworfen,
wenn sie auch in der Pharmakopse als Arzneistosse erwähm sind.

4) Wegen des Detailhandels mit Blutegeln behdle es bei den Bestimmun-
gen in der Circular-WVerfügung des Ministerü der geistlichen, Unterrichts-
und Medizinal-Angelegenheiten vom 17. September 1827. sein Be-
wenden.

5) Die diesem Reglement angehängten Werzeichnisse sollen von Zeit zu geie
einer Revision unterworfen und nach Maawgabe der weitern Fortschricte
der Wissenschaft und der Bedürfnisse der Gewerbe von den Ministerien

ergänzt und abgeändert werden. Die Ministerien sind auch ermächtigt,
in geeigneten Fallen Nicht-Apotheker durch besondere Concessionen von

den unter No. 1. und 2. vorgeschriebenen Beschränkungen hinsichtlich ein-
elner oder mehrer Gegenstände in gemeinschaftlicher Verfügung zu di-

serntren Insolchen Concessionen, welche jedoch nur widerruflich er-
theilt werden dürfen, muß jeder Zeit der Umfang der dem Inhaber er-
theilten Befugnisse genau ausgedrückt seyn.

6) Die Wedbtingl= Polizeibehirden bleiben zur Revision der Waarenlager
und Waarenbehälnisse aller Personen, die mit Arzneiwaaren handeln,
nach wie vor verpflichtet; und hinsichtlich der Gistwaaren, deren Trans-
port, Ausbewahrung und Verabfolgung, bewendet es ebenfalls, bis zum
Erlaß anderweiter Verordnung bei den dieserhalb bestehenden, auch auf
Nicht-Apotheker anzuwendenden Vorschriften.

7) Jede Uebertretung der vorstehenden Bestimmungen wird, in sofern sie
nicht schon nach anderen gesetzlichen Vorschriften eine härtere Strafe nach
scch zieht, mit einer Geldbuße von fünf bis zwanzig Thalern geahndet;
im Unvermögensfalle tritt an die Stelle der Geldbuße verhältmömßige,

n0h ient Jorschriften des allgemeinen Strafrechts zu bestimmende Ge-fängnißstrafe.

Bei Wiederholungen, nach vorgängiger rechtskräftiger Verurkheilung,
sind diese Strafen zu schärfen, dürfen sedoch funfzig Tpaler Geld= oder
sechswöchentliche Gefängnißstrafe nicht übersteigen; bei Kontraventio=
nen nach rechtskrästiger Verurtheilung zu der für den Wiederholungsfall
bestimmten Strafe, kann außerdem, nach Bewandeniß der Umstände, dem
Kontravenienten der fernere Betrieb des gemißbrauchten Gewerbes un-
tersagt werden.

8) Die Untersuchung der Kontraventionen und die Fesisetzungen der Stra-
sen gebührt denjsenigen Behörden, welchen nach der bestehenden Werfas-
sung die Untersuchung und Bestrafung der Polizei-Vergehen zusteht.

2 den Landestheilen, wo das Perfahren der französischen Krimi-
nal-Prozeßordnung beibehalten ist, sollen die Friedensgerichte W den

 eersten
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ersten und zweiten Kontraventionsfall entscheiden; die Zulassigkeit der
Apellation wird nach den Bestimmungen des Artikels 172 der peinlichen
Prozeßordnung bestimmt.

Berlin, den 16. September 1836.

Justiz-Ministerium.Ministerium der Geist= Ministerium des
lichen, Unterrichts= u. Innern für Ge-
Med.-Angelegenheiten, werbe-Angelegenh.

v. Altenstein. v. Brenn. v. Kamptz Mühler. v. Nochow.

Ministerium des Verwaltung für Han-
Innern und der del, Fabrikation und

Polizei. Bauwesen.

Rother.

A.

Verzeich niß
derjenigen nach der Landes-Pharmacopde anzufertigenden Präparate

mit welchem nur die Apotheker handeln dürfen. I

Acetum aromaticum
 Ceolchici

Poanbicum— utae

- scilliticum

Acidum aceticum aromatico-camphorat.
Aether phosphoratus
Aqua amygdalarum amararum
 aromatica

Asae oetidae

Calcariae
Chamomillae
Cinnamomi vinosa

coerulea

Foeniculi.

foetida antibysterica.
hydrosulphurata

comp.

acidula.

Lauro-Cerasi

Melissae

Menthae piperitae ç
— vinosa.

OpüD .

Petroselini

Phagedaenica
(No. 1788.)
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Gewurzessig.

Secoostneslg.Bleiessig-
Rautenessig.
Meerzwiebelessig.

Gewurzhafte komoherhalige Essigfdure.hosphorhaltiger Aethe
—— —

Gewurzwasser.
Stink-Asand-Wass

nti Biaetaled Wess
Salhwasser.!.
Weiniges Zimmtwasser.
Blaues Wasser.

Henchelwasee.ntihysterisches stinkendes Wasser.
Schwefelwasserstoffwasser.
Seuerliches Schwefelwasserstoffwasfer.
Kirschlorbeerwasser.
Melissenwasser.

Bißermunzwasteeiniges Pfeffermünzwasser.
Opiumwasser.

*hagedanisches Wasser.
Aqua



Aqua plumdbica

4 Rabr Idaei
Rutae

Salviae
Sambuci

aulphurato-stibiata
] i Goulardi

neraria vinosa

Balssmem nucistae
Carbo Spongiae
Cerata

Cereoli

Colocyntbis praeparala
Conserva Rosarum

Cuprum alaminatum
Decoctum Zittmanni

Elaeosacchara

Electuaria
Elixiria

Ewmplestra
Extracta

Fel Tauri inspissatum

Bomisstiones
Gelatinn Salep
Grapbites depuratus
Inlusum Sennae compositum

Linimenta

Liguor Ammonü anisstas
carbonici

Dyro oleosi

oxalici

succinici

sulphurati
vinosus

Argenii nitrici
5 SEulphurici

Barytae muriaticae
D nitricae

Cupri alebuuriei— Sulphurico-ammoniati

Spießglanzwasser.

Ochsengalle.

Ammoniak-#Lösung.
Kohlensaure Ammoniak-Lssung.

Bren e kohlensaus- Ammo-2 elung (Rektifizirter Hirschhorn-
KSpii nmoniak - Losung.
Bernsteinsaure Ammoniak-Lösung.

(Dep#seinsaurer Hirschhorn= Spi-ritus

Ammoniak-Lösung.

Ammoniak-küsing.Silber-Lösung.

Sichr küsung.Baryt-#Lssung.
Barytk-#Lösung.
Kupferlösung.

Kup — —
Liquor



Liquor Verri muriatici oxydatiF oydulati
sulphurici

456 —

Salzsaure oxydirte Ei —Salzsaure oxydulirte n-Losung.
Schwefelsaure Eisen-Lo

Hdrargyri muriatici corrosivi Aehende salzsaure QueckstKer, öen.

nitrici oxydati

 oxydulati

Kali acetici
carbonici e Tartaro
caustici .

sferkugmososhydkocyamci
soxalici

Magnesiae sulphuricae
yrrhae

Natri carbonici
caustici

muriatici

Plumbi acetici

Erontartaricusaponis stibiati
Tartari stibiati

Massa Pilularum e Cynoglosso

Mel depuratum
— rosatum

Mixturae
Morsuli antimoniales Kunkelli

Mucilagines
Oleum Absinthii coctum

 Camphoratum
Chamomillae citratum

— coctum

terebinthinatum

Hyoscyami coctum
Hyperici coctum

Lini sulphuratum

Ovorum

Phosphoratum
contra Tacniam Chaberti

Terebinthinae sulphuratum

grcgchella

Pühe Jalapae
(No. 1788.)

Menthae crispae terebinthinat.

(Sublimat-#ösung.)

Sthtersaure oxydirte Quecksilber-Lo-
oxydulirte Quecksilber-#

Sisen, Kalt ölung.Kali-Lösung.
Magnesia-Losung.

Flussigkeit.

(Brech-

Milenmosse ausbgeschäumter Honig.
Rosenhonig.
Mirturen.
Kurkale Spießglanz-Morsellen.
Schleimc.
Gekochtes Wermuthöl.
Kampherhaltiges Oel.
Citronenölhaltiges Kamillenöl.
Gekochtes Kamillenöl.
Terpenthinslhaltiges Kamillenöl.
Gekochtes Bilsenkrausl
Gekochtes Johannickrautöl.
Schweselhaltiges Leinöl.

Terzenkhinölhaliies Krausemünzäöl.-

Phosphorhaltiges Oel.
Chaberts Oel gegen den Bandwurm.
Schweselhaltiges Terpenthinsl.
Opodeldoc.
Sauerhonige.
Jalapen-Pillen.

Pulpa



Pulpa Cassiae
Pulpa Tamarindorum
Pulvis aërophorus

antiepilepticus
aromaticus

dentifricius

Glyceyrrhizae compositus

 agummosus

foccacuanhe opiatus
— Nagnesiae cum Rheo-

— Sternutatorius

temperans
Resina Jalapae Praeperata.
Saccharum aluminatum

Sapo guajacinus
— jalapinus
 stibiatus

terebinthinatus
Serum lactis acidum

aluminatum

dlrlcilicatum

 tamarindinatum

Sinapismus
Solutio arsenicalis.

Species

Spiritus Angelicae compositus.
eamphorato-CTrocatus
Camphoratus

Cochleariae

Formicarum

Juniperi
Mastiches composilus
Mindereri

Rorismarini

saponalus
serpylli

Spongise ceratae
compressae

Syrupus Althacae
mygdalarum

Balsami Peruviani

Capilum Papaveri
Chamomillae
Cinnamomi
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Kassia-Mus.
Tamarinden-Mus.
Brausepulver.

Puloer gelgegendie Epilepsie.
za ver.ahnpulver.

usammengesetztes Süßholzpulver.9P E3 ßholip
Gummiges Pulver.

Diunhaleiges Brechwurzelpulver.Magnestapulver mit Rhabarber.
Miesepulver.
Niederschlagendes Putver.

Aubereiketes Jalapenharz.launzucker
Gugjakseife.
Jalapenseife.

Sipasangef. Sesserpenthinhaltige e.
Saure Molken.
Alaun-Molken.
Versußte Molken.
Tamarinden-Molken.
Sensteig.

Arsenik fung
Stees. 8 zerkleinerter Vege-abi

Zusammengesetzter Angelik-Spiritus.
Safranhaltiger Kampher-Spiritus.
Kampher-Spiritus.
Löffelkraut-Spiritus.
Ameisen-Spiritus.
Wachholder-Spiritus.
Zusammengesetzter Mastix-Spiritus.
Minderers Geist.
osmarin-Spiritus.
Seifen-Spiritus.

Laoldkumwee.Spiritus.achs-Schwämme.
Preß-Schwämme.
Eibisch-Syrup.

Vandet Syyrup. 6
yrup aus — em Balsam.Mohnkspfe-Syrup. v ß

Kamllen. Spos=
Zimmt-Syrup.

Syrupus



Syrupus Corticum Aurantiorum
· roci

Florum Auraniü

Glycyrrhizae
Tpecacuanhae
Mannae

Menthae

Rhei

Rhoeados

Senege
Sennae

Spinac cervinge
Succi Citri
Violarum

— Zingiberis

Tartarus depuratus
Tincturae

Trochisci bechici

Ipecacuanhae
Unguenta
Vinum Colchici

 (erruginosum
 ESlibiatum

47

B.

Verzeich niß
derjenigen Arzeneiwaaren, welche Nicht-Apotheker nicht unter

einem Pfunde verkaufen dürfen.

Acidum phosphoricum purum
Agaricus muscarius
Alos

Alumen ustum

Ammoniacum

Ammoniacum depuratum
Ammonium carbonicum pyro-oleosum

muriaticum depuratum
— · martiatum

Aqua Kreosoti
Arsenicum album

Asa foetida

 decpurata
Auripigmentum

(No. 1768.)

Reine Phosphorssäure.
Fliegenschwamm.

loö.

Gebrannter Alaun.

Ammoniakharz.
Gereinigtes Ammoniakharz.
Hirschhorn-Salz.
Gereinigter Salmiak.
Eisenhaltiger Salmiak.
Kreosot= Wasser.
Weißer Arfsenik.
Stinkender Asand.
Gereinigter stinkender Asand.
Operment.

Baccae



Baccae Lauri

Balsamum Copaivae
Baryta muriatica
Bdellium

Boletus cervinus
Laricis

Bovisla

Calcaria sulphurata
Camphora

Cantharides
Casloreum canadense

Catechu

Cobaltum

Colocyntbis
Conchae praeparatae

Cortex achtringens brasiliensis
 Alcornocco

Alyxiae
Angusturae
Cascarillae

Chinae fuscus

 vregius
 ruber

Geoffracae surinamensis

Guajaci
Hippocastani
Mezerei

Pruni Padi

Ouassiae
Radicis Granatorum

Salicis
Sassalras

Simarubae

 WVUlnmi internus

Cubebae

Euphorbium
Fabae Pichurim majores

— minores

Ferrum muriaticum oxydulatum
ouydatum luscum

rubrum

oyydulalum nigrum
Pulveratum

— sulphuratum

Flores Acaciae
— Arniche
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Lorbeeren.

Lopaiva= Balsam.
Salzsaurer Baryt.
Bdelliumharz.

Hirschbrunst.
Lerchenschwamm.

ovist.

Kalkschwefelleber.
Campher.
Spanische Fliegen.
an Bibergeil.

apanische Erde.
obalt.

Koloquinten.

Wdhparirse Austerschaalen.rasilianische Rinde.
Alkornocko-Rinde.
Alorie-Rinde.
Angustura-Rinde.
Kaskarill-Rinde.
Braune China-Rinde.
Konigs-China-Ninde.
Rothe China-Ninde.
Surinamsche Wurm-Ninde.

Feamenolz-Ninde.oßFkastanien-Rinde.
Seidelbast-Rinde.
Traubenkirschen-Rinde.
Quassien-Rinde.
Granatwurzel-Rinde.
Weiden-Ninde.
Sassafras-Rinde.
Ruhr-Rinde.
Rüster-Rinde.
Cubeben.

Euphorbium.
Große Pichurimbohnen.

Kleine - -

Salzsaures Eisenorydul.
Braunes Eisenoryd.

othes -

Schwarzes Ssseerneu.hestoßenes Eisen.
Schwefeleisen.

chlehenbluthen.
Wohlverleihblumen.

JId'dsea

 S&amp;GSedss

Flores



Flores Aurantii sice.
Chamomill. rom.

vulgaris
Convallariae mejalis
Granati

Lavandulae

Malvae arboreae
— vulgaris

Millesolii
Rhoeados

Sambuci

Stoechados
Tauaceli

Verbasci
Folia Aurantiorum siccat.

Buccae

Farsarae

Iyoscyami
Lauro-Ceresi
Malvae

Plantaginis
Rhododendri

Sennae

Toxicoclendri

Uvae Ursi

Galbanum
depuralum

Globuli Tarlori lerruginosi
Grana Tiglii
Helmwintochortos
Hepar Antimonii
Herba Abrolani

(No. 1788.)

Absinthii
Aconiti

Althaeae

Arnicae

Basilici

Belladonnae

Calendulae

Cardui benedicti

Centaurii minoris

Chacrophylli
Chelidonii

Chenopod. ambrosiaci
Cicutae virosae
Clematid. erect.

Jahrgang 1837.
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Trockene Lrangerblüchen.Römische Kamillen.
Kamillen.
Maiblumen.
Granatblumen.
Lavendelblumen.

Stockrosen.
Malvenblumen.

Schaafgarbenblumen.
Klatschrosen.
Kliederblumen (Hollunderblumen).
Winmerblumen.

Rainfarrnblumen.
VWollkrautblumen.

Trockene Pomeranzenbléter,Bucgcoblatte
Huflattig.

BsenraueKirschlorbeerblätter.

Mutterharz.

Schöllkraut.
Mericanisches Traubenkraut.
Wasserschierling.
Brennkraut.

Herba



Ilerba Cochleariae
Conü

Digitalis
Eupatorü perfoliat.
Fumariae

Geleopsis
Hederae terrestris

Hepaticae
WberieiHyssopi
Gratiolae
Lactucac virosae

Ledi Palustris
Linariae

L copodii
Mari veri

Marrubii
Matricariae
Meliloti
Melissae

Menthae crispae
Menthac piperitae
Millesolii

Origani vulgaris
Polygalae amarae

Pulsatillae
Rorismarini

utae

Sabinae
Salviac

Scordii

Serpylli
Spilanthi oleracese c. Hor.
Slramoniü
Tanaceli

Taraxaci

Trifolii

Verbasci
Violae tricoloris

Veronicae

Hyarargyrum ammoniato-muriaticum
muriaticum corrosivum

mite
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Wasserhanf.

(Porsch).

Andorn.

(Melilotenkraut).

Dost.

Kreubblumenkaut=Küchenschelle.

Ammeoniak-Quecksilber (wei-
ßer Quecksilberprdzipitat).

Aetzendes salzsaures Quecksilber (Aetzen-
der Quecksilbersublimat).

Mildes salzsaures Quecksilber (Versfüß-
tes Quecksilber, Calomel).

II drar



Hydrargyrum oxydatum rubrum praep.

stibiato-sulphuratum

sulphuratum nigrum

Kali aceticum

Coarbonicum acidulum

 Sulphuratum
pro balneo

sulphuricum acidum
crudum

depuratum
tartaricum

Kino

Lapides Cancrorum
Lichen Islandicus

Lignum Gusjaci
Juniperi
OQuassiae
Sassalras

Liquor Ammonii acetici
— Stibii murialici

Waepoiaagnesia carbonica

Magnesia carbonica venalis
sulphurica cruda

· depurata

usta

Manna

Myrrha
Natrum carbonicum acidulum

siccum

pbosphoricum
sulphuricum crudum

siccum

(No. 1788.)

depurat. crystallis.
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Preparirtes roches Quecksilberoryd (Prä-
parirter rother Quecksilberpracipitat).

Geschwefeltes Sphichzlanzwecke lber(Spießglanz-Mohr).

Schwarzes Sesehuech lber (Mine-
ralischer Mohr).

Essigsaures Kali.
Stvuerliches kohlensaures Kali.
Geschwefeltes Kali (Schwefelleber).
Geschwefeltes Kali zum Bade (Schwe-

felleber zum Bade).
Saures schwefelsaures Kali.
Nohes schwefelsaures Kali.
Gereinigtes schwefelsaures Kali.

Weinkteinsaures Kali.
S.peneR

nt— ze0.uajakholz (Franzosenho
Wachholderholz.
Obasfoholz.
Szrhn (Fenchelholz).
Essigsaure Ammonianstüllgtei. Z
Salzsaure Spiebplanzauflösung (Spieß=

lanzbutter).
Bärlappsaamen (Streupulver).
Kohlensaure Magnesia (Kohlensaure

Talkerde.)
Käufliche kohlensaure Magnesia.
Rohe schwefelsaure Magnesia (Nohes

Bittersahg, SFeidliter Saidschützer-,Epsom-S
Gereinigte Fo nnn Magnesia (Ge-

reinigtes Bittersalz).
Gebrannte Magnesia.

Wan.
Subetes kohlensaures Natron.
Trockenes
Phosphorsaures Natron.

Rohes chweselsaures Natron (Rohes
Glaubersalz).

Krystallisirtes gereinigtes schwefelsaures
Natron (Gereinigtes Glaubersalz).

Trockenes gereinigtes schwefelsaures Na-

tron ees Glaubersalz). Nuces



Xuces vomicae

Oleum animale soelidum

laurinum

Nucistae

Philosophorum
Ricini

Rusci
Succini crudum

Petroleum
rectilicatum

Plumbum acelic. crud.

depurat.

Radix Althaeae

Angelicae
Arnicae
Aronis

Artemisiae
Ari
Bardanae

Belladonnse
Bistortae

Bryoniae
Caincae

Calomi
Caricis arenariae

Caryoplyllatae
Colchici

Colombo

Contrajervae
Cynoglossi
Enulae

Filicis

Foecniculi

Galangae »

Gentiotsaembrae

Glycyrrbizae glabrae et echi-
hatae

Graminis
Hellebori olbi

nigri
Jalapae
Imperaloriae

52

Krähenaug

Stus Wierisches OCel (Hirschhorn-
Lorbeer-Oel.

Muskat-Oel, Muskatkbalsam.
Fitgel- el.icinus-Oel.
Daggert.
* Bernstein-Oel.
Stein-Oel, Berg-Oel.

Feckißcirres Stein-Oel,
Berg-Oel.

Ndze engsaures Blei, roher Blei-
Gorhtes essigsaures Blei, gereinigter

Bleizucker.

Altheewurzel (Ebischwurkeh.Angelikawurzel.
Wohlverleihwuxzel.
Aronswurzel.
Beisußwurzel.
Haselwurzel.
Klettenwurzel.
Belladonnenwurzel.
Natterwurzel.
Gichtrübe, Zaunrübe.
Caincawurxzel.
Kalmuswurzel.
Sangseggewurzel.
Nelkenwurzel.
Zeitlosenwurzel.
Colombowurzel.
Giftwurzel.
Hundazungenwurzel.
Alandswurxzel.
Farrenkraurwurzel.
Fenchelwurzel.
Galgantwurzel.
Rothe Enzianwurzel.
Sußholzwurzel.

Queckenwurzeln, Peden.
Weiße Nieswurzel.
Schwarze -

Jalapenwurzel.
Meisterwurzel.

rectificirtes

Radix



Radix Ipecacuanhae
Lapathi acuti
Levistici

Ononidis

Paconize

Pimpinellae
Pyrethri
Ratanhae

Rhei

Saponoriae
Sarsaparillae
Scillae

Senegae
Serpentariae
Taraxaci

Tormentillae
Valerianae

VincetoiciQ
 Zedoariae

Resina Guajaci
Jalapae

ligni Guajaci
Saccharum lactis

(Brechwurze).

Sagapenum
depuratum Sagapen.

Sapo medicatus Seife.
Scammonium

Secale cornulum

Semen Anisi stellalti

Cinae

Cocculi

Colchici

Cumini

Cydoniorum
Foeni gracci
Hyoscyan
Nigellae
Paeonine
Petroselini

Phellandrii

Sabadillae

Stramonii
— Tanaceti

Spiritus acetico selhereus
muriatico- -

nilrico-

(Romischer Kummeh).

ußt l-
petersaure). GBersäßte Sa

(No. 1788.) Spiritus
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(Hoffmanns-Spiritus sulphurico-aethereus

martiatus

Subium owdatun album
griseum

orydulatum luscum
sulphuratum nigrum

laecvigatum
Supites Dulcamarae

Succus Glycyrrhizae crudus
depurat.

Sulphur griseum
praecipitatum

· stibiatum aurantiacum
Schwefelmilch.
Spießglanzschwefel

rubeum (Minerali-

Tacamahaca

Tartarus ammoniatus
boraxatus

— ferruginosus.

— natronatus

stibiatus (Brechweinstein).
Toriones Pini
Viscum album

Zincum oxydatum album
 vdia humida

par.
Zinkoryd.

C.

Verzeichniß

derjenigen Mäneiwagren, mit welchen Nicht-Apotheber nicht unterwei Loth handeln dürfen.

Acidum benzoicum Benzoesäure.

iPdrorbeeniem Blausäure.pobosphoricum dopurat. Gereinigte Phosphorsäure.

 Suaccinicum crudum Nohe Bernsteinsqure HBernseinsag.
depuralum Gereinigte Bernsteinsaure.

Acther aceticus Essigdther.
 Zulphuricus venalis Schwesfeläther.

Alcohol zowphuris Schwefel-Alkoho
Argentum nitricum crystallisatum Krystallisirtes —NnNii Silbet

Argen-



Argentum nitricum susum

Aurum muriaticum
Balsamum de Mecca

Bismuthum nitricum praecipitatum

Castoreum sibiricum

Calcaria stibiato-sulphurata
Chinoidin

Chinium und dessen Praparate
Cinchonium und dessen Prparate
Cuprum ammoniato-muriaticum

Cuprum sulphurico-ammoniatum
Emetin

Fabae St. Ignatü
Fucus Carrageen

Ibdrargyrum acetienm
hydrocyanicum
oxydatum rubrum

oxydulatum nigrum
purum

Jodum

Kali causticum susum

siccum

 hydroiodicum
Kreosolum

Lactucarium anglicum
gallicum

Liquor ammonii causlici

Morphium und dessen Präparate
oschus

Oleum Absinthii aelhereum

 Amgdalarum aecthereum
— Anelhi

 mnimale acthereum

arnicac

Cacao

Cerac

Cajeputi
rectilicatum

Calami

Chamomillae aethereum

Crolonis

(No. 1788.)
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Geschmolzenes falpelersaures Silber
(Höllenstein).

Salzsaures Gold.
Mekka-Balsam.
Niedergeschlagenes salpetersaures Wis-

muthoryd (Wismuth-Magisterium).
Sibirisches Bibergeil.

Sphießglankhalle geschwefelte Kalkerde.hinoidin.

kchinin und dessen Präparate.
inchonin und dessen Praparate.

Salzsaures Ammoniak-Kupfer.
Schwefelsaures Ammoniak-Kupfer.
fmetin.

Ignatius-Bohnen.
Carrageen-Moos.
Essigsaures Quecksilber.
Blausaures Quecksilber.
Rotet Quecksilberoxyd (rother Praci-

pitat).

Schwarzes Quecksilberoxydul.

Reines worzes Quecksilberoxydul.
efzmolzenes Atzendes Kali.

Trockenes dtendes Kali.
Jodwasserstoffsaures Kali.
Kreosot.
Englisches Lactucarium.
Französisches Lactucarium.
Aetzende Ammoniaklösung (Salmiak=

spiritus).

WMorpbium und dessen Präparate.o

2echerische (Destillirces) Wermuth Oel
TcherichchesMandel-Oel.ili-O

* thierisches Oel (Dioppel-
Alhesempen el.
Kakao-Oel (Kakaoburter).
Wachs--Oel.
Cajeput-Oel.
ecctificirtes Cajeput-Oel.
Kalmus-Oel.

Aetherisches Kamillen-Oel.
Croton-Oel.

(SV#—

iGde#
0

Oleum



Oleum Camini
 GCaalbani

Juniperi baccarum
NMacilis

Mojorange
Menthae crispae
Myrrhae
Origani crelici
Petroselini

Rutae

Sabinae

Succini rectiflicalum
Tanaceti

Thymi
Valerianae

Opium
Piperin
Phosphorus
Sal Thermarum Carolinarum

Salicin

Spiritus Nitri fumans
Sirychoin. und dessen Praparate
Veratrin. und dessen Praparate
Zincum hydrocyanicum
 Sulphuricum
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Mutterkümmel-Oel.
Mutterharz-Oel.
Wacholderbeeren-Oel.
Muskatenblüth-Oel.
Masjoran-Oel.
Krausemünz-Oel.
Morrhen-Oel.
Spanisch Hopfen-Oel.

etersilien-Oel.
auten-Oel.

Sadebaum-Oel.
Neccificirtes Bernstein-Oel.
Rainfarrn-Oel.
Thymian-Oel.
Baldrian-Oel.
Opium.
Piperin.
Phosphor.
Carlsbader Salz.
Salicin.
Rauchende Salpetersäure.
Soerychnin und dessen Präparate.
Veratrin und dessen Prparate.
Blausaures Zink.
Schwefelsaures Zink.
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Gesetz-Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Staaten.

No. 8. —

(o. 1789.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 11. März 1837., betreffend die Bestrafung von

Uebertretungen der in der Strom-, Deich= und Uferordnmäg für Ostpreu-

ben und bicchauen vom 14. April 1806. enthaltenen Vorschriften.

J. habe auf den Antrag der Minister des Innern und der Justiz angeord-

nek, daß die Uebertretungen, welche wider die Strom-, Deich= und Uferordnung
für die Regierungs-Departements Königsberg und Gumbinnen vom 14. April

1806. begangen worden und nach 8. 90. mit Geldbußen oder, nach #. 89., im
Falle des Unvermägens der Uebertreter mit verhaltnißmäßigem Gefängniß zu be-

strafen sind, sernerhin statt des Gefängnisses mit Deich-Serafarbeit von derselben
Dauer geahndet werden sollen, wenn die Schuldigen die Geldbuße zu erlegen

unvermögend sind. Das Staatsministerium hat diese Bestimmung durch die
Gesetzsammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Berlin, den 11. März 1837.

Friedrich Wilhelm.
An das Staatsministerium.

(No. 1790.) Gesetz wegen Bestrafung der Tarif-Ueberschreitungen bei Erhebung von Kommu-

nikations-Abgaben. Vom 20. März 1837.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
Preußen 2c. 2c.

verordnen zur Sicherstellung des Publikums gegen Bedrückungen bei Erhebung

von Kommunikations-Abgaben, auf den Antrag Unseres Scaatsministeriums und

nach erfordertem Gutachten Unseres Staatsraths, für den ganzen Umfang Unse-
rer Monarchie, was folgt:

(No. 1789—1790.) Jahrgang 1837. K 8. 1.

(Ausgegeben zu Berlin den 15. April 1837.)
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6. 1.

Wer bei Erhebung von Chaussee-, Wege-, Brücken-, Fähr= und Schleu-
sengeldern und andern dergleichen Kommunikations-Abgaben von denjenigen, welche

diese Abgaben zu entrichten haben, mehr einfordert und erhebt, als die vorge-
schriebenen Tarifs, Taxen oder Reglements gestatten, soll mit einer Geldbuße bestraft
werden, welche auf den zehnfachen Betrag des zu viel Erhobenen, mindestens

aber auf Funf Thaler zu bestimmen ist. Hat der Thater sich mehrere solche
Ueberschreitungen zu Schulden kommen lassen, und ist der Gesammtbetrag des

zu viel Erhobenen nicht genau zu ermitteln, so tritt eine Geldbuße von Fünf bis

Funfzig Thalern ein, in sofern der zehnfache Betrag desjenigen, was als zu viel

erhoben wirklich nachgewiesen wird, Funfzig Thaler nicht übersteigt.

6. 2. -

Die vorstehend bestimmte Strafe trifft den Thater, ohne Unterschied, ob
er die Abgabe, wie der Eigenthumer oder Pachter fur eigene Rechnung, oder
fur Rechnung und im Namen eines Andern erhob, er mag das zu viel Erho-

bene in seinen eigenen oder des Andern Nutzen verwendet haben.

(. 3.

Gleiche Serase, wie den Thäter, (trifst die Privatberechtigten oder
Pächter, welche dergleichen Ueberschreitungen von ihren Einnehmern, desgleichen
die Einnehmer, welche solche von ihren Geschäftsgehülfen wissentlich gesche-
hen lassen.

**1*nm

Jeder Einnehmer, welcher den Empfang durch Andere verrichten laßt, ist
civilrechtlich für die von letzteren begangenen Ueberschreitungen der Hebungssätze
in Ansehung der Emschaddigung, Kosten und Geldstrafe subsidiarisch verhaftet.

G. 5.

Im Falle der Wiederholung, nach bereits vorhergegangener rechtskrafti-
ger Verurtheilung, treten folgende Strafbestimmungen ein:

1) Der Privatberechtigte hat eine Geldbuße von Zwanzig bis Fünshundere
Thalern verwirkt.

2) Der Pchter ist, außer der im é. 1. bestimmten Se aus der Hebung
zu setzen und es ist solche nach dem Ermessen der Provinzial-ert
Behörde, mie Berücksicheigung der Anträge des Verpachters, entweder
für Rechnung und auf Kosten des Pächters, dessen Verpflichtungen aus
dem Pachtvertrage unverändert bleiben, unter Sequestration zu stellen,

oder
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oder auf dessen Gefahr und Kosten anderweit im Wege der offentlichen
Versteigerung zu verpachten.

3) Diejenigen, welche von den Berechtigten oder Pachtern mit der Hebung
beauftragt worden, sind, außer der im 8. 1. verwirkten Strafe, von dem.

Hebungsgeschafte sofort zu entfernen. Der Berechtigte oder Pachter,
welcher die Entfernung nach der Bekanntmachung des Erkenntnisses nicht
gleich bewirkt, soll mit einer Geldbuße von Funf bis Funfzig Thalern
bestraft werden.

4. 6.

Wer sich, nach einer wegen Ueberschreitung der Hebungssatze rechtskraftig
erfolgten Verurtheilung, desselben Vergehens nochmals schuldig macht, wird da-
durch unfahig eine Hebung dieser Art zu pachten; geschieht es dennoch, so hat
derselbe in jedem Falle, außerdem aber auch der Verpachter, wenn ihm diese

Unfahigkeit bekannt gewesen ist, eine Geldbuße von Funf bis Funfzig Thalern
verwirkt.

8. 7.

Auch darf dersenige, welcher nach vorstehender Bestimmung (5. 6.) zur
Pachtung einer Hebung unfahig ist, von keinem Einnehmer zur Besorgung des
Empfanges oder zur Hülfsleistung dabei gebraucht werden; die wissentliche Uebertre-

tung dieses Verbots zieht eine Geldbuße von Fünf bis Funszig Thalern nach sich.

68.

Bei allen in dem gegenwärtigen Gesetze verordnete Geldbußen tritt im

Falle des Unvermögens des Perurtheilten verhältnißmaóßige Gefängnißstrase an
deren Stelle; in dem Falle des §. 4. wird jedoch die Gefängnißstrafe an dem

Thater erst dann vollstreckt, wenn die Geldbuße auch von dem subsidiarisch Ver-

hafteten nicht beizutreiben ist.

8. 9F.

Alle in allgemeinen oder besondern Gesetzen verordneten Strafen der in

dem gegenwärtigen Gesetze erwähnten Vergehen, werden hierdurch ausgehoben,
und insonderheit hinsichtlich der linken Rheinseite der Rheinprovinz der Art. 12.

des Gesetzes vom 3. Nivose Jahres 6. (23. Dezember 1797.) und die Art. 52.,

54. und 55. des Gesetzes vom 6. Frimaire des Jahres 7. (26. Movember 1798.)

außer Kraft gesetzt.

(. 10.

VWenn Staats= oder Kommunal-Beamte bei der ihnen amtlich ausgetra-

genen Erhebung von Kommunikations-Abgaben sich der Ueberschreitung der He-
(No. 1700—I701.) K 2 bungs=
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bungssätze schuldig machen, so finden auf sie die allgemeinen Strafbestimmungen
für Vergehen der Staatsdiener Anwendung. «

Urkundlich unter Unserer Hochsteigenhandigen Unterschrift und beigedruck-
tem Koniglichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 20. Marz 1837.

L. S.) Friedrich Wilhelm.
Carl, Herzog zu Mecklenburg.

v. Kamptz. Mühler.

Beglaubigt: »

Für den Staatssekretär:

Düesberg.

(lNo. 1791.) Gesetz über den Waffengebrauch des Militairs. Vom 20. März 1837.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von
Preußen 2c. 2c.

haben Uns bewogen gefunden, zur Verhütung von Mißverständnissen darüber,
in welchen Fdllen und in welchem Maaße das Militair zur Aufrechthaltung der

öffentlichen Ordnung von seinen Waffen Gebrauch zu machen befugt und ver-
pflichtet sei, und damit möglichen Unglücksfällen vorgebeugt werde, die bestehen-
den Porschristen zu erneuern und zu vervollständigen. Demgemäß verordnen

Wir hiermit auf den Antrag Unseres Sctaatsministeriums und nach erfordertem
Gutachten Unseres Staatsraths, wie folgt:

&amp; 1.

Das in Unserem Dienste zur Aufrechthaltung der offentlichen Ordnung,
 anwesel Ruhe und Sicherheit auftretende Militair ist berechtigt, auf Wachen und Posten,
daauch stail= bei Patrouillen, Transporten und allen andern Kommando's, auch wenn solche

Fälle des
Waffenge-=
drauchs:

zeei Gl.ungen angegriffen, oder mit einem Angriff gefährlich bedrohe, oder fundet es
er#stan uUr .

auf Requisition oder zum Beistande einer Civilbehorde gegeben werden, in den

nachstehend 65. 2—6 bezeichneten Fallen von seinen Waffen Gebrauch zu machen.

. 2

Wird das kommandirte Militair bei einer der vorerwahnten Dienstlei-

Wi-
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Widerstand durch Thatlichkeit oder gefahrliche Drohung; so bedient sich dasselbe
seiner Waffen, um den Angriff abzuwehren und den Widerstand zu uberwaltigen.

8. 3.

Wenn das Militair bei einer solchen Dienstleistung zur Ablegung der 3
Wassen oder anderer zum Angriffe oder zum Widerstande geeigneter, oder sonst —
gefährlicher Werkzeuge auffordert, und es wird dieser Aufforderung nicht sofort!von8
Folge geleistet, oder es werden die abgelegten Waffen oder Werkzeuge wieder din

aufgenommen; so macht das Militair von seinen Waffen Gebrauch, um den *8

schuldigen Gehorsam zu erzwingen.

8. 4. Bei Arresta-

Wenn bei Arrestationen der bereits Verhastete entspringt oder auch nur u,

einen Versuch dazu macht, so bedient sich das Militair der Waffen, um die der Suchtbe-
Flucht zu vereiteln. ter Personen.

 é. 5. Zur Berhin-

Hierzu ist dasselbe auch in allen Fallen befugt, wenn Gefangene, welche n n
ihm zur Abführung oder zur Bewachung anvertraut sind, vom Transporte oder ro#o
aus Gefängnissen zu emfliehen versuchen. sagussen-

. 6.

 etr
Jede Schildwache (die Ehrenposten mit eingerechnet) hat sich zum Schutze rächen aöber-

der ihrer Bewachung anvertrauten Personen oder Sachen nsthigenfalls derWaf- ktauren Per-
fen zu bedienen.

". 7.

Das Militair hat von seinen Waffen nur in so weit Gebrauch zu ma- ——
chen, als es zur Erreichung der in den vorstehenden 96. 2—6 angegebenen Zwecke Wassenge=
erforderlich ist. Der Gebrauch der Schußwaffe tritt nur dann ein, wenn srauch *
entweder ein besonderer Befehl dazu ertheilt worden ist, oder wenn die anderen

Waffen unzureichend erscheinen. Der Zeitpunke, wenn der Waffengebrauch ein-

treten soll, und die Art und Weise seiner Anwendung muß von dem handeln-

den Militair jedesmal selbst erwogen werden.

K. S.

Wird das Militair zum Beistand einer Civil-Behsrde kommandirt, so vve
hat nicht die letztere, sondern das Milikair und dessen Befehlshaber zu beurthei- ais tvi

len, ob und in welcher Art zur Anwendung der Wasffen geschricten werden soll. O ve
Die Civil-Behörde aber muß in jedem Falle, in welchem sie die Hülfe des Mi= delßade-
litairs nachsucht, den Gegenstand und den Zweck, wozusie verlangt wird, so be- llchs wish.

(No. 1791) stimmt
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stimmt angeben, daß von Seiten des Militairs die Anordnungen mit Zuverlas-
sigkeit getroffen werden können.

K
Wenn Jemand durch Anwendung der Wafsfen von Seiten des Milikairs

verletzt worden, so liegt dem letztern ob, sobald die Umstände es irgend zulassen,
die nächste Polizei-Behörde davon zu benachrichtigen; die Polizei-Behörde ihrer-
seits ist verpflichtet, die Sorge für die Perletzten zu übernehmen und die erfor-

derlichen gerichrlichen Einleitungen zu veranlassen.

. 910

Wle Daß beim Gebrauche der Waffen das Militair innerhalb der Schranken
**“at seiner Befugnisse gehandelt habe, wird vermuthet, bis das Gegentheil erwiesen

ist. Die Angaben derjenigen Personen, welche irgend einer Theilnahme an dem,
was das Einschreiten der Militairgewalt herbeigeführt hat, schuldig oder verdäch=

tig sind, geben für sich allein keinen zur Anwendung einer Strafe hinreichenden
Beweis für den Mißbrauch der Waffengewalt.

Hesonder. 6. 11.
Bei Aufläufen und Tumulten kommt außer den Vorschristen dieses Ge-

Fa " setzss die Verorduung vom 17. August 1835. zur Anwendung.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedruck-

tem Koniglichen Insiegel.
Gegeben Berlin, den 20. März 1837.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
Carl, Herzog zu Mecklenburg.

Sorze für
die Berletien.

Für den
Kriegeminister:

v. Kampt. Mühler. v. Schoeler v. Nochow.

Beglaubigt:
Für den Staatssekretär:

Düesberg.
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(No. 1792.) Gesetz über die Errichtung und Bekanntmachung der Verträge wegen Einführung

oder Ausschließung der ehelichen Gütergemeinschaft. Vom 20. März 1837.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
 NVreußen 2c. 2c.

verordnen zur Beseitigung der Zweisel, welche über die Auslegung der §6. 412.
422. 354. und 356. Tit. 1. Th. 2., 9é. 57. und 59. Tit. 17. Th. 2. des Allg-

L. R., é. 76. des Anhangs zum Allg. L. R., 8. 6. No. 1. Tit. 1. Th. 2 der

Allg. Ger. Ordn., 5. 416. des Anhangs zu derselben, entstanden sind, auf den

Antcrag Unsers Staaksministeriums und nach erfordertem Gutachten Unsers
Scaatsraths, wie folgt:

. 1. 6

Verträge über die Einführung oder Ausschließung der Gemeinschaft der
Güter oder des Erwerbs müssen, so weit als sie nach den Gesetzen nur vor

der Heirath errichtet werden können, zur Gültigkeit der Handlung vor der Schlie-

ßung der Ehe gerichtlich ausgenommen, oder ihrem Inhalte nach, gerichtlich an-
erkannt werden.

8. 2.

Die Ausnahme oder Anerkennung kann vor jedem inlandischen Richter er-

sfolgen. In den Landestheilen, in welchen die Aufnahme der Handlungen der
freiwilligen Gerichtsbarkeit nur von Notarien geschieht, genügt die Aufnahme

oder Anerkennung vor diesen.

8. 3.

Einer besondern gerichtlichen Verlautbarung bedarf es eben so wenig, als
einer gerichtlichen Bestätigung.

K. 4.

Jeder Vertrag dieser Art (F. 1.) erlangt für die Eheleute mit der Schlie-
fung der Ehe seine volle Wirksamkeit; in Ansehung eines Dritten aber, in so
sern es sich von der Ausschließung der Gütergemeinschaft handelt, erst nach er-

solgter öffentlicher Bekanntmachung.

Wird jedoch bei dem Richter des Bezirks, innerhalb dessen die Eheleute

nach geschlossener Ehe ihren ersten Wohnsitz nehmen, binnen vier Wochen von
Schließung der Ehe an gerechnet, auf die öffentliche Bekanntmachung angetra-

gen, und erfolgt dieselbe innerhalb fernerer vier Wochen in der bereiks gesetzlich

vorgeschriebenen Art; so kritt auch hinsichtlich dritter Personen die Wirkung ein,
Go. 1792.) daß



daß die Gemeinschaft der Guter oder des Exwerbs vom Anfang der Ehe an

ausgeschlossen bleibt.

4 5.

Verträge über die Einführung der Gütergemeinschaft bedürfen keiner Be-
karmtmachung.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedruck-
tem Königlichen Inssegel.

« Gegeben Berlin, den 20. März 1837.

CL. S.) Friedrich Wilhelm.

Carl, Herzog zu Mecklenburg.

v. Kamptz. Mühler.

Beglaubigt:
Für den Staatssekretär:

Düesberg.



Gesetz-Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Staaten.
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(No. 1793.) Gesetz über den Waffengebrauch der Forst- und Jagdbeamten. Vom 31. März 1837.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
Preußen 2c. 2c.

verordnen über die Befugniß der Forst= und Jagdbeamten, von ihren Wassen
Gebrauch zu machen, und über das wegen mißbruchlicher Anmwendung zu beob-
achtende Verfahren, auf den Antrag Unseres Staarsministeriums und nach er-
fordertem Gutachten Unseres Staatsraths, für den ganzen Umfang Unserer Mo-
narchie, wie folgt:

4 1. Unsere Forst= and Jagdbeamten, so wie die im Kommunal= oder Privak-

dienste stehenden, wenn sie auf Lebenszeit angestellt sind, oder die Nehe der aufLebenszeit Angestellten haben, nach Worschrift des Gesetzes vom 7. Juni 1821.
K. 20. vereidigt und mit ihrem Diensteinkommen nicht auf Pfandgelder, Denun-
jiantenantheil oder Strafgelder angewiesen sind, haben die Befugnih, in ihrem
Dienste zum Schutze der Forsten und Jagden gegen Holz= und Wilddiebe, ge-
gen Forst= und Jagdkoneravenienten, von ihren Wafsen Gebrauch zu machen:

1) wenn ein Angriff auf ihre Person erfolge, oder wenn sie mit einem
solchen Angriffe bedrohet werden;

2) wenn diesenigen, welche bei einem Holz= oder Wilddiebstahl, bei einer
Forst- oder Jagdkontravention auf der That betroffen, oder als der
Verübung oder der Absicht zur Verübung eines solchen Vergehens
verdachtig in dem Forste oder dem Jagdreviere gefunden werden, sich

der Anhalcung, Pfaändung oder Abführung zu der # oder Polizei-
Behärde, oder der Ergreifung bei versuchter Flucht thätlich oder durch
gefaährliche Drohungen widersetzen.

Der Gebrauch der Waffen darf aber nicht weiter ausgedehnt werden,
als es zur Abwehrung des Angriffes und zur Ueberwindung des Widerstandes
nothwendig ist.

Der Gebrauch des Schießgewehrs als Schußwasse ist nur dann erlaubt,
wem der Angriff oder die Widersetzlichkeit mit Waffen, Aepten, Knütteln oder
andern gefährlichen Werkzeugen, oder von einer Mehrheit, welche stärker ist als
die Zahl der zur Stelle anwesenden Forst= oder Jagdbeamten, unternommen
oder angedrohet wird. Der Androhung eines solchen Angriffes wird es gleich

(No. 1703) Jahrgang 1877. L geach-



eachtet, wenn der Betroffene die Waffen oder Werkzeuge nach erfolgter Auf-
sorverung nicht sofort ablegt oder sie wieder aufnimmt. s hh erfols f

6. 2. Die Beamten müssen, um sich der Waffen bedienen zu dürfen, in Uni-
sorm oder mit einem amtlichen Adeeichen versehen seyn.

(. 3. Der Forst= oder Jagdbeamte, der hiernach von seinen Waffen Gebrauch
emacht und Jemand dadurch verletzt hat, ist verpflichtet, so weit es ohne Ge-
9 fur seine Person geschehen kann, dem Verletzten Beistand zu leisien, und
wenn er auf Jemand geschossen hat, nachzuforschen, ob derselbe dadurch verletzt
sey. Ist es erforderlich, so muß der Beamte dafur sorgen, daß der Verletzie
zjum nachsten Orte gebracht werde, wo die Polizeibehorde fur die arztliche Hulfe
und für die nöthige Bewachung Sorge zu tragen hat.

Die Kurkosten sind rserderlche Falls, und zwar hinsichtlich Unserer
orsten und Jagden, von der Forst= und Jagdverwaltung, hinsichrlich der andern
orsten und Jagden aber von den Forst= und Jagdberechtigten vorzuschießen,

welche den Ersatz von dem Verletzten und den Theilnehmern des Frevels, oder
von den Beamten, je nachdem die Anwendung der Waffen gerechrfertigt befun-
den worden ist, oder nicht, verlangen können.

é 4. Auf die Anzeige, daß Jemand von einem Unserer Forst= oder Jagd-
Beamten (&amp;. 1.) im Dienste durch Anwendung der Wasffen verletzt worden, hat
das Gericht des Orts, wo die WVerletzung vorgefallen ist, mit Zuziehung eines
Ober-Forstbeamten den Thatbestand festzustellen und zu ermitteln: ob ein Miß-
brauch der Waffen stattgesunden habe. Das Gericht ist schuldig, hierbei auf die
Antrage Rücksicht zu nehmen, welche der Ober-Forstbeamte zur Aufklärung der
Sache zu machen * nothwendig erachtet.

65. Werden in Ansehung eines Forst= oder Jagdbeamten, der nicht zu
Unsern Beamten gehört. die im . 4. vorgeschriebenen Ermittelungen erforder-
lich; so ist hinsichtlich der standesherrlichen Gorstbeamten statt des im §. 4. er-
wähnten Ober-Forstbeamten, der standesherrliche Oberbeamte für die Polizei, oder
in Ermangelung eines solchen, der Kreis-Landrath, hinsichtlich aller andern Forst-
beamten aber in jedem Falle der Kreis-Landrath bei der Ermittelung zuzuziehen.
 6. Nach beendigter vorläusigen Untersuchung sind die Akten an das be-

treffende Gericht einzusenden, welches die Verhandlungen, sobald sie als vollstän-
dig befunden worden, der Regierung zur Erklärung über die Einleitung der ge-
richtlichen Untersuchung mittheilt.

 7. Nach Eingang dieser Erkldrung beschließt das Gericht über die Er-
öffnung der Untersuchung. Wird diese gegen die Ansicht und den Widerspruch
der Regierung beschlossen, so muß die Sache nach den über die Kompetenzkon=
stikte zwischen den Gerichten und Verwaltungsbehörden ertheilten Worschriften
erledigt werden.

. In der Rheinprovinz, so weit dort die Franzosische Justizverfassung
bestehet, werden die Verhandlungen uber die vorlaufige Untersuchung an den
Ober-Prokurator des betreffenden Landgerichts eingesandt, und durch diesen der
Rathskammer desselben mitgetheilt, welche auf den Bericht des Instrukrions-
Nichters, nach Anhbrung der Staatsbehörde, die im §. 6. erwahnte Prüfong
vornimmt und den im H. 7. vorgeschriebenen Beschluß abfaßt.

é. 9. Mit der Verhaftung eines des Waffenmißbrauchs beschuldigten Forst-
oder
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oder Jagdbeamten darf nur verfahren werden, wenn die vorgesetzte Dienstbehörde

Prauf antragt, oder wenn die Eroffnung der gerichtlichen Untersuchung definitiveststehet.

é. 10. Gegen den Forst- oder Jagdbeamten, welcher angeklagt ist, seine Be-
fugniß zum Gebrauch der Waffen uberschritten zu haben, konnen die Angaben
des Verletzten, der Theilnehmer an dem Holz- oder Wilddiebstahl, an der Forst-

oder Jagdkontravention, und solcher Personen, die schon wegen Widersetzlichkeit
gegen Forst- oder Jagdbeamte oder wegen Wilddiebstahls zu einer Strafe, oder
wegen Holzdiebstahls und Forstkontraventionen zu einer Kriminalstrafe verurtheilt
worden sind, fur sich allein keinen zur Anwendung einer Strafe hinreichenden
Beweis begründen.

&amp;. 11. In Ansehung der Strafe der Forst= und Jagdbeamten, welche des
Mißbrauchs der Waffen schuldig befunden worden, behaält es bei den bestehenden
Vorschriften der Gesetze sein Bewenden.

6. 12. Für die Eigenthümer, Besitzer und Inhaber von Forsten oder Jagd-
Gerechtigkeiten, so wie für die Görster, Waldwärter und Jäger, welche die im
+#. 1. bezeichneten Eigenschaften nicht besitzen, wird durch dieses Gesetz an den
bestehenden Vorschriften über die Selbsthülse und Nothwehr nichts geändert.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedruck-
tem Königlichen Insiegel. -

Gegeben Berlin, den 31. März 1837.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
Carl, Herzog zu Mecklenburg.

v. Kamptz. Mühler. v. Ladenberg.

Beglaubigt:
Für den Staatssekretär:

Düesberg.

(No. I794.) Gesetz über die Strase der Widersetzlichkeiten bei Forst= und Jagd-Verbrechen.

Vom 31. März 1837.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von
Preußen 2c. 2c.

um persönlichen Schutze Unserer Forst= und Jagdbeamten, der Wald-
eigenthümer, der Forst= und Jagd-Berechtigten, und der von ihnen bestellten
Ausseher, verordnen Wir, auf den Antrag Unsercs Staatsministeriums und nach
erfordertem Gutachten Unseres Staatsraths, für den ganzen Umfang
Monarchie mit Ausschluß derjenigen Landestheile, in welchen das Französssche
Necht gilt, wie folgt:

é, I. Jede gegen einen Unserer Forst= und Jagdbeamten, einen Waldeigen-
thümer, Forst= und Jagd-Berechtigten, oder die von diesen bestellten Ausseher,
in Ausübung ihres Amtes oder ihres Rechtes, namentlich auch bei Pfändungen,
ohne Gewalt an der Person verübte thätliche Widersetzlichkeit soll, außer der
durch den Eingriff in das Eigenthum oder die Uebertretung der Forstpolizeige-

Mo. 1703 -1791) setze
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setze verwirkten Strafe, mit Gefängnißstrase von acht Tagen bis zu drei Mo-
naten belegt werden.

6. 2. Drohungen mit Schießgewehr, Aexten oder andern gefährlichen Werk-

eugen sienschtelte- oder Zuchthaus-Strafe von drei Monaten bis zu zwei
ahren nach sich.

 3. Ist die Widersetzlichkeit mit Gewalt an der Person verbunden gewesen,
so wird der Thiter auf drei Monate bis vier Jahre in ein Arbeits= oder

Fuchthause eingesperrt.
6 4. Ist eine körperliche Beschädigung erfolgt, so hat der Verbrecher nach

Beschaffenheit der Umstände zwei= bis zwanzigjaährige Arbeits-,Zuchthaus= oder
Festungs-Scrafe verwirkt.

6é. 5. Ist eine der vorstehend (§. 1—4.) bezeichneten Widersetzlichkeiten von
zwei oder mehreren Personen gemeinschaftlich verübt, so soll die darauf ange-

drohte Freiheissstrafe um ein Giertel bis zur Halste ihrer Dauer verschärft werden.
. 6. War aber die gemeinschaftliche Terübung des Verbrechens von den

Theilnehmern vorher verabredet worden, so tritt nicht nur die im 5. 5. bestimmte
Strasschärsung ein, sondern es ist dann auch jeder der Theilnehmer, welcher auf
irgend eine Weise vor, bei oder nach der Ausführung dazu mitgewirkt hat, als
Miturheber des verabredeten Verbrechens zu betrachten.

 . 7. Bei der Untersuchung drr vorstehend (§. 1—6.) aufgeführten Vergehen,
soll denjenigen Forst-Beamcten, welchen nach der Verordnung vom 7. Juni 1821.

volle Beweiskraft beigelegt ist, aus dem Grunde allein, weil sie als Denuncian=
ten oder Damnißkaten aufgetreten sind, noch nicht die Eigenschaft eines voll-
gültigen Zeugen abgesprochen werden.

6. 8. Dagegen sind dicjenigen Personen, welche wegen Widersetzlichkeit ge-
hen ForstBeamte und Berechtigte, so wie wegen Wilddiebstahls bereits bestraft,
oder wegen Holzdiebstahls mit einer Kriminalstrafe belegt sind, als unverdächtige
Zeugen nicht anzusehen.

 9. Der Wersuch einer Tsdtung soll nach dem Grade des Fortschritts
der That zur Pollendung, den allgemelnen Seaafgesetzen gemäß, mit Zuchthaus-
oder Festungsstrafe selbst bis auf Lebenszeit, belegt werden.

é. 10. Dersjenige, welcher auf einen Beamten, Berechtigten oder Ausseher
schietzt, hat die Vermuthung gegen sich, daß er die Absicht zu tödten gehabt,
und wird mit der Strase des versuchten Todtschlages oder Mordes belegt, wenn

auch keine Berletzung erfolgt ist.
. 11. Im Fall einer ausgeführten Tödtung tritt nach den nädheren Be-

stimmungen der allgemeinen Strasgesetze die Todesstrafe ein.
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrist und beigedruck-

tem Königlichen Insiegel.
Gegeben Berlin, den 31. März 1837.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
Carl, Herzog zu Mecklenburg-

v. Kamptz. Mühler. v. Ladenberg.

Beglaubige:

Für den Esheserretär:eDuesberg.



Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staaten.

No. 10. —

(No- 1795.), Allerhöchste Kabinetsorder vom 25. März 1837., betreffend die Anwendbarkeit

der Vorschriften vom 8. August 1832. und 26. Dezember 1833. in Bezug

auf die Geld-Entschädigungen, die bei Chaussee= und Kanal-Anlagen, so

wie öffentlichen Flußbauten für abgetretenen Grund und Boden zu entrich-

tenn sind, auf die Provinzen Schlesien und Pommern, mit Ausschluß von

Neu-Vorpommern.-

A# Ihren Bericht vom 22. v. M. setze Ich nach Ihrem Antrage fest,

daß die Verordnung vom 8. August 1832. und Mein Erlaß vom 26. De-

zember 1833. in Bezug auf die Geld-Entschädigungen, die bei der Anlage von

Chausseen und Kandlen, so wie bei öffentlichen Flußbauten für abgetretenen
Grund und Boden zu enrrichten sind, auch in den Provinzen Schlesien und

Pommern, mit Ausschluß von Neu-Vorpommern, angewendet werden sollen.

Sie haben diese Bestimmung durch die Gesetzsammlung bekannt zu machen.

Berlin,den 25. März 1837.

Friedrich Wilhelm.
An:

dieStaatsministerMühler und Nother.

([o. 1798—17097.) Jahrgang 1877. M ([No. 1796.)
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(No. 1796.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 27. März 1837., die Ernennung des Geheimen

Ober-Finanzraths von Berger zum vierten Mitgliede der Hauptverwaltung

der Staaksschulden betreffend.

D. Ich nach der Ihnen bereits gemachten Eröffaung, aus den in Gemäß=

heit der Bestimmung des Staatsschulden-Gesetzes vom 17. Januar 1820.

Art. IX. von dem Staatsrathe zur Besetzung der erledigten Stelle eines Mit-

gliedes der Haupt-Verwaltung der Staatsschulden Mir präsentirten drei Indi-

viduen, den Geheimen Ober-Finanzrath von Berger zu dieser Stelle gewählt

habe, so überlasse Ich Ihnen, diese Wahl in der gewöhnlichen Art zur öffent-
lichen Kenntniß zu bringen. Die Verpflichrung des 2c. von Berger wird der

Justizminister Mühler nach Meinem Auftrage bewirken.

Berlin, den 27. März 1837.

Friedrich Wilhelm.

An

den Staatsminister Rother.

(No. 1797.) Allerhöchste Kabineksorder vom 29. März 1837., betreffend die Uebertragung
-— deeEntschcsdungentmNekuksverfahkeuwidekdtszwlmanschbestrafte

Elementar-Schullehrer an die Ober-Präsidenten, als Präsidenten der

Provinzial-Schulkollegien und wegen des dabei zu beobachtenden Ver-

fahrens.

A# den Antrag des Scaatsministeriums bestimme Ich hierdurch zur Verein-

sachung und Beschleunigung des Verfahrens, daß die durch Meine Befehle vom

12. April 1822. (Gesetzsammlung Seite 105.) und vom 27. April 1830. (Ge-

setzsammlung Seite 81.) dem Minister der Geistlichen= und Umerrichts-Angele-

genheiten beigelegte letzte Entscheidung über die Amtsentsetzung, Versetzung oder

Sn.raf-Emeritirung von Elememar-Schullehrern, auch dann, wenn diese zugleich

zu den niederen Kirchenbeamten gehören, von jetzt an in jeder Provinz dem

Ober-Präsidenten, als Präsidemen des Provinzial-Schulkollegiums, zustehen

 sfoll.
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soll. Der Ober-Präsident, welcher künftig in diesen Sachen, an dem Beschlusse
in der ersten Instanz, niemals Antheil nimmt, hat in jedem Falle zwei schrift-

liche Vorträge aus den Akten durch einen Justitiarius und durch einen Schul-

rath des Provinzial-Schulkollegil, oder einer Regierung, welche bei der ersten

Entscheidung nicht mitgewirkt haben, abgesondert anfertigen zu lassen, die Beach-
tung ihrer, diesen Relationen beizufügenden Gutachten, bleibt jedoch seinem pflicht-

mäbigen Ermessen anheimgestellt. Das Staatsministerium hat diesen Befehl
durch die Gesetzsammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Berlin,den 29. März 1837.

Friedrich Wilhelm.
An

das Staateministerium.

(No. I798.) Allerböchste Kabinetsorder vom 29. März 1837., betreffend die Anwendung der

Preußischen Gesetze in denjenigen Orten, welche bei Grenz-Regulirungen
als Gebiekstheile der Monarchie anerkannt oder in Folge eines Austau-

sches an dieselbe abgetreten worden sind.

A#b den beigesügten Bericht der Minister der Justiz und der auswärtigen

Angelegenheiten habe Ich nach dem Antrage derselben wegen Anwendung der

Preußischen Gesetze in denjenigen Orten, welche bei Grenzregulirungen auf den
Grund abgeschlossener und bestätigter Grenzrezesse als Gebietotheile Meiner Mo-

narchie anerkannt, oder in Folge eines Austausches an dieselbe abgetreten wor-

den sind oder sich noch in der Verhandlung befinden, folgende Bestimmungen

erlassen:
1) In allen Fällen, in denen die Grenzregulirung nur verdunkelte und un-

gewisse Grenzen festgestellt hat, sind die Preußischen Gesetze, Verordnun=
gen und Gorschriften, die in demjenigen Gerichtsbczirke gelten, dem die

bisher streitigen Gebietstheile definitiv überwiesen sind, auch in diese letz-
tern durch dic ursprüngliche Publikation für cingeführt zu achcen.

2) Dagegen sollen in denjenigen Gebictstheilen, welche seit Einführung der
(No. 1707—1779.) Preußi-
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Preußischen Gesetzgebung in die neu= und wiedereroberten Provinzen in

Folge abgeschlossener Grenz-Regulirungs-Rezesse an Preußen neu abge-

treten worden, die Preußischen.Gesetze,VerordnungenundPorschristen,
insofern sie nicht schon jetzt auf den Grund besonderer Bestimmungen
darin angewendet werden, vom 1. Juli d. J. ab unter Beobachtung

der Grundsätze desjenigen Patenes in Kraft treten, wodurch die diessei-
tige Gesetzgebung in die Provinz, zu welcher das neu erworbene Gebiee

sfortan gehört, neu oder wieder eingeführtworden ist.

Nach diesen Bestimmungen (I. und. 2.), soll in allen. Gdllen verfahren
werden, in welchen künftighin, zu Folge der, mit benachbarten Staaten

abgeschlossenen Grenzrezesse, entweder zweifelhaste und verdunkelte Gren-
g#en festgestellt worden oder Gebiets-Abtretungen stattgefunden haben, wo-

bei Ich Sie, die Minister der Justiz und des Innern und der Polizei,
ermächtige, in solchen Fällen den Zeitpunke, mit welchem die Preußische
Gesetzgebung in das neu erworbene Gebiet eingeführt werden soll, durch

ein in die Amtsbläcter der betreffenden. Provinz aufzunehmendes Publi--

kandum zu bestimmen.

Das Staatsministerium hat diesen Erlaß durch die Gesetzsammlung und

durch die Amtoblätter der betreffenden Provinzenbekannt zu machen.

Berlin,den 29. März 1837. *7

Friedrich Wilhelm.“

3

An

das. Staatoministerium.

(No. 1799.). Allerhöchste Kabineesorder vom 31: März 1837., durch welche des Königs

Majestät der Stadt Czarnikau im Großherzogthume Posen die revidirte

Städteordnung vom 17. März 1831. zu verleihen geruhet haben.

A# t Bericht vom 11. d. M. will Ich der Stadt Czarnikau im Groß-

herzogchume Posen, dem Wunsche derselben gemaß, die revidirte Städteordnung
vom 17. März 1831., mit Ausschluß des in der Provinz nicht anwendbaren

zehnten Abschnirts, verleihen, und überlasse Ihnen, demgemäß den Ober-Präási-
denten der Provinz mit deren Einführungzubeaustragen.

Berlin, den 31. März 1837.

Friedrich Wilhelm.
den Staa e hinister v. Rochow.
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Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staaten.

No. 11. *.—

(No. 1800.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 15. April 1837., die Ergänzung der burch die

Allerhöchste Kabinetsorder vom 11. Februar 1832. (G. S. No. 1344.)

wegen Regulirung des Kautionswesens für die Staacskassen= und Magazin-

Beamten getroffenen Bestimmungen betreffend.

Zur Erganzung der durch Meine Order vom 11. Februar 1832., Gesetzsamm-

lung pag. 61—63., wegen Regulirung des Kautionswesens fur die Staatskas-

sen= und Magazin= 2c. Beamten getroffenen Bestimmungen setze Ich auf den
Antrag des Staatsministerit fest: #

1) die von dem Beamten bestellte Kaution haster

a. für die Erfüllung der Pflichten, welche demselben, vermäge der ihm

zur Zeit der Kautionsbestellung, so wie später übertragenen Amts-

geschäfte obliegen;

.für alle von ihm aus seiner Amtsführung zu vertretende Schäden und

Mängel an Kapital und Zinsen, so wie an gerichtlichen und außer-

gerichtlichen Kosten der Ermittelung des Defekts und der etwanigen

Sitellvertretung des Beamten, so weit solche aus dessen zurückbehalte-

nem Gehalte nicht gedeckt werden.

2) Cessionen, Verpfändungen oder Arrestschläge der Amtskautionen sind nicht

der General-Staatskasse, sondern der vorgesetzten Dienstbehörde des Kau-

tionsstellers auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise bekannt zu machen,

und hat dieselbe nach Auflösung des Dienstverhältnisses, für welches die
Kaution bestellt worden ist, sowohl ob und was aus der Amtsführung

(No. 1800.) Jahrgang 1837. N noch

(Ausgegeben zu Berlin den 22. Mai 1837.)
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noch zu vertreten, als wer zur Empfangnahme des Kautionskapitals legi-

timirt ist, zu bescheinigen.

3) Im Falle des Verlustes der von der General-Staatskasse uber einge-

zahlte Amtskautionen ausgestellten Empfangscheine bedarf es in der Regel

der gerichtlichen Amortisation nicht, sondern es genugt der Mortifikations-

Schein des Kautionsstellers oder sonst legitimirten letzten Inhabers des

Empfangsscheins; die Dienstbehorde hat aber unter den in der Verord-

nung vom 9. Dezember 1809. 8. 6. angefuhrten Umstanden und sonst

nach ihrem Ermessen die Befugniß, eine gerichtliche Amortisation des

fraglichen Dokuments zu fordern.

Diese Meine Order ist durch die Gesetzsammlung bekannt zu machen.

Berlin, den 15. April 1837.

Friedrich Wilhelm.

An

das Staatsministerium.

(No. 1801.)
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(No. 1801.) Allerhöchste Kabineksorder vom 30. April 1837., betresfend die Ueberweisung

der gegen Justizbediente im Wege der Aufsiche oder durch Erkenntniß fest-

gesetzten Geldstrafen an den Unterstützungs-Fonds für hülfsbedürstige Kin-

der verstorbener Justizbeamten.

Ich genehmige auf Ihren weitern Bericht vom 12. d. M., daß die gegen

Justizbediente im Wege der Aufsiche, oder durch Erkenntniß ausgesprochenen

Geldstrasen ein für allemal dem zur Unterstützung hülfsbedürftiger Kinder ver-

storbener Justizbeamten neuerdings gebildeten Fonds überwiesen werden; bei den
durch Umwandlung einer Freiheit= oder Ehrenstrafe eintretenden Geldstrafen

aber ist jedesmal anzufragen.

Berlin, den 30. April 1837.

Friedrich Wilhelm.

An

den Scaats- und Justlizminister Mühler.

(No. 1802.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 9. Mai 1837., wegen Vermehrung der Kassen-

Anweisungen um 3 Millionen Thaler gegen Deposition des gleichen Betra-

ges in Staatsschulbscheinen oder Obligationen der Anleihe von 1830.

Ul dem mehrfach hervorgetrekenen Bedürfnisse einer Vermehrung der Kassen-

Anweisungen abzuhelfen, habe Ich beschlossen, daß außer den durch Meine Or-
ders vom 21. Dezember 1824., vom 22. April 1827. und vom 5. Dezember

1836. genehmigten Beträgen noch für drei Millionen Thaler Kassen-Anweisun-

gen, und zwar Eine Million Thaler in Apoints zu 1 Thaler, Eine Million

Thaler iIn Apoints zu 5 Thaler, 500,000 Thaler in Apoints zu 50 Thaler und

500,000 Thaler in Apoines zu 100 Thaler ausgegeben werden sollen. Damit

indeß hieraus in keiner Art eine Vermehrung der Verpflichtungen des Staats

(No. 1801—180#.) er-
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erwachse, bestimme Ich zugleich, daß die Ausgabe dieser Kaffen-Anweisungen nur

gegen vorherige Niederlegung gleicher Betrage von Staatsschuldscheinen oder

Obligationen der Anleihe vom Jahre 1830. nach dem Nennwerthe bei der

Hauptverwaltung der Staatsschulden erfolgen darf, welche die Litern, Nummern

und Beträge der niedergelegten Sctaatsschuldscheine oder Obligatlonen der An-

leihe von 1830. durch die hiesigen Zeitungen bekannt zu machen und sie so lange

in Verwahrung zu behalten hat, bis die dafür ausgegebenen Kassen-Anweisungen

wieder eingelöst und zurückgeliesert sind. Ich beaustrage die Hauptverwaltung

der Scaatsschulden, sich diesen Anordnungen gemäß der Anfertigung und Aus-

händigung der hiernach auszugebenden Kassen-Anweisungen sogleich zu unterziehen.
Es sollen jedoch von den anzufertigenden 3 Millionen Thaler Kassen-Anweisun=

gen nur 21 Millionen ausgegeben, eine halbe Million aber bei der Hauptver-

waltung der Staatsschulden niedergelegt werden, um bei künftigem Bedürfniß

auf Meinen Befehl und gegen Deponirung von Staatsschuldscheinen in Kours

gesetzt zu werden. Alle wegen der bisherigen Kassen-Anweisungen geltenden gesetz-

lichen Bestimmungen sollen auch auf diese jetzt auszufertigenden Kassen-Anwei-
sungen, welche mit demselben Datum, wie die bereits ausgegebenen, zu versehen

sind, angewendek werden. Dieser Befehl ist durch die Gesetzsammlung zur öffent,

lichen Kenntmiß zu bringen.

Berlin, den 9. Mai 1837.

Friedrich Wilhelm.

An

die Hauptverwaltung der Scaatsschulden und den Staats= und

Finanzminister Grasen v. Alvensleben.
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Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staaten.

No. 12. *.

(No. 1803.) Landesherrliche Bestätigung des Statuts der Stiftung für die Rheinische ritter-

bürtige Ritterschaft zum Besten der von der Sukzession in das Grund-

Eigenthum ausgeschlossenen Söhne und Töchter. Vom 13. Mai 1837.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
Preußen,

Markgraf zu Brandenburg, souverainer und oberster Herzog von Schle-

sien, wie auch der Grafschast Glatz, Großherzog vom Niederrhein und

von Posen, Herzog zu Sachsen, Engern und Westyhalen, in Geldern,

zu Magdeburg, Cleve, Jülich, Berg, Stettin, Pommern, der Cassuben

und Wenden, zu Mecklenburg und Crossen, Burggraf zu Näürnberg,

Landgraf zu Thüringen, Markgraf der Ober= und Niederlausitz, Prinz

von Oranien, Neuschatel und Valengin, Fürst zu Rügen, Paderborn,

Halberstadt, Münster, Minden, Camin, Wenden, Schwerin, Natze-
burg, Moers, Eichsfeld und Erfurt, Graf zu Hohengollern, gefürsteter

Graf zu Henneberg, Graf zu Ruppin, der Mark, Ravensberg, Hohen-

stein, Tecklenburg, Schwerin, Lingen und Pyrmont, Herr der Lande

Nostock, Stargard, Lauenburg und Bätow.

Urkunden und bekennen hierdurch, daß nachdem diesenigen ritterbürtigen
Familien der Nheinischen Ritterschaft, welchen Wir durch Unsere Order vom
16. Januar 1836. und Unsere Verordnung vom 21. Januar dieses Jahres die

autonomische Dispostitionsbesugniß wieder zu verleihen geruht haben, zur Gelo-

bung gedachter Unserer Verordnungen über die in Gemöähheit zu errichtende
Stiftung für sich und alle diesenigen, welche derselben in der Folge beitreten

werden, zu Düsseldorf unterm 28. Februar dieses Jahres ein Statut abgefaße

und Uns zur landesherrlichen Bestärigung eingereicht haben, Wir das gedachte,
(No. 1803.) Jahrgang 1877. O hiebei

(Ausgegeben zu Berlin den 25. Mai 1837.)
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hiebei angeheftete Statut der Stiftung zum Besten der von der Sukzession in
das Grundeigenthum ausgeschlossenen Deszendenten de dato Düsseldorf den 28.

Februar 1837., seinem ganzen Inhalte nach, vermöge landesherrlicher Macht und
Gewalt, Kraft dieses bestätigen und zugleich der gedachten Stiftung die im 6#. 9.
gedachten Rechte einer öffentlichen Korporation hierdurch beilegen, mie Vorbehalt
jedoch Unserer und Unserer Nachfolger in der Krone, Hoheit und Gerechtsame.

Wir befehlen daher Unseren Behsrden und Unterthanen sammt und son-
ders, gedachtes von Uns landesherrlich bestätigtes Statut aufrecht zu erhalten und

nach demselben sich zu achten.
Urkundlich unter Unserer Allerhöchsten Unterschrift und Unserem Käönigli-

chen Siegel.
Berlin, den 13. Mai 1837.

tblut * Friedrich W. ilhelm.in einer anhangen
den Kapsel.

v. Kamptz Mühler. v. Rochow.

Statut



Statut der Stiftung
für die

Rheinische ritterbürtige Ritterschaft.

N Se. Majesickt, unser Alerzmigster König und Herr, auf unser al-
lerunterthänigstes Ansuchen durch die Allerhöchste Kabinetsorder vom 16. Januar
1836. unsern Familien das Recht der Autonomie in Erbfällen wiederum beizu-
legen und dabei zu befehlen und uns zu gestatten geruhet haben, ein Statut zur
Bildung einer Stiftung zum Besten und im Interesse der von der Suwzession
in das Grundeigenthum ausgeschlossenen Söhne und der Töchter unserer Fami-
lien zu Allerhöchster Konfrmation und Bestatigung vorzulegen, sind wir unter-
zeichnete Mitglieder des Rheinischen ritterbörtigen Adels zu diesem Behufe zu-
sammengetreten, und haben wir uns nach sorgfdltiger und gewissenhafter gemein=

samer Berathung über die nachstehenden Punkte, deren Aufrechthaltung wir ar
festen Gründung und steten Erhaltung der Zwecke unserer DVereinigung unerlaß-
ich halten, vereinbart.

Mit dem allerunterkhänigsten und ehrfurchtsvollsten Danke verehren wir
dabei die Königliche Huld und landesvaterliche Gnade, welche durch Anerken-
mung der alten Rechte und Verfassungen in unsern Familien uns die Hoffnung
aufs Neue begründet, daß unter göttlichem Schutz und Segen unsern Familien
ihre Besitzthümer und ihr zeitliches Gut für ferne Zeiten werde erhalten und im
Laufe der Zeiten gemehrt werden, wir würden aber eben so glauben, die Aler-
höchste Willensmeinung Sr. Königlichen Majestär nur unvollständig zu ersüllen,
als wir die unsrige nicht vollständig aussprechen würden, wenn wir lediglich du-
ßerliche Ordnungen und Sahungen sestsetzten und dadurch die Meinung erregen
wollten, als sei durch solche Regulation allein der innere Kern des Wohls und
des Heils der Familien irgend dauernd zu erhalten und zu wahren.

Es ist unser dringender und angelegentlicher Wunsch, daß unsern Nach-
kommen ihr Erbgut unvermindert und unzersplittert erhalten werde. Aber selbst
ein solcher dußerer Segen kann zum Fallsiricke werden, wenn eine reine, ehren-
werthe und treue Gesinnung dem Besttzer fehlt.

Vor Allem muß es uns daher am Herzen liegen, und liegt es uns am

Herzen, eine solche Gesinnung bei den Unsrigen bewahrt zu wissen, und damit
die Zuversicht fassen zu können, daß ihnen der Hauptsegen uicht sehlen wird,
welcher die Grundlage ihres irdischen Wohles bilden muß, wenn dieses von Be-

stand seyn und wenn dadurch ihr ewiges Heil nichtgesihrden werden soll.
(No. 1803.) 2



Da dies durch ausere Satzungen und durch rechtliche Ordnungen allein
nicht zu erreichen ist, so halten wir es für unsere unerldßliche und für eine hei-
lige Pflicht, allen unsern Nachkommen, für welche wir zugleich in Beziehung auf
ihr zeitliches Wohl zu sorgen bemüht sind, klar und bestimmt die Gesinnung hier
offen zu legen, in der wir diese ganze Fürsorge für nöthig und unserer Pflicht
gemäß gehalten haben, und zu der wir sie väterlich und dringend unter Verhei-
bung unsers Segens ermahnen. « .

Es ist hiernach unser ernstes Verlangen und dringendes vaterliches An-
mahnen, daß sie vor Allem in Gesinnung und Wandel festhalten an der Gottes-
sürcht, daß sie selbst einen christlichen, ernsten Lebenswandel führen und darauf
halten, daß von allen ihren Kindern und Untergebenen ein solcher geführt werde.
Wir ermahnen sse dringend, zu allen Zeiten sich das gegenwärtig zu halten, daß
ohne eine unverbrüchliche Treue gegen ihren Herrgott all ihr Thun und all ihr
Oesitzthum nicht bestehen kann und daß ihnen zu Allem der allein haltbare Se-
gen fehlt, wenn sie von ihm loslassen.

Wir ermahnen sie ferner dringend und väterlich, ihrem Könige und Herrn
und Seinem Durchlauchtigen Hause in dieser Gortesfurcht eine unwandelbare
Treue zu bewahren. Sie sollen wissen und in allen Lagen daran denken, daß
es ihr adliger Beruf ist, mit Darangabe ihres Gutes und Blutes, wo dies er-
sordert wird, diese Treue zu üben, daß sie eine feste Mauer bilden sollen, um den
von Gott gegründeten Thron ihres Landesherrn, welche niedergerissen werden
müßte, bevor dieser berührt werden könnte. Sie sollen sich in Gesinnung und
Wandel ganz frei und rein halten von allen den verderblichen Lehren, welche un-
ter irgend einem Schein und Vorwand in dem Werhältnisse zu ihrem Könige
und Herrn nicht eine heilige und göttliche Ordnung anerkennen, vielmehr wissen
und daran halten, daß sie mit einer Verletzung dieser Treue zugleich einen Fre-
vel gegen den heiligen Willen Gottes begehen würden.

Wir ermahnen sic, einen christlichen Hausstand zu führen, ihren Kindern
und Untergebenen, wie Allen, mit denen sie in Berührung kommen, durch einen
ehrenwerthen, sittlichen und ernsten Lebenswandel vorzuleuchten, in einer strengen
Redlichkeit, in Wahrhaftigkeit in Worten und Werken, in ciner Unverbrüchlich=
keit ihres gegebenen Wortes, ihrer Verträge und Zusagen, in Festigkeit und

männlicher Standhafstigkeit in Zeiten der Noth undGefehr ihre Ehre zu suchen,ihren Kindern eine sorgsame und auf eine Ausbildung solchen Sinnes gerichtetc
Erziehung zu geben, dabei aber auch auf eine gründliche wissenschaftliche Ausbil-
dung derselben sorgfältig Bedacht zu nehmen, damit dieselben in besonderem
Grade sähig werden, im Dienste ihres Königs oder sonst ihrem Berufe tüchtig
und mit segensreichem Erfolge vorzustchen.

Wir ermahnen dringend unsere Nachkommen, sich mit einer wahrhaft
adligen Gesinnung von Allem unabhängig zu halten, was eine ktreue Beobach=
tung aller vorstehend gedachten Verpflichtungen erschweren könnte, also unabhän=
gig in Anschung ihrer dußern Verhälinisse und ihres Vermögens und eben so
Unabhängig von aller kleinlichen Gesinnung und kleinlichen Berechnung des eige-
nen Vortheils.

Mir ermahnen sie deshalb, durch gute Wirthschaft und Verwaltung h,
re
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tres Vermögens dieses zu erhalten und, wenn ihnen dies der göttliche Segen
verleiht, zu mehren, sich von allem eitlen Lurxus, der dem Adel nicht ansteht, sern
zu halten, dabei aber in allen ihren Kreisen und so weit diese gehen, sich wohl-
tha#tig, uneigennätzig, fürsorgend mit Rath und That und überall helfend zu zeigen.

« Sie sollen ihren Adel durch einen ritterlichen, mannlichen Sinn, durch
eine feste, unerschutrerliche Haltung in allen Lebensbegegnissen, aber auch dur
Milde und Wohlwollen gegen Andre bewähren. Ihre Hduser und Herzen müs-
sen Zufluchtsstätten für alle Hülfsbedürftigen und Bedrängten seyn, und ihre
Hände müssen bereit seyn, für Jeden, dem sie irgend wie ohne Verletzung hei-
ligerer Pflichten beistehen können.

Wie sie für die Rechte und dußern Vorzüge, welche sie der gottlichen
Gnade verdanken, Anerkenntniß in Anspruch neymen, eben so müssen sse ein glei-
ches Anerkenntnih jedem Rechte, sedem wahren Verdienste und allem Ehrenwer-
then in andern Ständen und Klassen willig zu Theil werden lassen, und sich

von allem Hochmuth, Stolze, Vornehmthun und gleichgöltigem Herabblicken auf
Andere freihalten. Sie können sehr wohl und müssen dabei auf ihre Sctandes-
Ehre wachen, diese aber besonders- in einer hochherzigen Gesinnung und darin
suchen, daß sie Alles, was gerechten Tadel und Makel auf sie werfen kann, alles
Unsittliche, Rohe und Gemeine in Beschdftigung, Belustigung, Sitte und Um-
gang, Alles, was die Achtung für Sittlichkcit und Anständigkeit verletzt, über-
haupt Alles, was in der öffentlichen Meinung durch Einzelne einen Makel auf
den Stand werfen kann, vermeiden.

Wir wünschen aber auch, daß sie den Charakter, der nach der bestehen-
den Ordnung ihrem Stande beiwohnt, rein und unverfälscht erhalten, nicht auf
Gewerbe, durch welche sie außer ihrem eigentlichen Beruf treten würden, sich
einlassen, namentlich aber nie sich so weit vergessen, öffentliche Spielbaänke zu hal-
ten und wucherliche Geschäfte zu betreiben. «

Gegen alle ihre Untergebenen, und gegen alle Personen, die nach ihren
Verhaltnissen in einer gewissen Abhangigkeit von ihnen stehen, seyen sie wohl-
wollend und vorsorgend wie ein Vater fur die Seinigen. Sie seyen wie ein
Schutzherr gegen die, welche sich ihnen anvertrauen, auch in den ihnen wirklich
zustehenden Anspruchen nicht druckend, sondern wo es Noth thut, nachsichtig und
aushelfend. Pachter, deren Verhaltnisse sich seit undenklichen Zeiten von Vater
auf Sohn vererbt haben, Gutsuntergebene, deren Familien nie wechseln, und
alte Diener sind ein Schmuck und eine Zierde eines adligen Gutes und Hauses.

Wie wir nun alle einander gelobt haben und uns hiemit geloben, an die-
sen Gesinnungen festzuhalten und in dieser Richtung unsern, von Gott uns an-
vertrauten Beruf zu erkennen; so ergeht unsere dringende und ernste, vaterliche
Anmahnung zu einem gleichen Sim und Wandel an unsere Nachkommen, de-
nen wir dazu den göttlichen Beistand eben so, wie den Segen Gottes zum
Schutz für diesenige Stiftung wünschen, über deren Grundsätze und Perfassung
wir in VPoraussetzung und mit Vorbehalt der Allerhöchst-Landesherrlichen Be-
stätigung nachstehendermaßen übereingekommen sind.

(No. 1803.) Erster



Erster Abschnitt.

Von der Stiftung überhaupt.

8. 1.

Die Stistung ist in Gemaßheit der Allerhochsien Kabinetsorder vom
16. Januar 1836. bestimmt, um in den an der Stiftung theilnehmenden Ge-
schlechtern die standesmaßige Erziehung und das Fortkommen, die Abfindung und
bie Aussteuer der vermoge der autonomischen Dispositions-Befugniß, von der

Sishen in das Grundeigenthum ausgeschlossenen Sohne und Tochter zuefordern.

C. 2.
Diese Stifkung zerfällt in zwei Abtheilungen, welche zusammen die Ge-

sammtstiftung bilden, von welchen jedoch eine jede in Rücksicht sowohl des Bei-
tritts und der Theilnahme als der innern Verwaltung, eine besondere Stistung
bildet, ndmlich

I. eine Stistung zu rbenorn für unverheirathete Töchter, und, wenm diePerhültnisse es gestatten werden, zur Gründung eines Frduleinstifts, und

II eine Stiftung zur Erzichungs-Anstalt für Söhne.

Von den bisher vorhandenen Fonds ist die Summe von 30,000 Rehlr. Cou-
rant für die erste, und die Summe von 66,500 R.hlr. für die zweite Stistung
bestimmt; die Genossenschaft behadlt die sernere Bestimmung über vorhandene Ka-
pitalien, die zur Erreichung jener Zwecke nicht erforderlich seyn sollten, sich vor,
sedoch mit der Maßgabe, daß sie nur zu dem, dieser Stiftung überhaupt zum
Grunde liegenden ZJweck verwandt werden können (F. 8).

(. 3.
Für jede dieser beiden Stiftungen werden bei deren weitern Ausbildung

die erforderlichen besondern Reglements mit landesherrlicher Genehmigung er-
lassen werden.

8. 4.

Jedem Mitgliede der Genossenschaft steht frei, bei seinem Eintritt zu
bestimmen, ob es beiden Stiftungen (der Gesammtstiftung) oder nur einer der-
selben beitreten will, in welchem letztern Fall das Mitglied und seine Nachkom-

3 n die Vortheile derjenigen Stiftung, welcher es beigetreten ist, zu ge-nießen hat.

8. 5.
Die Stiftung wird durch die Beiträge der Familien, für welche sie be-

stimmt ist, begrundet. Ein Jeder, welcher in die Genossenschaft ausgenommen
wird, ist daher verbunden, einen Beitrag zum Stiftungssonds zu leisten, der nicht

unter der Summe von Eintausend Thaler Courant betragen darf, und zwrohne
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ohne Unterschied, ob er fur beide Stiftungen oder nur fur eine derselben bei-
getreten ist.

6. 6.

Ob die Beiträge von den Mitgliedern baar einzuzahlen oder nur von
ihnen zu verzinsen sind, hängt von der Beschlußnahme der Genossenschaft ab.

8. 7.

Wird von dieser die Verzinsung gewahlt, so erfolgt diese mit vier Pro-
ent, auch muß fur Kapital und Zinsen der Genossenschaft ausreichende Sicher-
eit gestellt werden. Jedes Mitglied muß das Kapital ganz oder theilweise auch
pater einzahlen, wenn die Genossenschaft die Einzahlung des ganzen Stiftungs-

ermogens oder eines Theils desselben nach Verhaltniß der Beitrage beschließen
ollte. Außerdem ist jeder, der in Erlegung der Zinsen drei Monate nach dem

erfalltermine ruckstandig seyn sollte, auf erfolgte dreimonatliche Kundigung zur
Einzahlung des ganzen Kapitals verpflichtet.

(. 8.

Der Stiftungsfonds und dessen Zinsen sollen nur zu dem im 8. 1. ge-
dachten Zwecke und auf die dafür bestimmte oder noch zu bestimmende Art ver-
wandt werden.

Die Aufsicht auf die Stistung und das Stiflungsvermsgen und die dar-
aus hervorgegangenen Anstalten, so wie die Wahl, Anstellung und Entlassung
des dabei zu gebrauchenden Personals, gebührt der General-Versammlung der

mlxmxy und die Verwaltung dem Ausschusse, als Kuratorium dieserkistung.

Die nähern Werhälenisse der Verwaltung werden durch Beschlüsse der
Genossenschaft bestimmt werden.

. 9.

Des Königs Mazjestät werden allerunterehdnigst ersucht werden, der Stif-
tung die Rechte einer öffentlichen Korporation beizulegen.

S. 10.

Das Königliche Landgericht zu Düsseldorf, oder das künftig in dessen
Stelle tretende Landes-Justiz-Kollegium soll für alle Angelegenheiten, in welchen
die Stiftung und überhaupt die Genossenschaft in Anspruch genommen wird,so
wie für die aus deren Verwaltung unter ihren Mitgliedern und Geschaftsfüh-
rern hervorgehenden Differenzen, ohne Rücksicht auf den sonstigen, persönlichen
oder dinglichen Gerichtsstand, der ausschließliche Gerichtshof erster Instanz seyn.

(o. 1803.) Swei-
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Zweiter Abschnitt.

Von der Genossenschaft.

K. 11.

Sammtliche Hien des Rheinischen ritterbürtigen Adels, deren Hdupterihren Beitritt zu dieser Stiftung bis zum 1. Mai 1837. erklärt, und gegenwär-
tiges Statut unterzeichnet haben, bilden als ursprüngliche Gründer der Stistung
eine Genossenschaft, deren gemeinschaftliches Eigenthum das Stistungsver-
mögen ist.

K. 12.

In dleser Genossenschaft und zu derselben stehen aber die Mitglieder der
gedachten Gamilien in einem doppelten Verhdltnisse, ndmlich:

1) in dem eines stimmfähigen Mitgliedes, welches in der General-Versamm-
lung der Genossenschaft Sitz und Stimme hat, und

2) in dem eines nicht stimmfähigen Mitgliedes, dem aber im Algemeinen
ein Recht zur Theilnahme an den Vortheilen der Stistung zusteht.

". 13.

Allgeweine Regel ist, daß die jedesmaligen Hdupter der berechtigten Fa-
milien, und nur diese zu den stimmfähigen Mitgliedern gehören, daß aber alle
übrigen Familienglieder, also die weiblichen und diejenigen männlichen, welche
von der Sukzession in das Stamm-Grundvermögen ausgeschlossen sind, im All-
gemeinen das Recht haben, an den Vortheilen der Stiftungen in der besondern

3 und Regel, welche für diese noch gegeben werden wird, Theil
zu nehmen.

An den Vortheilen der Erziehungs-Anstalt aber nehmen alle Söhne der
berechtigten Familien ohne Unterschied Theil.

. 14.

Theilt sich in den einzelnen Familien das Grundvermogen in irgend einer
Generation, oder wird anderes und neues Grundvermogen von einem Familien-

gliede erworben, so kann eine solche Familie auch mehrere Familienhaupter haben.
Bedingung fur die Eigenschaft eines Familienhauptes ist aber immer der Besitz
eines landtagsfahigen Rheinischen Rittersitzes.

K. 15.

Die stimmfahigen Mitglieder der berechtigten Familien gehoren zur Er-

gen, Küasse der Genossenschaft, die andern nicht siimmfähigen zur Zweiten Klassederselben.

Es
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Es gilt die Vermuthung, daß alle Mitglieder der Ersten Klasse ganz
gleiche Rechte unter einander haben. Soll eine Differenz der Befugnisse eintre-
ten, so muß dies in diesem Statute ausdrucklich verordnet seyn.

Dieser Grundsatz gilt auch fur die Mitglieder der Zweiten Klasse, doch
muß bei dieser uberhaupt und namentlich auch hinsichtlich der Ordnung, in wel-
cher, und der sonstigen Modalitaten, unter denen das einzelne Mitglied Zweiter
Klasse zur Hebung und zum Genusse eines Vortheils aus der Stiftung gelangt,
auch dasjenige beobachtet werden, was in dem der landesherrlichen Bestatigung

underworfenen, noch zu entwerfenden Stistungs-Reglement angeordnet wer-
en wird.

K. 16.

Die Rechte der Ersten Klasse der Mitglieder bestehen:

1) in dem Rechte, zur Wahlfähigkeit und Wahlbarkeit zum Ausschuß und
zur Wählbarkeit zum Schiedsgericht;

2) in dem Rechte, über die Aufnahme eines neuen Mitgliedes zu stimmen;

3) in dem Rechte, allen Versammlungen der Mitglieder Erster Klasse der
Genossenschaft, d. h. der General-Wersammlung ohne Unterschied beizu-
wohnen und über die Angelegenheiten derselben zu berathen und zu stim-
men, und

4) in dem Rechte, für ihre Kinder die Vortheile aus den Siistungen in
Anspruch nehmen zu können.

K. 17.

Die 6. 11. bezeichneken ersten Begründer der Genossenschaft und Stif-
tung sind zum Theil selbst, wo dies aber nicht der Fall gewesen, sind wenigstens
ihre Vdter insgesammt notorisch und erweislich bei den rheinischen, westphäli-
schen oder andern deutschen ritterschaftlichen Körperschaften wirklich aufgeschwo-
ren und immatrikulirt gewesen. Alle diese jetzigen Hdupter der Familien, welche
dieses Statut vollzogen haben, erkennen sich also gegenseitig ohne Ausnahme als
solche an, die zum ritterbürtigen rheinischen Adel gehören Sie machen ebenso
zur Bedingung, daß der volle Genuß aller genossenschaftlichen Rechte auch nur
denjsenigen etwa neu aufzunehmenden Familien zustehen sollen, welche zu dem
ritterbürtigen Adel gehören

K. 18.

Eine fernere Bedingung der Theilnahme an den Rechten eines Mitglie-
des Erster Klasse ist aber, daß das Familienhaupt selbst ritrerbürtig ist, d. b.
von Eltern ehelich abstammt, von denen jeder vier rictermätige Ahnen hat, so
daß es selbst acht Ahnen hat; diese Ahnen müssen nach denselben Grundsätzen
nachgewiesen werden, nach denen dies bis zum Jahre 1805. zur Aufnahme auf
dem bergischen Landtag geschehen mußte. Eine Ausnahme von dieser Nachweise

(Ne. 1803.) Jahrgang 1837. P findet



findet nur dann Statt, wenn dies in diesem Statut ausdrucklich nachgelassen ist
und soweit dies geschehen.

Im Falle diese personliche Ritterburtigkeit einem der 8. 1I. bezeichneten
Familienhdupter abgehen sollte, geniebt dasselbe zwar die Rechte eines Mitglie-
des Erster Klasse, mit Ausnahme jedoch der 8. 16. unter Nro. 1. und 2. be-

eichneten Rechte, deren Ausübung auch seinen Nachkommen erst dann zustehen
oll, wenn sie die oben festgesetzten acht Ahnen wieder erlangt haben. In An-
ehung der Ehen, in welchen die 5. 11. bezeichneten Gründe der Genossenschaft

früher gelebt haben oder setzt leben, wird hiermit festgesetzt, daß, ohne Rücksicht
auf die Ritterbürtigkeit der Ehefrauen, die aus jenen Ehen entsprossenen Nach-
kommmen im Allgemeinen gleich berechtigt seyn sollen, daß sie sedoch der §. 16
unter Nro 1 und 2. bezeichneten Rechte nur insofern theilhaftig seyn sollen, als.
sie selbst acht Ahnen haben.

4. 19.

Kein Mitglied der Ersten Klasse kann die Rechte, welche ihm als solche

r— eher ausüben, bevor es nicht das Ein und zwanzigste Jahr vollen-
det hat.

4. 20.

Niemand kann Mitglied der Ersten Klasse seyn, der nicht ein landtags-
fahiges rheinisches Rittergut besitzt.

&amp; 21.

Ueber die in 8. 11. bezeichneten ite soll binnen drei Monatennach erfolgter Alerhöchster Bestätigung dieses Scatuts eine Makrikel aufgenom-
men werden, in der die Namen der alsdann vorhandenen Héupter der berech-

tigten Familien verzeichnet werden.
Für diese Matrikel soll die Allerhöchste Bestatigung allerunterkhänigst er-

beten werden. Ist diese erfolgt, so wird die Matrikel in das Archiv der Ge-
nossenschaft niedergelegt.

8. 22.

Jedes immatrikulirte Familienhaupt ist schuldig, einen Stammbaum sei-
nes Geschlechts, der sich auf die Eltern, Großeltern und deren Eltern des Stamm-
hauses erstreckt, im Archiv der Genossenschaft niederzulegen. Es soll derselbe
aber nicht eher in das Archiv aufgenommen werden, bevor seine Richtigkeit nicht
von den Mitgliedern des Ausschusses attestirt ist.

. 23.

Der mit diesen Erfordernissen der Mitgliedschaft (§. 12.) in der Genos-
enschaft versehene Ehemann einer mit einem landtagsfähigen Rittersitze angeses-

sensche aus einer ritterbürtigen Familie entsprossenen Ehefrau wird in Rücksicht

auf diese Korporarion und die Ausübung der Korporationsrechte als Eigenthüu-

mer des Rittergutes angesehen. #
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6 24.
Kommt ein Sohn aus einer der berechtigten Familien, dessen Vater

noch lebt, zum Besitze eines solchen Gutes; so gehen die Genessenhchet Vecheauf den Vater so lange über, als der Sohn in dessen vaterlicher Gewalt stehr,
oder dem Vater doch der Nießbrauch zusteht.

» 5.25.

Das Mitgliedschaftsrecht Erster Klasse wird suspendirt, wenn:

1) ein solches Mitglied nach dem Tage der Wollziehung dieses Statuts
durch die Mitglieder, eine nicht ritterbürtige Ehe eingeht, d. h. eine solche,
in der die Ehefrau nicht acht ritterbürtige Ahnen hat, und

2) wenn die Familie aufhört ein landtagsfähiges rheinisches Rittergut zu
esitzen.

Diese Suspension dauert so lange fort
im ersten Falle, bis wieder eine

Generation eintritt, die die acht erforderlichen Ahnen hat, und

im zweiten Falle, bis die Familie

wieder ein landtagsfahiges rheinisches Rittergut erwirbt und dadurch ein
stimmfahiges Mitglied erhalt.

Die aus einer Ehe der vorstehend bezeichneten Art entsprossenen Abkomm-
linge, welche nicht acht Ahnen haben, nehmen auch nicht an den Vortheilen der
Stiftung Theil, jedoch mit Ausschluß der Erziehungsanstalt fur die Sohne, de-
ren Vortheile auch den Sohnen aus den berechtigten Familien, welche nicht acht
Ahnen haben, zu gut kommen sollen.

Tritt die Suspension wegen Verlustes des Ritterguts ein, so treten in
Ansehung der Abkommen des Familienhauptes, dessen Rechte suspendirt sind,
diefelben Folgen ein; die vollen Befugnisse zur Theilnahme an der Stiftung
werden von ihnen erst dann wieder erworben, wenn die Familie wieder ein rhei-

nisches landtagsfahiges Rittergut erwirbt.
b in einem Falle der Suspension den Kindern des Familienhauptes,

dessen Rechte suspenditt sind, ausnahmsweise auch andere Vortheile aus der
Stiftung neben denen aus der Erziehungs-Anstalt zu Theil werden sollen, das
ist lediglich von dem Beschlusse der Genossenschaft abhängig. Es kann aber
nur in der General-Versammlung, und nur, wenn zwei Orittheile der Anwe-

senden dafür stimmen, eine solche ausnahmsweise Begünstigung beschlossen werden.
Der Suspension der Rechte des Familienhauptes als Mitglied Erster

Klasse ungeachtet, müssen aber die Beiträge zu der Stiftung fortgezahlt wer-
den, welche dasselbe ohne die Suspension hätte entrichten müssen.

4. 26.

Sollte ein Mitglied der Genossenschaft sich so weit vergessen, daß es ei-
nen offenbar argerlichen und schimpflichen Lebenswandel fuhrte, oder gar wegen

(No. 1803.) P 2 eines
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eines entehrenden Vergehens zu einerStrafe verurtheilt wird, so ist die Gene-
ralversammlung der Genossenschaft be fugt und schuldig, auch einem solchen Mit-
gliede alle Genossenschaftsrechte zu entziehen. Es kann dies durch einfache Stim-
menmehrheit geschehen und bleibt dabei die Prüfung, ob das Vergehen, wes-
halb die gerichtliche Verurtheilung eingetreten, ein entehrendes ist, und ob der
geführte Lebenswandel wirklich als ein offenbar ärgerlicher und schimpflicher zu
betrachten ist, lediglich dem pflichtmäßigen, auf ihre adliche Ehre abzugebenden
Gutachten und Ermessen der Genossenschafts-Mitglieder überlassen. Soll die
Entziehung der Genossenschaftsrechte in einem Falle eintreten, in welchem keine
Verurtheilung wegen eines entehrenden Dergehens erfolgt, sondern nur ein Le-
benswandel der bezeichneten Art geführt ist, so muß jedoch einem solchen Be-
schlusse, wenn er gültig und von Folgen seyn soll, eine zweimalige Mahnung
vorhergegangen seyn, welche der Ausschuß in einer von ihm mit Sorgfalt aus-
zuwählenden Form und etwa durch zu wählende Mittelspersonen an das betref-
fende Mitglied hat ergehen lassen. Es muß diesem dabei ausdrücklich eröffnet
werden, daß, wenn dasselbe von dem drgerlichen Lebenswandel nicht ablassen
werde, die Frage: ob ihm nicht die Genossenschaftsrechte zu entziehen seyen? in
der Versammlung der Genossenschaftsmirglieder werde zur Abstimmung ge-
bracht werden.

Sollten dieselben Fälle bei einem Familiengliede eintreken, welches niche

Genossenschaftsrechte, dagegen aber Befugnisse 4 Theilnahme an den Vorthei-
len der Stiftungen hat; so können ihm diese Vortheile unter gleichen Voraus-
setzungen und in derselben Art entzogen werden.

#. 27.

In keinem der #. 26. gedachten Fälle werden aber die Korporations-=
rechte und die sonstigen Befugnisse der Nachkommen eines solchen Mitgliedes
geschmälert.

(. 28.

Die Mitglieder der Genossenschaft sind zwar berechtigt, aus derselben zu
treten, es erlöschen aber dadurch auch die Rechte ihrer Nachkommen, und find
sie nicht besugt, ihren Beicrag zum Stiftungsfonds zurückzusordern, sondern sind,
wenn dieser in Zinsen besteht, das Kapital derselben vor ihrem Austrikt zum
Sciftungsfonds, welchem dasselbe verfallen ist, zu zahlen, und ihre Beiträge zu
den Verwaltungskosten der Genossenschaft noch für das nächste Jahr nach ih-
rem Austritt fortzusetzen, verbunden. «

§.29.

Sollte der Fall der Erlbschung oder Aufhebung der Stistung auf irgend
eine Weise, wie sie nur stattfinden könnte, sich ereignen; so fallt das Dermögen

veseten denjenigen Familienhäuptern, welche dann noch Mitglieder der Geno“senschaft find; pro rata ihrer Beiträge anheim.

Drit-
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Dritter Abschnitt.
Von der Aufnahme neuer ritterburtiger Mitglieder.

8. 30.
Wenn in Zukunft, und namentlich nach dem 1. Mai 1837. ein Mitglied

derjenigen Familien, welche zu den ritterburtigen Geschlechtern der Rheinprovinz
oder eines andern Landes gehören, der Genossenschaft beizutreten wünscht, so
kann dieses nur vermittelst der Aufnahme nach einer freien Berathung und Ab-
stimmung durch eine Stimmenmehrheit von zwei Drittheil der anwesenden Mit-
glieder der General-Versammlung auf dieselbe Weise, wie solches beschrieben
werden wird, unter folgenden Bedingungen erfolgen:

1) Er muß die eheliche Abstammung von acht ritterbürtigen Ahnen vor-
schristsmáßig nachweisen;

2) St r- mit einem landtagsfähigen Riktersitze in der Rheinprovinz an-
gesessen seyn;

3)geeis er das Ein und zwanzigste Jahr erreicht haben.
I

Das Gesuch um Aufnahme wird mit der Nachweisung der vorgeschrie-
benen Erfordernisse und namentlich mit Beifügung einer, mit Schild und Helm
gemalten mit dem Namen versehenen, und überdies vollkommen belegten Stamm-
tafel bei dem Direktor des Ausschusses eingereicht, und von letzterem mit Zuzie-
hung von vier ricterbürtigen Standesgenossen, geprüft, und der nächsten Ver-
ammlung zum Beschluß über die Aufnahme vorgelegt werden. Zur Aufnahme
olcher zu den rheinischen ritterbürtigen Geschlechtern gehörigen Mitglieder, ist

die landesherrliche Genehmigung nicht erforderlich, und werden ihre Namen von

dem Direktor in die Matrikel eingetragen.

Der Aufgenommene muß die Beobachtung der gegenwärtigen Statuten
und der übrigen die Genossenschaft und die Stiftung betreffenden Vorschriften

mireesst Handschlags angeloben, und der Stiftung mit einem Beitrage (96. 5.6.7.)
eitreten.

K. 33.
Die auf diese Weise aufgenommenen ritterbürtigen Geschlechter erhalten

alle volle Rechte und haben alle Verpflichtungen der Familien, deren Hdupter
dieses Statut vollzogen haben, und werden von geit der Aufnahme an, gerech-
net, in jeder Hinsicht diesen ganz gleich beurtheilt.

Vierter Abschnitt.
Von der Aufnahme anderer adlichen Geschlechter.

. 34.
Die Genossenschaft ist besugk, außer den rikterbürtigen, auch Mitglieder

anderer adlichen Gamilien sowohl der Rheinprovinz als anderer Länder mit Aller-
höchster landesherrlicher Genehmigung aufzunehmen.

(Na. 190n.) 4. 36.
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8. 35.

Diese Aufnahme kann aber nur unter nachstehenden Bedingungen erfolgen:
1) der Aufzunehmende muß das ##ste Lebensjahr vollendet haben,
2) einen landtagsfähigen Rirtersitz besitzen,
3) er muß dem Stande der adlichen Rittergutsbesitzer angehhren, und neben

demselben nicht Handel und Gewerbe treiben, von gutem Rufe und von
Gesinnungen und Grundsätzen sein, die ihn für den Geist und Zweck der
Genossenschaft geeignet machen,

4) er muß endlich sich verpflichten, einen in der Rheinprovinz gelegenen schul-
denfreien Grundbesitz von mindestens Fünftausend Thaler Preuß. Courant
jährlichen Katastral-Reinertrag durch Errichtung eines untheilbaren Fidei-
kommisses seinem Geschlechte zu sichern, und darüber, daß dies geschehen,
binnen Jahresfrist den erforderlichen Beweis beibringen. Wird dieser
Beweis nicht geführt; so ist die Aufnahme ohne Wirkung und in der
nächsten Generalversammlung wieder außer Kraft zu setzen.

6 36.
In den (5. 35.) gedachten Fällen wird das Gesuch um Aufnahme mit

den erforderlichen Nachweisungen bei dem Direktor des Ausschusses eingereicht,
und von dem letztern nach vorgängiger Prüfung bei allen ritterbürtigen Mit-

liedern der Genossenschaft, drei Monate vor der Generalversammlung, in welcher
über die Aufnahme beschlossen werden soll, in der Art in Umlauf gesetzt, daß
jedes Mitglied der Generalversammlung wenigstens acht Tage vor dieser selbst
das Gesuch und dessen Anlagen zur Einsicht mitgetheilt erhalten hat. Die Auf-
nahme, welche nach einer ganz freien Beurtheilung aller Verhältnisse auch dann
noch verweigert werden kann, wenn die Voraussetzungen des 6. 35. erfüllt sind,
kann nur in einer Generalversammlung und nur durch eine Mehrheit von drei

Viertel der in derselben gegenwärtigen Mitglieder, mittelst geheimer Abstimmung
beschlossen werden.

Die Aufnahme bedarf indessen der, vom Ausschusse nachzusuchenden lan-
desherrlichen Genehmigung, und erfolgt nach deren Eingang durch eine vom

Ausschu ertheilende Urkunde und durch Eintragung in die Ritterma=
trikel. (H. 21.

Die letztere darf aber erst erfolgen, nachdem der Auszunehmende zuvor
der Vorschrift des §§. 35. genügt hat.

*Ei .

BeiderinGemäßheitder§§.3-').und-Mcrfolgtanufnabmemußder
von dem Aufgenommenen zum Stiftungsfonds zu leistende Kapitalbeitrag minde-
stens die Halfte des 9. 30. unter 4. gedachten Katastral-Reinertrags des Fidei-
kommißguts betragen.

. 38.
Die auf diese Art Aufgenommenen erwerben alle Rechte eines Mitglie-

des Erster Klasse der Genossenschaft mit alleiniger Ausnahme der 8. 16. unter
Nr. 1. und 2. aufgefuhrten Rechte. Auch diese werden ihnen aber zu Theil,

wenn sie in der Folge werden erweisen konnen, daß sie durch fortgesetzte GVer
eira-
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heirathung ihrer männlichen Deszendenz in altadliche Geschlechter die erforder-
liche Ahnenzahl werden erlangt haben. «

s.39.
Die Ausübung der ubrigen Rechte außer den 8. 16. unker Nr. 1. und 2.

bezeichneten, und die Theilnahme an den Vortheilen der Stiftung steht daher
diesen Mitgliedern fur ihre Person, und ihren Deszendenten von der Zeit der
Aufnahme zu. Sie mussen aber auch dieselben Pflichten, wie die ubrigen Ge-
nossenschaftsglieder erfullen und sind gleichfalls denselben Bedingungen (88. 1.
15. 25. 28. 32) und der unter gewissen Umständen eintretenden Su:pension der
Rechte (§. 25. und 26.) unterworfen.

Fünfter Abschnitt.
Von der Geschäftsverwaltung der Stiftung.

J.

Ausschuß.

. 40.
Die Verwaltung der Stiftung, Leitung und Besorgung der ubrigen

gemeinsamen Angelegenheiten der Genossenschaft ist einem aus der Mitte der
Generalversammlung gewahlten Ausschusse ubertragen, welcher in allen diese Ge-
genstande betreffenden Angelegenheiten, insofern sie durch die Statuten nicht zum

Beschlusse der Generalversammlung verwiesen sind, susonderhe in Prozessen und
andern gerichrlichen WVerhandlungen die Genossenscha t, ohne daß es einer wei-
tern Vollmacht von deren Seite bedarf, reprasentirt.

 41.

Der Ausschuß besteht aus einem Direktor und vier Mitgliedern, welche
von den Mitgliedern der Genossenschaft in einer Generalversammlung nach ein-
sacher Stimmenmehrheit auf Lebenszeit gewählt werden.

 42.

Zur Wählbarkeit wird erfordert:
1) Rirkerbürtigkeit und im Falle der Verheirakhung auch ritterbürtige Ehe;
2) die Befugniß zur Ausübung der Rechte eines Mitgliedes Erster Klasse

der Genossenschaft;
3) ein Alter von mindestens 25 Jahren.

K. 43.
Jedes Mitglied der Genossenschaft ist zur unentgeldlichen Uebernahme

und Verwaltung eines dieser Ehrendmier, so wie deren Stellvertretung (§. 48.)
verpflichtet, und davon nur zu entbinden, wenn der von ihm vorgetragene Ent-

schuldigungsgrund vom Ausschuß einstimmig oder von der Generalversammlung
durch Scimmenmehrheit für genügend erkladrt wird.

(No. 1803.) 8. 44.
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#K 44.
Der Direktor und die übrigen Mitglieder des Ausschusses scheiden aber

aus, wenn sie aufhören Mitglieder Erster Klasse der Genossenschaft zu sein, oder
wenn sie eine nicht ritterbürtige Ehe eingehen.

45.
Der Ausschuß halt seine Sie in Düsseldorf.

(. 46.
Der Direktor (Ritkerhauptmann) wird von des Königs Majestät bestätigt

und durch einen Königlichen Kommissarius im engern Ausschusse in Gegenwart
von drei dazu einzuberufenden Mitgliedern der Genossenschaft, auf die treue
Beobachtung und Handhabung des Statuts und der übrigen Vorschriften des
Vereins beeidigt.

 'iier

Die übrigen Mitglieder des Ausschusses (Ritterräthe) bedürfen keiner
landesherrlichen Bestätigung und werden im Ausschusse von dem Direktor in
dem 6. 46. bestimmten Maße in Eid und Pflicht genommen.

 4.
In Fällen der Behinderung des Direktors, tritt für die nächste Zeit der

dem Lebensalter nach dlieste Rirterrath als dessen WVertreter ein.
st in Folge eines Ausscheidens von NRitterräthen aus dem Ausschuß die

eit, während welcher diefüngirenden Ritterrdthe dies Amt bekleiden, eine ver-
chiedene; so ist derjenige der Vertreter des Ritterhauptmanns, welcher am läng-

sien Mitglied des Ausschusses ist, und entscheidet in diesen Fällen das Lebensalter
nur dann, wenn die Mitglieder, welche am längsten fungirt haben, gleichzeitig in
den Ausschuß eingetreten sind.

8. 49.
Dem Ausschusse wird zur Beihulfe und insonderheit zur Bearbeitung

und Begutachtung wichtiger Gegenstände und insonderheit der Rechtsangelegen-
heiten ein bewährter Rechtsgelehrter als Syndikus, mit berathender Stimme,
beigeordnet und in einer allgemeinen Versammlung der Genossenschaft durch
Mehrheit der Stimmen gewählt. Die näberen Bedingungen seiner Anstellung
werden dem Abkommen zwischen der Genossenschaft und ihm überlassen, und er

wird in eben der Art, wie die Mitglieder des Ausschusses (#. 47.) von demsel-
ben in Eid und Pflicht genommen.

50.

Der Ausschuß beschließt durch einfache Mehrheit der Stimmen, wobei
sedoch, im Fall der Gleichheit, die des Direktors entscheidet. "

4. 51.
Zu einer gültigen Beschlußnahme des Ausschusses ist die Anwesenheic von

wenigstens drei Mitgliedern, mit Einschluß des Direktors oder seines Dertreters,

erforderlich. 52
. D.

Der Direktor ist der Vorstand des Ausschusses, leitek die Berathungen
und Geschäfte desselben, verfaßt die Geschafesordnung, er berust den Ausschuß,

ver-
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vertheilt die Arbeiten unter die Ausschuß-Mitglieder, sammelt die Stimmen und

vollzieht allein die Ausfertigungen desn Beschl e des Ausschusses.
Der Ausschuß muß von seiner Administration, so wie uber alle Hand-

lungen, welche nicht durch einen Beschluß der General-Versammlung gerechtfer-
tigt werden können, Rechenschaft ablegen, erstattet darüber der Genossenschaft in
der ordentlichen General--Versammlung jährlich Bericht und legt in derselben die
Jahresrechnung.

8. 54.
Außer diesen jahrlichen Versammlungen ist der Ausschuß dazu nur dann

verbunden, wenn wenigstens zehn Mitglieder der General-Versammlung über
bestimmte Handlungen des Ausschusses Auskunst und Rechenschaft fordern.

Wenn eine ocht Forderung bei dem Direktor eingegangen ist; so ladet derselbe
ämmüche Mitglieder Erster Klasse der Genossenschaft zu einer General-Ver-
ammlung ein, auf welcher der Auoschuß die begehrte Rechenschaft ablegt.

Sollte die vom Ausschusse in ordentlichen oder außerordentlichen General-
Versammlungen gegebene Auskunft und Rechnungsablegung von der Versamm-
lung ungenügend befunden worden sein, so kann die General-Versammlung jedoch
nur auf den Antrag von mindestens zehn Mitgliedern und nur durch eine Mehr-
heit von zwei Drittheilen der Stimmen und rücksichtlich des Direktors mit Vor-
behalt der landesherrlichen Bestaktigung, die Wahl der Mitglieder des Ausschusses
zurücknehmen und zur Wahl eines neuen Ausschusses schreiten, welcher, nachdem die
Mitglieder statutenmaßig beeidigt worden, die Verwaltung unverzüglich übernimmt
und die Streitpunkte mit dem bisherigen Ausschusse und dessen Mitgliedern aus-
gleicht oder zur rechtlichen Entscheidung vor die ordentlichen Gerichte bringt.

II.

Kommissionen.

Mitglieder Erster Klasse der Genossenschaft einzuberufen, oder die Bearbeitung
derselben besondern von ihm zu diesem Zweck aus jenen Mitgliedern zu ernen-
nenden Kommissionen zu ubertragen.

III.

General-Versammlungen.

. 56.

Der Ausschuß ist berechtigt, Percthunz über einzelne Angelegenheiten
e

. 57.
In den General-Versammlungen haben sämmtliche zur Ausübung der

Genossenschaftsrechte besugten Mitglieder der Ersten Klasse und nur diese Sitz
und Stimme; die Mitglieder der Genossenschaft wollen ohne wichtigen Derhin=

derungsgrund nicht verabscumen, diesen Versammlungen beizuwohnen.

In diesen Versammlungen erfolgt mit Ausnahme des §&amp;. 36. vorgesehenen
Falls die Abstimmung durch namentlichen Aufruf von Seiten des Direktors des
Ausschusses und mündliche Abgabe des Votums.

(Jo. 1803.) Jahrgang 1877. Q 8. 59.
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G. 59.

Die Beslaßsu ersolgt, mit Ausnahme der 6. 25. 36. 55. gedachten
Fälle, durch einfache Stimmenmehrheit.

. 60.
Die regelmäßige Generalversammlung wird, wenn kein Hinderniß einrritt,

jährlich am 12. Januar zu Düsseldorf gehalten und ergehr zu derselben an alle
Mitglieder die Einladung durch den Ausschuß.

K. 61.
In Zällen, welche eine schleunige Berathung und Beschlußnahme erfor-

dern, können aber außerordemliche Generalversammlungen stattfinden, welche von
dem Ausschuß beschlossen und zusammenberufen werden.

 62.

Der Direktor des Ausschusses und im Verhinderungsfalle sein Vertreter
im Ausschuß hat den Vorsitz sowohl auf den ordentlichen, als den außerordent-

lichen General-Versammlungen. 63

In denselben werden der Gesammtheit von dem Ausschusse über den

Zustand der Stistung und alle übrigen ihm anvertrauten Angelegenheiten Picheerstattet und Rechnung abgelegk, die neuen Wahlen gehalten und die Beschlüsse
über die Aufnahme neuer Mitglieder und überhaupt über alle Angelegenheiten
der Genossenschaft gefaßt, insoweit sie nicht zur Kompetenz des Ausschusses
gehören.

IV.

Allgemeine Bestimmungen.
64. 64.

Der Genossenschaft bleiben die Anordnungen wegen der ubrigen Gegen-
stande der Geschaftsfuhrung und des dazu erforderlichen Personals uberlassen.

. 65.
Sie ist verpflichtet, die zu ihrer Geschaftsfuhrung erforderlichen Kosten

aufzubringen, ohne daß dazu der Stiftungs-Fonds und dessen Zinsen verwandt
werden durfen. Der jahrliche Beitrag der Mitglieder zu diesen Gesammtkosten

die Grundsatze dieser Aufbringung werden von der Generalversammlung
estimmt.

. 66.
JedesMitglied ist verpflichtet, den ihn treffenden Beitrag in der bestimm-

ten Art zu leisten.
8. 67.

Der Ausschuß hat darauf zu halten, daß dies geschehe und im Saumungs-
fall Zahlungs-Aufforderungen, und nach fruchtlosem Ablauf der darin gesetzten

rist, exekutivische Verfugungen zu erlassen, welchen die Kraft der exekutorischen
lausel landesherrlich beigelegt i

Zur Urkunde dieser Satzungen und Vereinbarung haben wir, nachdem

Seine Majestat, unser Ällergnadigster König und Herr, dieselben durch die Eu
er-



lerhochste Kabinetsorder vom 16. Januar 1836. zu genehmigen geruhet haben,
eigenhandig vollzogen, um sie zur landesherrlichen Bestatigung einzureichen.

So geschehen Dusseldorf, den 28. Februar 1837.

Johann Wilhelm Freiherr von Mirbach zu Harff.
Franz Graf von Spee.
Maximilian Freiherr von Los zu Allner.

Adolph Freiherr Raitz von Frentz zu Schlenderhan.
Ludwig Freiherr Spies von Büllesheim zu Hall.
Graf Droste zu Vischering von Nesselrode-Reichenstein.
Elemens Freiherr von Fürstenberg zu Borbeck.

CElemens Freiherr von Eltz Rübenach.
Friedrich Freiherr von Loë zu Wissen.
Clemens Freiherr von Loë Wissen.

Emmerich Freiherr Raitz von Frent zu Garrath.
Freiherr von dem Bussche-JIppenburg genanne von Keßel.

Friedrich Freiherr von Wenge.
Friedrich Freiherr von Wittinghoff genanne Schell.
Clemens Freiherr Waldbott von Bassenheim Bornyheim.

Franz Egon Graf von Hoensbroech.
Edmund Graf von Hatfeldt.

Max Graf Wolff Metternich.
August Freiherr von Nagel Doornick.
Friedrich Wilhelm Freiherr von Wendt zu Hardenberg.

Emmerich Joseph Freiherr Naitz von Frentz zu Kellenburg.
Georg Carl Freiherr von Nolshausen zu Thürnich.

Levin Graf Wolff Metternich.
Max Felix Graf Wolff Metternich.
Clemens Graf von Boos Waldeck.

Franz Hugo Freiherr von Spies Büllesheim zu Maubach.
Ferdinand Freiherr von Bongart.
Franz Ludwig Graf Beißel von Gymnich.
Carl Freiherr von Dalwigk.

Franz Egon Freiherr von Fürstenberg-Stammheim.

. 8.2 a
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(Wo. 1808.). Berich-



Berichtigung eines Druckfehlers.

In der Verordnung, betreffend die autonomische Sukzessionsbefugniß der Rhei-

nischen Ritterschaft, vom 21. Jannar 1837. (Gesetzsammlung Seite 8.) +. 5.

Zeile 3. ist anstatt: „bestätigten“ zu lesen: „genehmigten“.
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Gesetz= Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Staaten.

No. 13. —

(No. 1804.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 15. April 1837., betreffend die Gestaktung einer

Nachfrist, und die Festsetzung eines Präklusiotermins zur Einlösung der

noch in Zirkulation befindlichen Koupons über rückständige Zinsen von

Königsberger Stadt=Magistrats-,undv.BennigsenschenObligationen,

aus dem Zeitraume vom 1. Januar 1808. bis zum letzten Dezember 1820.

A- den Bericht und nach dem Antrage der Hauptverwaltung der Staats-

schulden vom 7. v. Mks., betreffend den definitiven Abschluß des Schuldentitels
der durch Meinen Erlaß vom 17. Dezember 1821. auf die Staatskasse übernom-
menen Zinsenrückstände von Königsberger Magistrats-, sogenannten von Ben-
nigsenschen und Stadt-Obligationen aus dem Zeitraum vom 1. Januar 1808.
bis Ende Dezember 1820., bestimme Ich, daß die Inhaber der noch uneingels-
sten Zins-Koupons oder Zins-Scheine von den vorgenannten Obligationen ver-
pftichtet seyn sollen, solche zur Empfangnahme des Petrages in einer Frist von

drei Monaten bei der Hauptverwaltung der Saeschulden ein zreiche , oderden etwanigen Verlust derselben zur weitern vorschriftsmaßigen Verfügung an-

zuzeigen. Nach Ablauf dieser dreimonatlichen Frist hat die Hauptverwaltung
der Staatsschulden binnen anderweitigen drei Monaten die Inhaber der nicht
eingereichten oder nicht angemeldeten Zins-Koupons und Zins-Scheine zur Ein-
reichung derselben und zur Empfangnahme des rückständigen Zinsbetrages un-
ter der Verwarnung der Praklusion auszufordern, und hiernächst gegen dieseni-
gen, welche sich auch bis zu diesem Termin nicht melden, mit der angedrohten
Praklusion zu verfahren. Diese Order ist durch die Gesetz-Sammlung bekannt
zu machen, die Termine aber, zu welchen die Hauptverwaltung der Staats-
schulden die Inhaber der uneingelösten Zins-Koupons und Zins-Scheine auf-
rust, hat dieselbe durch die Amtsblätrer der Preubischen Regierungen, so wie
durch die in Preußen und in Berlin erscheinenden Zeitungen zur Kenntniß der
Interessenten zu bringen.

Berlin, den 15. April 1837.

Friedrich Wilhelm.
An die Hauptverwaltung der Staatsschulden.

(No. 1804—1805.) HNhnbrgang 1637. R (No. 1805.)

(Ausgegeben zu Berlin den 2. Juni 1837.)
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Mo. 1805.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 4. Mai 1837., bie Verhaltnisse der wit Pension

zur Disposition gestellten Offiziere betreffend.

U. die Mir vorgetragenen Zweifel zu heben, bestimme Ich, daß die mit Pen-

sion zur Disposition gestellten Offziere in die Kathegorie der früher mit Inak-

zwits“ behat ausgeschiedenen Offiziere gestellt, und nach den für diese gegebe-nen gesetzlichen Vorschriften behandelt werden sollen. Ich beauftrage die Mi-
nisterien der Justiz und des Krieges demgemäßb das Weitere zu verfügen und
diese Bestimmung auch in die Gesetzsammlung aufnehmen zu sasen

Berlin, den 4. Mai 1837.

Friedrich Wilhelm.

An
die Ministerien der Justiz und des Krieges.

(No. 1806.)
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(No. 1806.) Gesesz über die persönliche Fähigkeit und Ausübung der Rechte der Standschaft,

der Gerichtsbarkeit und des Patronats. Vom 8. Mai 1837.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von
Preußen 2c. 2c.

haben Uns auf den Antrag Unseres Staatsministeriums und 8 eingeholtem
Gutachten Uoseres Staatsrathes bewogen gesunden, über die persönliche Fähig=keit zur Ausübung der Rechte der Standschaft, der Gerichtsbarkeit und des Pa-
tronats für sämmtliche Provinzen Unserer Monarchie Folgendes zu verordnen:

8. 1.

Nur Personen von unbescholtenem Rufe sind fähig, für sich oder für
Andere, die Rechte der Standschaft, der Gerichtsbarkeit oder des Patronars
auszuüben, oder in ihrem Namen ausüben zu lassen.

4.2.

In Ansehung der Standschaft verbleibt es in dieser Beziehung bei den
daruber vorhandenen besonderen Verordnungen.

4. 3.

Wer nach Machsabe jener Verordnungen wegen Mangels unbescholte-
nen Rufs von der Ausübung der Standschaft ausgeschlossen worden ist, soll
auch der Ausübung der Gerichtsbarkeit oder des Patronats C(§. 1.) verlu-
stig gehen.

· H.4.

.JneinemsolchensallehatdieRegierung,inderenBezirkdasberechs
tigte Gut liegt, wegen fernerer Verwaltung der genannten Rechte sofort das
Erforderliche zu veranlassen.

46.

Wird ein zur Standschaft gehorender Gutsbesitzer der Gerichtsbarkeit
oder des Patronats durch Kriminal-Erkenntniß fur verlustig erklart, so liegt
dem Gerichte ob, sofort nach beschrittener Rechtskraft des Erkenntnisses, dem Ober-

Zrstenten der Provinz davon Kenntniß zu geben, damit auch die Ausschlie-
ng von der Standschaft in dem geordneten Wege veranlaßt werden kann.

 6.

Wo mit dem Besitze eines Landguts zwar Gerichtsbarkeit oder Patro-
nat, nicht aber auch Standschaft verbunden ist, soll die Unfahigkeit zur Aus-
ubung der zuerst genannten Rechte jederzeit eintreten, wenn der Besitzer entweder

L durch rechtskraftiges Kriminal-Erkenntniß
(No. 1806.) 2 a) zur
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-a) zur Verwaltung öffentlicher Aemter, oder zur Ableisiung eines noth-
wendigen Eides für unfähig, oder

b) des Adels unter dem Hinzutritt Unserer Allerhöchsten Genehmigung,
oder des Büörgerrechts, oder des Reches zur Tragung der National=
Kokarde für verlustig erklärt, oder

e) zur Zuchthausstrafe oder Festungsarbeit, oder

d) wegen Meineides, Diebstahls oder Betrugs zu irgend einer Kriminal-
strafe verurtheilt worden ist;

oder

II.— in den Fällen des §. 39. der Städteordnung vom 19. November 1808.

oder der  19. und 20. der revidirten Städteordnung vom 17. März
1633 durch einen Beschluß der Stadebehörde das Bürgerrecht verlo-
ren hat. -

§.7. ·

Die Regierung hat, sobald einer der vorstehend bezeichneten Falle zu ih-
rer Kenntniß gelangt, denselben von Amtswegen zu verfolgen und nach vorgan-
giger Vernehmung des Besitzers, auch nach naherer Untersuchung, wo eine solche
noch erforderlich erscheint, in einer Plenarsitzung auf den schriftlichen Vortrag
des Justitiars einen Beschluß uber die Anwendung des Gesetzes abzufassen und
solchen dem Besitzer in einer Ausfertigung mitzutheilen.

8. 8.
Gegen den Beschluß der Regierung findet nur der Rekurs an das Mini-

sterium des Innern und der Polizei statt, ohne Beschränkung auf eine bestimmte
Frist. Das Ministerium hat in Verbindung mit densenigen Ministerien, zu de-
ren Ressort die Verwaltung der Gerichtsbarkeit oder des Patronats gehört, die
Beschwerde zu prüsen und darüber zu entscheiden. Der Rekurs halt jedoch die

Ausführung des Beschlusses der Regierung nur dann a wenn er innerhalb
sechs Wochen, vom Tage der erfolgten gustellung desselben an gerechnet, bei
dem Ober-Präsidenten angebracht worden ist.

(. 9.
Wenn die Unfähigkeit des Besitzers ausgesprochen ist, so wird fortan

und auf die Dauer seines Besitzes die Verwaltung der Gerichtsbarkeit oder
des Patronats in Unserm Auftrage geführt und die damit verbundenen
Lasten und Kosten werden, ohne daß hierüber ein Prozeß zulässig ist, aus dem

VDermägen des Bessers bestritten. War der Letztere zur Ausübung der ge-nannten Rechte nur für Andere berufen, so sällt die Verwaltung diesen oder
deren anderweit zu bestellenden Vertretern anheim.

(. 10.
Insofern nach besonderer Lehnsverfassung der Mangel unbescholtenen

Rufs schon zu dem Besitz eines Lehnguts und zur Beleihung überhuupt unfahig

macht, behält es auch ferner dabei sein Bewenden. nu
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 ie
Nir eine ausdrücklich von Uns Allerhöchstselbst ausgesprochene Wieder=

einsetzung in die verloren gegangenen Rechte macht zu deren Wiederausübung
sähig. Oer bloße Erlaß, oder die Verwandlung erkannter Strafen, oder die
Wiederverleihung der aberkannten Nationalkokarde hebt die Wirkungen der
Unfähigkeit nicht auf.

. 12.

Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden auch auf die Jurisdiktions-
und Patronats-Rechte Anwendung, welche einzelnen Personen oder Familien,
ohne Verbindung mit dem Besitze eines Guts, zustehen.

Urkundlich unter Unserer Pechleigenhanochen Uneerschrift und beigedruck-
tem Königlichen Inssegel.

Gegeben Berlin, den 8. Mai 1837.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

Carl, Herzog zu Mecklenburg.

v. Kampt. Mühler. v. Nochow.

Beglaubige:
Für den Staatssekretär:

Düesberg.

(No. 1806—1807.) (No. 1807.)



om
rungen.

— 102 —

(No. 1807.) Gesetz über das Mobiliar-Feuer-Versicherungswesen. Vom 8. Mai 1837.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von
Preußen rc. 2c.

finden Uns bewogen, zur Abwendung von Mißbrauchen bei der Verstcherung
von Gegenständen des Mobiliar-Vermägens gegen Feuersgefahr, nach Verneh-

mung Unserer getreuen Stände, auf den Antrag Unseres Staateministeriums
und nach erfordertem Gutachten Unseres Scaaksraths, für den ganzen Umfang
Unserer Monarchie zu vérordnen, wie folgt:

8.1.

Kein Gegenstand des Mobiliar-Vermogens darf gegen Feuersgefahr
e= höher versichert werden, als nach dem gemeinen Werthe zur Zeit der ersiche-

rungsnahme.

Solche Aunssschen und ähnliche Gegenstände von größerer Bedeutung,
denen ein gemeiner Werth nicht wohl beisulegen ist, müssen mit ihren Versiche-
rungssummen in der Polize einzeln aufgeführt werden.

. 2.

Es ist unzulässig, Versischerungen auf einen unddensicben. Gegenstand bei
verschiedenen Versscherungsgesellschaften zu nehmen. Eine Ausnahme von dieser
Regel findet nur bei solchen kaufmannischen Waarenladgern und andern großen
Vorrchen statt, welche einen Werth von mindestens Zehntausend Thalern haben.
Der Gesammtbetrag der einzelnen Bersicherungen darf sedoch auch in diesem
Falle nicht über den gemeinen Werth des WVersicherungs-Gegenstandes hinaus-
gehen. Sind dergleichen Waarenläger oder Vorräthe bereits irgendwo ver-
sichert, so ist bei anderweitiger Versicherung, der Betrag der früheren anzugeben.
Andererseits muß aber auch der frühere Versicherer von der späteren Ver-
sicherung innerhalb acht Tagen nach Abschluß des Kontrakts durch den Wersicher-
hen benachrichtigt werden.

(. 3.

Es ist serner unzuldssig, Versicherungen ohne Vermittelung eines bestätig-
ten, inländischen Agenten unmittelbar bei auslandischen Gesellschaften zu nehmen.
Nur den, im 7. 19. bezeichneten Kaufleuten und Fabrikanten ist dies in Ansehung
der daselbst erwähnten Gegenstände jedoch auch nur bei solchen ausländischen
Gesellschaften gestattet, welche von Unserem Ministerium des Innern und der
Polizei die Erlaubniß hierzu erhalten haben. (§. 6.)

G. 4.

Ergiebt sich eine zu hohe Persicherung 9 1.), so ist die Orts-Polizei#=
Behörde befugt und schuldig, den Versscherungsbetrag auf den gemeinen Werch

zurück-
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zuruckfuhren zu lassen. Der Versicherte und die Gesellschaft sind verpflichtet, die
nothige Veranderung in den Buchern und in der Polize vorzunehmen.

Die Polizeibehorde hat das Recht, sich durch Einsicht der Bucher und
der Polize von der Beobachtung dieser Vorschrift zu uberzeugen.

. 5.

Zur Wersicherung von Mobiliar-Gegenständen ist deren Angabe nach
einzelnen Stücken oder nach Gattungen erforderlich. (F. 13.) Bei Waaren=
lägern, großen Naturalien-Vorräthen und ähnlichen Gegenständen, welche zum
(Verkauf oder zum Perbrauch zusammengebracht zu werden pflegen, und deren
Bestand nach Größe und Werth daher einem steten Wechsel unterworfen ist,
soll jedoch die Versicherung auf den durchschnittlichen, oder selbst auf den muth-
maßlich höchsten Betrag der nach dem Umfange des Geschäfts, der Produktion
u. s. w. anzunehmen stehet, zuldssig seyn.

Die Gersicherten sind jedoch gehalten, über die lagernden Güter und
Vorräthe vollständige Bücher zu führen, aus welchen der jedesmalige Ab= und
Zugang genau zu ersehen seyn muß.

Die Polizei-Behörde hat das Recht, diese Bücher 8 jeder Zeit einzusehen,
um sich von der gehorigen Anlegung und Fortfuhrung zu uberzeugen; ein tieferes
Eindringen ist ihr nicht gestattet.

8. 6.

Auslandische Gesellschaften bedurfen zu Versicherungsgeschaften in Unsern
Landen der Erlaubniß Unseres Ministeriums des Innern und der Polizei, dem
auch die Befugniß zustehen soll, die ertheilte Erlaubniß wieder zuruck zu nehmen,
wenn es dazu Veranlassung findet. Die Ertheilung oder Zurucknahme einer
solchen Erlaubniß hat das Ministerium durch die Ämtsblatter zur offentlichen
Kenntniß bringen zu lassen.

8. 7.

Wer Agent einer Gesellschaft werden, das heißt, Versicherungen für die-
selbe besorgen will, muß bei der Regierung seines Wohnsitzes die Bestdtigung
nachsuchen. Diese Bestäcigung ist jedoch nur für inländische und für solche aus-
ländische Gesellschaften zu ertheilen, welche die im §. 6. erwähnte Genehmigung
erhalten haben.

K. 8.

Als Agenten sind nur Personen von gutem Rufe und Zuverldssigkeit,
wenn sie zugleich im Inlande ihren festen Wohnsitz haben, zuzulassen. Die
Gründe einer Zurückweisung ist die Regierung nur dem Ministerium, nicht aber
dem Nachsuchenden anzuzeigen verbunden.

8. 9.

Auch die im Lande bereits vorhandenen Agenten sind sur Fortsetzung
ihres Geschadfts die im 9. 7. vorgeschriebene Bestätigung innerhalb vier Wochen

nach Publikation dieses Gesetzes nachzusuchen schuldig. h(No. 1807.) . 10.

2. Zulassung
ausla#ndischer
Gesellschaften.

3. htzten derGesellschaften.
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4. 10.

Die ertheilte Bestatigung (I#. 7. und 9.) kann zu jeder 6 widerrufenwerden, und auch hierüber ist die Regierung nur Unserem Ministerium Rechen-
schaft zu geben schuldig.

 1.

Wenn ein Agent das Geschaäft wieder aufgiebt, oder die Gesellschaft den
Auftrag ihm wieder entzieht, ist er verbunden, der Regierung hiervon innerhalb
der nächsten acht Tage Anzeige zu machen.

#. 12.

Die Bestatigung eines Agenten (56. 7. und 9.) und die Erlsschung seines
Austrages (66. 10. und 11.) ist jederzeit durch das Amtsblatt bekannt zu machen.

8. 13.

#. Buckfäh. Jeder Agene ist verpflichtet, über seine sämmtlichen, das FGeuer-Persiche-

#u zwefe betreffenden Geschaste besondere Bücher zu führen, aus welchen zu
ersehen seyn muß

lder Name und Wohnort des Dersicherten,
. der Gegenstand oder die Gegenstände der Versicherung nach Gattungen,
. die Höhe der Persscherungssumme für jeden Gegenstand oder für jede

Gattung von Gegenständen,
 der Tag, mit welchem die Versicherung anfängt,
. der Tag, mit welchem dieselbe aufhört, und

die über denselben Gegenstand bei einer andern Gesellschaft etwa schon
bestehende Dersicherung und deren Betrag.

Die Polizeibehörde (§. 14.) ist besugt, diese Bücher zu jeder Zeit einzusehen,
sowohl um die Führung derselben zu beaussichtigen, als um eine Kontravention
zu ermitteln oder zu verhüten.

J-2

 #e—

. 14.

S. Anfücht Kein Agent darf eine Polize oder einen Prolongationsschein zu derselben
e aushändigen, bevor er nicht von der Polizei-Obrigkeit des Wohnorts des Ver-

sicherungsuchenden die amtliche Erkldrung erhalten hat, daß der Aushändigung
in polizeilicher Hinsicht kein Bedenken entgegen stehe.

Der Agent hat zu dem Ende ein Duplikat des Dersscherungs-Antrages
und der damit verbundenen Deklaration des PVersicherungsnehmers einzureichen.

Der Polizei-Obrigkeit bleibt überlassen, durch Besichtigung an Ort und
Stelle oder durch andere ihr dienlich scheinende Mittel sich von der Angemessen-
heit des Versicherungs-Betrages die nörhige Ueberzeugung zu verschaffen. Ver-
sagt die Polizei-Obrigkeit die nachgesuchte Erkldrung, so steht den Betheiligten
der Rekurs an die vorgesetzte Regierung zu.

Alle hierauf sich beziehende Verhandlungen sind stempel= und kostenfrei.

. 16.
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. 15.

Die im J. 14. den Agenten auferlegten Verpflichtungen sind auch von
inländischen Gesellschasten zu erfüllen, wenn jemand bei ihnen unmittelbar eine
ersscherung nimmt.

K. 16.

Die Pollzeibehörden sind verpflichtet, den Verpächtern und ermiethern
von bandgütern, Häusern und Niederlagerdumen, auf Ansuchen derselben, über
die von ihren Pächtern oder Miethern genommenen Mobiliar-Versscherungen
Auskunft zu ertheilen.

. 17.

Im Falle eines Brandes darf der Anspruch des Dersicherten den in
Folge des Brandes wirklich erlittenen Verlust nicht übersteigen.

. 18.

Ist nach eingetretenem Brande die dem Versicherten gebuhrende Ent-
schadigungssumme festgestellt und zur Zahlung bereit, so hat die Gesellschaft oder
der Agent der Orts-Polizeibehsrde davon Anzeige zu machen. Die Zahlung
darf nur erst dann erfolgen, wenn die Behörde nicht binnen acht Tagen, nach
erhaltener Anzeige, dagegen Einspruch gethan hat.

K. 12.

Persicherungen von Kaufleuten und mit kaufmännischen Rechten versehe-
nen Fabrikanten, welche ordnungsmäßig eingerichtete Bücher führen, auf Waa-
renlädger von mindestens Zehntausend Thalern, sind den Vorschriften der 36. 14.
und 15. nicht unterworfen; dagegen ist der §. 18. auch auf sie anwendbar.

4. 20.

Wer Mobiliar-Vermögens-Gegenstande gegen Feuersgefahr wissentlich e. Serafbs-

zu einem höhern, als dem gemeinen Werth versichert, hat, außer der Zurückfäüh-sütarnen.
rung der Versicherungesumme auf diesen Werth (§. 4.) eine dem Betrage der der Persicher-
Ueberschreitung gleichkommende Geldbuße verwirkt, welche, wenn die Entdeckung
der Ueberversicherung erst nach eingetretenem Brande geschehen, verdoppelt wird.

Eine wissentliche Ueberversicherung wird vermuthet, wenn, ohne daß eine
amtliche Abschätzung vorausgegangen, bei Waarenlägern u. s. w. (§. 5.) der
Werth um dreißig Prozent oder bei anderm beweglichen Vermögen um funfzig
Prozent überschritten ist.

. 21.

 Betragt die Ueberschreitung bei Waarenlagern u. s. w. (F. 5.) zehn bis
dreißig Prozent, oder bei anderm beweglichen Vermägen zwanzig bis funfzig
Prozene, so tritt, wenn der Fall einer wissentlichen Ueberschreitung nicht vorliegk,
eine Geldstrase von zehn bis fünfhundert Thalern ein.

(No. 1807.) Jahrgang 1837. S 8. 22.
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. 22.
Wird von dem Versicherten die erfolgte Ueberschreitung entweder noch

vor dem eingetretenen Brande oder wenigstens vor dem erhobenen Anspruche
auf die Vergutung freiwillig angezeigt, so findet nur eine Geldbuße bis zu zehn
Thalern statt.

. 23.
Wenn eine der beiden im 8. 2. fur mehrfache Versicherungen vorgeschrie-

benen Anzeigen versaumt wird, so hat der Versicherte eine Geldbuße von fünf
bis einhundert Thalern verwirkt.

. 24.
Wer der Vorschrift des §. 2. zuwwider mehrfache Versicherung nimmet,

verfällt in eine Geldbuße von zehn bis fünfhundert Thalern.

8. 25.

Unmittelbare Versicherungen bei ausländischen Gesellschaften gegen die
PVorschrift des 5. 3. werden mit einer Geldbuße von zehn bis fünfhundert Tha-
lern bestrast.

 . 26.
Versicherungen bei nicht zugelassenen, auslandischen Gesellschaften (8. 6.)

werden mit einer Geldbuße von zehn bis fünfhundert Thalern bestraft.

8. 27.

Ein Versicherter, welcher die im 8. 5, vorgeschriebenen Bucher gar nicht
oder nicht in gehoriger Ordnung fuhrt, hat eine Geldstrafe von funf bis einhun-
dert Thalern verwirkt.

8. 28.
Ein Versicherter, welcher gegen die Vorschrift des 8. 17. eine zu hohe

Entschadigungs-Forderung aufstellt, hat eine Geldbuße von funf bis einhundert
Thalern verwirkt; ist die Aufstellung in böslicher Absicht geschehen, so treten die
Strafbestimmungen des Allgemeinen Landrechts Th. II. Tit. 20. 06. 1375. 1376.
und 1328. ein, welche auch in denjenigen Landestheilen, wo das Allgemeine Land=
recht nicht eingeführt ist, zur Anwendung zu bringen sind.

6 29.

sek da Detre Wer im Namen einer Gesellschaft Wersicherungsgeschäfte besorge, ohne
er senten. als Agent bestärigt zu seyn (G. 7—9.), oder, nachdem die Bestätigung widerru-

sen (§. 10.), oder die Vollmacht zurückgenommen oder aufgegeben worden (§. 11.),
verfällt in eine Geldstrafe von funfzig bis fünfhundert Thalern.

6. 30.

Jeder Agent, welcher die im 6. 13. vorgeschriebenen Bücher gar nicht
oder nicht in gehsriger Ordnung führt, hat eine Geldstrafe von fünf bis einhun-

dert Thalern verwirkt. #n
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6 31.
Hat ein Agent die im &amp;. 14. vorgeschriebene amtliche Erkldrung einzuho-

len verabscume, so trifft ihn eine Geldstrafe von zehn bis fünfhundert Thalern,
im dritten Uebertretungsfalle außerdem der Verlust der Agentschaft.

Die letztere Strafe trikt auch schon im ersten Uebertretungsfalle ein,
1) wenn die Versicherung nach dem 5. 20. der Vermuthung der wissent-

lichen Ueberversicherung unterliegt, oder
2) wenn der Behäörde bei Einreichung des im 6. 14. vorgeschriebenen Ge-

suches von den Agenten Umstände verheimlicht worden si#d, welche die
in dem Gersicherungs-Antrage enthaltenen Angaben als wahrheitswidrig
darstellen und auf die Beurtheilung des Versicherungs-Antrages von we-
sentlichem Einfluß gewesen seyn würden.

6. 32
Dieselben Strafen (5. 31.) treffen den Agenten, wenn er gegen die Vor-

schrist des §. 18. Zahlungen leistet.

4. 33.

Unterläßt eine inländische Gesellschaft auf einen, unmiktelbar bei ihr ge- in Betreff
machten Antrag die amtliche Erkläung einzuholen (I6. 14. und 15.), oder lei- n- ind
stet sie gegen die orschrift des §. 18. Zahlung, so verfällt sie in dieselben Geld= W
strafen, womit die gleichartigen Verschuldungen der Agemen Inhalts der 88. 31.
und 32 belegt werden sollen.

4. 34.

Die Festsetzung und Einziehung der nach gegenwartigem Gesetze verwirk-
ten Geldstrafen soil, außer den Fallen der 96. 20. 21. und 28., in welchen so-
gleich richterliche Untersuchung eintritt, zunachst Unseren Regierungen obliegen;
jedoch stehet den Betheiligten der Rekurs an Unser Ministerium des Innern
und der Polizei, und, Falls die Strafe den Betrag von funfzig Thalern erreicht,
auch die Berufung auf den Rechtsweg offen.

Diese Berufung muß aber binnen zehn Tagen nach Bekanntmachung des
Resoluts der Regierung erfolgen, und findet überhaupt nicht mehr state, sobald

der Betheiligte einmal den Rekursweg gewählt hat. .
In Unvermögensfällen treten verhälcnißmäßige Gefängnißstrafen an die

Stelle der Geldbußen.

. 35.

In Ansehung der, bei Publikation des gegenwärtigen Gesetzes laufenden ,
Versicherungen muß Seitens der Agenten oder der inlandischen Gesellschaften die in dilin
den 6. 14. und 15. vorgeschriebene amtliche Erklärung innerhalb vier Wochen,
Von der Publikation an gerechnet, nachträglich eingeholt werden, wovon jedoch
diejenigen Versicherungen ausgenommen sind, für welche mit jener Gorschrift
übereinkommende, amtliche Erklärungen in Gemähheit früherer Bestimmungen
der Provinzial-Behörden bereits nachgesucht und ertheilt worden.

(No. 1807.) ie
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Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift soll mit einer Geldstirafe von zehn
bis funfhundert Thalern gerugt werden.

5. 36.

Unmittelbare Versicherungen, welche bei ausländischen Gesellschaften in
solchen Fällen bereits genommen worden sind, in welchen sie nach 96. 3. und 19.
künftig nicht genommen werden dürfen, behalten zwar für die vertragsmäßige
Persicherungszeit ihre Gültigkeit, müssen aber innerhalb vier Wochen nach Pu-
blikation dieses Gesetzes von dem Versicherten der Orts-Polizeibehsrde, unter
(Vorlegung der Polize, bei Vermeidung einer Geldbutze von fünf bis einhundert
Thalern, angezeigt werden.

. 37.

Die Bestimmung des 8. 1. findet auch auf die schon bestehenden Ver-
trage Anwendung.

Es müssen daher alle im In= oder Auslande genommene Versicherungen,
welche über den gemeinen Werth hinausgehen, auf denselben zurückgeführt wer-
den. Daß dieses geschehen, muß binnen sechs Wochen, vom Tage der Publi-

fatn des gegenwärtigen Gesetzes an, der Orts-Polizcibehörde nachgewie-en werden.

Wer diese Vorschrift zu befolgen versaumt, soll bei einer Entdeckung der
statthabenden Ueberversicherung nach den Bestimmungen der 88. 20. und 21. be-
handelt werden.

Urkundlich unter Unserer Hochsteigenhandigen Unterschrift und beigedruck-
tem Koniglichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 8. Mai 1837.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

Carl, Herzog zu Mecklenburg.

v. Kamp. Mühler. v. Rochow.

Beglaubige:
Füär den Staatssekreteä#r:

Düesberg.
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Gesetz-Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Statgten.

No. 14. *.

(No. 1808.) Allerhöchste Kabinets -Order vom 13. Juni 1837., betreffend die Wiederherstel-

lung der bei dem Brande der Stade Goldapp im Jahre 1834., so wie des

Schloßgebäudes in der Stadt Lyck im Jahre 1833. vernichteten Hypotheken=

bücher und Grundakten, und die Amortisation der dabei verloren gegange-

nen Dokumente.

D. bei dem am 15. Okcober 1834. in der Stadt Goldapp und bei dem am

25. Juni 1833. in dem Schloßgebdude der Stadt Loyck in Litthauen stattgefun-

denen Brande die Hppothekenbücher und Grund-Akten des Stadtgerichts zu

Goldapp, des Gerichts des Aemterkreises zu Goldapp, dessen Gerichtsbezirk über

einen Theil der landräthlichen Kreise Darkehmen, Goldapp, Gumbinnen und
Stallupöhnen ausgedehmt ist, des Kreis-Justizamts Sperling zu Goldapp, dessen
Gerichtsbezirk über einen Theil der landräthlichen Kreise Angerburg, Goldapp
und Darkehmen ausgedehnt ist, des Patrimonialgerichts Kowalken, des Land-

und Stadtgerichts zu Lpyck, dessen Gerichtsbezirk sich über einen Theil der land-

rdthlichen Kreise Lock und Oletzko ausdehnt, der Patrimonialgerichte Andreas-
walde, Borken, Baitkowen, Catrinowen, Glinnen, Gorzitzen, Kobilinnen, Ko-
picken, Krupinnen, Leigen, Miechowen, Pystken, Reuschendorf, Regelnitzen, Ro-
gallicken und Zawadden, verbrannt, Behufs deren Wiederstellung aber nach §. 3.

Titel 4. der Allgemeinen Hypotheken-Ordnung besondere Anweisungen erforder-
lich sind, so bestimme Ich auf Ihren Bericht vom 8. Mai d. J.:

1) Alle diesenigen, denen auf solche in der Stadt Goldapp, in der Stadt

Lock und in den Bezirken der vorgenannten Gerichte belegenen Grund=

stücke oder Gerechtigkeiten, worüber das Hypothekenbuch und die

Grundakten vernichtet sind, Eigenthums-, Hyppotheken-, oder andere
Realrechte oder Ansprüche zustehen, sollen durch eine in die Amts= und

Intelligenzblätter der Regierungen zu Gumbinnen und Königsberg drei-

mal (monatlich einmal) einzurückende und an der Gerichtsstelle auszu-

hängende Vorladung öfsentlich aufgesordert werden, ihre Rechte oder
Ansprüche innerhalb einer dreimonatlichen Frist, deren Ablauf, dem

(No. 1808.) Jahrgang 1837. T Tage

(Ausgegeben zu Berlin den 24. Juli 1837.)
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Tage nach, bestimmt zu bezeichnen ist, bei dem betreffenden Gerichte
anzumelden und nachzuweisen.

Wer dieser Aufforderung keine Folge leistet, behdle zwar seine Rechte
gegen die Person seines Schuldners und dessen Erben, er kann sich

auch an das ihm verhaftete Grundstück halten, so lange sich solches
noch in den Händen seines Schuldners oder dessen Erben beßindet, er

verliert aber, in so weit der Schuldner das Recht oder den Anspruch

nicht selbst zur Eintragung angemeldet, oder, wenn der Richter aus an-

dern Dokumenten davon Kenntniß erhielt, solche nicht anerkannt und

deren Eintragung bewilligk hat,
a) sein Realrecht in Beziehung auf jeden Dritten, der im redlichen

Glauben an die Düchtigkeit des Hypothekenbuchs nach dessen Wie-

derherstellung das Grundstück oder die Gerechtigkeit erwirbt,

b) sein Vorzugsrecht in Beziehung auf alle übrige Realberechtigte,
deren Hypotheken oder andere Realansprüche vor den seinigen

eingetragen worden sind,

und haftet zugleich für jeden von seinem Dokument späterhin gemach=
ten Mitzbrauch und den dadurch aus der Nichrbefolgung der an ihn

ergangenen Aufforderung enstandenen Schaden.
Diese Folgen sind in der öffentlichen Vorladung zu 1. den Aus-

bleibenden anzukündigen.
3) Die Interessenten sollen bei diesem Aufgebot und der Wiederhersiel-

lung der Hppothekenbücher und Grundakten von allen Gerichtskosten

und Stempelgebühren befreit seyn.
4) Wenn nach diesen Dorschriften das Aufgebot erfolgt ist, bedarf es auch

weiter keines besondern Aufgebots zur Amortisation der bis dahin ver-

lorenen auf einen gewissen Inhaber lautenden Hypotheken-Instrumente,

welche die Grundstücke betreffen, die innerhalb des Bezirks belegen sind,

über welchen sich das Aufgebot erstrecke, vielmehr soll die Quittung,
oder so weit der Anspruch noch besteht, der Mortifkationsschein des

Berechtigten, auch die Stelle des Praklusions-Erkenntnisses vertreten.

5) Bei nothwendigen Subhastationen, welche gegenwärtig und bis zur er-

solgten Wiederherstellung des Hypothekenbuchs eingeleitet worden, ist
das Gericht verbunden, die Aufnahme der Tare und den Bietungster-

min nur denjenigen Hypocheken-Gläubigern und Realberechtigten beson-

ders bekannt zu machen, deren echte bis zur Einleitung der Sub-

hastation zu den neu angelegten Grundakten angemeldet sind. Allen

etwanigen, dem Gerichte noch nicht wieder bekannt gewordenen Hypo-
theken
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theken=GldubigernundRealberechtigten,sowieallensonstigenunbe-
kannten Realpratendenten ist in dem offentlichen Subhastations-Patente

die Warnung zu stellen: daß bei ihrem Ausbieiben im Bietungstermine
ohne Rücksicht auf sie mit dem Zuschlage und der Vertheilung der

Kaufgelder werde verfahren und sie mit ihren Rechten und Anspruchen
an das Gut nicht weiter werden gehört werden.

Sie haben diesen Befehl durch die Gesetzsammlung zur öfsenklichen Kennt-
niß zu bringen.

Berlin,den 13. Juni 1837.

Friedrich Wilhelm.

An den Staats= und Justizminister Mühler.

(Ae. 1808— 1800.) T 2 Mo. 1800.)



(XNo. 1809.) Traité de Navigotion entre

Sa Mejesté le Roi de Prusse et Sa

Majesté le Roi des Pays-Bas, du 3.

Juin 1837.

Oe Majesté le Roi de Prusse ei Sa

Majestée Ie Roi des Pays-Bas, pareil-
lement animés du désir de faciliter et

de favoriser les relations commercCia-

les entre Leurs sujets, ont nommés

pour Plénipotentiaires, alin de conclure
une convention à cet ellet, savoir:

Sa Majesté le Roi de Prusse:

le Sieur Erneste Michaölis, Son

Conseiller intime de Igation, Che-

valier de Tordre de Taigle rouge de

Prusse de la traisième classe avcc

le noeud, oflcier de Tordre de la

IEgion Thonncur de France, Com-
mandeur de Tordre de la couronne

de Bavière, Chevalier de Tordre du

mérite de Sarc, Commandeur de

Tordre de la couronne de Wurt-

temberg, de Tordre du lion de Zach-

ringue de Bade, Commandeur de
seconde classe de Tordre du lion

cor de la llesse- Electorale et de

Tordre de Louis de la llesse Grand-

Ducalc et Commandeur de Tordre

du Faucon blanc de la Saxe Grand-

Ducale;

le Sieur Charles Loundolphe Wind-

horn, Son conseiller intime supé-

rieur des finances, Chevalier de
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Schiffahrts-Vertrag zwischen Seiner Majestät
dem Könige von Preußen und Seiner

Majestät dem Könige der Niederlande,

bom 3. Jum 1837.

Sne Majestat der Konig von Preu-

ßen und Seine Majestat der Konig der

Niederlande, von gleichem Wunsche be-
seelt, die Handels-Verbindungen zwi-
schen Ihren Unterthanen zu erleichtern
und zu begunstigen, haben zum Zwecke
der Abschließung eines Vertrages uber

diesen Gegenstand zu Bevollmachtigten
ernannt:

Seine Mgajestät der König von

Preußen:
Alerhöchst Ihren Geheimen Legations-

Nath Ernst Michaelis, Ritter des
Königlich Preußischen Rothen Adler-
Ordens dritter Klasse mit der Schleife,

Offtjzier der Französischen Ehrenlegion,
Kommandeur des Civil-Werdienst-

Ordens der Königlich Bayerischen
Krone, Ritkter des Ksniglich Sachsi-
schen Civil-Verdienst-Ordens, Kom-
menthur des Ordens der Königlich

Württembergischen Krone, Komman-
deur des Großherzoglich Badischen
Ordens vom Zähringer Löwen, Kom-

mandeur zweiter Klasse des Kurfürst-
lich Hessischen Haus-Ordens vom gol-
denen Löwen und des Großherzoglich

Hessischen Ludwigs-Ordens, und Kom-

mandeur des Großherzoglich Scchsi-

schen Haus-Ordens vom weißen

Falken;
Allerhöchst Ihren Geheimen Ober-Fi-

nanzrath Karl Ludolph Wind-
horn, NRitter des Königlich Preußi-

schen



Tordre de Taigle rouge de la troi-

sième classe avec le noend, de Tor-

dre de la couronne de Bavière et

de Tordre du mérite de Saze,

et

le Sieur Frédéric Guillaume West-

phal, Son conseiller intime supé-

rieur de régence, Chevalier de Tor-

dre de Taigle rouge de la troisième

classe avec le noeud, ollicier de la

legion dhonneur de France,
et

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas:

le Sieur Frédéric lHenri Guillau-

me de Scherff, Son Conseiller

de légation et Chargé ’affaires pres
la ville libre de Franclort, Chera-

lier de Torde du lion Néerlandais,

de Tordre du lion Tor de la llesse-

Electorale et de Tordre du Faucon

blanc de la Saxe Grand-Ducale,

et

le Sieur Jean Jacques Rochus-

sen, Directeur de l'entrepôt géné-
ral et Secrétaire de la chambre du

commeree à Amsterdam, Chevalier

de Tordre du lion Néerlandais;

lesquels sont convenus des articles

suivans.

Article 1.

Les bätimens Prussiens qui entre-

ront sur leur lest ou chargés dans les

ports du Royaume des Pays-Bas ou

dui en sortiront, et réciproquement

les batimens Néerlandais, qdui entre-

ront sur leur lest ou chargés dans les

(No. 1800.)
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schen Rothen Adler-Ordens dritter
Klasse mie der Schleife, des Civil=

Verdienst-Ordens der Königlich Baye-
rischen Krone und des Königlich Sach-

sischen Civil-Derdienst-Ordens,
und

Allerhschst Ihren Geheimen Ober-Re-
gierungsrath Friedrich Wilhelm
Westphal, Ritter des Königlich

Preußischen Rorhen Adler-Ordens
dritter Klasse mit der Schleise, Of-

fizier ber Französischen Ehrenlegion;
Se Majestät der König der Nie-

derlande:

Allerhöchst Ihren Legationsrath und Ge-
schäftsträger bei der freien Stade

Frankfurt,Friedrich Heinrich Wil-
helm von Scherff, Ritter des Ks-

niglich Niederländischen Löwen-Or-
dens, des Kurfürstlich Hessischen Haus-
Ordens vom goldenen Löwen und

des Großherzoglich Sächsischen Haus-
Ordens vom weißen Falken,

und

den Direktor des algemeinen Entrepots

und Sekretair der Handels-Kam-
mer zu Amsterdam, Johann Jakob

Rochussen, Ritter des Königlich

Niederländischen Löwen-Ordensz
welche sich über die folgenden Artikel

geeinigt haben.
Artikel 1.

Die Preußischen Schiffe, welche
mit Ballast oder beladen in die Häfen

des Königreichs der Niederlande ein-

laufen oder aus diesen auslaufen, und

umgekehrt die Niederländischen Schiffe,
welche mit Ballast oder beladen in die

Hafen



ports du Roysume de la Prusse ou

dui en sortiront, ne seront pas assu-

jeltis à des droits de lonnage, de pa-

villon, de port, Noncrage, de pilotage,
de remorque, de fanal, d’écluse, de

canaux, de quarantaine, de sauvelage,

d’entrepöt, ou à d’autres droits ou

chorges de qduelque nature ou déno-

mination que cc soit, perçus au nom

ou au prolit du Gouvernement, de

fonctionnaires publics, des communes

ou CTétablissemens quelconques, autres

ou plus considGrables duc ceux, dui

sont actuellement ou pourront par la

suite dire imposés aux bätimens na-

tionauf à leur enirée et pendant leur

sjour dans ces ports ou à leur sortie.

Article 2.

Tous les produits et autres ob-

jets de commerce, dont l’importation

ou l’exportation pourra légalement avoir
lieu dans les Elats des llautes Parties

contractantes par navires nationaux,

pourront é6galement y etre importés
ou en ire exportés par navires ap

partenant à Tautre Etat.
Article 3.

L’intention des Hautes Parties

contractantes élant de n’admettre au-

cune distinclion entre les navires de

Leurs Etats respeclils, en raison de

leur nalionalité, en ce qui concerne

Tachal de produits ou Tautres objets

de commerce importés dans ces na-

vires, il ne sera donné à cet 6gard

ni directement ni indirectement, ni

par l'une ou l'autre des Hautes Parties
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Hafen des Konigreichs Preußen einlau-
fen oder aus diesen auslaufen, sollen
keinen anderen oder höheren Tonnen-,

Flaggen-, Hafen-, Anker-, Lootsen-,
Schlepp-, Eeuer-, Schleusen-, Kanal-,
Qüarantaine-, Bergegeldern, Nieder=
lage-Gebühren, ingleichen keinen ande-

ren oder höheren Abgaben oder Gebüh-

ren irgend einer Art oder Benennung

unterworfen werden, sie mögen im Na-
men oder zum Vortheile der Regierung,

der öffentlichen Angestellten, der Kom-

munen oder irgend einer Anstalt erho-

ben werden, als densenigen, welche den

Nationalschiffen bei deren Einlaufen in

die gedachten Häfen, ihrem Aufenthalte
daselbst oder bei ihrem Ausgange jetzt
auferlegt sind, oder künftig erwa auf-
erlegt werden möchten.

Artikel 2.

Alle Erzeugnisse und andere Han-
delsgegenstände, deren Einfuhr oder Aus-

fuhr auf Nationalschiffen in den Staa-

ten der hohen kontrahirenden Theile ge-

setzlich stattfinden darf, sollen daselbst
auch auf den dem anderen Staate zu-

gehörigen Schiffen ein-, oder von dort

ausgeführt werden dürfen.
Artikel 3.

Da es die Absicht der hohen kon-

trahirenden Theile ist, zwischen den Ih-
ren beiderseitigen Staaten angehsrigen
Schiffen in Rücksicht auf deren Natlo=

nalitct keinen Unterschied in Betreff
des Ankaufes der auf denfelben einge-

führten Erzeugnisse oder anderen Han-
delsgegenstände zuzulassen, so soll in die-
ser Beziehung weder unmittelbar noch
mittelbar, weder von den hohen komra=

hiren-



contractantes, ni par aucune compag-

vie, corporation ou agent, agissant en
Leurs noms ou sous Leur autorité,

aucune priorité ou prélérence aux im-

portations par navires indigenes.

Article 4.

Tous produits et aulres objels de

commerce sans distinclion Torigine,

importés direclement des ports du Ro-

Jaume de la Prusse dans ceux du Ro-

Jaume des Pays-Bas en Europe par

bätimens Prussiens, ainsi due ceur

dui seront importés directement des

ports du Royaume des Pays-Bas en

Europe dans ceux de la Prusse par

bätimens Néerlandais, de meme lous

produils et autres objeis de commerce

sans dislinction Torigine, exportés di-

rectement des ports de la Prusse pour

ceux des Pays-Bas en Europe sur bd-

timens Néerlandais, ainsi due ceuz

dui seront exportés directement des

ports des Pays-Bas en Europe vers
ceux de la Prusse sur bälimens Prus-

siens, ne payeront dans les ports re-

spectils des droils autres ou plus dle-

Vés, due si limportalion ou l'expor-

tation des mémes objets avait lieu par

bälimens nalionaux.

Les primes, remboursemens de

droits ou autres avantages de ce genre,

eaccordés dans les Etlals de Tune des

Hautes Parlies contractantes à lim-

portalion ou à Texportation par bäti-

mens nationaus, seront accordés de

meme lorsque importation ou expor-

tation directe entre les ports des deux

peys se lera Par bätimens de lautre Etat.

(No. 1809.)
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hirenden Theilen, noch durch in Deren
Namen oder unter Deren Auboritäe

handelnde Gesellschaften, Korporationen
oder Agenten, den Einfuhren auf ein-

heimischen Schiffen eine Prioritck oder
irgend ein Vorzug eingerdumt werden.

Artikel 4.

Alle Produkte und andere Han-

delsgegenstande ohne Unterschied des Ur-
sprungs, welche direkt aus den H#fen

des Königreichs Preußen auf Preußi-
schen Schiffen in Häfen des König-
reichs der Niederlande in Europa, oder

aus letzteren auf Niederländischen Schif-
sen in Preußische Hdfen eingesührt wer-
den, ingleichen alle Produkte und an-

dere Handelsgegenstände ohne Unter-

schied des Ursprungs, welche direkt aus

Preubischen Hdfen auf Niederländischen
Schiffen nach Niederländischen Hfen
in Europa oder aus letzteren auf Preu-

ßischen Schiffen nach Preußischen Hi-
sen ausgefährt werden, sollen in den be-

treffenden Häfen keine andere oder ho-

here Abgaben entrichten, als wenn die

Einfuhr oder Ausfuhr derselben Gegen-
stände auf Nationalschiffen ersolgt wäre.

Die Pramien, Rückzölle oder an-

dere Vortheile dieser Art, welche in den
Staaten eines der hohen kontrahiren=
den Theile der Einfuhr oder der Aus-

fuhr auf Nationalschiffen bewilligt sind,
sollen gleichmäßig auch bei der direkt

zwischen den beiderseitigen Häfen auf
Schiffen des anderen Scaates erfolgen-

den Ein= oder Ausfuhr gewährt werden.
Ar-



Article 5.

Si Pune des Hautes Parties con-

tractantes accorde par la suite à un

autre Etat quelque faveur particulière

en lait de navigation, cette faveur de-

viendra commune à Tautre partie, qui

een jouira gratuitement si la conces-

sion est gratuite, ou en accordant la

méme compensation si la concession
est conditionelle.

Arlicle 6.

Toutes les stipulations qui préceè-
dent s'oppliquent à la navigation tant

maritime due fluviale.

Seront considérés bäatimens Prus-

siens ou Néerlandais ceux qui seront

reconnus comme tels dans les Etats

aux duels ils appartiennent conformé-

ment aux lois et réglemens en vigueur;

bien entendu duc les commandans des

narvires de mer devront toujours en

prouver la nationalité par des lettres

de mer cxpédides dans les formes

prescrites ech munies de la signature

des autorilés compélentes du pays au-

ducl le navire appartient, et les pa-

trons des bädtimens rhénans par lex-

hibition de la patente qui leur aura

öoté delirrée en vertu de Tarticke 42.

de la convention de Hlayence du 31

NMars 1831.

Article 7.

Dans le but de favoriser le de-

veloppement du commerce et de la

narigalion du Rhin les llautes Par-
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Artikel 5.

Wenn einer der hohen kontrahi-
renden Theile in der Folge einem ande-

ren Staate irgend eine besondere Be-

günstigung in Betreff der Schiffahre

zugestehen sollte, so soll diese Begünsti-
gung auch dem anderen Theile mit zu

Gute kommen, welcher derselben, wenn

sie ohne Gegenleistung zugestanden ist,
ebenfalls ohne eine solche, wenn sie aber
an die Bedingung einer Vergeltung ge-

knüpft ist, gegen Bewilligung derselben
Vergeltung genießen wird.

Artikel 6.

Die Bestimmungen der vorstehen-
den Artikel finden sowohl auf die See-

schifffahrt wie auf die Flußschiffahrt An-

wendung.
Es sollen gegenseitig als Preußi-

sche und Niederländische Schiffe diese-
nigen angesehen werden, welche in den
Staaten, denen sie angehören, als solche
in Folge der bestehenden Gesetze und

Reglemems anerkannt sind; wobei je-
doch sich versteht, daß der Beweis ih-
rer Nationalität stets von den Führern

der Seeschisffe durch Seebriefe, welche
in der gebräuchlichen Form ausgestelle
und mit der Unterschrift der betreffen-

den heimathlichen Behörde versehen sind,
und von den Patronen der Rheinschiffe

durch das in Gemäßheit des Art. 42.

der Mainzer Konvention vom 31. März

1831. ausgesertigte Patent geführt wer-

den muß.
Artikel 7.

Zu dem Zwecke, um die Entwicke-

lung des Rheinhandels und der Rhein-

schiffahrt zu befördern, haben die hohen
kon=



ties contractantes sont convenues, par

rapport aux droits de navigation sur

ce fleuve, des dispositions- uivanles:

A. Sa Hlajestée le Roi de Prusse

consent à foirc participer les bälimens

Néerlandais à tous les avantages ac-

cordés sur la partie Prussienne du

Rhin aux bätimens Prussiens et à ceux

dui leur sont assimilés.

En conséquence

I. Les bätimens Néerlandais joui-

ront pour leurs chargemens Tunc en-

tière franchisc des droits determinés

au tarlf C. anned à la Convenlion

de Blayencc du 31 Mars 1831:

a) pour Tesxportalion de Prusse,
soit à la remonte soit à la descente,

de lous les cbjels indigönes ou bien

de ceux qui, ayant acquitte les droits

Tentrée, se trouvent en libre circu-

lalion;

b) pour le transport objets duel-
conques dun port Prussien du Rhin

à l’autre;

c) pour importalion Fobjets de

provenance Glrangrc sur la parlie

Prussienne du Bhin, destinés pour la

consommation, soit quls viennent

directement de Telranger, soil quils
arrivenl sous contröle administratif

Tun des Etals appartenant à lasso-

ciation allemande de douances;

0) pour le transporl Jobjets non

Trépulés Joulremer, pouvant circuler
librement et embarqucs, soit dans un

endroit Prussien au dessus de Coblence,

(No. 1809.) Jahrgang 1837.
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kontrahirenden Theile in Betreff der

Schiffahrtsabgaben auf diesem Strome
zu folgenden Bestimmungen Sich ver-

einigk:
A. Seine Majestät der König von

Preußen bewilligen, die Niederländischen
Schiffe an allen Vortheilen Theil neh-

men zu lassen, welche auf dem Preußi-

schen Theile des Rheinstroms den Preu-

ßischen und den diesen gleich gestellten

Schiffen bewilligt sind.
Demgemäß sollen

I. Die Niederländischen Schiffe

für ihre Ladungen gänzliche Freiheit von
dem in dem Tarif, welcher der Main=

zer Konvention vom 31. März 1831.

unter Lit. C. angehängt ist, festgesetzten

Nheinzolle genießen:
a) bei der Ausfuhr aus Preußen,

stromauf= oder stromabwärts, aller in-

ländischen oder ausländischen Gegen-
stände, die sich im freien Verkehr be-

finden;

b) bei dem Transporte aller Ge-

genstände aus einem nach einem ande-

ren Preußischen Rheinhafen;
D) bei der Einfuhr ausländischer

Gegenstände auf der Preußischen Nhein-
strecke zum Verbrauche; sie mögen nun
direkt aus dem Auslande, oder aus den

zum Deulschen Zollvereine gehörigen
Staaten unter Steuerkontrolle kommen;

r bei dem Transporte der im freien

Verkehr befindlichen Gegenstände nicht
überseeischen Ursprungs, welche entweder
in einem oberhalb Koblenz belegenen

u Preußi-



soit dans un des ports du Rhin ou de

ses confluens, situés dans les Royau-

mes de Bavière et de Wurttemberg,

dans les Grand-Duchés de Bade et

de lesse, ou dans le territoire de la

ville libre de Franc-ort, et destinés R

Timportation dans un port Prussien
du Rhin ou à transiler sur ce fleuve

vers les Pays-Bos;

e) pour le transport des marchan-

dises transitant par le territoire de

Tunion de douanes ct mempruniant

du’une Partie du Rhin Prussien, quand
ces marchondises, importées par terre

sur la rive droite du Rhin, s'exportent

par ce fleuve ou qurimporiées par le

Rhin, elles sortent por voie de terre

sur lo rive droite du fleure.

II. Les bateliers Néerlandais joui-
ront de la franchise du droit de re-

connaissance réglé par le taril B. an-

nex à la convention de Hlayence du

31 Mars 1831 pour le navigation in-

térieure entre Coblence et Emmerich,

dui ne dépassera ni T’un ni lautre de
ces bureaux.

III. Ensin ces bateliers, en ecas de

transit direct, ne seront pas tenus à

payer les droits de navigation aux dil-

fGrens hureaux de perception, établis
sur le Rhin en vertu de la conven-

tion de HMayence sus-dite, mais seront

admis à Tacquiltement de la totalité

de ces droits à la descente, pour les

vept bureaux depuis Coblence jusqu?n
WWesel, à Coblence, ei à la remonte,
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Preußischen Orte, oder in einem der

Häfen des Rheins und seiner Neben-

ströme, welche in den Königreichen Bayern
und Württemberg, in den Großherzog=

thümern Baden und Hessen, oder in

dem Gebiete der freien Stadt Frank-

furt liegen, eingeladen, und zur Einfuhr
in einen Preußischen Rheinhafen oder

zur Durchfuhr nach den Niederlanden

bestimmt sind;
e.) bei der Waarendurchfuhr durch

das Gebiet des Zollvereins, bei welcher

nur ein Theil des Preußischen Rheins

benustzt wird, wenn diese Waaren zu

Lande auf dem rechten Nheinufer ein-

geführt und auf dem Rhein ausgeführr,
oder auf dem Nhein eingeführt werden

und auf Landwegen des rechten Rhein-

ufers ausgehen.
II. Die Niederlandischen Schiffer

sollen bei der Binnenfahrt zwischen Ko-
blenz und Emmerich, ohne Ueberschrei-
kung der einen oder der anderen dieser

olsstellen, der Freiheit von der Schiffs=

gebühr genießen, welche in dem der

Mainzer Konvention vom 31. März
1831. angehängten Tarif Lit. B. be-

stimmt ist.
III. Endlich sollen diese Schifser

bei der direkten Durchfuhr nicht gehal-
ten seyn, die Schiffahrksabgaben an den

verschiedenen, in Gemäßheit der vorge-

dachten Mainzer Konvemtion errichte-
ten ZFollstellen zu erlegen; sondern es

soll ihnen gestattet seyn, die Gesamme-
heit der Abgaben bei der Thalfahrt, für
die sieben Zollstellen von Koblenz bis

Wesel, zu Koblenz, und bei der Berg-

fahre



pour les huit bureaux depuis Emme-

rich jusqu'à Coblence, à Emmerich.

B. En compensation de ces stipu-
lations favorables au commerce et à

la navigation des Pays-Bas, Sa Ma-

jesté le Koi des Pays-Bas accorde:

1) Franchise entière des droits

indiqués au tarif C. annexé à la con-

vention de Mayence du 31 Mars 1831.

Pour tous les objets sans distinction

de provenance, importés sur le Rhin

à la descente par des bätimens Prus-

siens, et destinés à eire déchargés

dans un port des Pays-Beas, soit pour

y être livrés à la consommation soit

pour Tentrepôt;

2) Diminution de la moitié des

droits de navigation indiqués ci-dessus,
pour tous les objets, soit en circoula-

tion libre, soit en entrepöt, sans di-

stinction de provenance ou de desti-

nation, chargés dans un port des Poys-

Bas pour etre exporlés sur le Rhin

en amont par des narires Prussiens;

3) Franchise des n. vires Prus-

siens du droit de reconnoissance, men-

tionné ci-dessus sub II, pour la navi-

gation inteérieure entre Lobith, Krim-

pen et Gorcum, pourvu quiils ne de-

passent aucun de ces burcaux.

Les Hautes Parlies contractantes

prennenten outre Pengagement récipro-
que, de faire participer les bätimens de

Tautre pays ainsi que leurs chargemens

aux exemptions ou diminutions rel-

e. 1600.)
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fahrt, für die acht Zollstellen von Em-
merich bis Koblenz, zu Emmerich zu
entrichten.

B. In Erwiederung dieser dem
Handel und der Schiffahrt der Nie-

derlande günstigen Bestimmungen be-
willigen Seine Majestaät der König der
Niederlande:

1) gänzliche Freiheit von den in

dem Tarif, Anlage Lit. C. der Main=

zer Konvention vom 31. März 1831.

verzeichneten Nheinzolle für alle Gegen-
stände ohne Unterschied der Herkunft,
welche auf dem heine thalwärts auf
Preußischen Schiffen eingeführt werden,
und zur Ausladung in einem Nieder-

ländischen Hasen bestimmt sind, um dort
entweder der Konsumtion übergeben,

oder in die Niederlagen gebracht zu

werden;
2) Herabsetzung der vorgedachten

Abgaben auf die Hülste, für alle Gegen-
stände, ohne Unterschied der Herkunft
oder der Bestimmung, welche in einem

Niederländischen Hafen auf Preußische
Schisse geladen sind, und auf dem Rheine
zu Berg ausgeführt werden;

3) Befreiung der Preußischen Schisse
von der oben unter II. gedachten Schiffs-

gebühr bei der Binnenfahrt zwischen
Lobith, Krimpen und Gorcum ohne Ueber-

schreitung einer dieser Zollstellen.

Die hohen kontrahirenden Theile
verpflichten Sich auherdem gegenseitig, die
Schiffe des anderen Landes und deren

Ladungen an denjenigen Befreiungen und

Erleichterungen hinsschelich der Rhein-
u2 schif-



tives aux droiss de navigaton, ains qu'à

dout autre avantage qu' Elles pour-

raient accorder par la suite aux beti-

meis nationaux ou à leurs chargemens.

Les baleliers de chacun des deux

Elats pourront ekercer le navigation
inlérieure enire diffcrens endroits du

territoire fluvial rhénan de Tautre, sans

 äütre ossujellis à des droits de pa-

tente plus lorts due ceukx auaqucls

sont assujettis les nationaux.

Article 8.

Pour Gcarter autant due possible

elout ce qdui pourrait entraver le com-

merce et la navigation du Rhbin, les

Ilautes Parties contractantes s'appli=

dueront Tune et Tauirc à simplifier

à cct 6gard, autant duc lairc se pourra,

les formalités prescriles par Leurs

lois ei reglemens de douanes.

Article 9.

Les Ilautes Parlies contraclantes

se concerteront inmédiatement Sur

Tapplicalion de Tarticle 52 de la con-

vention de Mlayence du 31 Hlars 1831.,

en ce qui concerne les concessions

requises pour letablissement de ba-

teaux à vapeur deslinds au iransport

de voyageurs, de leurs elfets ou voi-

tures, ou mome de marchandises, pour

faire un sertice régulier entre deus

ou plusicurs endroils, appartenant aux

Eiats respeclils, ainsi que sur les me-

sures à prendre aux termes de lor-

ticke 63 de la dile convention pour

lavoriser et proléger la navigation à
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schiffahrtsabgaben, so wie an jedem an-

deren Vortheile Theil nehmen zu las-
sen, welche sie in der Folge den Na-

tionalschisfsen oder deren Ladungen etwa

bewilligen möchten.
Die dem einen der beiden Staa-

ten angehörigen Schiffer sollen berech-
tigt seyn, die Binnenschiffahrt zwischen
verschiedenen Orten des heinischen
Sgtomgebietes des anderen Staates zu

treiben, ohne daselbst einer höheren Ge-
werbe-(Patem-) Steuer, als die einhei-
michen Schiffer, unterworfen zu werden.

Artikel 8.

Um so weit als möglich Alles zu

entfernen, was dem Nheinischen Han-

del und der Rheinschiffahrt hinderlich

seyn könnte, wollen die hohen kontrahi-
renden Theile es Sich angelegen seyn
lassen, so weit als thunlich die in Ihren

Follgesetzen und Anordnungen vorge-

schriebenen Formalitäten in dieser Hin-
sicht zu vereinfachen.

Artikel 9.

Die hohen kontrahirenden Theile
wollen Sich sofort über die Anwen-

dung des Art. 52. der Mainzer Kon-

veution vom 31. März 1831., in Be-

treff der Konzessionen vereinbaren, welche
für die Aufstellung von Dampsschiffen
erforderlich sind, die zum Transport von

Reisenden, deren Gepäck oder Wagen,
und auch von Waaren, in regelmäßi-

ger Fahrt zwischen zweien oder mehre-
ren, den beiderseitigen Seaaten angehs-

rigen Orten bestimmt werden; desglei-
chen über die, nach der Bestimmung des

Art. 63. der gedachten Konvention, zu

ergreisenden Maßregeln, um die Dampf-

schiff-



vapeur sur le Rbin et assurer au

commerce les avantages reconnus de

celte branche d’industrie.

IIs partiront à celte 6gard du

Principe d’une parfaite réciprocité et
de Tadmission dunc concurrence à

regler daprès les besoins.

Article 10.

Les laules Parlies contractantes

continucront de fixer leur attention

et leurs soins à T’amélioration et à

Tentretlien des routes de terre enire

les Etats respectils et en générol de

faciliter Iles moyens de communication.

Dans le cas ou les Iaules Par-

ties contraclantes se seraient enten-

dues sur Tetablissement d'un chemin

de fer, destiné à franchir la frontière

entre les deugx Elals et sur Texploi-

talion du transport sur ce chemin,

ceite entreprise sera admise à tous

les avantages duelconqucs et sans dis-

tinction aucune, qu ils ont accordés ou

duils accorderont par la suile à tout

autre entreprisc semblable, également#
deslinée à traverser leurs frontières.

Article 11.

Les Ilaules Parties contractantes

ayant le désir et l'intention sincères

de convenir d'arrangemens ultérieurs

dans le but de saciliter et dl'activer

autant due possible les relations de

Ccommerce et Téchange des produits

entre leurs Etats, Elles se réservent

Fouvrir à ce sujet des négociations

(Mo. 1800.)
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schiffahrt aut dem Rheine zu befördern
und zu schützen und dem Handel die

anerkannten Vorcheile dieses neuen Zwei-
ges der Gewerbthaätigkeic zu sichern.

Dieselben werden hierbei von dem

Grundsatze einer vollkommenen Gegen-
seitigkeit und der Zulassung einer nach
dem Bedürfnisse zu regelnden Konkur-

renz ausgehen.
Artikel 10.

Die hohen kontrahirenden Theile
werden fortfahren, Ihre Aufmerksam-
keit und Sorgfalt auf die Verbesserung

und Unterhaltung der zwischen Ihren
Staaten befindlichen Landstraßen, und
überhaupt auf die Erleichterung der Kom-
munikationsmittel zu richten.

Wenn die hohen konytrahirenden

Theile Sich dereinst wegen Anlegung
einer die beiderseitige Gränze überschrei-
lenden Eisenbahn, und über die Be-

nutzung des Transports auf derselben
geeinigt haben sollten, so soll diese Un-
ternehmung zu allen den Wortheilen

ohne Unterschied zugelassen werden, welche
von Ihnen irgend einer anderen ähnli-

chen Unternehmung einer Ihre Grän-
zen überschreitenden Eisenbahn bewillige
ist oder künstig bewilligt werden sollte.

Artikel 11.

Da die hohen komtrahirenden Theile
aufrichtig wünschen und beabsichtigen,
weitere Vereinbarungen zum Zwecke
möglichster Erleichterung und Belebung
der gegenseitigen Handelsbeziehungen und

des Austausches der Erzeugnisse Ihrer

Staaten zu treffen, so behalten diesel-
ben Sich vor, zu einer näher zu ver-

ab-



à une époque dont on conviendra ulté-

rieurement.

En attendant les Houtes Parties

contractantes sengagent pour la durée

dune annde à dater de la signature

du présent traité:

1) à ne pas adopter chez Elles

de prohibitions dentrée ou de sortie,

dui frapperaient les importations ou

les exportations de Tautre pays, tan-

dis que celles de tiers pays ar#cles

du meme genre M’en seraient pas at-

teintes;
2) à ne pas grever les importa-

tions ou exportations réciproques d’au-

tres ou de plus lorts droits ou charges

qduelconques, due ceux que leurs ta-

rils en vigueur détermineront généra-

lement sans distinction du pays ils

viennent ni de celui pour lequel üls

seraient destinés;

3) à faire parliciper réciproque-
ment Leurs sujets et produits à tou-

tes les primes, remboursemens de droits

et autres avantages de ce genre qui

Pourraient éire accordés göncralement
dans Leurs Etats à de cerlains arti-

cles dlimportation ou Texportation 6ga-
lement sans distinction du pays de

Provenancec ou de destination.

Article 12.

Les Hautes Parlies contractantes

decharent envisager les concessions

faites de part et d’autre dans le pré-

sent traitc comme ayant 616 slipuldes

pour servir dans leur ensemble d’é-

duivalens des avanteges acquis par le

meme raité, et en conscquence Mavoir
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abredenden Zeit hierüber Unterhandlun-
gen zu eröffnen.

Inmittelstverpflichten die hohen kon-
trahirenden Theile Sich, für die Dauer
eines Jahres von Unterzeichnung des

gegenwärtigen Vertrages ab-
1) keine Ein= oder Ausfuhrverbote

anzuordnen, welche die Ein= oder Aus-

fuhren des anderen Lardes treffen wür-

den, während diejenigen dritter Staa-
ten bei Gegenständen derselben Gattung
davon unberührt blieben;

2 die gegenseitigen Ein= oder Aus-
suhren mit keinen anderen oder höheren

Abgaben oder basten irgend einer Art

zu belegen, als mit denen, welche in Ih-
ren in Krast stehenden Tarisen allge-
mein ohne Unterschied des Landes, wo

die Waaxen herkommen oder wohin sie

bestimmt sind, festgesetzt seyn werden;
3) Ihre Unterthanen und Erzeug-

nisse gegenseitig an allen Prdmien, Zoll-
vergütungen und anderen Portheilen

dieser Art Theil nehmen zu lassen, welche
in Ihren Staaten für gewisse Gegen-
stände der Einfuhr oder der Ausfuhr

allgemein, ohne Unterschied des Landes
der Herkunft oder der Bestimmung, be-

willigt werden könnten.
Artikel 12.

Die hohen kontrahirenden Theile
erkldren, daß Sie die in gegenwärtigem

ertrage gegenseitig gemachten Zuge-
ständnisse als verabredet betrachten, um

in ihrem ganzen Zusammenhange als

Vergeltungen für die durch denselben
Vertrag erworbenen Vorcheile zu die-

nen,



consenti aux dites concessions qu'en

retour de ces avantages.

Article 13.

Le présent traité sera mis à exd-

cution dans tous ses arlicles, quinze

jour après Iéchange des ralilications,
ct restera en vigueur jusqu'd la fin de

Tan mil-huit-Cent- qusrante et un, et

si, six mois avant Texpiration de ce

terme, ni Tune ni Tautre des Ilautes

Parties contraclantes D’annonce par

une dclaration olliciclle son intention

den foire cesser Teflet, le traité re-

stera eu vigucur pendant un an au

delà de ce terme et ainsi de suite

dannéc en annce.

Article 1|.

Le présent traité sera ratilié et

les ratilications en seront CEchangées

à Berlin dans Tespace de sik semai-

nes à compter du jour de la signature

ou plutöt si faire se peut.

En foi de qduoi les susdits Pléni-

potentiaires Tont signé ct y ont ap-

posé leurs cachets respectifs.

Fait à Berlin le trois Juin mil-

huit-Cent-trente-sept.

Ermeste Hlichaölis. F. H. C. de Scherll.

(I. S.) (L. S.)
Ch. L. Windhom. J. J. Rochussen.

(L. S.) (L. S.)

F. C. Westphal.
(L. S.)

(Ne. 1800.)
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nen, und daß Sie mithin jene Zuge-
ständnisse nur in Erwiederung dieser

Vortheile eingerdumt haben.
Artikel 13.

Der gegenwärtige Vertrag soll vier-
zehn Tage nach Auswechselung der Ra-
tifkationen in allen seinen Artikeln in

Ausführung gebracht werden, und bis

zum Ende des Jahres Ein tausend acht
hundert und ein und vierzig in Kraft

bleiben; und wenn sechs Monate vor

dem Ablaufe dieses Zeitraumes keiner
von beiden hohen kontrahirenden Thei-

len dem Anderen seine Absicht, die Wir-

kung des Vertrages aufhören zu lassen,
mittelst einer offiziellen Erklärung kund
thun sollte, so wird derselbe noch ein
Jahr über diesen Zeitraum hinaus, und
so sort von Jahr zu Jahr, verbindlich
bleiben.

Artikel 14.

Der gegenwärtige Vertrag soll ra-
tifzirt und die Ratifikationsurkunden des-

selben sollen innerhalb sechs Wochen vom
Tage der Unterzeichnung ab, oder wenn

es seyn kann noch früher, zu Berlin
ausgewechselt werden.

Zur Urkunde dessen haben die oben

genannten Bevollmächtigten denselben
unter Beifügung ihrer resp. Siegel un-

terzeichnet.
Geschehen zu Berlin, den dritten

Juni Eintausend acht hundert und sieben
und dreißig.

Ernst Michaelis. F. H. W. von Scherff.
(L. S.) (L. S.)

K. L. Winddorn. J. J. Rochussen.
(L. S.) (L. S.),

. W. W l.

iria
Vor-
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Vorstehender Vertrag ist von Seiner Majestat dem Konige von Preu-
ßen unter dem 27. Juni d. J., und von Seiner Majestat dem Konige der

Niederlande unter dem 4. Juli d. J. ratifizirt, und ist die Auswechselung der

Ratifikationsurkunden am 13. Juli d. J. zu Berlin erfolgt.

Berichtigung eines Druckfehlers.

In der Ueberschrift des unter No. 1806. Seite 99 abgedruckten Gesetzes

vom 8. Mai d. J. ist statt: über die persönliche Fdhigkeit und Ausübung der

Nechte der Standschaft u. s. w. Fähigkeit zur Ausübung u. s. w. zu lesen.
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Gesetz-Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Staaten.

No. 15.——

(No. 1810.) Staacs-Vertrag zwischen Sr. Majestät dem Könige von Preußen und Sr. Kö-

niglichen Hoheit dem Großherzoge von Oldenburg wegen Bestimmung der,

aus dem Anschlusse der katholischen Kirchen im Herzogehume Oldenburg

an die Diözese Münster hervorgehenden staatsrechtlichen Verhälenisse. Vom

10. Mai 1637.

N.e auf den Grund stattgehabter Unterhandlungen hwischen dem König=
lich Preußischen und dem Großherzoglich Oldenburgischen Hofe eine PVereinba--
rung über den Anschluß der katholischen Kirchen im Herzogkhume Oldenburg an
die Dis5zese Münster durch den, von Seiner Königlichen Hoheit dem Großher=
zoge von Oldenburg hiezu bevollmächtigten Staatsminister Baron v. Branden-
stein mit dem Pädpstlichen Vollzieher der, für die Königlichen Preußtschen Staa-
ten erlassenen Circumscriptions-Bulle „de salute animarum“ Weiland Seiner

Durchlaucht dem Prinzen Joseph von Hohenzollern-Hechingen, Hersen Discesevon Ermland, unkerm 5. Januar 1830. abgeschlossen und im Wesentlichen be-
reits zur Ausführung gebracht; hiernächst aber von Seiten der beiden betheilig-

ten Höfe für Wun erachtet worden ist, die aus der gedachten Dißzesan-
Verbindung hervorgehenden staatsrechtlichen Verhaltnisse nach Maahgabe des
dieserhalb vorwaltenden Bedürfnisses näher zu bestimmen; so find zu diesem Ende
zu Bevollmächtigten ernannt worden,

von Seiner Majestät dem Könige von Preußen
Allerhöchstdero Geheimer Legationsrath Friedrich Carl von Bülow,
Ritter des Königlich Preuhischen Rothen Adlerordens dritter Klasse
mit der Schleife, des Ordens vom eisernen Kreuze zweiter Klasse, Kom-

mandeur speieer Klasse des Kurfürstlich Hessischen Hausordens vom
goldenen Löwen und Ritter des Russisch Kaiserlichen St. Wladimir=

ordens vierter Hletvon Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Oldenburg
Höchstdero Staatsrath Carl Friedrich Ferdinand Suden, Rit-
ter des Königlich Preußischen Rothen Adlerordens dricter Klasse, Kom-
mandeur des Königlich Großbritannisch-Hannsverschen Guelphenordens
und Kommandeur erster Klasse des Kurfürstlich Hessischen Hausordens
vom goldenen Löwen;

welche nach Anleitung jener früheren Verhandlungen über folgende Bestimmun-
gen übereingekommen sind.

(No. 1810.) Jahrgang 1877. xX Arti-

(Ausgegeben zu Berlin den 10. August 1837.)
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Artikel I. U„

Seine Majestät der König von Preußen genehmigen, daß die bisherige
Verbindung der katholischen Kirchen in den vormals Hochstift-Münsterschen Lan-
destheilen des Herzogthums Oldenburg mit der Diszese Münster erhalten und
selbige auch auf die, zur Osnabrückschen Diözese gehörig gewesenen, neuerlich aber
von derselben getrennten Pfarreien Damme, Neuenkirchen und Holdorf ausge-
dehnt, ingleichen, daß die Verwaltung der katholischen Kirchen zu Oldenburg
und Jever, deren frühere Verbindung mit der Mordischen Mission ausgelöst wor-
den, von dem Bischofe zu Münster nach gleichen Rechten geführt werde, als

socche dem Fürst-Bischofe von Breslau in der Bulle „de salute animarum“ in
nsehung der katholischen Kirchen zu Berlin und Potsdam beigelegt sind; und

daß dasselbe in Bezlehung auf die, von dem Bischofe zu Münster früher nach
Missionsrechte geleitete katholische Kirche zu Wildeshausen stattfinde.

Artikel I.

Der Bischof zu Münster wird beim Antricte seines Amtes in Beziehung
auf sein Verhältniß zu den katholischen Kirchen im Herzogthum Oldenburg der
Großherzoglich Oldenburgischen Staatsregierung einen Revers ausstellen, daß er
den landesherrlichen Gerechtsamen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs
bei der Ausübung seiner bischöflichen Pflichten nicht zu nahe treten und auf die
Gesetze des Herzogthums Oldenburg gehörige Rücksicht nehmen wolle.

Artikel III.

Wenn Sedisvakanz eintritt, wird das Domkapitel zu Münster Sr. Ko-
niglichen Hoheit dem Großherzoge von Oldenburg davon Anzeige machen, wie
auch den Ausgang derOicchsw#n zu Höchstdero Kenntniß bringen.

Artikel IV.

Von Er. Majestät dem Könige von Preußen wird genehmigt, daß Se.
Königliche Hoheit der Großherzog von Oldenburg an der Domkirche zu Mün-
ster zwel Ehren-Kanonikate zu gleichen Einkünften und Rechten, als den übri-
gen Ehren-Kanonikaten an derselben Kirche beigelegt sind, erricheen.

Artikel V.

Eben so genehmigen Se. Ksnigliche Majesidt, daß die dem Oldenburgi-
schen Theile der Diszese Münster bereiks vorgesetzte und mit ausgedehnten Poll-
machten versehene eigene geistliche Behsrde (Offizialat) dem Bischofe zu Mün-
ster, unabhängig von dem dortigen General--Mikariate, unmittelbar untergeordnet
bleibe und während der Vakanz des Bischöflichen Stuhles zu dem Domkapitel
daselbst in gleichem Verhältnisse, wie bei besetztem Seuhle zu den Bischöfen stehe.

Artikel VI.

Die Großherzoglich Oldenburgischen Unterthanen sollen von dem Genusse
der vormals gemeinsamen oder ihnen etwa eigenthümlichen Alt-Münsterschen
Sltiftungen nicht ausgeschlossen, vielmehr bei demselben erhalten werden.

Artikel VII.

 MWegas insbesondere das Klerikal-Seminarium zu Münster nebst der da-

mit verbundenen Kritinianischen Stistung betrifft, so wird Königlich Preufischereits
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Seits aus Rucksichten auf die Wunsche der Großherzoglich Oldenburgischen
Staatsregierung und ohne Anerkennung einer diesfälligen Rechtoverbindlichkeit
nachgegeben, daß von den, bei diesem Institute befindlichen dlteren Freistellen je-
desmal drei an qualifzirte Aspiranten aus dem Oldenburgischen Bezirke der
Münsterschen Dizese verliehen werden können. Die übrigen Aspirancen aus
dem gedachten Bezirke sollen als Diszesanen unter gleichen Bedingungen, wie
die Königlich Preußischen Unterthanen, ausgenommen werden.

Durch die vorstehenden Bestimmungen werden die Hoheitsrechte Sr.
Majesit des Königs von Preußen in Ansehung der gedachten Anstalt weder be-
rührt noch beschränkt. Sollte die Einrichtung derselben wesentliche Veränderun=
gen erleiden, so wird darauf Bedacht genommen werden, dem Oldenburgischen
Theile der Diözese Münster die oben erwähnten Vortheile zu erhalten.

Artikel VIII.

» Zu dem Emeriten= und Demeritenhause, welche der freigebigen Fürsorge
Sr. Majestär des Königs von Preußen ihre Entstehung zu verdanken haben
werden, hat der Klerus des Herzogthums Oldenburg zwar keinen unentgeltlichen
Zumritt. Es werden indessen mit Zustimmung der Königlichen Regierung zu
Münster Mitglieder des Oldenburgischen Klerus gegen billige, zu gewährende

Entschaddigung eintretenden Falles in, die gedacten Anstalten ausgenommen werden.rtike .

Wenn die Großherzoglich Oldenburgische Staatsregierung Sich etwa
veranlaßt finden sollte, wegen besonderer Verhaltnisse Ihrer Unterthanen zu dem
Papstlichen Stuhie mit diesem in unmittelbare Verhandlung zu treten, und Sel-
bige nicht etwa einen eigenen diplomatischen Agenten in Rom haben oder einen
anderen dazu ausersehen möchte; so wird Derselben dazu das Königlich Preu-
ßische Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten, auf jedesmaliges besonderes
Ansuchen dieserhalb, in sofern sonst nichts encgegensteht, durch Vermittelung der

Königlichen Gesandtschaft zu Rom alle thunliche Erleichterung zu verschaffen HicheSofern in Beziehung auf die katholischen Kirchen in der Preußischen
Monarchie überhaupt oder auf die Diszese Münster Königlich Preußischen An-
thells insbesondere Bestimmungen getroffen würden, welche für den Oldenburgi-
schen Antheil dieser Diszese von besonderem Interesse sepn könnten, verspricht
das Königlich Preußische Gouvernement der Großherzoglich Oldenburgischen

Staateregierung hierüberfreundschafkiche Wittheilung zu machen.rtikel X.

Der gegenwartige Vertrag wird von Seiner Majestat dem Konige von
Preußen und Seiner Koniglichen Hoheit dem Großherzoge von Oldenburg rati-
fizirt werden und die Auswechselung der Ratifikations-Urkunden soll binnen sechs

ochen, oder, wenn es geschehen kann, noch fruher erfolgen.
Zu Urkund dessen haben die, im Eingange genannten Bevollmachtigten

denselben unterzeichnet und untersiegelt.
So geschehen Berlin, den 10. Mai 1837.

Friedrich Carl v. Bülow. Carl Friedrich Ferdinand Suden.
(I. S.) (I. S.)

(No. 1810—1811.) Vor-
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V.c-e Vertrag ist von Sr. Majesict dem Könige am 24. Juni d. J.

umd von Gr. Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Oldenburg am 30. Mai
d. J. ratifizirt, auch sind die Ratifikations-Urkunden ausgewechselt worden.

(No. 1811.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 10. Juli 1837., betreffend die Unanwendbarkeit

der &amp; 797—799. Titel 20. Th. II. des Allgemeinen Landrechts auf die-

senigen vorsätzlichen Beschädigungen, welche den Tod des Beschädigeen zur

Folge gehabe haben.

A#l Ihren Bericht vom 16. v. M. erkläre Ich Mich vollkommen darüber

einverstanden, daß der Kriminal-Senat eines Ober-Landesgerichts die Strafvor=

Hriften des Landrechts wegen vorsätzlicher Beschddigung (56.797—799.Tit.20.
h. II)) mit Unrecht auch dann anwende, wenn Jemand einen Andern, durch

vorsätzlich zugefügte körperliche Beschddigungen, wider Willen getödtet hat. Die
Worte des 5. 797., welche nur von Beschädigungen sprechen, woraus für die
Gesundheit, oder die Gliedmaßen des Beschädigten ein erheblicher Nachtheil hätte
entstehen können, so wie des #. 798., nach denen das Maaß der Strafe von der
Beschaffenheit der Verletzung, der Erheblichkeit des Schadens und der erfolgen-
den Wiederherstellung abhängig seyn soll, — endlich auch der Zusammenhang,
in welchen diese 65. mit den #. 799—802. stehen, setzen es außer Zweifel, daß

ier nirgends von Fällen die Rede ist, in welchen die vorsätzlich zugefügte Be-
chädigung den Tod des Beschädigten zur Folge gehabt hat. Dergleichen Gülle

ind vielmehr allein nach den z 806. u. f. zu beurtheilen, in welchen unter derallgemeinen Benennung „Todtschlag“ alle unvorsätzliche Tödtungen begriffen wer-
den, es mag wider den vorsätzlichen Beschädiger die Vermuthung der Absicht zu

tödten vorwalten oder nicht. Bei der Deutlichkeit der gesetzlichen orschriften
bedarf es einer Deklaration derselben nicht, vielmehr genügt eine Belehrung, die
Sie dem Kriminal-Senate des Ober-Landesgerichts auf den Grund dieses, zu-
gleich in die Gesetzsammlung auszunehmenden Erlasses zu ertheilen haben.

Teplitz, den 10. Juli 1837.

Friedrich Wilhelm.

An die Staaks= und Justizminister v. Kamptz und Mühler.
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Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staaten.

No. 16. *.

(No. 1812.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 27. Juni 1837., betreffend das Verbot des Ver-

kehrs mit Promessen zu den Prämienscheinen der Seehandlung, oder zu

ausländischen mit einer ähnlichen Prämienverloofung verbundenen Staats=

Anleihen. «

Auf Ihren Bericht vom 31. v. M. erkläre Ich Mich völlig damit einverstan-

den, daß der bisher von Privatpersonen des In= oder Auslandes unternommene

Verkauf sogenannter Promessen zu den Prämienscheinen der Seehandlung, oder
zu ausländischen, mit einer ähnlichen Prämienverloofung verbundenen Staats-

Anleihen, in Meinen Staaten nicht gestattet werden darf, vielmehr jeglicher Ver-
kehr mit solchen Papieren, sowohl rücksschtlich der Verkaufe#r#als der Käufer,
oder sonstiger Besitzer derselben, überall nach den bestehenden Strasgesetzen wider
das verbotene Locteriespiel zu beurtheilen ist. Niemand darf nach erfolgter Pu-
blikation dieser Meiner Order dergleichen Promessen noch serner verkaufen, und
kein diesseitiger Unterthan solche mehr erwerben. Wer sich gegenwärtig im Be-
sitz von Promessen, die durch Verloosung noch nicht erlediget sind, besindet, muß
folche sofort und spätestens binnen acht Tagen nach dieser Publikation der Po-
lizeibehsrde seines Wohnorts vorzeigen, damit dieselbe seinen Namen, die Vor-
zeigung und den Tag, an welchem sie erfolgt ist, darauf vermerke, und sie mit
solchem Vermerke zum weitern eigenen Gebrauch ihm zurückgebe. Wer nach
Ablauf der achttdgigen Frist im Besitz von Promessen, die nicht auf diese Weise
bezeichnet sind, gefunden wird, hat die Vermuthung des spätern Erwerbes gegen
sich und verfällt bei Ermangelung den Gegenbeweises in die gesetzliche Strafe.
Sie haben diesen Befehl durch die Gesetzsammlung bekanne machen zu lasten.

Berlin, den 27. Juni 1837.

Friedrich Wilhelm.
An die Staatsminister Mühler, Rother und Grasen v. Alvensleben.

(o. 1812—181A4) Jahrgang 1867. 3 No. 1613.)

(Ausgegeben zu Berlin den 16. August 1837.)
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(No. 1813.) Allerhöchste Kabineesorder vom 17. Juli 16837., betreffend die Umwandlung und

Vollstreckung der von Eivilgerichten gegen gemeine Soldaten vor ihrer Ein-

stellung erkannten rechtskräftigen Gefängnißstrafen.

Auf den Bericht des Militair-Justizdepartements vom 7. d. M. erkläre Ich

Mich mit Rücksicht auf den §. 575. der Kriminalordnung und den Schluß des

5Isten Kriegsartikels damit einverstanden, daß, wenn Leute vor Volstreckung
einer wider sie vom Civilgericht erkannten rechtskraftigen Gefängnißstrase als ge-

meine Soldaten eingestellt worden, die Gefängnißstrafe von dem Milikairgerichte

auf die Hälste der Dauer in Mittelarrest umzuwandeln und ohne Verzug zu

vollstrecken ist. Eine Ausnahme von dieser Regel und die einstweilige Entlassung
und Ablieferung des zu Bestrafenden an das Civilgericht findet nur in den Fal-

len statt, wenn die Gefängnißstrafe über drei Monate hinausgeht und danach

das Maaß eines sechswöchentlichen Mittelarrestes übersteigen würde.

Diese Bestimmung ist durch die Gesetzsammlung zur öffentlichen Kennt-
niß zu bringen und nach deren Inhalt zu verfahren.

Teplitz, den 17. Juli 1837.

Friedrich Wilhelm.

An das Militair-Justizdepartement.

(No. 1814.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 20. Juli 1837., betreffend die Wiederherstellung

der bei detn Brande des Städechens Seidenberg im Jahre 1834. vernich-

teten Grundakten, und die Amortisation der dabei verloren gegangenen Do-

kumente. "

D. bei dem am 17. September 1834. stattgehabten Brande des Stadtchens

Seidenberg in der Oberlausitz ein großer Theil der Grundakten des dortigen
standesherrlichen Gerichtsamts von Seidenberg und Alt-Seidenberg über Grund-

stücke, deren Hypothekenwesen noch nicht vollständig regulirt war, und mehrere

Hypotheken-Instrumente verloren gegangen, in solchem Falle aber nach §. 3.
Titel 4. der Hypotheken-Ordnung besondere Anweisungen erforderlich sind, so

bestimme Ich auf Ihren Bericht vom 30. Juni d. J.:
1) Alle dicjenigen, denen auf solche, der Gerichtsbarkeit des vorgedachten

Gerichtsamts unterworfene Grungstücke und Gerechtigkeiten, worüber die
rund-
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Grundakten vernichtet sind, Eigenehums-, Hopotheken= oder andere Real-
rechte oder Ansprüche zustehen, sollen durch eine in die Amts= und In-
telligenzblätter der Regierung zu Liegnitz dreimal (monatlich einmal) ein-
zurückende und an der Gerichtsstelle auszuhängende Vorladung öffentlich
aufgesordert werden, ihre Rechte oder Ansprüche innerhalb einer dreimo-
natlichen Frist, deren Ablauf dem Tage nach bestimmt zu bezeichnen ist,
bei dem vorgedachten Gerichtsamte anzumelden und nachzuweisen.

2) Wer dieser Aufforderung keine Folge leistet, behält zwar seine Rechte ge-
gen die Person seines Schuldners und dessen Erben, er kann sich auch

an das ihm verhaftete Grundstück halten, so lange sich solches noch in
den Händen seines Schuldners oder dessen Erben befindek, er verliert

aber, so weit der Schuldner das Recht oder den Anspruch nicht selbst
zur Eintragung angemeldet, oder wenn der Richter aus andern Doku-

menten davon Kenntniß erhielt, solche nicht anerkannt und deren Eintra-

gung bewilligt hat,
a) sein Realrecht in Beziehung auf jeden Drikten, der im redlichen

Glauben an die Richtigkeit des Hppothekenbuchs, nach dessen Ein-

richtung, das Grundstäck oder die Gerechtigkeit erwirbt,

b) sein Vorzugsrecht in Beziehung auf alle übrige Realberechtigte, de-
ren Hppotheken oder andere Real-Ansprüche vor den seinigen ange-

meldet und demnächst zur Eintragung geeignet befunden sind,
und haftet zugleich für jeden von seinem Dokumente späterhin gemachten
Mißbrauch und den dadurch und aus der Nichtbefolgung der an ihn er-

gangenen Aufforderung entstandenen Schaden.
Diese Folgen sind in der öffentlichen Aufforderung zu 1. den Aus-

bleibenden anzukündigen.
3) Die Interessenten sollen bei diesem Aufgebote und bei der Wiederherstel-

lung der Grundakten und der vorbenannten Dokumente von allen Ge-

richtskosten und Stempelgebühren befreit seyn.
4) Wenn nach diesen Vorschriften das Aufgebot erfolgt ist, bedarf es auch

weiter keines besonderen Aufgebots zur Amortisation der bis dahin ver-

lornen, auf einen gewissen Inhaber lautenden, mit Rekognitionen verse-
henen Hypotheken-Instrumente, welche die Grundstücke betreffen, die in-
nerhalb des Bezirks belegen sind, auf welchen sich das Aufgebot erstreckt,
vielmehr soll die Quittung oder, so weit der Anspruch noch besteht, der
Mortifkationsschein des Berechtigten, auch die Stelle des Praklusions=

Erkenntnisses vertreten.

5) Bei nothwendigen Subhastationen, welche gegenwärtig und bis zur er-

folgten Einrichtung des Hypothekenbuchs eingeleitet worden, ist das Ge-
(No. 1814.) richts-
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richtsamt verbunden, die Aufnahme der Taxe und den Bietungstermin
nur denjenigen Hypotheken-Glaubigern und Realberechtigten besonders be-

kannt zu machen, deren Rechte bis zur Einleitung der Subhastation zu

den neu angelegken Hypotheken-Akten angemeldet worden. Allen andern,

dem Gericht noch nicht wieder bekannt gewordenen Hypotheken-Gläubi-
gern und Realberechtigten, so wie allen sonst vorhandenen unbekannten
Realprätendenten ist in dem öffentlichen Subhastacions-Patente die War-
nung zu siellen: daß bei ihrem Ausbleiben im Bietungstermine, ohne
Rücksicht auf sie, mit dem Zuschlage und der Vertheilung der Kaufgel-
der werde verfahren und sie mit ihren Rechten und Ansprüchen an das

Grundstück nicht weicer werden gehört werden.

Sie haben diesen Befehl durch die Gesetzsammlung zur öffemlichen Kennt-
niß zu bringen.

Teplitz, den 20. Juli 1837.

Friedrich Wilhelm.

An den Staats= und Justizminister Mühler.
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Gesetz-Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Staaten.

No. 17. —

(No. 1815.) Allerböchste Kabinetsorder vom 28. Juni 1837., betreffend die Einziebung der

Geldbeträge, welche die Mediatstädte der Provinz Posen zur Entschädigung

der durch das Gesetz vom 13. Mai 1833. aufgehobenen persönlichen und

gewerblichen Abgaben aufzubringen haben.

Un die Einziehung der Geldbeträge, welche die Mediatstädte der Provinz

Posen zur Entschädigung der durch das Gesetz vom 13. Mai 1833. ausgehobe-

nen gewerblichen und persönlichen Abgaben und Leistungen aufzubringen haben,

zu erleichtern und das Anschwellen bedcutender Rückstände zu verhüten, bestimme

Ich hierdurch auf den Antrag des Scaatsministeriums: Sobald die von den

Grundherren angemeldeten Ansprüche nach §&amp;. 5. des gedachten Gesetzes, auf den
Grund des Besitzstandes durch das Resolut der Regierungen sestgestellt sind,
haben diese Behörden den Geldbetrag der festgestellten Ansprüche zu berechnen,

und ohne Rücksicht auf die eingelegten Rechtsmittel provisorisch nach Maaßgabe
éé. 6. desGesetzet, sowohl die laufenden, als die seit dem 1. Januar 1834. rück-

ständigen Geldbeträge in den Mediatstädten zur Repartition und Einziehung zu

bringen. Die eingezogenen Geldbeträge sind von der Amortisationskasse zinsbar
zu belegen. Müssen in Verfolg einer rechtskräftigen Entscheidung der von den

Grundherren angemeldeten Ansprüche, die aufzubringenden Geldbetrdge einer
Mediatstadt herabgesetzt werden, oder findet demgemäß eine gänzliche Befrciung
davon statt, so wird das zu viel eingezogene mit den aufgekommenen Zinsen

durch Abrechnung auf die laufenden Beträge, oder durch baare Rückzahlung
erstattet. Wegen Auszahlung der Eneschädigungsrenten an die Grundherren

bewende es bei den Bestimmungen des Gesetzes. Diese Order ist durch die

Gesetzsammlung bekannt zu machen.
Berlin, den 28. Juni 1837.

2 Friedrich Wilhelm.
n

das Staatsministerium.

(No. 1815—1810.) Jabrgang 1877. 3 ([No. 1816.)

(Ausgegeben zu Berlin den 9. September 1837.)
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(No. 1816.) Auszug aus der Allerhöchsten Kabinetsorder vom 6. Juli 1837., betreffend das

Reglement für das Berggericht in Siegen.

D. Ich bei dem zurückerfolgenden Entwurf eines Reglements für das in

Siegen einzurichtende Berggericht im Wesentlichen nichts zu erinnern finde, so
genehmige Ich dasselbe, überlasse Ihnen dessen Ausfertigung und beauftrage
Sie mit der Vollziehung.

Berlin, den 6. Juli 1837.

Friedrich Wilhelm.

An

die Staatsminister Mühler und Grafen v. Alvensleben.

Reglement
für

das in Siegen zu errichtende Berggericht.

D. bisherige Berggericht zu Eslohe, so wie die von den Untergerichten im

Departement des Ksniglichen Ober-Landesgerichts zu Arnsberg seither ausgeübte
Gerichtsbarkeit in Bergwerkssachen wird aufgehoben. Statt ihrer tritt das in

Siegen errichtete, mit dem dortigen Bergamte in Verbindung gesetzte Berg-
Gericht in Wirksamkeit Für dasselbe gilt überall das Edikt vom 21. Februar

1816., berreffend die den Königlichen Bergämtern wieder beizulegende Gerichts-
barkeit, und die dasselbe abändernden, ergänzenden und erlquternden späteren

Bestimmungen mit folgenden speziellen orschriften:

#. 1.

Die Jurisdiktion dieses Gerichts erstreckt und beschränkt sich auf das
Departement des Königlichen Ober-Landesgerichts zu Arnsberg, befaßt demnach
das Herzogthum Westphalen, das Fürstenthum Siegen, mit den Aemtern Bur-

 dbach
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bach und Neuenkirchen (Freien= und Hückenschen Grund), und die Grafschaften
Wittgenstein-Wittgenstein und Wittgenstein-Berleburg.

. 2.

Vor dieses Berggericht gehören, ohne Rücksicht auf sonstige Exemtionen:

I. Stra'sachen.

1) Die Untersuchungen wegen Dienstvergehen der bei der Verwaltung des
Bergregals und bei dem Bergbau angestellten landesherrlichen und ge-

werkschaftlichen Beamten und Arbeiter, so wie wegen Dienstvergehen der

auf landesherrlichen Hücten= und Salzwerken angestellten Beamten und
Arbeiter.

*(2) Die vorldusigen Uncersuchungen der beim Bergbau-, Poch= und Wasch-
werksbetriebe sich ereignenden Unglücksfälle, unter Zuziehung des betreffen-
den Berg-Revierbeamten; es kann jedoch, wenn das Berggericht sich

außer dem Kreise befindet, das nächste Gericht von der Bergbehörde

hierzu requirirt werden.

II. Streitige Civilsachen.

3) Prozesse über Berg-Eigenthumsverleihungen und Bergbau-Privilegien,
wegen deren Umfang und Grenzen, und solche, welche dingliche Ansprüche
an Bergeigenthum zum Gegenstande haben, so wie Prozesse, welche

betreffen:

a) den Betrieb der Berg-, Poch= und Waschwerke und die Ausführung
der Arbeiten auf denselben;

b)) die Verhälenisse der Bergeigenthümer und Gewerkschaften unter sich

pc) die Rechte und Perbindlichkeiten der Bergeigenthümer und Gewerk-

schaften und deren Beamten und Arbeiter gegen einander;

d) die gegenseitigen Rechte und Verbindlichkeiten der Lchimer ver-schiedener Gruben, Stollen und Wasserhalt h

e) die Entschadigung der Grundeigenthämer für veedurch das Schur fen
entstehenden Schaden, fur Abtretungen des Grundeigenthums zum
Bergbau, und fur die durch den Bergbau-, Poch- und Waschwerks-

betrieb außerdem noch zugefugten Nachtheile, in soweit daruber ein
Prozeß zulassig ist;

1) die auf den Bergbau-, Poch= und Waschwerksbetrieb unmittelbar
Bezug habenden Schulden;

(No. 1810.) 82 O#die
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g) die Ansprüche an die Bergbeamten und an die landesherrlichen Hüt-
ten= und Salzwerksbeamten aus ihren Dienstverhältnissen.

4) Prozesse über die im Berg-Hypothekenbuche eingetragenen Forderungen;

50 die Arrest-Anlegung und Exekution auf und in das Bergeigenthum;

6) Konkurs= und Liquidationsprozesse über Bergeigenthum;

7) die öffentlichen Aufgebote, in soweit solche Bergeigenthum und die im

Berg-Hypothekenbuch eingetragenen Posten zum Gegenstande haben;

8) die Subhastationen von Bergeigenthum.

II. Nicht streitige Civilsachen.

9) Die Befugniß zur Aufnahme von Handlungen der freiwilligen Gerichts-
barkeit, welche Gegenstände des Bergeigenthums und des Bergbaubetrie-
bes betreffen.

Dem Berggerichte steht das Erkenneniß in Civilsachen ohne Ein-
schränkung, in den Untersuchungssachen aber nur dann zu, wenn eine fis-

kalische Untersuchung startgefunden hat.

4 3.

Das Berggericht ist dem Ober-Landesgericht zu Arnsberg untergeordnet.
Das Ober-Landesgericht hat auch die Mitaufsicht uber das Berg-Hypotheken-
buch. Das Berggericht besteht aus einem Bergrichter, welcher zugleich Mitglied
des Bergamts ist, und aus einem Aktuarius, nebst den nothigen Unterbedienten.

Der Bergrichter verwaltet das Berggericht unabhangig vom Bergamte
und dessen Vorgesetzten.

Das Berggericht erkennt in erster Instanz. — Hinsichtlich des Instan-

zenzuges finden auch in den zur Kognition des Berggerichts gehorigen Unter-

suchungs= und Civilprozessen die für die ordentlichen Gerichte ertheilten Vor-

schristen Anwendung.

(. 4.

Die Sachen, in welchen das Königliche Bergamt zu Siegen wegen der

nach #é. 1. und 2. zum berggerichtlichen Ressort gehörigen Gegenstände in An-

spruch genommen wird, oder selbst als Parthei auftritt, werden vor das König-

liche Berggericht zu Bochum zur Verhandlung und Entscheidung in erster In-
stanz gebracht. Die Appellation, so wie der Rekurs geht von diesem an das

Ober-Landesgericht zu Arnsberg, vor welches auch die bezuglichen Beschwerde-
Sachen gehoren.

(. 5.
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(. 6.

Fur das von dem Berggericht zu beobachtende Prozeßverfahren gelten
durchgehends die bestehenden allgemeinen Bestimmungen, namentlich dienen die
rucksichtlich der Taxation und Subhastation der Bergwerksgegenstande und des

Liquidationsverfahrens uber dieselben bestehenden besonderen Vorschriften (An-
hang 8. 410. Nr. 1. zur Allgemeinen Gerichtsordnung — Kabinetsorder vom

14. September 1834. — Allgemeine Gerichtsordnung Th. J. Tit. 50. 672-680.)

zur Richtschnur, und zwar bei allen zur Jurisdiktion des Berggerichts gehorigen
Immobilien.

Innerhalb des ganzen Jurisdiktionsbezirks des Berggerichts sind ohne
Rucksicht auf befreiten Gerichtsstand alle diejenigen, welche als Zeugen, oder aus
einem sonstigen Grunde zu einem Prozesse geladen werden, verpflichtet, den un-

mittelbaren Vorladungen des Berggerichts Folge zu leisten.

8. 6.

Lokale Geschafte außerhalb des Bezirks des Land- und Stabtgerichts zu

Siegen, Vernehmungen von Zeugen und Sachverstandigen, welche außerhalb
des Kreises Siegen wohnen, sind der Regel nach, und so weit es nach dem

pflichtmaßigen Ermessen des Berggerichts unbeschadet der Sache selbst geschehen
kann, nicht unmittelbar von dem Berggericht, sondern von den desfalls zu requi-

rirenden ordentlichen Civilgerichten vorzunehmen. Dem requirirten Gerichte steht,
gleichwie dem Berggerichte, die Befugniß zu, nicht bloß eximirte, sondern auch
außerhalb seines Bezirks wohnende Personen unmittelbar zu laden.

Unmittelbare Ladungen und Benachrichtigungen des Berggerichts an Per-

sonen außerhalb des Bezirks des Land- und Stadtgerichts zu Siegen werden

durch die Post oder mittelst Requisition insinuirt.

8. 7.

In Betreff der Hypothekenbuchfuhrung soll die in den ubrigen Provin-
zen bestehende Einrichtung zur Anwendung gebracht werden. Eine besondere
Instruktion daruber bleibt vorbehalten.

Die auf das Hypothekenwesen bezuglichen Vorverhandlungen sind Seitens
der betreffenden Gerichte an das Berggericht zu Siegen, nach naherer Anwei-

sung des Koniglichen Ober-Landesgerichts zu Arnsberg, abzugeben.

&amp;. 8.

Sammtliche bisher von dem Berggericht zu Eslohe bearbeitete Sachen
werden schlechthin von dem Berggericht in Siegen ubernommen und behandelt.

Die bisher bei den Gerichten in den Kreisen Siegen und Wittgenstein

anhängig gemachten Bergprozesse, einschließlich der Konkurs-, Liquidations= und
Subhastationsprozesse und der Untersuchungen, werden von diesen Gerichten fort-

(No 1816.) behan-



behandelt, und erst, nachdem solche rechtskraftig abgemacht sind, an das Berg-
Gericht zu Siegen abgegeben, in sofern sie bloß Bergstreitigkeiten im Sinne
des §. 2. bekreffen. Die bereits vorher beendigten, so wie die seit dem 1. De-

zember 1825. nicht reassumirten Sachen dieser Art werden sofort zur Registra-
tur des Berggerichts abgegeben.

8. 9.
Der Bote des Berggerichts besorgt die erforderliche Hulfsleistung fur

die Geschasfte am Sitze des Gerichts und die Insinuationen im Bezitk des

Land- und Stadtgerichts zu Siegen.

Die Funktionen des Aktuars und des Boten werden vorlaufig von Sub-

alternen der technischen Parthie des Bergamts zu Siegen mit versehen. Das
Ober-Landesgericht zu Arnsberg bestimmt, nach genommener Rücksprache mit
dem heinischen Ober-Bergamte zu Bonn, die mit diesen Funktionen zu beklei-

denden Personen.
. 10.

Das Deposstum des Berggerichts wird selbsiständig verwaltet.

Zum Depositalgelaß dient das bergamtliche Kassenlokal, in welchem ein

vorschriftsmäßig eingerichteter Deposstalkasten zu plaziren ist. Deposstalverwalter
sind: der Bergrichter, ein Kurator und ein Rendant. Mit des Letzteren Funk-

tion ist ein Kassenbeamter zu beauftragen.

#. 11.
Die Gerichtokosten werden nach den bestehenden allgemeinen Gebühren-

Taxen angesetzt; die Richtigkeit der Ansätze zu kontrolliren gehört zum Amte des

Bergrichters. Die Anstellung des Rendanten für die Deposstal-- und Sportel-

Kasse erfolgt ebenfalls nach genommener Rücksprache mit dem Rheinischen Ober-
Bergamte zu Bonn durch das Ober-Landesgericht zu Arnsberg.

12.

Zur Prozeßpraxis bei dem Berggericht sind lediglich die zur Praxis bei
dem Land- und Stadtgericht zu Siegen verstatteten Justizkommissarien legitimirt.

8. 13.
Der Bergrichter ist zugleich Mitglied des Bergamts zu Siegen. Er

wohnt den Sitzungen desselben bei, um da, wo es auf Rechtskenntniß ankommt,

sein Gutachten abzugeben, und auf die gesetzlichen Cormen und Regquistte bei al-
len Handlungen und Verfügungen der Verwaltung zu achten.

Als Dezernent (Referent) insbesondere hat er zu bearbeiten: alle Gegen-

stände der Berggesetzgebung und Bergpolizei in generalibus, die Untersuchungs-
Sachen bei bergpolizeilichen Kontraventionen und die Beschwerden über Seras-

esoluionen; die etwa vorkommenden siskalischen Prozesse, über deren zrindüche
Füh-
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Fuhrung er so, wie solches in Hinsicht der Justitiarien bei den Regierungen
durch die Geschafts-Instruktion vom 26. Dezember 1808. 8. 96. vorgeschrieben

ist, zu wachen hat.
Er ist ferner standiger Kodezernent (Korreferent) fur alle diejenigen Ge-

genstande, wo rechtliche Verbindlichkeiten von Seiten der Behorden eingegangen

werden, also bei Kontrakten, Lizitationen, Verdingungen c.; bei Muthungssachen
und darüber im Wege der Verwaltung entstehenden Konflikten; bei der Instruk-
tion aller vorkommenden Belehnungen, welche er nach Umständen auch als De-

zernent zu bearbeiten hat; bei Bearbeitung von Instruktionen für Königliche und

gewerkschaftliche Beamte; so wie endlich bei allen Gegenständen der bergamtlichen
Verwaltung, wo der Beistand eines Rechtskundigen erforderlich ist, wo also der

Dirigent die Theilnahme desselben in Anspruch zu nehmen hat.
Der Bergrichter rangirt gleich nach dem Bergamts-Direktor und muß,

wenn der #etzere behindert ist, die Direktorialgeschäfte übernehmen.
Berlin, den 13. Juli 1837.

Der Justizminister. Der Finanzminister.
Mühler. Graf v. Alvensleben.

(No. 1817.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 14. August 1837., betreffend die Wiederherstel-

lung des KP. 34. des Anhangs zur Allgemeinen Gerichtsordnung in Bezie-

hung auf Kurhessische Unterthanen.

G*
J habe aus dem Berichte der Minister der Justiz und der auswärtigen An-

gelegenheiten ersehen, daß in den Kurhessischen Landen nach dortigem Gerichts-
Gebrauch gegen jeden Ausländer, welcher daselbst bewegliches oder unbewegliches
Vermäögen besitzt, auch wegen persönlicher Forderungen gerichtlich verfahren, das
Vermögen mit Beschlag belegt und zur Befriedigung des Klägers verwendet

werden darf. Da die Unterhandlungen zur Auswirkung einer mit der diesseiti-

gen Gesetzgebung übereinstimmenden Modifkation dieses Gerichtsgebrauchs für
Meine Unterthanen von keinem Erfolg gewesen sind, so bestimme Ich hierdurch
mit Bezug auf die in der Verordnung vom 7. Juli 1819. für solche Fälle vor-

behaltene Herstellung des g. 34. des Anhangs zur Gerichtsordnung, daß gegen

Kurhessische Unterthanen das Wiedervergeltungsrecht ausgeübt werden soll, in
(No. 1816 —1818.) Folge
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Folge dessen jeder Kurhessische Uncerthan, der in den Preußischen Staaten beweg-
oder unbewegliches Vermögen besitzt, von einem Preußischen Unterthan bei dem-

jenigen Gerichte, unter welchem sich dasselbe befindet, auch wegen perfönlicher
Forderungen zum Zweck der Befriedigung aus dem im Lande befindlichen Objekt

in Anspruch genommen werden darf. Hiernach soll auch in denjenigen Provin-
zen verfahren werden, wo bisher die Allgemeine Gerichtsordnung nicht eingeführt
ist. Das Staateministerium hat diese Anordnung durch die Gesetzsammlung zur
öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Berlin, den 14. August 1837. ç Z„

2 Friedrich Wilhelm.
n

das Otaatsministerium.

(No. 1818.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 19. August 1837., durch welche des Königs

Majestät der Stadt Kozmin im Großherzogthume Posen die revidirte Städte-

Ordnung vom 17. März 1831. zu verleihen geruht haben.

Au Ihren Bericht vom 18. v. M. will Ich der Stadt Kozmin im Groß-

herzogthum Posen, dem Wunsche derselben gemäß, die revidirte Städteordnung
vom 17. März 1831. verleihen, und überlasse Ihnen, den Ober-Präsidenten der

Provinz mit deren Einführung zu beauftragen.
Berlin, den 19. August 1837.

Friedrich Wilhelm.
An

den Staatsminister v. Rochow.
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Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staaten.

No. 18. —

(No. 1819.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 6. August 1837., Erläuterungen und Ergänzun-

gen der Verordnungen über die Censur der Druckschriften vom 18. Oktober

1819. und 28. Dezember 1824. enthaltend.

Zu Erlauterung und Erganzung der Verordnungen uber die Censur der

Druckschriften vom 18. Oktober 1819. und 28. Dezember 1824. bestimme Ich
hierdurch auf die Antrage des Scaatsministeriums Folgendes:

1) Jeder Buchdrucker, welcher Cenfürlücken andeuter, verfällt in die durch
é XVI. zu 1. der gedachten Verordnung vom 18. Oktober 1819. fest-
gesetzte Strafe.

2) Süämmtliche inländische Buchhändler, sse mögen zugleich im Auslande
eine Buchhandlung besitzen oder nicht, sollen in Folge der Vorschrift des
X. VIII. der Verordnung vom 18. Oktober 1819. und des K. S. Meiner
Order vom 28. Dezember 1824. bei Vermeidung der durch §. XVI. zu 1.
der erstgedachten Verordnung festgesetzten Strafe verbunden seyn, auch
ihre im Auslande zu druckenden oder für das Ausland bestimmten Ver-
lagsartikel, vor dem Drucke, der inländischen Censur zu unterwerfen.

3) Außer den im 6. XVII. der Verordnung vom 18. Oktober 1819. be-

zeichneten Schriften, soll die Herausgabe aller anderen periodischen Schrif-
ten, ebenfalls von der vorgängigen Genehmigung der, mit der obersten

beiiung der Censur-Angelegenheiten beauftragten Ministerien abhängig
eiben.

4) Nicht bloß der Verkauf und das Ausgeben, sondern auch das Ausstellen
und Anbieten verbotener Schriften ist mit den, im §. XVI. Nr. 5. der
Verordnung vom 18. Oktober 1819. angedroheren Strasen zu ahnden.
Diese Strasfen treffen den Verkäufer, Ausgeber, Aussteller oder An-
bieter verbotener Schriften auch dann, wenn er nicht zu den Gewerb-
treibenden gehört. Bei solchen Personen tritt, wenn sie sich dergleichen
Vergehungen zum drittenmale schuldig machen, statt des Verlustes des
Gewerbes eine Gefängnißfstrafe von Drei Monaten bis zu Einem Jahre
ein, welche in ferneren Wiederholungsfällen bis auf das Doppelte gestei-
gert werden kann.

5) Die im 5. Xl. der Verordnung vom 18. Oktober 1819. bezeichneten,

außerhalb der Staaten des Deutschen Bundes in Deutscher Sprache,a o(No. 1819—1820.) Jahrgang 1877.
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o wie die in Meiner Order vom 19. Februar 1834. erwahnten, außer-

lb der Frbischen Staaten in Polnischer Sprache erschienenen, oder
künftig erscheinenden **v“ und die in Meiner Order vom 29. Au-
gust 1835. erwähnten, außerhalb der Staaten des Deutschen Bundes
gedruckten Anzeigen von Büchern oder einzelnen Biättern find, so lange
die SberSenserkehsror nicht die besondere Erlaubniß zum Verkauf der-

elben erkheilt hat, als verbotene zu betrachten. Wer solche Schristen,
zeigen oder einzelne Blätter verkauft, oder ausgiebt, ausstellt, anbieter,

bevor die Ober-Censurbehörde den Debit derselben gestattet hat, verfällt
daher ebenfalls in die im §. XVI. Nr. 5. der Verordnung vom 18. Ok-
tober 1819. festgesetzte Strafe.

6) Außer den in der Verordnung vom 18. Oktober 1819. zu §. XI. und
den, in Meinen Erlassen vom 19. Februar 1834. und 29. August 1835.
erwähnten, so wie denjenigen Schriften, deren Verkauf und Verbreitung
durch spezielle Verfügungen der kompetenten Behörde untersagt ist oder
künftig untersagt werden möchte, gehören zu den in Gemaßheit der
Schlußbestimmung des &amp;. XVI. der VTerordnung vom 18. Oktober 1819.
verbotenen Schriften, auch alle in Deutschland ohne Namen des Ver-

legers erscheinende Schriften und alle ushe Feitungen und Zeitschrif-ten, auf denen der Name des Redakteurs fehlt.
Diesen Besehl hat das Socaatsministerium durch die Gesetzsammlung zur allge-

meinen Kenmouiß undNachachmung zu bringen.
Berlin, den 6. August 1837. Z #

Friedrich Wilhelm.
An das Staatsministerium.

(No. 1620.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 17. August 1837., betreffend die Bestätigung

des Tarifs zur Erhebung eines Brückengeldes bei Henrichenburg, im Re-

gierungsbezirk Münster.

A.# Ihren Bericht vom 25. v. M. genehmige Ich die fernere Erhebung eines

Brückengeldes Seitens des Dominii Henrichenburg, im Bezirke der Regierung
zu Münster, nach dem hier wieder beigefügten, von Mir vollzogenen Tarife, mit
dem Gorbehalte einer Revision desselben von zehn zu zehn Jahren, gegen die
dem gedachten Dominio obliegende Verpflichtung zur Unterhaltung der Wege
innerhalb der Hornsaat, auf der Straße von Kastrop nach dem Kreise Reck-
lingshausen, und mehrerer Brücken über den Emscher Fluß.

Berlin, den 17. August 1837. « « ·

Friedrich Wilhelm.
An den Staats- und Finanzminister Grafen v. Alvensleben.

(No. 1821.)
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(No. 1821.) Tarif zur Erhebung eines Brückengeldes bei Henrichenburg. Vom 17. Auguft 1637.

A. Bruckengeld wird entrichtet:
1. von einem Wagen, ohne Rucksicht der Pferdezahl.. .. 1 Sgr. 6 Pf.
2. von einem Karren, ohne Rücksicht der Pferdezah — 9
3. von einem Pferee...— „ 5 „

4. von einer KHlHll -............. —-5-

ö.voneinemSchaafe,einemSchweine,einemEsel....—-2-

Befreiungen.
Bruckengeld wird nicht erhoben:

1. von Wagen und Pferden und Maulthieren, welche den Hothaltungen des
Königlichen Hauses, imgleichen den Königlichen Gestüten gehören; "

2. vom Armeefuhrwerk, desgleichen von Fuhren und Thieren, welche Militair
auf dem Marsche bei sich führt, ferner von Offizieren und anderen Mili-
tairpersonen im Dienste und in Dienstuniform;

3. von öffentlichen Beamten auf Dienstreisen, wenn sse sich durch Freipäse
egitimiren;

4. von öffentlichen Kourieren und Estafetten, imgleichen von ordinairen Reit,,
Kariol-, Fahr= und Schnellposten und den dazu gehörenden Beiwagen,
und von ledig zurückgehenden Postpferden;

5. von Transporten, welche für unmittelbare Rechnung des Staats geschehen,
auf Vorzeigung von Freipdfsen, imgleichen von Vorspanns= und Lieferungs-
fuhren auf der Hin= und Rückreise, wenn sie sich als solche durch den
Fuhrbefehl ausweisen;

6. von Feuerlöschungs-, Kreis= und Gemeinde-Hüölfsführen, imgleichen von
Armen= und Arrestantenfuhren;

7. von den an demselben Tage zurückkehrenden Fuhrwerken und Thieren;
8. von den Bewohnern von Henrichenburg.

Berlin, den 17. August 1837.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
Graf v. Alvensleben.

(No. 1822.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 24. August 1837., über die Befugnisse des

Justizministers zur Ertheilung von Geschäfts-Instruktionen.

A Ihren Bericht vom 31. v. M. genehmige Ich, nach Ihrem Antrage, daß

an die Stelle der nach s. 99. der Kriminalordnung vom 11. Dezember 1805.
durch die Untergerichte in Untersuchungssachen einzureichenden Geschaftsrabeen
diesenigen Listen treten, die Sie in Ihrer General-Verfügung vom 31. Oktober
b. J. Uitt. a. Nr. III. vorgeschrieben haben. Uebrigens hat es zu dieser Abän-

(Ne. 1821—1823.) derung
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rung Meiner Autorisation nicht bedurft, da die Bestimmung im 8. 99. der Kri-
minalordnung keine materielle Vorschrift der Legislation, sondern eine Geschafts-
Instruktion enthält, die der Justizminister in pflichtmäßiger Erwagung der Um-
stände modifiziren darf, ohne nach dem organischen Gesetz vom 27. Oktober 1810.
Meine unmittelbare Genehmigung. einzuholen.

Berlin, den 24. August 1837. Z Z

Friedrich Wilhelm.
An den Staats= und Justizminister Möhler.

(No. 1823.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 24. August 1837., die Anwendbarkeit der &amp;8.. 34.

bis 106. Tic. 35. Thl. I. der Allgemeinen Gerichtsordnung über das fiska-

lische Uncersuchungsverfahren in der Rheinprovinz und in Reu-Vorpommern

berreffend.
(yIV
In Meinen, durch die Gesetzsammlung bekannt gemachten Erlassen vom 6. März

und 5. September 1821., 2. August 1834. und 25. Oktober 1835. habe Ich
mit Bezugnahme auf die betreffenden #6. Tic. 20. Thl. II. des Allgemeinen
Landrechts verordnet, daß bei den darin dezeichneten VTergehungen auch in den-
jemgen Provinzen der Monarchie, in welche das Landrecht und die Kriminal-
Ordnung vom 11. Dezember 1805. nicht eingeführt sind, die Untersuchung nach
den Formen stattfinden soll, welche die Kriminalordnung vorschreibt, und da die-
selbe im §. 12. festsetzt, daß es in Absicht auf diejenigen Vergehungen, bei wel-

chen eine éaaische Untersuchung zulässig ist, bei den Vorschriften der Allgemei-
nen Gerichtsordnung Thl. I. Tit. 35. J#. 34. u. f. sein Bewenden haben sol,
so hat es sich von selbst verstanden, daß, statt des Kriminalverfahrens, das fiska-
lische Untersuchungsverfahren, wie es in den 65. 34. bis 106. Tit. 35. Thl. I.
der Gerichtsordnung und in den spaäter erlassenen, gesetzlich bekannt gemachten

Bestimmungen vorgeschrieben wird, auch von den Rheinischen und Neu-Vorpom-
merschen Gerichtshöfen in allen Fällen einzuleiten sep, in welchen über die Ver-
gehung selbst nach den Festsetzungen des Landrechts zu erkennen ist. Ich beauf-
trage Sie, diesenigen Gerichtsbehörden im Bezirke des Rheinischen Appellations-=
hofes zu Cöln und Neu-Vorpommern, welche nach Ihrem Berichte vom 9. d. M.
einen Zweifel deshalb angeregt haben, hiernach zu belehren, auch diesen Erlaß
durch die Gesetzsammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Berlin, den 24. August 1837. · »

Friedrich Wilhelm.
An die Staats- und Justizminister v. Kamptz und Muhler.
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Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staaten.

..“ No. 19. .—

(No. 1824.) Allerhöchste Kabineksorder vom 13. September 1837., wodurch der Werkh des

Franks bei Geldstrafen, Kosten oder Gebühren, im Bezirke des Rheinischen

Appellationsgerichtshofes zu Cöln, auf acht Silbergroschen bestimmt wird.

A, Ihren Bericht vom 24. v. M. bestimme Ich, daß in den Fallen, wo

im Bezirke des bshen Appellationsgerichtshofes zu Coln auf den Grund
vorhandener alterer Gesetze, Tarife, oder anderer Verordnungen, Geldstrafen,
Kosten oder Gebuhren nach ganzen, halben, oder viertel Franken festzusetzen sind,
bei Berechnung derselben in Preußischem Kourant, der Franken zu Acht Sil-
bergroschen gerechnet, nach diesem Verhaltniß auch der Betrag der halben und
viertel Franken festgesetzt werden soll. Sie haben diese Meine Order durch die
Gesetzsammlung zur offentlichen Kenntniß zu bringen und die betreffenden Be-
horden demgemaß mit Anweisung zu vasehen.

Berlin, den 13. September 1837.

Friedrich Wilhelm.
An die Staaksminister v. Kamptz und Grafen v. Alvensleben.

(No. 1825.) Verordnung wegen des in Neu-Vorpommern von den statutarischen Erbportio-

nen der Ehegatten zu entrichtenden Erbschaftsstempels. Vom 16. Septem-

ber 1837.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von
Preußen 2c. 2c.

Da Sweifel darüber entstanden sind, ob und in welchen Fällen bei Ehen,
welche in dem Herzogkhum Neu-Vorpommern und dem Fürstenthum Rügen unter
der Herrschaft des Lübischen Rechts geschlossen worden, nach dem Tode des einen
Ehegatten von dem überlebenden andern Ehegatten in Beziehung auf das nach-
gelassene ermögen eine Erbschafts-Stempelsteuer zu entrichten ist, so verordnen
Wir, auf den Antrag Unsers Staatsministeriums und nach eingefordertem Git-
achten Unsers Staatsraths, was folgt: ·

—(No.182I-1826.)Jahkqanglss7. Bb 1) Der

(Ausgegeben zu OCerlin den 31. Oktober 1837.)
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1) Der überlebende Ehegatte, welcher in beerbter Ehe gelebt hat, ist zur Ent-
richtung der Erbschafts-Stempelsteuer nicht verpflichtet

a. so lange er die Gütergemeinschaft mit den Kindern fortsetzt, oder
b. wenn er bei einer Totaltheilung nicht mehr als die Hälfte des gemein-

schaftlichen Vermögens überkommt.

2) ei zieer Partialtheilung, die Ehe mag eine beerbte oder unbeerbte
epn, i

a. dasjenige, was der überlebende Ehegatte als sein eigenes Vermägen
vorwegnimmt, ohne Rücksicht auf dessen Betrag von der Erbschafts-
Stempelsteuer befreik, dagegen aber

b. in Beziehung auf die Stempelpflichtigkeit alles, was er über den Be-
trag des abgesonderten eigenen Vermögens aus dem übrigen Verms-
gen erhäle (statutarische Portion) als Erbschaft anzusehen, so daß hier-
bei die Entrichtung der Stempelsteuer nach denselben Grundsätzen und
unter denselben Voraussetzungen erfolgen muß, wie dies überhaupt bei
Erbschaften, welche einem Ehegatten aus dem Vermögen des früher

Terlbmeen andern Ehegatten anfallen, nach allgemeinen Grundsätzenattfindet.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedruck-
tem Ksniglichen Insiegel.

Berlin, den 16. September 1837.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
Friedrich Wilhelm, Kronprinz.

Frh. v. Altenstein. v.Kampt Möhler. v. Nagler. Grafv.Alvens-
leben. Frh. v. Werther. v. Rauch. ·

(No. 1826.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 27. September 1837., die Anwendung der

Vorschriften der Allerhöchsten Kabinetsorder vom 1. Januar 1831. auf

die Anlage und den Gebrauch von Dampfkesseln zu anderen Zwecken, als

zum Maschinenbetriebe, betreffend.

N dem Antrage des Staatsministeriums vom 8. d. M. bestimme Ich hier-

durch, daß die Dorschristen Meiner Order vom 1. Januar 1831., die Anlagen
und den Gebrauch der Dampfmaschinen betreffend, auch auf die Anlage und den
Gebrauch von Dampfkesseln zu andern Zwecken, als zum Maschinenbetriebe, An-
wendung finden sollen. Das Staateministerium hat diesen Erlaß durch die
Gesetzsammlung bekannt zu machen.

Berlin, den 27. September 1837.

Friedrich Wilhelm.
An das Stkaatsministerium.

(No. 1827.)
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(No. 1827.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 6. Oktober 1837., durch welche des Königs

Majestät der Stadt Lobsens im Großherzogthum Posen die revibirte Städte-

Ordnung vom 17. März 1831. zu verleihen geruht haben.

A.n Ihren Bericht vom 16. v. M. will Jch der Stadt Lobsens im Groß-

herzogthum Posen, dem Wunsche der Bürgerschaft gemäß, die revidirte Städte-
Ordnung vom 17. März 1831. verleihen, und ermächtige Sie, den Ober-Prä-
stdenten der Provinz mit deren Einführung zu beauftragen.

Berlin, den 6. Oktober 1837. .

Friedrich Wilhelm.
An den Staatsminister v. Rochow.

(No. 1828.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 12. Oktober 1837., über die Kompetenz der

Berggerichte. "

Ac Ihren Bericht vom 29.v.M.finde Ich kein Bedenken, die im Regle-

ment fir das Berggericht zu Siegen vom 13. Juli d. J. J. 2. enthaltenen Kom-
petenz #mmungen für allgemein auf sämmtliche Berggerichte in der Monarchie

anwendbar zu erklären. Ich autorisire Sie daher, nach Ihrem Antrage, zur
Befolgung dieser Bestimmungen alle übrige, nach Meinem Edikte vom 21. 6.

bruar 1816. bestehende Berggerichte anzuweisen, indem Ich zugleich zur Beseiti-

gung der desfalls emstandenen Zweifel fefses, daß Hammerwerke der Juris-=diktion der Berggerichte nicht unkerworfen sind.
Berlin, den 12. Oktober 1837. ç

Friedrich Wilhelm.
An die Staatsminister Mühler und Grafen v. Alvensleben.

(No. 1829.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 18. Oktober 1837., über das in den Terminen

zur Beantwortung der Klage oder der Appellation im summarischen Pro-

zesse nach der Verordnung vom 1. Juni 1833. zu beobachtende Kontuma-

zialverfahren.

D. nach den Vorschriften der Verordnung vom 1. Juni 1833. dem summa-

rischen Prozeßverfahren die Einrichtung zum Grunde liegt, daß die Partheien
bei Vermeidung der im Gesetz angedroheten Nachtheile Behufs der mündlichen
Verhandlung vor dem Gericht zu der für sie namentlich bestimmten Stunde
pünktlich erscheinen müssen, so versteht es sich zwar schon von selbst, daß eben

dasselbe auch bei der mündlichen Verhandlung zur Beantwortung der Klage oPe-.
(No. 1827—1820.) er
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der Appellation stattfinde, Ich will jedoch zur Belehrung der Partheien und der
Gerichte auf Ihren Antrag vom 26. v. M. noch besonders erklaren, daß eben
so, wie in den Terminen zur mundlichen Verhandiung nach 88. 21. und 61.
der Verordnung vom 1. Juni 1833. auch in den Terminen zur Beantwortung

der Klage oder der Appellation Es- 8. 12. 43.) das Kontumazialverfahren ein-
tritt, wenn bei dem Aufruf der Sache im Termine die Partheien zu der in
der Vorladung namentlich für sie bessimmten Stunde nicht erschienen sind.

Sie haben diesen Erlaß durch die Gesetzsammlung zur öffentlichen Kenntniß zu
ringen.

Berlin, den 18. Oktober 1837.

Friedrich Wilhelm.
An den Staats= und Justizminister Mühler.

(No. 1830.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 21. Oktober 1837., betreffend die Kosten der

Untersuchungen wegen Beleidigungen bei erfolgtem Verzicht.

N Ihrem Berichte vom 22. August d. J. sind in den Provinzen, woselbst

noch das gemeine und das Französische Gerichtsverfahren stattfindet, Zweifel dar-
über entstanden, welche Parthei bei Verzichten auf Untersuchungen, die wegen
einer Beleidigung eingeleitet worden sind, die Kosten zu tragen habe. In Ueber-
einstimmung mit den Borschriften, welche in den Provinzen zur Anwendung kom-
men, woselbst die allgemeine Gerichesordnung verbindliche Kraft hat, setze Ich

deshalb nach Ihren Anträgen sest, daß, wenn der Werzicht vor Wfassungde
Urtheils erfolgt, die Untersuchungskosten dem Denunzianten aufzulegen sind. Wird
die Denunziation nach Eröffnung eines Urtheils zurückgenommen, so verbleibt es
wegen der Kosten der frühern Instanz bei den Festsetzungen des Erkenntnisses,
und die durch Einlegung eines Rechtsmittels später noch verursachten Kosten fal-
len der Parthei zur Last, die das Rechtsmittel eingewendet hat. Es versteht sich
von selbst, daß es von den Partheien abhängt, sich anderweit hierüber zu ver-
einigen. Diese Bestimmungen sind von allen Gerichtshöfen in der Monarchie,
es sey bei fiskalischen, oder bei den in der Französischen Straf-Prozeßordnung
vorgeschriebenen kriminellen, korrektionellen und polizeilichen Untersuchungen zu
beobachten. Ich beaustrage Sie, den gegenwärtigen Erlaß durch die Gesetzsamm-
lung bekannt zu machen.

Berlin, den 21. Oktober 1837.

Friedrich Wilhelm.
An die Sctaats= und Justizminister v. Kampt und Mühler.
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Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staaten.

No. 20.—.—

(No. 1831.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 10. Jannar 1837., durch welche der Stadt

Neuwied die Erhebung eines Pflastergeldes nach dem anliegenden Tarif

vom 31. Dezember 1836. bewilligt wird.

A Ihren Bericht vom 13. v. M. bewillige Ich der Stade Neuwied, in

Berücksichtigung der angezeigten Verhälenisse, das Recht zur Erhebung eines
Pflastergeldes nach dem anliegenden Tarif, jedoch mit dem Vorbehalt des Wi-

derrufs zu jeder Zeit, und habe mit Rücksicht hierauf den Tarif vollzogen.

Berlin, den 10. Januar 1837.

Friedrich Wilhelm.

An

die Staatsminister v. Rochow, Rother und Grafen v. Alvensleben.

(No. 1831.) Jahrgang 1837. Cc Tarif

(Ausgegeben zu Berlin den 20. November 1837.)
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Tarif
zur Erhebung eines Pflastergeldes für die Stadt Neuwied.

. Auf der Staatsstraße von der Einfahrt in die

Stadt durch die Engerser- Schloß- und Feldkircher-
Straße und auf ungepflasterten Straßen, wenn nur

diese und keine andere als die vorgedachten gepflasterten

Straßen beruhrt werden, wird kein Pflastergeld erhoben.

Sonst ist zu entrichten:

.Von einem beladenen Wagen (vierradrigen Fuhrwerke):
a) wenn er nur mit einem Pferde bespannt ist. . . . 1 Sgr. — Pf.

b) für jedes weiter angespannte Pferd — „ 4 „

. Von einem beladenen zweirddrigen Karren:

a) wenn er mitc einem Pferde bespannt ift — " 8 „

b) für jedes weitere Pserd2bpg — "„ 4 „

 . Von einem mit einem Ochsen, einer Kuh oder einem Esel

bespannten beladenen Fuhrwerke, incl. Schluten — - 5 „

für jedes weitere derartige Zugkhier — „ 3 „

. Von jedem Reit= oder unangespannten Pferde oder Maul-
thiersrs „ — „" 5 „

. Von einem Ochsen, einer Kuh oder einem Esel .. ... — „ 4„

.Von Fohlen, Schweinen, Schaafen, Kälbern und Ziegen
pber Stickk.........—.3—

Anmerkungen.

1) Die Verpflichtung zur Zahlung des Pflastergeldes krilt in dem Augen-
blick ein, wo das Fuhrwerk oder Thier irgend einen gepflasterten

Theil der Stadt passirt, und trifft namentlich auch diejenigen Fuhren
oder Thiere, welche auf der Sraatsstraße in die Stadt gelangen, so-

bald
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bald sie eine der Seitenstraßen beruhren, ohne Unterschied, ob sie sich
wieder zu der Staatsstraße wenden oder nicht.

2) Das Pflastergeld muß von dem Verypflichteten bei Passirung der Hebe-
stellen, oder, wenn eine solche nicht passirt wird, auf Aufforderung der
zur Hebung legitimirten Empfanger entrichtet werden.

Ausnahmern.

Pflastergeld wird nicht erhoben:

1) Von Koniglichen und den Prinzen des Koniglichen Hauses, so wie
dem Fursilich Wiedischen Hause gehorigen Pferden und Wagen.

2) Von Armeefuhrwerken, desgleichen von Fuhrwerken und Thieren, welche
Militair auf dem Marsche bei sich führt.

3) Von in Dienst-Angelegenheiten reisenden Offzieren und öffentlichen
Beamten.

4) Von öffentlichen Kourieren und Estafecten, ingleichen von Reit-, Ka-

riol-, Fahr= und Schnellposten und den dazu gehörigen Beiwagen, so
wie von den von allen Postbeförderungen ledig zurückkehrenden Post-

pferden und Wagen.

5) Von Transporten, welche für unmittelbare Rechnung des Staats ge-

schehen, ingleichen von Vorspann= und Leferungsfuhren auf der Hin-
und Rückreise.

6) Von allem Chaisen-Fuhrwerke.

7) Von Feuerlöschungs= und sonstigen Hülfsfuhren, ingleichen von Ar-
men= und Arrestantenfuhren.

8) Von allem Fuhrwerke der Einwohner der Stadt Neuwied, insofern
sie solches in der Stadt und nicht auf auswärtigen Besitzungen

halten. ·

9) Vom Fuhrwerke, welches mit Materialien zum Chausseebau oder zu

stadtischen Bauten beladen ist.

10) Von dem auf die Jahrmarkte zu Neuwied gebracht werdenden

Vieh.
Mo. 1831.) Cc 2 Stra-
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Strafen.

Wer eine Hebestelle passirt, ohne das festgesetzte Pflastergeld zu encrich-
ten, oder der Aufforderung eines legitimirten Empfängers zur Jahlung nicht

Folgeleistet, zahlt außer den verkürzten Gefällen als Strafe den vierfachen
Betrag derselben.

Berlin, den 31. Dezember 1836.

((I. S.) Friedrich Wilhelm.

v. Rochow. Rother. Graf v. Alvensleben.

[NNo. 1832.)
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MMo. 1832.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 6. Oktober 1837., betreffend ben Verlust des

Gnadengehalts der im Civildienste angestellten Milikair-Invaliden.

G
In Verfolg Meiner gesetzlich bekannt gemachten Order vom 25. April 1835.

bestimme Ich auf Ihren Bericht vom 14. September d. J., daß für den gan-
zen Umfang der Monarchie die Gerichtsbehörden verpflichtet seyn sollen, in jedem
Straferkenntnisse gegen einen Civilbeamten, welcher früher als Milicair-Inva=
lide ein Gnadengehalt bezogen, oder doch in Anspruch zu nehmen hatte, aus-
drücklich auszusprechen, ob derselbe dieses Gnadengehalts oder des Anspruchs
darauf, nach Maaßgabe Meiner gedachten Order, für verlustig zu erklaren sey
oder nicht, und daß in jedem Falle, wo dies in dem Haupt-Erkenntnisse unter-

blieben ist, von dem betheiligten Verwaltungs-Chef auf ein nachträgliches, den

Verlust oder die Fortbeziehung des Gnadengehalts festsetzendes Erkenntniß, wel-
ches bei den von Assisenhöfen gesprochenen Haupt-Erkenntnissen von der Raths-

Kammer des betreffenden Landgerichts abzufassen ist, angetragen werden kann.

Sie haben diesen Erlaß durch die Gesetzsammlung zur allgemeinen Kenntniß
zu bringen.

Berlin, den 6. Oktober 1837.

Friedrich Wilhelm.

An

die Staatsminister v. Kamptz, Mühler und General der Infanterie v. Rauch.

o. 1832—1833, (No. 1833.)
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(No. 1833.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 8. Oktober 1837., betreffend die Bestinmung,

daß bei gerichelichen Verhandlungen mit Personen, welche des Lesens und

Schreibens unkundig sind, ein gerichtlich vereideter Dolmetscher die Stelle

bes Unterschriftszeugen vertreten könne.

D. Bedenken, welches nach Ihrem Berichte vom 16. v. M. bei einigen

Behörden, namentlich bei den General-Kommissionen, darüber angeregt ist, ob
der zu einer gerichtlichen Derhandlung zugezogene Dolmetscher gleichzeitig die

Stelle des Zeugen für solche Personen, welche nicht schreiben und Geschriebenes
nicht lesen können, vertreten dürfe, erledigt sich durch Meinen, von Ihnen mit
Necht in Bezug genommenen gesetzlich publizirten Erlaß vom 20. Jum 1816.,
nach welchem es eines solchen besonderen Zeugen nicht bedarf, wenn die gericht-
liche Verhandlung unter Zuziehung eines vereideten Protokollführers ausgenom-
men worden ist, indem der Dolmetscher nach den Bestimmungen der Allgemei-

nen Gerichtsordnung d6. 214. 215. Titel X. Th. I. und 5. 37. Titel U.

Th. II. zu den vereideten Protokollführern gehört. Sie haben hiernach diejeni-

gen Behäörden, welche dieserhalb ein Bedenken erhoben haben, zu belehren, und
gegenwärtige Order durch die Gesetzsammlung bekanm zu machen.

Berlin, den 8. Oktober 1837.

Friedrich Wilhelm.

An

die Staatsminister Frh. v. Brenn und Mühler.

([No. 1831.)
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(No. 1834.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 18. Oktober 1837., wonach das Hausvoigtei=

Gericht zu Berlin in Bagatellsachen die Stelle eines Kommissarius des

Kammergerichts vertritt.

A# Ihren Bericht vom 26. v. M. erkldre Ich Mich mit Ihrer Ansicht ein-

verstanden, daß das hiesige Hausvoigteigericht, wenn dasselbe eine dem Ressort
des Kammergerichts angehörende Bagatelsache zur Instrukrion und Entscheidung
überkommt, die Stelle der Kommissarien vertritt, welche nach . 67. der Der-
ordnung vom 1. Juni 1833. zur Verhandlung und Entscheidung der Bagatell-

sachen durch die ein Kollegium bildenden Gerichte zu ernennen sind. Durch
diese Anordnung ist die auf dem Reglement vom 30. November 1782. beru-

hende Einrichtung des Hausvoigteigerichts, nach welcher bei demselben, wie bei

Untergerichten, gegen nicht appellationsfähige Erkenntnisse der Rekurs eintritt,
dahin modifizirt, daß bei Obsekten unter 20 Rehlr. nicht das Rechtsmittel des

Rekurses, sondern, weil das Hausvoigteigericht hierbei nicht als ein Untergericht,

sondern kommissarisch für das Obergericht fungirt, die Nichtigkeitsbeschwerde zu-
lassig ist. Ich autorisire Sie, hiernach das Erforderliche zu verfügen.

Berlin, den 18. Oktober 1837. « » «

A Friedrich Wilhelm.
n

den Staats- und Justizminister Muhler.

(No. 1835.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 18. Oktober 1837., wegen näherer Bestimmung

des 6. 277. des Ostpreußischen Landschafts -Reglements vom 24. Dezem-

ber 1808.

A., einer bei Mir geführten Beschwerde des Besitzers eines Ostpreußischen

Pfandbriefes habe Ich ersehen, daß bei der Ausführung der um 5. 277. des

Ostpreußischen Landschafts-Reglements vom 24. Dezember 1808. enthaltenen Be-

stimmung, nach welcher der Präsemant des letzten mit Nr. 10. bezeichneten Zins-

Koupons die neuen auf die folgenden fünf Jahre ausgefertigten Koupons erhaäle,

Schwierigkeiten eingetreten sind, die einer gesetzlichen Erledigung bedürfen. Nach
erfolgter Berathung der landschaftlichen Behörde und auf den Bericht der Mi-

nister der betreffenden Ressorts, seze Ich demnach zur Erlduterung des erwähnten
6. 277. hierdurch Folgendes fest: Wenn der Inhaber des Pfandbriefes vor Aus-

(No. 18#4-—1835.) rei-
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reichung der neuen Koupons der Verabfolgung derselben an den Präsentanten
des letzten Koupons der vorhergehenden Series, des sogenannten Stichkoupons,
bei der Landschaft widerspricht, der Präsentante aber sie fordert und in die Aus-

antwortung an den Inhaber des Pfandbriefes nicht einwilligt, so hat die Land=

schaft die Interessenten zur Entscheidung des gegenseitigen Anspruchs an das

Gericht, zu dessen Realfjurisdikeion das bepfandbrieste Gut gehört, zu verweisen,
und die neue Series der Koupons auf den Antrag eines der Interessenten, oder

auf Requisition des Gerichts, an das Deposicorium desselben auszuliefern. Hat
der Inhaber des Stichkoupons ihn bei der Zinsen-Erhebung eingereicht, ohne
die neuen Koupons zu fordern, so ist die Landschaftskasse ermächtigt, die neuen

Koupons ohne Weiteres dem Präsentanten des Pfandbriefes zu behändigen.
Wenn der Stichkoupon weder im Zinsen-Erhebungstermine, auf welchen er

lautet, noch im nächstfolgenden bei der Landschaftskasse prdsentirt wird, so sind
die Koupons der neuen Series dem Inhaber des Pfandbriefes, beim Eintritt

des zweiten Termins dieser Series, auszuantworten. War bei der öffentlichen

Bekanntmachung dieser Worschriften sowohl der Termin zur Empfangnahme der

neuen Koupons, als auch der nächstfolgende Erhebungstermin bereiks verflossen,
so hat der Inhaber des Pfandbriefes noch einen dritten Termin abzuwarten,
bevor ihm die neuen Koupons ausgehändigt werden dürfen. Das Staatsmini-

sterium hat diesen Erlaß zur Publikarion durch die Gesetzsammlung zu befördern.
Berlin, den 18. Oktober 1837.

Friedrich Wilhelm.

An

das Staateministerium.
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Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staaten,

— — No. 21. ———

(No. 1836.) Allerhõchste Kabinetsorder vom 25. Oktober 1837., betreffend die Einstellung

der in den 66. 117. und 144. Titel 51. der Prozeßordnung bei öffenrli-

chen Aufgeboten vorgeschriebenen Benachrichtigung des Königlichen Haupe-
Bankodirektoriums.

A# Ihren Antrag vom 10. d. M. genehmige Ich die Mir vorgelegte Ver-

fügung vom 14. Juli d. J., durch welche Sie im Einverständnisse mit dem

Chef der Hauptbank die Gerichte angewiesen haben, die in den 99. 117. und

144. Tit. 51. der Prozeßordnung bei den Aufgeboten verlorner hypethekarischer

und auf jeden Inhaber lautender Instrumente, vorgeschriebene Benachrichtigung
des Haupt-Bankodirektoriums, für jetzt und bis zu anderweitiger Anordnung, zu

unterlassen.
Berlin, den 25. Oktober 1837.

a Friedrich Wilhelm.
n

den Staats- und Justizminister Muhler.

(e.. 1626- 1837.) Jahrtgang 1877. Dd (No. 1837.)

(Ausgegeben zu Berlin den 11. Dezember 1837.)



(No. 1837.) Allerhöchste Kabivetsorder vom 28. Oktober 1837., betreffend die Verhältnisse

des Telegraphen-Korps.

J. bin mit Ihren Vorschlagen zur Regulirung der Verhaltnisse des Tele-

graphen-Korps einverstanden und genehmige die Bestimmungen, daßbei dem
Korps nur versorgungs= oder anstellungsberechtigte Milikairpersonen angenommen

werden, daß die Pensionirung nach den Vorschriften des Civil-Pensions-Regle-
ments erfolgt, daß die Vorgesetzten im Wege der Disziplin Geldbußen und

Stubenarrest gegen ihre Untergebenen vorgeschlagenermaßen verhängen dürfen,
daß das Personal des Telegraphen-Korps in strafrechtlichen Verhältnissen dem

Militairgerichtsstande unterworfen ist, und die Erkenntnisse durch Spruch-Kom-
missionen, wobei auch ein höherer Beamter des Telegraphen-Korps als Mitglied

zugezogen werden kann, abgefaßt werden, daß die Kompetenz demjenigen Mili-
tairgericht zustehr, welches sich mit dem Angeschuldigten an Einem Orte, oder

demselben zunächst befindet, daß aber, wenn verschiedene Militairgerichte an dem
Orte sind, wo die Untersuchung einzuleiten ist, unter ihnen das Garnisongericht

und sodann das Korpsgericht die Prdvention hat, daß das General-Auditoriat

in diesen Sachen die zweite Instanz bildet, und daß endlich die Erkenntnisse gegen
permanente Beamte des Korps, welche auf Kassation lauten, dem Kriegsmini-

sterium zur Bestärigung einzureichen sind. Ich beauftrage Sie, diese Meine
Order durch die Gesetzsammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen, und ge-

nehmige im Uebrigen das Mir vorgelegte, hierbei zurückerfolgende Reglement
für das Telegraphen-Korps, wegen dessen Ausführung Sie das Weitere zu ver-

anlassen haben.
Berlin, den 28. Oktober 1837.

Friedrich Wilhelm.

An

den Kriegsminister, General der Infanterie v. Rauch.

NNo 1838.)
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(No.1838.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 6. November 1837., betreffend die Bestimmun-

gen wegen der Beiträge der Städte, für welche indirekte Kommunal-Abga-

ben durch die landesherrlichen Steuerbehörden erhoben werden, zu den,

Kosten dieser Steuer-Erhebung und wegen Ueberlassung städtischer Loka-

lien an die Steuerverwaltung.

Zu Beseitigung der Zweifel, ob und in wie weit diejenigen Städte, für welche

indirekte Kommunal-Abgaben durch die landesherrlichen Steuerbehèrden, und
zwar entweder als Zuschläge zu den Staatssteuern, oder ohne Verbindung mit

solchen, erhoben werden, einen Beitrag zu den Kosten dieser Steuer-Erhebung
zu leisten verpflichtet, und in wie weit städtische Lokalien der Steuerverwaltung

zu überlassen find, setze Ich auf den Bericht des Staatsministeriums vom 8. Sev-

tember d. J. Folgendes fest:
8. 1.

In Städten, denen für ihre Kommunalbedürfnisse Zuschläge auf die lan-
desherrlichen indirekten Steuern oder besondere indirekte Abgaben bewilligt sind,
welche durch die landesherrlichen Steuerbehsrden und Beamten erhoben werden,
kommen 5 Prozent vom Brutto-Ertrage derselben als Beitrag zu den Erhe-

bungskosten für die Staarskasse in *
K 2

Zur Erhebung und Kontrolirung der Mahl= oder Schlachtsteuer haben

die pflichtigen Städte der landesherrlichen Steuerverwaltung diejenigen ihnen
zugehörigen Gebaude oder Geschäftslokalien einzurdumen, welche entweder von

der Sceuerbehörde seither schon benutzt worden sind, oder nach Bestimmung der

Landes-Polizeibehsrde ohne Beeinträchtigung nothwendiger Kommunalzwecke dazu
hergegeben werden können.

4. 3.

Stadte, welche keine Zuschlage auf die Mahl- oder Schlachtsteuer be-
ziehen, erhalten von der landesherrlichen Steuerverwaltung für die zu ihrer Be-

nutgung überlassenen Gebdude oder Geschästsrdume eine in Ermangelung gütli-

cher Einigung durch die Landes-Polizeibehörde für die Dauer der Benutzung
sestzusetzende jährliche Mierhe. Die Umteerhaltung im gewöhnlichen baulichen
Stande liegt dagegen der Stadt als Eigenthümerin ob. Die Kosten außeror-

dentlicher Einrichtungen oder Veränderungen, welche lediglich der Steuerverwal-

tung wegen erforderlich sind, werden aus landesherrlichen Fonds bestritten.
4..

Stadte, denen jene Zuschlage bewiLigt sind, achalten für die Benutzung
Ge. 1834.) Dd ihrer
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ihrer Gebdude und Geschäfksrdume von Seiten der landesherrlichen Steuerver-
waltung keine Vergütigung. Werden jedoch von jetzt ab den landesherrlichen

Steuerbeamten in solchen städtischen Gebäuden Dienstwohnungen angewiesen, die
von der Art sind, daß in landeöherrlichen Steuergebauden nach den bei der

Steuerverwaltung bestehenden Vorschriften eine Miechsvergütigung nach gewissen
Prozenten vom Gehalt verlangt werden könnte, so soll eine solche Miethsvergütl-

gung zur städtischen Kommunalkasse ertrihtet werden.
In Zukunft sollen die Kosten, che bei solchen stadtischen Gebauden

(9. 45 durch gewohnliche bauliche Unterhaltung sowohl als durch außerordent-
liche, Behufs der Steuerverwaltung erforderliche Einrichtungen oder Verande-
rungen entstehen, von ber landesherrlichen und stadtischen Kasse gemeinschaftlich,
nach Verhaltniß ihrer Antheile an den Steuern, zu deren Erhebung und Kon-

trolirung die Gebaude dienen, getragen werden. Rucksichtlich der fur die Ver-

gangenheit aufgewendeten derartigen Kosten steht den Stadten so wenig ein

Ruckforderungsrecht als ein Entschadigunas · Anspruch zu.
In Betreff der baulichen uin#un der Stademauern und anderer

zum Verschluß der mahl= und schlachtsteuerpflichtigen Städte dienenden Anlagen
hat es bei Meiner Order vom 20. Juni 1830. (Gesetzsammlung Seite 113.)

sein Bewenden.
Das Staatsministerium hat diese Meine Bestimmungen durch die Gesetz-

Sammlung zur öffentlichen Kenneniß zu bringen.
Berlin, den 6. November 1837.

2 Friedrich Wilhelm.
n

das Staatsministerium.

Mo. 1839.)
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(No. 1839.) Publikations -Patent über den, von der Deutschen Bundesversammlung unter

dem 9. November d. J. gefaßten Beschluß wegen gleichförmiger Grundsätze

zum Schutze des schriftstellerischen und künstlerischen Eigenthums gegen

Nachdruck und unbefugte Nachbildung. Vom 29. November 1837.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gettes Gnaden, König von
Preußen rc. 2c.

Thun kund und fügen hiemic zu wissen:

Nachdem die Deutsche Bundesversammlung darüber in Berathung ge-
treten ist, in Ausführung der betreffenden Bestimmung des Artikels 18. der

Deutschen Bundes-Akte, imgleichen des Bundesbeschlusses vom 2. April 1835.,
wodurch der Nachdruck im Umfange des ganzen Bundesgebietes verboten wor-

den ist, gleichsörmige Grundsätze zum Schutze der Schriftsteller und auch der

Künsiler gegen Nachdruck und unbefugte Nachbildung ihrer Werke für den

ganzen Umfang des Bundesgebietes festzustellen, und nachdem in Folge dessen
die Deutschen Bundes-Regierungen in der 31sten Sitzung der Bundesversamm-
lung vom 9. November d. J. sich dahin vereinigt haben:

Die im Deutschen Bunde vereinigten Regierungen kommen überein,
zu Gunsten der im Umfange des Bundesgebietes erscheinenden litera-

rischen und artistischen Erzeugnisse solgende Grundsätze in Anwendung
zu bringen.

Art. 1. Lterarische Erzeugnisse aller Art, so wie Werke
der Kunst, sie mögen bereits veröffentlicht seyn oder nicht,
dürfen ohne Einwilligung des Urhebers oder Desjenigen, wel-

chem derselbe seine Rechte an dem Original übertragen hat,
auf mechanischem Wege nicht vervielfältigt werden.

Art. 2. Das im Artikel 1. bezeichnete Recht des Urhe-

hebers oder Dessen, der das Eigenthum des literarischen oder

artistischen Werkes erworben hat, geht auf dessen Erben und
Fechtsnachfolger über, und soll, in sofern auf dem Werke
der Herausgeber oder Verleger genannt ist, in sämmtlichen

Bundesstaaten mindestens während eines Zeitraums von zehn
Jahren anerkannt und geschützt werden.

. Diese Frist von zehn Jahren ist fur die in den letzt ver-

Co. 187.) flos-
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sioffenen zwanzig Jahren im Umfange des Deutschen Bun-
desgebietes erschienenen Druckschriften oder artistischen Er-
zeugnisse vom Tage des gegenwärtigen Bundesbeschlusses, bei
den künfeig erscheinenden Werken vom Jahre ihres Erschei-
nens an, zu rechnen.

Bei den in mehreren Abtheilungen herauskommenden.
Werken ist diese Frist für das ganze Werk erst von Heraus-
gabe des letzten Bandes oder Heftes zu zählen, vorausgesetzt,
daß zwischen der Herausgabe der einzelnen Bände oder

Heste kein längerer als ein dreijhriger Zeitraum verflofsen ist.

Art. 3. Zu Gunsten von Urhebern, Herausgebern oder
PVerlegern von großen, mit bedeutenden Vorauslagen ver-

bundenen Werken der Wissenschaft und Kunst (Art. 1.) wird

das ausgesprochene Minimum des Schutzes der Gesammtheit

gegen den Nachdruck (Art. 2.) auch bis zu einem längern,

höchsiens zwanzigjährigen, Zeitraum ausgedehnt, und hinsicht-
lich derjenigen Regierungen, deren Landesgesetzgebung diese
verlängerte Schutzfrist nicht ohnehin erreicht, diesfalls eine
(Vereinbarung am Bundestage getroffen werden, wenn die

betressende Regierung drei Jahre nach dem öffemlichen Er-
scheinen des Werkes hierzu den Antrag stellt.

Art. 4. Dem Urheber, Verleger und Herausgeber der

Originalien nachgedruckter oder nachgebildeter Werke sleht
der Anspruch auf volle Entschädigung zu.

Außer den in Gemäßheit der Landeö#gesetze gegen den

Nachdruck zu verhängenden Strafen soll in allen Fällen die
Wegnahme der nachgedruckten Exemplare, und bei Werken

der Kunst auch noch die Beschlagnahme der zur Nachbildung

gemachten Vorrichtungen, also der Formen, Platten, Steine
u. s. w., statifinden.

Art. 5. Der Debit aller Nachdrücke und Nachbildungen

der unter 1. bezeichneten Gegenstände, sse mögen im Deut-

schen Bundesgebiete oder außerhalb desselben veranstaltet seyn,
soll in allen Bundesstaaten, bei Vermeidung der Wegnahme

und
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und der durch die Landesgesetze angedrohten Strafen, unter-

sagt seon. Es versteht sich übrigens von selbst, daß die Bun-
des-Regierungen, in deren Staaten bis jetzt der Nachdruck

gesetzlich nicht verboten war, selbst zu bestimmen haben, ob
umd auf wie lange sie im Bereiche ihrer Stcaaten den Per-

trieb der vorradthigen, bisher erschienenen Nachdrücke gestat-
ten wollen. «

Art. 6. Es wird der Bundesversammlung davon, wie

die vorstehenden allgemeinen Grundsatze von den Bundes-

Regierungen durch spezielle Gesetze oder Verordnungen in
Ausführung gebracht werden sollen, Nachricht gegeben, und
dabei zugleich angezeigt werden, welche Förmlichkeit in den

einzelnen Staaten erforderlich sey, um den Charakter einer

Original-Ausgabe und den Zeitpunkt des Erscheinens nach-

zuweisen.

Da übrigens eine große Mehrheit der Bundes-Regierungen sich
dafür erklärt hat, daß den Schriststellern und Verlegern eine noch aus-

gedehntere Schutzfrist im gesatmmten Umfange des Bundesgebietes ge-
sichert werden möge, als diesenige ist, welche in dem Artikel 2. des

gegenwärtigen Bundesbeschlusses als Minimum ausgesprochen wird, so
soll mit Eintritt des Jahres 1842., wenn sich das Bedürfniß hierzu
nicht früher zeigen sollte, am Bundestage sowohl die Frage wegen einer
verlängerten Dauer des den Rechten der Schriftsteller und Perleger

von der Gesammtheit der Bundesglieder zu bewilligenden Schutzes

neuerdings gemeinsam berathen, als auch überhaupt der Einfluß in Er-

wägung gezogen werden, welchen, nach den immittelst gesammelten Er-
fabrungen, die gegenwärtigen Bestimmungen auf Kunst und Literatur,
auf die Interessen des Publikums und auf den Flor des Kunst= und

Buchhandels bewährt haben.

Wir auch zu dieser Vereinbarung durch Unseren Bundestags-Gesandten Unsere
Zustimmung unter der gleichzeitigen Erkldrung ertheilt haben:

es verstehe sich von selbst, daß

a) auch nach Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses ein über dessen
Inhalt hinausgehender Schutz gegen Nachdruck und unbefugte Nach-

o. 1880.) bildung,
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bildung, wo derselbe durch die Landesgesetzgebung schon fruher gewahrt
worden ist, und in Folge des Bundesbeschlusses vom 6. September

1832. allen Umerthanen Deutscher Bundesstaaten zu Gute kommt,

nicht beschränkt werden soll, und daß

b) denjenigen Deutschen Staaten, welche künftig noch günstigere Bestim-
mungen zum Schutz des schrifsstellerischen und künftlerischen Eigen-

thums, als ihre bisherige Gesetzgebung und der gegenwärtige Bundes-

Beschluß dieselben aufstellen, für ihre Unterthanen und die Unterthanen
der sich mit ihnen über gleiche Grundsätze vereinigenden Regierungen
treffen wollen, hierin durchaus freie Hand bleibt,

so wollen Wir hierdurch diese, unter sämmtlichen Deutschen Bundes-Regierungen
getroffene Vereinbarung dergestalt zur allgemeinen Kenntniß bringen, daß Unsere
Behörden und Unterthanen, und zwar nicht bloß in Unseren zum Deutschen

Bunde gehörigen Landen, sondern, in Voraussetzung der Beobachtung einer
diesfälligen Reziprozitäkt von Seiten der andern Deutschen Staaten, auch in den

übrigen Provinzen Unserer Monarchie sich danach zu achten haben.
So geschehen und gegeben Berlin, den 29. November 1837.

(I. S.) Friedrich Wilhelm.

Irh. v. Altenstein. Graf v. Lottum. Frh. v. Brenn. v. Kamptz.

Mühler. v. Rochow. v. Nagler. v. Ladenberg. Rother.

Graf v. Alvensleben. Frh. v. Werther. v. Rauch.
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Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staaten.

M No. 22. .

(No. 1810.) Gesetz zum Schutze des Eigenthums an Werken der Wissenschaft und Kunst

gegen Nachdruck und Nachbildung. Vom 11. Juni 1837.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von
Preußen c. c.

Damit dem Eigenthum an den Werken der Wissenschaft und Kunst der

erforderliche Schutz gegen Nachdruck und Nachbildung gesichertwerde, haben
Wir Uns bewogen gefunden, die darüber bestehenden Gesetze einer Abanderung
und Ergänzung zu unterwersen, und verordnen demnach auf den Antrag Unse-

res Staatoministeriums und nach erfordertem Gutachten Unseres Staatsraths,

für den ganzen Umfang Unserer Monarchie, was folgt.
66. 1. Das Recht, eine bereits herausgegebene Schrift, ganz oder theil=1.Schriften.

weise von neuem abdrucken oder auf irgend einem mechanischen Wege verviel- a;denel
fältigen zu lassen, steht nur dem Autor derselben oder denjenigen zu, welche ihre —* Sohill·
Befugniß dazu-von ihm herleiten. E-

6. 2. Jede solche neue Vervielfältigung, wenn sie ohne Genehmigung u.e
des dazu ausschließlich Berechtigten (§. 1.) geschieht, heißt Nachdruck, und ist
verboten.

 3. Dem Nachdruck wird gleich geachtet, und ist daher ebenfalls ver-  dem
boten, der ohne Genehmigung des Autors oder seiner Rechtsnachfolger bewirkte3sr*
Abdruck

a) von Manuskripten aller Art,
b) von nachgeschriebenen Predigten und mündlichen Lehrvorträgen, gleich-

viel, ob dieselben unter dem wahren Namen des Autors herausgege-
ben werden oder nicht.

Dieser Genehmigung bedarf auch der rechtmäßige Besitzer eines Manufkripts
oder einer Abschrift desselben (litt. a.), imgleichen nachgeschriebener Predigten oder

n (itt. b.).
(. 4. Als Nachdruck ist nicht anzusehen d. Was nicht

1) das wörtliche Anführen einzelner Stellen eines bereits gedruckten
Werkes;

(No. 1820.) Jadrgang 1877. Ee 2) die

(Ausgegeben zu Berlin den 18. Dezember 1837.)
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2) die Aufnahme einzelner Aussätze, Gedichte u. s. w. in kritische und
literar-historische Werke und in Sammlungen zum Schulgebrauche;

3) die Herausgabe von Uebersetzungen bereits gedruckter Werke.

Uusnabmen. Ausnahmsweise sind jedoch Uebersetzungen in solgenden Fällen dem Nach-
drucke gleich zu achten:

a) Wenn von einem Werke, welches der Perfasser in einer todten

Sprache bekannt gemacht hat, ohne seine Genehmigung eine Deutsche
Uebersetzung herausgegeben wird.

b) Wenn der Perfasser eines Buches solches gleichzeitig in verschiede-
nen lebenden Sprachen haterscheinen lassen,und ohne seine Geneh-
migung eine neue Uebersetzung des Werkes in eine der Sprachen

veranstaltet wird, in welchen es ursprünglich erschienen ist. Hat der

Verfasser auf dem Titelblatte der ersten Ausgabe bekannt gemacht,
daß er eine Uebersetzung, und in welcher Sprache, herausgeben wolle,

so soll diese Uebersetzung, wenn sie innerhalb zweier Jahre nach dem
Erscheinen des Originals erfolgt, als mit dem Original gleichzeitig

erschienen behandelt werden.

. Daner de 4 5. Der Schut des gegenwärtigen Gesetzes gegen Nachdruck und die-
ee“ sem gleichgestellte Handlungen (56. 2. und 3.) soll dem Autor einer Schrift, Pre-

digt oder Vorlesung während seines Lebens zukommen.

é 6. Auch die Erben des Autors sollen denselben Schutz noch dreißig
Jahre lang nach dem Tode ihres Erblassers genießen, ohne Unterschied, ob wäh-
rend seines Lebens ein Abdruck bereits erschienen ist oder nicht. Nach Ablauf

dieser dreihig Jahre hört der Schutz dieses Gesetzes auf.

é. 7. In sosfern von dem eigentlichen Nachdrucke die Rede ist (&amp;6. 1.
und 2.), setzt die in den 66. 5. und 6. vorgeschriebene Dauer des Schutzs voraus,

daß der wahre Name des Perfassers auf dem Titelblatte oder unter der Zueig-

nung oder Vorrede angegeben ist. Eine Schrift, die entweder unter einem an-

dern, als dem wabren Namen des Perfassers erschienen, oder bei welcher gar

kein Verfasser genannt ist, soll funszehn Jahre lang, von der ersten Herausgabe
derselben an gerechnet, gegen den Nachdruck geschützt seyn, und zu Wahrneh-=

mung des Rechts auf diesen Schutz der PVerleger an die Stelle des unbekann-

ten PVerfassers treten. Wird innerhalb dieser funfzehn Jahre der wahre Name
des PVerfassers von ihm selbst oder von seinen Erben vermittelst eines neuen

Abdruckes, oder eines neuen Titelblattes für die vorräthigen Exemplare, bekanne

gemacht, so wird dadurch dem Werke der Anspruch auf die in den 96. 5. und 6.

bestimmte Dauer des Schutzes erworben.

4. 8. Akademien, Umiversitäten, öffentliche Unterriches-Anstalken, gelehrte
und
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und andere erlaubte Gesellschaften genießen das ausschließende Recht zur neuen

Herausgabe ihrer Werke dreißig Jahre lang. Diese Frist ist
a) bei Werken, die in einem oder mehreren Banden eine einzige Auf-

gabe behandeln, und mithin als in sich zusammenhängend betrachtet
werden können, zu denen namentlich auch die lexikalischen zu zählen

sind, von dem Zeitpunkte ihrer Vollendung an,

b) bei Werken aber, die nur als fortlaufende Sammlungen von Aufsätzen

und Abhandlungen über verschiedene Gegenstände der gelehrten For-
schung anzusehen sind, von dem Erscheinen eines seden Bandes an

zu rechnen.
Veranstalten jedoch die Verfasser besondere Ausgaben solcher Aussätze und

Abhandlungen, so kommen ihnen die Bestimmungen der J. 5. und 6. zu statten.

6. 9. Das ausschließende Recht zur Veröffentlichung und Verbreitung ##r
von Schriften, welches dem Autor und dessen Erben zusteht, kann von diesen

ganz oder theilweise durch eine hierauf gerichtete Vereinbarung auf Andere über-
tragen werden.

6. 10. Wer das, den Autoren, ihren Erben oder Rechtsnachfolgern zu-
stehende, ausschließende Recht dadurch beeinträchtigt, daß er ohne deren Geneh- *—

migung von demselben Gebrauch macht, ist den Beeinträchtigten vollständig zu
entschädigen verpflichtet und hat, autzer der Konfiskation der noch vorräthigen
Exemplare, eine Geldbuße von funfzig bis tausend Thalern verwirkt.

4. 11. War das Werk von den Berechtigten bereits herausgegeben,

so ist der Betrag der Entschddigung nach Beschaffenheit der Umstände auf eine
dem Verkaufswerthe von funfzig bis tausend Exemplaren der rechtmäßigen Aus-

gabe gleichkommende Summe richterlich zu bestimmen, in sofern der Berechtigte
nicht einen höheren Schaden nachzuweisen vermag.

6. 12. Die konftszirten Exemplare der unrechtmäßigen Ausgabe sollen
vernichtet oder dem Beschädigten auf sein Verlangen überlassen werden. Im
letzten Falle muß sich jedoch der Beschädbigte die von dem Verurtheilten auf

diese Exemplare verwendeten Auslagen auf die Emschadigung anrechnen lassen.

éh 13. Wer widerrechtlich vervielfältigte Werke wissentlich zum Verkauf
halt, ist dem Beeinträchtigten, mit dem unbefugten Vervielfaliiger solidarisch,
zur Entschddigung verpflichtet, und hat, außer der Konftskation, eine nach Vor-
schrist des §. 10. zu bestimmende Geldbuße verwirkt.

4. 14. Das Vergehen des Nachdrucks ist vollendet, wenn Exemplare

eines Buches vorgesunden werden, welche den gegenwärtigen Vorschriften zu-
wider angefertigt worden sind.

 15. Die gerichtliche Untersuchung der in den . 2. 3. 4.buaschn
(No. 1840.)
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ten Vergehen ist nicht von Amtswegen, sondern nur auf den Antrag der Ver-

letzten einzuleiten.
Will der Verleger der Schrift den Antrag nicht machen, so kann dieses

von dem Autor oder dessen Erben geschehen, in sofern dieselben noch ein von

dem Verleger unabhangiges Interesse haben.
6b 16. Nach einmal erfolgter Einleitung der Untersuchung kann die Zu-

rücknahme des Antrages zwar in Beziehung auf die Entschädigung stattfin-
den, nicht aber in Beziehung auf die Konfiskation und Geldbuße.

4. 17. Scheint es dem Richter zweifelhaft, ob eine Druckschrift als
Nachdruck oder unerlaubter Abdruck zu betrachten, oder wird der Betrag der

Entschädigung bestritten, so hat der Richter das Gutachten eines aus Sachver-

ständigen gebildeten Vereins einzuholen.
Die Bildung eines oder mehrerer solcher Vereine, die vorzüglich aus

geachteten Schriftstellern und Buchhändlern bestehen sollen, bleibt einer beson-
dern von Unserem Staatsministerium zu erlassenden Instruktion vorbehalten.

eah 18. Was vorstehend in den 96. 1. 2. 5. bis 17. über das ausschlie-

*37 *r ßende Recht zur Vervielfaältigung von Schriften verordnet ist, findet auch An-
ce. archlttkto-wendung auf geographische, topographische, naturwissenschaftliche, architekronische
khn be, und ähnliche Zeichnungen und Abbildungen, welche nach ihrem Hauptzwecke nicht

gen. als Kunstwerke (§. 21.) zu betrachten find.
3. Muskall- é4. 19. Dieselben Vorschriften gelten hinsichtlich der ausschließenden Be-

(2.Kompoost=fugnißzurVervielfältigungmußikalischerKompositionen.
5. 20. Einem verbotenen Nachdruck ist gleich zu achten, wenn Jemand

von mustkalischen Kompostktionen Auszüge, Arrangements für einzelne Instrumente,
oder sonstige Bearbeitungen, die nicht als eigenthümliche Kompositionen betrachtet
werden können, ohne Genehmigung des Perfassers herausgiebt.

. Kunstwert d. 21. Die Vervielfaltigung von Zeichnungen oder Gemalden durch
d hn Kupfersüch, Stahlstich, Holzschnitt, Lithographie, Farbendruck, Uebertragung u. s. w.

ist verboten, wenn sie ohne Genehmigung des Urhebers des Original-Kunstwerks
oder seiner Rechtsnachfolger bewirkt wird.

 22. Unter gleicher Bedingung ist die Vervielfältigung von Skulpturen
aller Art durch Abgüsse, Abformungen u. s. w. verboten.

é. 23. Hinsichtlich dieser Verbote, 96. 21. und 22., macht es keinen Un-
terschied, ob die Nachbildung in einer andern Größe, als das nachgebildete

Werk, oder auch mit andern Abweichungen von demselben vorgenommen wor-

den ist; es seyen denn die Veränderungen so überwiegend, daß die Arbeit nicht

als eine bloße Nachbildung, sondern als ein eigenthümliches Kunstwerk betrachter
werden könnte.

4. 24. Als eine verbotene Nachbildung ist es nicht zu betrachten, wenn
ein
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ein Kunstwerk, das durch die Malerei oder eine der zeichnenden Kunsie hervor-

gebracht worden ist, mittelst der plastischen Kunft, oder umgekehrt, dargestellt wird.
6. 25. Die Benutzung von Kunstwerken als Muster zu den Erzeugnissen

der Manufakturen, Fabriken und Handwerke ist erlaubt.
. 26. Der Urheber eines Kunstwerkes und seine Erben genießen die D#ner des

ihnen in den 65. 21. u. f. zugesicherten, ausschliegenden Rechte, so lange dasuslesn,

Original in ihrem Eigenthum bleibt. Kanuer.
6. 27. Wollen sie in dieser Lage von dem ihnen ausschließend zustehen- arick7 il-

den Rechte der Vervielfältigung Gebrauch machen, und sich gegen die Eingriffe 7.

Anderer sichern, so haben sie von ihrem Unternehmen, ehe noch die erste Kopie
an einen Andern abgelassen wird, zugleich mit der Erkldrung, daß sie eine Ver-

vielsdltigung durch Andere, welche nicht die besondere Erlaubniß von ihnen er-

halten haben, nicht zulassen wollen, dem obersten Kuratorium der Künste (Mini-
sterium der geistlichen, Untcerrichts= und Medizinal-Angelegenheiten) Anzeige zu

machen. Ist diese Anzeige und Erklärung erfolgt, so soll dem Künstler und
seinen Erben das ausschließende Recht zur Vervielfältigung des Kunstwerkes
für die Dauer von zehn Jahren zustehen. Wenn daher ein Anderer das von

dem Urheber oder dessen Erben bereits vervielfältigte Kunstwerk mittelst irgend

eines Kunstverfahrens nachbilden und das Nachbild verbreiten will, so hat er

zuvor eine amtliche Aeußerung des obersten Kuratoriums der Künste darüber

einzuholen, ob eine Anzeige und Erklärung der obgedachten Art bei demselben

abgegeben worden sey. Ist eine solche Anzeige und Erkldrung unterblieben oder

seit ihrer Abgebung ein Zeitraum von zehn Jahren abgelaufen, so ist die Nach-
bildung erlaubt.

6. 28. Begeben sich der Urheber oder seine Erben des Eigenthums des b. NachVer-
Kunstwerkes, ehe mit dessen Vervielfältigung ein Anfang gemacht worden ist, so #elug des

geht, Falls eine ausdruückliche Verabredung daruber nicht stattgefunden hat,
das ausschließende Recht dazu ganzlich verloren. Es kann aber auf die Dauer

von zehn Jahren fortbestehen, entweder zu Gunsten des Urhebers oder seiner

Erben, indem sie sich solches vorbehalten, oder zu Gunsten des Erwerbers, indem

sie ihm solches ubertragen, in sofern nur in beiden Fallen gleichzeitig mit der Ver-
außerung eine Verabredung in glaubhafter Form daruber getroffen und davon

dem obersten Kuratorium der Kunste die obgedachte Anzeige gemacht wird.

6. 29. Die Abbildung eines Kunstwerkes, welche durch ein anderes, als Abbildungen

bei dem Original angewendetes Kunstverfahren, z. B. durch Kupferstich, Stahl- r
stich, Holzschnitt u. s. w. (#. 21.) oder durch Abgüsse, Abformungen. u. s. w. (§. 22.)
rechtmäßig angefertigt worden, darf nicht ohne Genehmigung des Abbildners 7

seiner Rechtsnachfolger durch ein rein mechanisches Verfahren vervielfadltigt wer-
den, so lange die Platten, Formen und Modelle, mittelst welcher die Abbildung

(No. 18#0.) dar-
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dargestellt wird, noch nutzbar sind. Auch hierbei kommt die Bestimmung des
ð. 23. zur Anwendung.

Strasen und é. 30. Die Worschriften der 66. 10. bis 16. sollen auch in Beziehung

W auf Kunstwerke und bildliche Darstellungen aller Art in Anwendung kommen.
Die im 8. 10. vorgeschriebene Confiskation ist auch auf die zur Nachbil-

dung der Kunstwerke gemachten Vortichtungen, als der Platten, Formen, Steine
u. s. w. auszudehnen.

4. 31. Der Richter hat, wenn Zweifel entsteht, ob eine Abbildung unter
die Fälle des §. 18. oder unter die des §. 21. gehöre, ob im Falle des #. 20.

ein Musikstück als eigenthümliche Komposition oder als Nachdruck, in den Fällen

der K. 21. bis 29. eine Nachbildung als unerlaubt zu betrachten, oder wie hoch

der Betrag der dem Perletzten zustehenden Entschädigung zu bestimmen sev, und

ob die im #H. 29. als Bedingung gestellte Nutzbarkeit der Platten, Formen und
Modelle noch stattfinde, in gleicher Weise wie §. 17. verordnet ist, das Gut-

achten eines aus Sachverständigen gebildeten Vereins zu erfordern.
Die Bildung solcher Vereine, welche vorzugsweise aus Kunstverständigen

und geachteten Künstlern bestehen sollen, bleibt ebenfalls der im §. 17. erwäynten

Instruktion vorbehalten.
5. Oeffentllche . 32. Die öffentliche Aufführung eines dramatischen oder musikalischen

Bufkützung Werkes im Ganzen oder mit unwesentlichen Abkürzungen darf nur mit Erlaubniß

Bulitalischr des Autors, seiner Erben oder Rechtsnachfolger stattfinden, so lange das Werk
nicht durch den Druck veröffentlicht worden ist. Das ausschließende Recht, diese
Erlaubniß zu ertheilen, steht dem Autor lebenslänglich und seinen Erben oder

Rechtsnachsolgern noch zehn Jahre nach seinem Tode zu.
4. 33. Hat der Autor jedoch irgend einer Bühne gestattet, das Werk

ohne Neunung seines Namens aufzuführen, so findet auch gegen andere Bühnen
kein aueschließendes Recht Stakt.

éh 34. Wer dem ausschließenden Rechte des Autors oder seiner Rechts-

nachsolger zuwider ein noch nicht durch den Druck veröffentlichtes dramatisches
oder mußtkalisches Gerk öffemlich aufführt, hat eine Geldbuße von zehn bis
hundert Thalern verwirkt.

Findet die unbesugte Aufführung eines dramatischen Werkes auf einer
stehenden Bühne Scatt, so ist der ganze Betrag der Einnahme von jeder Auf-

führung, ohne Abzug der auf dieselbe verwendeten Kosten, und ohne Unterschied,
ob das Stück allein, oder verbunden mit einem andern den Gegenstand der Auf-

führung ausgemacht hat, zur Serafe zu enrrichten.

Von den vorstehenden Geldbußen fallen zwei Drittheile dem Autor oder
seinen Erben, und ein Drittheil der Armenkasse des Orts zu.

—Wiee 4. 35. Das gegenwärtige Gesetz soll auch zu Gunsten aller bereics ge-
ehlmme

crn. druck-
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druckten Schriften, geographischen, topographischen und ahnlichen Zeichnungen,
musikalischen Kompositionen und vorhandenen Kunstwerke in Anwendung kommen.

. 36. Dem Inhaber eines vor Publikation des gegenwartigen Gesetzes
ertheilten Privilegiums steht es frei, ob er von diesem Gebrauch machen, oder

den Schutz des Gesetzes anrufen will.
6é 37. Alle diesem Gesetze entgegenstehende oder von ihm abweichende

fruhere Vorschriften treten außer Kraft.
6. 38. Auf die in einem fremden Staate erschienenen Werke soll dieses

Gesetz in dem Maaße Anwendung finden, als die in demselben festgestellten
Rechte den in Unseren Landen erschienenen Werken durch die Gesetze dieses
Staates ebenfalls gewährt werden.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedruck-
tem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 11. Juni 1837.

(L. 8.) Friedrich Wilhelm.

Carl, Herzog von Mecklenburg.

Frh. v. Altenstein. v. Kampt. Mühler.

Beglaubigt:
Für den Staatssekretär:

Düesberg.

(No. 1811.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 10. Dezember 1837., wegen Konvertirung und

Amortisation der Pommerschen Pfandbriefe.

——
In Folge Meiner vorldusigen Bestimmungen vom 10. August v., 15. Ja-

nuar und 22. März d. J. ertheile Ich auf Ihren Bericht vom 27. Oktober

d. J. dem Beschlusse der im Juni v. J. gehaltenen General-Versammlung der

Pommerschen Landschaft, wegen Konvertirung der Pommerschen Pfandbriefe und
der hiermit zu verbindenden Amortisation, Meine Genehmigung und autorisire

die Landschaft:
1) mit den bereits ausgefertigten Pfandbriefen des dortigen Kreditfystems ent-

weder nach vorhergegangener Kündigung und Einlösung derselben, oder im

Wege der Vereinigung mit den Inhabern rücksichtlich ihrer Kündbarkeit

und ihres Zinsfußes eine Veränderung zu treffen, dergestalt, daß diese Pfand=
briefe künftig zwar von der Landschaft dem Besitzer, von dem Besitzer aber

weder der Landschaft noch dem Eigenthümer des bepfandbriesten Gutes ge-
(o. 1840—I8#41.) kun-



— 172 —

kundigt, und die reglementsmaßigen Zinsen bei den auf 100 Thaler oder
hoher lautenden Pfandbriefen von Vier auf Drei und Ein Halb Pro-

zent jahrlich, so wie bei den Pfandbriefen unter 100 Thaler auf Drei und

Ein Drittel Prozent heruntergesetzt werden durfen. Die neu zu emitti-

renden Pfandbriefe werden sofort nach obigen Bestimmungen ausgefertigt
und ausgegeben.

Von dieser Maaßregel bleiben vorerst die noch umlaufenden Gold-

Pfandbriefe ausgeschlossen.
2) Statt der bisher üblichen Zinsscheine sollen zu den konvertirten und neuen

Pfandbriefen Zinskoupons von vier zu vier Jahren ausgegeben werden.

3) Auf die gekündigten Pfandbriese hat die Landschaft am Derfalltage dem

Inhaber, mit welchem sie sich über die Konvertirung nicht vereinigt, den
verschriebenen Kapitalbetrag baar zu bezahlen, und die Gldubiger haben die

Wahl, ob sie denselben bei der General-Landschaftskasse zu Stettin, oder

bei der betressenden Departementskasse erheben wollen.

4) Um auch das Kredit-Insticut den Gutsbesitzern für alle Zukunft hülfreich zu

erhalten und die bestehenden Schulden zu vermindern, sollen die Pfandbrief-
Schuldner, der Zinsherabsetzung ungeachtet, die bisher an Zinsen und Quit-

tungsgroschen zu entrichtenden Jahreszahlungen im Betrage von 41 Pro-
zent und zwar sowohl von den konvertirten als neuen Pfandbriefen auch

fernerhin entrichten; die Zins-Ersparnisse sollen zunächst zur Bestreitung der
Kosten der Konvertirung, weiterhin aber zur Amortisation der Pfandbriefs-

schulden verwendet werden, und die Landschaft hat sich Inhalts des Amor-

tisationsplans nach Mööglichkeit zu bestreben, den aus der Zins-Ersparung

sich ergebenden Amortisationssonds auf ein Prozent jährlich zu erhöhen.
5) Der Schuldverminderung durch die regelmäßige Amortisation und Ab-

schreibung der getilgten Betrdge im Hypothekenbuche ungeachtet, sollen die
Pfandbriefsschuldner doch die nach Nr. 4. zu leistenden Zahlungen, jeder
von dem ganzen Betrage seiner ursprünglichen Pfandbriefsschuld bis zu deren

gänzlicher Tilgung, sortdauernd entrichten.
Ich beaustrage Sie, hiernach das Erforderliche an die Pommersche Land-

schaft zu verfügen und diese Order durch die Gesetzsammlung bekannt zu machen.
Berlin, den 10. Dezember 1837.

Friedrich Wilhelm.

An den Staarsminister Frh. v. Brenn.
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Gesetz-Sammlung
fur die

Koniglichen Preußischen Staaten.

No. 23. *—

(No. 1842.) Vertrag zwischen Preußen, Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Kurhessen,

dem Großherzogthume Hessen, den zu dem Thüringischen Zoll- und Han-

delsvereine gehörigen Staaten, dem Herzogthume Nassau und der freien

Stadt Frankfurk einerseits, und Hannover, Oldenburg und Braunschweig

andererseits, wegen Beförderung der gegenseitigen Verkehrsverhältnisse.

Vom 1. November 1837.

Soce Majesict der König von Preußen für Sich und in ertretung der

Kronen Bayern, Sachsen und Württemberg, des Großherzogthums Baden,
des Kurfürstenthums Hessen, des Großherzogthums Hessen, der zum Thüringi-

schen Zoll- und Handelsvereine gehsrigen Sctaaten, des Herzogthums Nassau
und der freien Stadt Frankfurt, als der sämmtlichen Mitglieder des kraft der

Vereräge vom 22. und 30. März und 11. Mai 1833., 12. Mai und 10. De-

zember 1835. und 2. Januar 1836. bestehenden Zoll= und Handelsvereins ei-

nerseits,
und

Seine Majestät der König von Hannover,
Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Oldenburg

und

Seine Durchlaucht der Herzog von Braunschweig,
als sämmtliche Mitglieder des, vermöge der Verträge vom 1. Mai 1834. und

7. Mai 1836. bestehenden Steuerverbandes, andererseits,

von gleichem Wunsche beseelt, die gegenseitigen Verkehrsverhältnisse zwi-

schen Ihren Staaten sowohl, als auch überhaupt zwischen den beiderseitigen
Joll= und Steuervereinen im gemeinsamen Interesse derselben möglichst zu be-
fördern, haben zu diesem Zwecke Unterhandlungen eröffnen lassen und zu Be-
vollmächtigten ernannt:

o. 1842.) Jahrgang 1 gf Seine

(Ausgegeben zu Berlin den 23. Dezember 1837.)
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Seine Majestat der Konig von Preußen:

Allerhöchstihren Generalmajor, außerordentlichen Gesandten und bevollmachtigten
Minister an dem Koniglich Hannoverschen, Großherzoglich Oldenburgischen, Her-

zoglich Braunschweigschen und Fürstlich Schaumburg-Lippeschen Hofe, Carl
Wilhelm Ernst Freiherrn von Canitz und Dallwitz, Ritter des König-
lich Preußischen Militair-Verdienst-Ordens mit dem Eichenlaube, des eisernen Kreu-

zes erster Klasse, des Rothen Adler-Ordens dritter Klasse mit der Schleife, so wie

des Kaiserlich Rusüschen St. Annen-Ordens zweiter, des St. Stanielaus-Or-

dens zweiter und des St. Wladimir-Ordens vierter Klasse, und

Allerhöchstihren Regierungsrath Eduard Wilhelm Engelmann, Rit-
ter des Königlich Preußischen Rothen Adler-Ordens vierter Klasse;

Seine Masesiät der König von Hannover:

Allerhöchstihren Geheimen Kabinetsrath, Dr. Georg Friedrich Freiherrn
von Falcke, Kommandeur des Königlich Hannoverschen Guelphen= Ordens,
Kommandeur des Kaisertich Oesterreichischen, Königlich Ungarischen St. Ste-
phans-Ordens und Kommandeur erster Klasse vom Herzoglich Braunschweig-
schen Orden Heinrichs des Löwen, und

Allerhöchstihren Hofrach Ernst Friedrich Gecorg Hüpeden, Ritter
des Königlich Hannoverschen Guelphen-Ordens und des Kurfürstlich Hessischen
Ordens vom goldenen Löwen; « « "«"

Seine Konigliche Hoheit der Großherzog von Oldenburg:

Hochstihren Kammerrath Gerhard Friedrich August Jansen, Ritter des
Koniglich Hannoverschen Guelphen-Ordens und Ritter vom Herzoglich Braun-

schweigschen Orden Heinrichs des Lowen,
und

Seine Durchlaucht der Herzog von Braunschweig:

Hochstihren Finanzdirektor und Geheimen Legationsrath August Philipp Chri-
stian Theodor von Amsberg, Kommandeur zweiter Klasse vom Herzoglich

Braunschweigschen Orden Heinrichs des Lowen, Kommandeur des Koniglich Han-

noverschen Guelphen-Ordens und des Kurfurstlich Hessischen Ordens vom golde-
nen Lowen, Ritter des Koniglich Sachsischen Civil--Verdienst-Ordens und In-

haber des Waterloo-Ehrenzeichens,

von welchen Bevollmachtigten nach Auswechselung ihrer Vollmachten folgender
Vertrag unter dem Vorbehalte der Ratifkation abgeschlossen worden ist.

Artikel 1.

Da die hohen kontrahirenden Theile die gegenseitige Unterdrückung des

Schleichhandels und cine freundnachbarliche Mitwirkung zur Aufrechrhaltung

Ihrer
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Ihrer gegenseitigen Handels= und Steuersosteme als vorzügliche Mittel zur Be-
förderung des redlichen Verkehrs zwischen beiden Vereinen anerkennen: so ver-
pflichten Dieselben Sich, dem Schleichhandel zwischen Ihren Landen, und ins-
besondere da, wo die Gränzen der beiderseitigen Vereine sich berühren, nach
Maglichkeit entgegen zu wirken, jeden durch die Zoll= oder Steuergesetze des
Nachbarlandes verbotenen Verkehr nach letzterem in Ihren Scaaten zu verbie-

ten, möglichst zu verhindern und zu bestrafen, und Sich gegenseitig zur Ausrot-

— eines solchen unerlaubten Verkehrs, wo derselbe Sich zeigen sollte, behülf-
lich zu seyn. Zur Erreichung dieses Zwecks ist die in der Anlage A. beigefügte

— Uebereinkunft wegen Unterdrückung des Schleichhandels zwischen Ihnen errich-
tet worden.

Artikel 2.

Zur gründlicheren Unterdrückung des Schleichhandels, und um überhaupt
die Unbequemlichkeiten und Schwierigkeiten zu beseitigen, welche aus der vor-

springenden kage einiger Hannoverschen und Braunschweigschen Landestheile in
das angrenzende Preußische Gebiet sowohl für die beiderseitigen Verwaltungen
der Eingangs-, Ausgangs= und Durchgangsabgaben, als insbesondere auch für
den beiderseitigen Verkehr entstehen, und in der Ueberzeugung, daß dieser Zweck
im gemeinsamen Interesse am vollständigsten durch den Anschluß der gedachten
bandestheile an den Zollverein, welchem das sie begrenzende Preußische Gebiet
angehört, erreicht werden kann, wollen

1. Seine Majestät der König von Hannover die Grafschaft Hohnstein
und das Amt Elbingerode;

2. Seine Durchlaucht der Herzog von Braunschweig das Fürstenthum

Blankenburg nebst dem Scistsamte Walkenried, serner das Amt Calvörde, den

Braunschweigschen Antheil an dem Dorfe Pabstorf und das Dorf Dessen,

a Can den gedachten Zollverein anschließen, worüber mittelst der in den Anlagen B.
— und C. beigefugten Uebereinkunfte das Nahere festgestellt worden ist.

Aus gleichen Rücksichten auf die Lage und die Verkehrsverhaltnisse eini-
ger Preußischen Landestheile und zur Beförderung der vorbemerkeen Anschlüsse
wollen

3. Seine Majestat der König von Preußen

a) mit nachbenannten, von der Zollgränze des Follvereins ausgeschlossenen

Gebietstheilen:
den Dörfern Wolfsburg, Hehlingen und Heßlingen,
dem Preußischen Antheile des am rechten Weserufer belegenen Dorfes

rille
MNo. 8 3f2 den
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den am linken Weserufer von Schlüsselburg bis zur Glasfabrik Gern-

heim gelegenen Crtschaften;

b) mit folgenden, bisher innerhalb der Zollgrenze befindlichen Gebieks-
theilen:

dem Dorse Roclum,
dem Dorfe Würgassen,
dem nördlich von der Lemförder Chaussee liegenden Theile des Dor-

ses Reiningen,
dem rechts der Weser und der Aue belegenen Theile des Kreises

v. Minden, nach naherem Inhalte der in der Anlage D. beige-
Schease sügten Uebereinkunst,

dem zwischen Hannover, Oldenburg und Braunschweig bestehenden Steuerver-
eine beitreten.

Artikel 3.

Zur ferneren Erleichterung des gegenseitigen rechtlichen und gesetzmaßigen
Verkehrs haben die hohen kontrahirenden Theile Sich über besondere dem
Meß= und Marktverkehre förderliche Anordnungen über Modifkationen der von

gewissen Erzeugnissen des einen Vereins bei deren unmittelbarer Einfuhr in das

Gebiet des anderen Vereins zu entrichtenden Abgaben, imgleichen der auf ge-

wissen Straßen zu erhebenden Durchgangsabgaben, nicht minder über andere

den gegenseitigen Verkehr betreffende Gegenstände, mittelst derjenigen besonderen
F. Uebereinkunft geeinigt, welche dem gegenwärtigen Vertrage unter Lit. E. bei-

gefügt ist.
Artikel 4.

Da es in Rücksicht auf die unmittelbare Angrenzung des bisher aus dem

Steuerverbande Hannovers, Oldenburgs und Braunschweigs ausgeschlossen ge-
bliebenen Hannoverschen Oberamts Münden an das Gebiet des Zoll= und Han-

delsvereins im beiderseitigen Interesse liegt, daß die Bestimmungen des gegen-

wärtigen Dertrages auch auf diesen Landestheil in Anwendung kommen, so wird
gleichzeitig mit der Ausführung des Vertrages die Stadt und das Oberame

Münden mit Einschluß des Dorses Oberode, dem gedachten Steuerverbande
einverleibt werden.

Artikel 5.

Die Dauer des gegenwärtigen Vertrages und der demselben unter A.

bis E. angeschlossenen Uebereinkünfte, welche sämmtlich mit dem 1. Januar 1838.

zur Ausführung gebracht werden sollen, wird vorldufig bis zum 31. Dezem-
ber
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ber 1841. festgesetzt, und soll, wenn nicht spätestens ein Jahr vor dem Ablaufe die-

ses Zeitraumes von der einen oder anderen Seite eine Aufkündigung erfolgen

sollte, als noch auf 6 Jahre, und so fort von 6 zu 6 Jahren, als verlängert
angesehen werden. «

Artikel 6.

Gegenwärtiger Vertrag soll alsbald sämmtlichen betheiligten Regierungen
zur Ratifkkation vorgelegt, und sollen die Ratifikations-Urkunden desselben mit

mröglichster Beschleunigung, spätestens aber bis zum 1. Dezember dieses Jahres,
zu Hannover ausgewechselt werden.

Urkundlich ist vorstehender Vertrag von den Bevollmächtigten unterzeich-
net und besiegelt worden.

So geschehen Hannover, am ersten November Eintausend achthundere
sieben und dreißig.

Carl Wilhelm Ernst Freiherr v. Ca= Georg Friedrich Freiherr v. Falcke.
nitz und Dallwitz.

(L. S.) (L. S.)

Eduard Wilhelm Engelmann. Ernst Friedrich Georg Hüpeden.
(L. S.) (L. S.)

Gerhard Friedr. August Jansen.
(L. S.)

August Philipp Christian Theo-
dor v. Amsberg.

(L. 8.)

o. 18#—„8## A.
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A.

(No. 1843.) Uebereinkunft zwischen Preußen, Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Kur-

hessen, dem Großherzogthume Hessen, den zum Thüringischen Zoll= und

Handelsvereine verbundenen Staaten, Nassau und der freien Stadt Frank-

furt einerseits, und Hannover, Oldenburg und Braunschweig andererseits,
wegen Unterdrückung des Schleichhandels. Vom 1. November 1837.

Artikel 1.

D. kontrahirenden Regierungen verpflichten sich gegenseitig, auf die Verhin-

berung und Unterdrückung des Schleichhandels durch alle angemessene, ihrer

Verfassung entsprechende Maaßregeln gemeinschaftlich hinzuwirken.

Artikel 2.

Es sollen auf ihren Gebieten Vereinigungen von Schleichhändlern, im-
gleichen solche Waaren-Niederlagen oder sonstige Anstalten nicht geduldet wer-

den, welche den Verdacht begründen, dab sie zum Zwecke haben, Waaren, die
in den andern kontrahirenden Staaten verboten, oder beim Eingange in diesel-

ben mit einer Abgabe belegt sind, dorthin einzuschwärzen.

Artikel 3.

Die betreffenden Behörden, Beamten oder Angestellten (Bediensteren)
der kontrahirenden Staaten sollen sich gegenseitig den verlangten Beistand in

allen gesetzlichen Mgaßregeln bereitwillig leisten, welche zur Verhütung, Enrdeckung
oder Bestrafung der Zoll= (Steuer-) Kontraventionen dienlich sind, die gegen
irgend einen der kontrahirenden Staaten unternommen oder begangen worden.

Unter Zoll= (Steuer-) Kontravemionen werden hier und in allen folgen-

den Artikeln dieser Uebereinkunft nicht nur die Umgehungen der in den betheilig-

ten Staaten beslehenden Eingangs-, Durchgangs= und Ausgangs-Abgaben, son-
dern auch die Uebertretungen der von den einzelnen Regierungen erlassenen Ein-

fuhr= und Ausfuhrverbote, nicht minder der Verbote solcher Gegenstande, deren

ausschließlichen Debit diese Regierungen sich vorbehalten haben, und endlich die-
senigen Kontraventionen begriffen, durch welche die Abgaben beeinträchtigt wer-
den, die nach der besondern Verfassung einzelner der kontrahirenden Staaten

für den Uebergang von Waaren aus einem der zu demselben Zoll= (Steuer-)

Vereine gehörenden Staaten in einen anderen angeordnet sind.
Artikel
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Artikel 4.

Die Behorden, Beamten oder Angestellten (Bebiensteten) der indirekten
Steuet- oder Zollverwaltung der kontrahirenden Staaten, fo wie die sonstigen

(Angestellten, welche zur Aufrechthaltung der Zoll= (Steuer-) Gesetze verpflichtet
sind, haben auch ohne besondere Aufsorderung die Verbindlichkeit, alle gesetzliche
Mittel anzuwenden, welche zur Verhütung, Entdeckung oder Bestrafung der

gegen irgend einen der gedachten Staaten beabsschtigten oder ausgeführten Zoll-

(Steuer-) Kontraventionen dienen können, und die betreffenden Behörden dieses
Staats von demjenigen inKenntniß zu setzen, was sie in dieser Beziehung in
Erfahrung bringen.

Artikel 5.

Den zur Wahrnehmung des Zoll= (Steuer,) Interesses angesetzten oder

verpflichteren Beamten und Angestellten (Bediensteten) der Staaten des einen
der kontrahirenden Theile soll es gestaktet sepn, bei Verfolgung der Spuren be-

gangener Kontraventionen sich auf das angrenzende Gebiet der, zu dem anderen

kontrahirenden Theile gehsrigen Staaten zu dem Zwecke zu begeben, um den

dortigen betreffenden Behörden Mittheilung von solchen Kontraventionen zu ma-

chen, worauf diese Behörden, in Gemähheit der in den Artikeln3.und4.ge-
genseitig übernommenen Verpflichtung, alle gesetzlichen Mittel anzuwenden haben,
welche zur Feststellung der Kontravention Behufs deren Bestrafung führen könn-

ten, gleich als wenn es sich um eine gegen die eigene Zoll= (Steuer-) Gesetzge-

bung verübte Kontravention handelte.

 üArtikel 6.
EineAuslieferung der Kontravenienten tritt in dem gale nicht ein, wenn

sie Unterthanen desjenigen Staates, in dessen Gebiete sie angehalten worden,
oder eines mit diesem im Zoll= (Sceuer-) Verbande stehenden Staates sind.

Im anderen Falle sind die Kontravenienten demjenigen Staate, auf des-
sen Gebiete die Kontravention verübt worden ist, auf dessen Regquisttion oder,
nach Ermessen, auch ohne eine solche, zur Untersuchung und Bestrafung auszu-

liefern.

Artikel 7.

Die kontrahirenden Staaten verpflichten sich, ihre Unterthanen und die
in ihrem Gebiete sich aufhaltenden Fremden, Letztere, wenn deren Auslieserung
nicht nach Artikel 6. erfolgt ist, wegen der auf dem Gebiete eines anderen der

kontrahirenden Staaten begangenen Kontraventionen oder ihrer Theilnahme an

elbigen, auf die von diesem Staate ergehende Requisition eben so zur Untersu-
(a. 1843.) chung
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chung zu ziehen, als ob die Kontravention auf eigenem Gebiete und gegen die

eigene Gesetzgebung begangen ware.
Die Uebertretungen von Zoll= (Steuer-) Gesetzen eines jeden der pacis-

zirenden Seagaren werden nach eben den Strafgesetzen geahndet, welche in dem

Staate, in welchem die Untersuchung und Bestrafung eintritt, hinsichtlich glei-

cher Vergehen gegen die eigenen Zoll= (Steuer-) Gesetze vorgeschrieben find.
Auch kommen in Hinsicht der, mit den Kontraventionen konkurrirenden

gemeinen Berbrechen oder Vergehen, alle diesenigen kriminalrechtlichen Bestim-
mungen zur Anwendung, welche in Beziehung auf die von Inländern im Aus-

lande begangenen Verbrechen oder Vergehen in jedem Staate gelten.

Artikel 8.

In den nach Artikel 7. einzuleitenden Untersuchungen soll in Bezug auf
die Feststellung des Thatbestandes den amtlichen Angaben der Behörden, Beam-
ten oder Angestellten (Bediensteten) desjenigen Staates, auf dessen Gebiete die
Kontravention begangen worden ist, dieselbe Beweiskrast beigemessen werden,
welche den amtlichen Angaben der inländischen Behörden, Beamten oder Ange-

stellten für Falle gleicher Art in den Landesgesetzen beigelegt ist.

So geschehen Hannover, am ersten November Eintausend achthundert
sieben und dreißig.

Carl Wilhelm Ernst Freiherr v. Ca= Georg Friedrich Freiherr v. Falcke.
nitz und Dallwisz.

Eduard Wilhelm Engelmann. Ernst Friedrich Georg Hüpeden.

Gerhard Friedr. August Jansen.

August Pbilipp Christian Theo-
dor v. Amsberg.
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B.

(No. 1844.) Uebereinkunft zwischen Preußen, Bayern, Sachsen, Würctemberg, Baden, Kur-
hessen, dem Großherzogthume Hessen, den zu dem Thüringischen Zoll= und

Handelsvereine gehörigen Staaten, dem Herzogthume Nassau und der freien

Stadt Frankfurt einerseits, und Hannover andererseits, wegen des An-

schlusses der Grasfschaft Hohnstein und des Amtes Elbingerode an das

Zollsystem Preußens und der übrigen Staaten des Zollvereins. Vom 1. No-

vember 1837.

Artikel 1.

So Mojestät der König von Hannover kreten mit Ihrer Grasschaft Hohn-

stein und dem Amte Elbingerode, unbeschadet Ihrer Landesherrlichen Hoheitsrechte,
dem Zollsysteme des Königsreichs Preußen, und damit dem Zollsysteme der

übrigen Staaten des Zollvereins bei.

Artikel 2.

In Folge dieses Beitritts werden Seine Masjestät der König von Han-
nover, mit Aufhebung der gegenwärtig in den gedachten Landeskheilen über Ein-

gangs-, Ausgangs= und Durchgangs-Abgaben und deren Verwaltung bestehenden

Gesetze und Einrichtungen, daselbst die Verwaltung der Eingangs-, Ausgangs-
und Durchgangs-Abgaben in Uebereinstimmung mit den derzeit bestehenden des-

fallsigen Königlich Preußischen Gesetzen, Tarifen, Verordnungen und sonstigen admi-
nistrativen Bestimmungen eintreten, und zu diesem Zwecke die erforderlichen Ge-

setze, Tarife und Verordnungen publiziren, sonsiige Verfügungen aber, nach de-
nen die Unterthanen oder Steuerpflichtigen sich zu richten haben, durch die oberste

Steuerbehörde zu Hannover zur öffemlichen Kenntniß bringen lassen.

Artikel 3.

Etwaige Abänderungen der im vorstehenden Artikel gedachten, in Preu-
Ken bestehenden gesetzlichen Bestimmungen, welche der Uebereinstimmung wegen
auch in den fraglichen Hannoverschen Landestheilen zur Ausführung kommen
müßten, bedürfen der Zustimmung der Königlich Hannoverschen Regierung.

Diese Zustimmung wird nicht verweigert werden, wenn solche Abänderun=

gen in den Königlich Preußbischen Staaten allgemein getroffen werden.

Artikel 4.

Mit der Ausführung der gegenwärtigen Uebereinkunft hören alle Ein-

gangs-, Ausgangs= und Durchgangs-Abgaben an den Grenzen zwischen Preu-
[o. 1844.) Jahrgang 1877. Gg ßen
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ßen und den in Rede stehenden Königlich Hannoverschen Landestheilen auf, und
es können alle Gegenstände des freien Verkehrs aus letzteren srei und unbe-
schwert in die Preußischen und in die mit Preußen im Zollvereine befindlichen

Staaten, und umgekehrt aus diesen in jene eingeführt werden, mit alleinigem
PVorbehalte:

-a) der zu den Staatsmonopolien gehörenden Gegenstände (Salz und
Spielkarten, imgleichen der Kalender, nach Maabgabe der Art. 5. u. 6.);

b) der im Innern des Zollvereins, — nach den auch für die fraglichen

Königlich Hannoverschen Landestheile in Anwendung kommenden Ver-
einbarungen, — einer Ausgleichungsabgabe unterworfenen Exzeugnisse;

IP)solcher Gegenstände, welche ohne Eingriff in die von einem der kon-
trahirenden Staaten ertheilten Erfindungsprivilegien (Patente) nicht

nachgemacht oder eingeführt werden können, und daher für die Dauer

der Privilegien (Patente) von der Einfuhr in den Staat, welcher
dieselben ertheilt hat, ausgeschlossen bleiben müssen.

Artikel 5.

I1. In Betreff des Salzes treten Seine Majestat der König von Han-

noverfür die dem Zollvereine anguschließenden Gebietstheile den zwischen dessen
Mitgliedern bestchenden Verabredungen in folgender Art bei:

a) Die Einfuhr des Salzes und aller Gegenstände, aus welchen Kochsalz
ausgeschieden zu werden pflegt, aus fremden, nicht zum Vereine gehs-
renden Ländern in die Vereinsstaaten ist verboten, in so weit dieselbe
nicht für eigene Rechnung eine der vereinten Regierungen und zum

unmittelbaren Verkaufe in deren Salzämtern, Faktoreien oder Nieder-
lagen geschieht;

b) Die Durchfuhr des Salzes und der vorbejeichneten Gegenstände aus dem

zum Pereine nicht gehörigen Ländern in andere solche Länder soll nur

mit Genehmigung der Pereinsstaaten, deren Gebiet bei der Durch-

fahr berühre wird, und unter den Vorsichtsmaaßregeln Statt finden, welche
von selbigen für nothwendig erachtet werden.

P) Die Ausfuhr des Salzes in fremde, nicht zum Vereine gehörige Staa-
ten ist frei.

d) Was den Salhzhandel innerhalb der Dereinsstaaten betrifft, so ist die
Einfuhr des Salzes von einem in dem anderen nur in dem Falle er-

laubt, wenn zwischen den Landesregierungen besondere Verträge des-

halb bestehen.
e) Wenn eine Regierung von der anderen innerhalb des Gesammcvereins

aus
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aus Staats- oder Privatsalinen Salz beziehen will, so mussen die
Sendungen mit Passen von offentlichen Behorden begleitet werden.

H Wenn ein Vereinsstaat durch das Gebiet eines anderen aus dem Aus-

lande oder aus einem dritten Vereinsstaate seinen Salzbedarf beziehen,

oder durch einen solchen sein Salz in fremde, nicht zum Vereine ge-

hörige Länder versenden lassen will, so soll diesen Sendungen kein Hin-
derniß in den Weggelegtwerden; jedoch werden, in so fern dieses
nicht schon durch frühere Vertrage bestimmt ist, durch vorgängige Ueber-
einkunft der betheiligten Staaten die Straßen für den Transport und
die erforderlichen Sicherheitsmaaßregeln zur Verhinderung der Ein-

schwärzung verabredet werden.

2. Rückschtlich der Verschiedenheit zwischen den Salzpreisen in den frag-
lichen Königlich Hannoverschen Landestheilen und in den angrenzenden Königlich
Preußischen Landen und der daraus für letztere hervorgehenden Gefahr der Salz-

Einschwärzung, werden die hiebei speziell betheiligten beiden Regierungen sich
über Maaßregeln vereinigen, welche diese Gefahr msglichst beseitigen, ohne dem
freien Verkehr mit anderen Gegenständen zu belstigen.

Artikel 6.

, Hinsichtlich der Einfuhr von Spielkarten und Kalendernbehalt es in

sammtlichen zu dem Zollvereine gehorigen Staaten und Gebietstheilen bei den

bestehenden Verbots- oder Beschrankungsgesetzen und Debitseintichtungen sein
Bewenden.

Artikel 7.

1. Die Verbrauchsabgaben, welche in der Grasschaft Hohnstein und
dem Amte Elbingerode für Rechnung der Königlich Hannoverschen Staatsregie-
rung erhoben werden, oder künftig noch eingeführt werden möchten, bleiben zwar,

wie in sämmtlichen Vereinsstaaten, der einseitigen Bestimmung der Regierung,
so wie dem privativen Genusse derselben vorbehalten, jedoch werden dabei in

Uebereinstimmung mit den zwischen sämmtlichen, zum Zollvereine gehsrigen Staa-

ten eingegangenen Verabredungen, folgende Grundsätze auch Königlich Hanno=
verscher Seits beobachtet werden.

a) Von allen ausländischen Gegenständen, für welche die tarifmäßige
Eingangsabgabe entrichtet ist, darf keine weitere Verbrauchs= noch
sonstige Abgabe erhoben werden, vorbehdltlich jedoch derjenigen inne-
fren Steuern, welche in einem Vereinsstaate auf die weitere Verar=

beitung oder auf anderweite Bereitungen aus solchen, sowohl sremden
MNo. 1844) Gg2 als
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als inländischen oder vereinsländischen gleichartigen Gegenständen all-
gemein gelegt sind.

b) In allen Ländern, in welchen von vereinsländischem Taback, Trauben-
most und Wein eine Ausgleichungsabgabe zur Erhebung komme, soll.
von diesen Erzeugnissen in keinem Falle eine weitere Abgabe beibehal-
ten oder eingeführt werden.

D Das gleichartige Erzeugniß eines anderen Pereinsstaates darf unter
keinem Vorwande höher als das inländische belastet werden.

2. Dieselben Grundsätze finden auch bei den Zuschlagsabgaben und Oktrois
Statt, welche für Rechnung einzelner Gemeinden erhoben werden, und deren ein-

seitige Bewilligung ebenfalls der Königlich Hannoverschen Regierung vorbehalten
bleibt.

Artikel 8.

Von den Unterthanen in der Grafschast Hohnstein und dem Amte El-

bingerode, welche in den Gebieten der zollvereinten Staaten Handel und Ge-

werbe treiben oder Arbeit suchen, soll von dem Zeitpunkte ab, mit welchem die

gegenwärtige Uebereinkunft in Krast treten wird, keine Abgabe entrichtet wer-

den, welcher nicht gleichmäßig die in demselben Gewerbsverhältnisse stehenden
eigenen Unterkhanen dieser Staaten unterworfen sind.

Dezsgleichen sollen Fabrikanten und Gewerbtreibende aus jenen Landes-

theilen, welche bloß für das von ihnen betriebene Geschäft Ankdufe machen,
oder Reisende aus selbigen, welche nicht Waaren selbst, sondern nur Muster

derselben bei sich führen, um Bestellungen zu suchen, wenn sie die Berechtigung

zu diesem Gewerbsbetriebe in ihrem Wohnorte gesetzlich erworben haben, oder
im Dienste solcher dortigen Gewerbstreibenden oder Kaufleute stehen, in den

anderen Staaten des Zollvereins keine weitere Abgabe hiefür zu emrrichten ver-

pflichtet seyn.
Auch sollen bei dem Besuche der Messen und Märkte zur Ausübung

des Handels und zum Absatze eigener Erzeugnisse oder Fabrikate, die Untertha-
nen aus den mehrerwähnten Landestheilen in jedem Vereinsstaate den eigenen

Unterthanen gleich behandelt werden.
Auf ganz gleiche Weise soll es mit den Unterthanen aus sämmolichen

zum Jollvereine gehörigen Staaten in den vorerwähnten Fällen bei ihrem Ver-
kehr in den gedachten Landestheilen Königlich Hannoverscher Seits gehalten werden.

Artikel 9. "

Die den, im Art. 2. erwähnten Gesetzen und Verordnungen entsprechende
Eimichtung der Verwaltung in der Grafsschaft Hohnstein und dem Amte Elbin-

gerode,
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gerode, insbesondere die Bildung des Grenzbezirks in letzterem, und die Bestim-
mung, Errichtung und amtliche Befugniß der zur Erhebung und Abfertigung er-

forderlichen Dienststellen, sollen in gegenseitigem Einvernehmen mit Hulfe der
von beiden Seiten zu diesem Behuf zu ernennenden Kommissarien angeord-
net werden.

Seine Majestat der Konig von Hannover wollen die gedachte Verwal-

tung dem Verwaltungsbezirke der Koniglich Preußischen Provinzial-Steuer-
Direktion zu Magdeburg zutheilen.

Bei der Bildung des Grenzbezirks und der Bestimmung der Binnen-

linie im Amte Elbingerode wird darauf gesehen werden, den Verkehr so wenig,
als die bestehenden Vorschriften und der gemeinsame Zweck dies irgend gestat-
ten, zu erschweren.

Die Zollstraßen sollen mit Tafeln bezeichnet, und der Zug der Binnen-
linie soll offentlich bekannt gemacht werden.

Die zu errichtenden Hebe- und Abfertigungsstellen sollen als gemeinschaft-

liche angesehen werden.

Artikel 10.

Seine Majestat der Konig von Hannover werden fur die ordnungsma-

ßige Besetzung der in der Grafschaft Hohnstein und dem Amte Elbingerode zu

errichtenden gemeinschaftlichen Hebe- und Abfertigungsstellen, so wie der da-

selbst erforderlichen Aufsichtobeamten-Stellen nach Maaßgabe der deshalb getrof-
senen ndheren Uebereinkunft Sorge tragen.

Die in Folge dessen in den gedachten Landestheilen fungirenden Beam-
ten werden von der Königlich Hannoverschen Regierung für beide Landesherren

in Eid und Pflicht genommen, und mit Legitimationen zur Ausübung des Dien-

stes versehen werden.

Artikel 11.

In Beziehung auf ihre Dienstobliegenheiten, namentlich auch in Absicht
der Dienstdisziplin, sollen die in der Grafschaft Hohnstein und dem Amte El-

bingerode angestellten Zoll- und Steuerbeamten ausschließlich der Königlich Preu-

ßischen Regierung untergeordnet seyn.

Artikel 12.

Der Königlich Hannoverschen Regierung bleibt es vorbehalten, die für den

olldienst angestelteen Beamten in der Grafschaft Hohnstein und dem Amte
Go. 1844.) in-
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bingerode, so weit es ohne Beeintrachtigung ihrer eigentlichen Dienstobliegen-
heiten geschehen kann, auch mit der Kontrolle der Hannoverschen direkten, der

Stempel- und Salzsteuern, auch der Chaussee- und Wegegelderzubeauftragen.

Artikel 13.

Die Schilder vor den Lokalen der Hebe- und Abfertigungsstellen in der

Grafschaft Hohnstein und dem Amte Elbingerode sollen das Koniglich Hanno-

versche Hoheitszeichen, die einfache Inschrift „Zollamt“ oder „Steueramt“ er-
halten, und gleich den Zolltafeln, Schlagbaumen 2c. mit den Hannoverschen Lan-

desfarben versehen werden.
Die bei den Abfertigungen anzuwendenden Stempel und Siegel solen

ebenfalls nur das Hoheitszeichen desjenigen Landes führen, in welchem das ab-

fertigende Amt belegen ist.

« Artikel 14.

Die Koniglich Hannoversche Regierung ist berechtigt, zu demjenigen Ko-
niglich Preußischen Haupt-Zoll= oder Haupt-Steueramte, dessen Bezirke die
Grasschaft Hohnstein und das Amt Elbingerode werden überwiesen werden, einen

Komerolleur abzuordnen, welcher bei demselben von allen Geschäften und Verfü-

Hungen, die das gemeinschaftliche Abgabensystem betreffen, Kenncniß zu nehmen,

desfallsigen Besprechungen beizuwohnen, und dabei insbesondere dasjenige zu be-
achten hat, was auf jene Gebietstheile sich bezieht.

Auch bleibe es derselben überlassen, zeitweise einen Beamten an das ge-

dachte Haupt-Zoll= oder Haupt-Steueramt abzuordnen, um von der Art der

Verwaliung und deren Resultaten Kenneniß zu nehmen.

Artikel 15.

Die Untersuchung und Bestrafung der in der Grasschaft Hohnstein und
dem Amte Elbingerode begangenen Zollvergehen erfolgt von den Hanno-

verschen Gerichten zwar nach Maaßgabe des daselbst zu publizirenden Zollstrasge-
setzes, jedoch nach den eben daselbst für das Verfahren jetzt schon bestehenden
Normen und Kompetenzbestimmungen.

Artikel 16.

Die von diesen Gerichten verhängten Geldstrafen und konfiszirten Gegen-
stände fallen, nach Abzug der in Uebereinstimmung mit den deöhalb in Preußen

bestehenden Bestimmungen zu berechnenden Demmziantenantheile, dem Königlich
Hannoverschen Fiskus zu.

Areikel



— 167 —

Artikel 17.

Die Ausübung des Begnadigungs= und Strafverwandlungsrechts über

die wegen verschuldeter Zollvergehen von Hannoverschen Gerichten verurtheilten

Personen bleibt Seiner Majesict dem Könige von Hannover vorbehalten.

Artikel 18.

In Folge der gegenwärtigen Uebereinkunft wird zwischen Preußen und
Hannover, in Beziehung auf die Grasschaft Hohnstein und das Amt Elbinge-
rode eine Gemeinschaft der Einkünfte an Eingangs-, Ausgangs= und Durch-

gangsabgaben Statt finden, und der Ertrag dieser Einkünfte nach dem Verhalt-
nisse der Bevölkerung getheilt werden.

Artikel 19.

Da die im Königreiche Hannover derzeit bestehenden Eingangsabgaben
wesentlich niedriger sind, als die Eingangszölle des Königreichs Preußen und

der mit demselben im Zollvereine befindlichen Staaten, so verpflichtet sich die
Königlich Hannoversche Regierung, vor Herstellung des freien Verkehrs zwischen
der Grasschaft Hohnstein nebst dem Amte Elbingerode und dem Gebiete des

Follvereins, diesenigen Maaßregeln zu ergreifen, welche erforderlich sind, damit
nicht die Zolleinkünfte des Vereins durch die Einführung oder Anhdufung ge-

ringer verzollter Waarenvorräthe beeinträchtigt werden.

So geschehen Hannover, am ersten November Eintausend achthundert
sieben und dreißig.

Carl Wilhelm Ernst Freiherr v. Ca-GeorgFriedrich Freiherr v. Falcke.
nitz und Dallwitz.

Eduard Wilhelm Engelmann. Ernst Friedrich Georg Hüpeden.

No. 181—18/9) C.
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C.

(No. 1845.) Uebereinkunft zwischen Preußen, Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Kur-
hessen, dem Großherzogthume Hessen, den zu dem Thüringischen Zoll= und

Handelsvereine gehörigen Staaten, dem Herzogthume Nassau und der freien

Stadt Frankfurt einerseits, und Braunschweig andererseits, wegen des

Anschlusses des Fürstenthums Blankenburg nebst dem Stiftsamee Walken-

ried, serner des Amtes Calvörde, des Braunschweigschen Aneheiles des

Dorfes Pabstorf und des Dorfes Hessen an das Zollsystem Preußens und

der übrigen Staaten des Zollvereins. Vom 1. November 1837.

Artikel 1.

Son Durchlaucht der Herzog von Braunschweig treten mit Ihrem Fürsten-

thume Blankenburg und Ihrem Stiftsamte Walkenried, auch mit Ihrem Amte
Calvörde, Ihrem Antheile des Dorfes Pabstorf und dem Dorse Hessen, unbe-

schadet Ihrer Landesherrlichen Hoheitsrechte, dem Zollspsteme des Königreichs
Preußen und damit dem Zollspsteme der übrigen Sctaaten der Zollvereins bei.

Artikel 2.

In Folge dieses Beitritts werden Seine Durchlaucht der Herzog von
Braunschweig mit Aufhebung der gegenwärtig in den gedachten Landescheilen

über Eingangs-, Ausgangs= und Durchgangs-Abgaben und deren Verwaltung

bestehenden Gesetze und Einrichtungen, daselbst die Verwaltung der Eingangs-,
Ausgangs= und Durchgangs-Abgaben in Uebereinstimmung mit den derzeit be-

stchenden desfallsigen Königlich Prcußischen Gesetzen, Tarifsen, Verordnungen
und sonstigen administrativen Bestimmungen eintreten, und zu diesem Zwecke die

erforderlichen Gesetze, Tarife und Verordnungen publiziren, sonstige Verfügun-
gen aber, nach denen die Unterkhanen oder Steuerpflichtigen sich zu richten haben,

durch die oberste Steuerbehörde zu Braunschweig zur öffentlichen Kenneniß brin-
gen lassen.

Artikel 3.

Etwaige Abänderungen der im vorstehenden Artikel gedachten, in Preußen

bestehenden gesetzlichen Bestimmungen, welche der Uebereinstimmung wegen auch
in den fraglichen Braunschweigschen Landestheilen zur Ausführung kommen müß-

ten, bedürsen der Zustimmung der Herzoglich Braunschweigschen Regierung.
Diese Zustimmung wird nicht verweigert werden, wenn solche Abänderungen in

den Königlich Preußischen Staaten allgemein getroffen werden. Artit
rtikel
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Artikel 4.

Mit der Ausfuhrung der gegenwartigen Uebereinkunft horen die Eingangs-,
Ausgangs- und Durchgangs-Abgaben an den Grenzen zwischen Preußen und
den in Rede stehenden Herzoglich Braunschweigschen Landestheilen auf, und es
können alle Gegenstände des freien Verkehrs aus letzteren srei und unbeschwert
in die Preußischen und die mit Preußen im Zollvereine befindlichen Staaten,
und umgekehrt aus diesen in jene, eingeführt werden, mit alleinigem Vorbehalte:

a) der zu den Scaatsmonopolien gehörenden Gegenstände (Salz und

b)

2

1

Spielkarten, imgleichen der Kalender nach Maaßgabe der Art. 5 und 6);

der im Innern des Zollvereins — nach den auch fur die fraglichen

Herzoglich Braunschweigschen Landestheile in Anwendung kommen-
den Vereinbarungen — einer Ausgleichungsabgabe unterworfenen Er-

zeugnisse;
solcher Gegenstände, welche ohne Eingriff in die von einem der kon-

trahirenden Staaten ertheilten Erfindungsprivilegien (Patente) nicht
nachgemacht oder eingeführt werden können, und daher für die Dauer

der Privilegien (Patente) von der Einfuhr in den Scaat, welcher die-

selben ertheilt hat, ausgeschlossen bleiben müssen.

Artikel 5.

 I. In Betreff des Salzes treten Seine Durchlaucht der Herzog von
Braunschweig für die dem Zollvereine anzuschließenden Gebietstheile den zwischen
dessen Mitgliedern bestehenden Verabredungen in folgender Art bei:

2)

b)

*

4

die Einfuhr des Salzes und aller Gegenstände, aus welchen Kochsalz

ausgeschieden zu werden pflegt, aus fremden, nicht zum Vereine gehs-

renden Ländern in die Vereinsstaaten, ist verboten, in soweit dieselbe
nicht für eigene Rechnung einer der vereinten Regierungen und zum

unmittelbaren Verkaufe in deren Salzameern, Faktoreien oder Nieder-

lagen geschieht.

Die Durchfuhr des Salzes und der vorbezeichneten Gegenstände aus
den zum ereine nicht gehsrigen Ländern in andere solche Länder soll
nur mit Genehmigung der Vereinsstaaten, deren Gebiet bei der Durch-

fahr berührt wird, und unter den Vorsichtsmaaßregeln Statt finden, welche
von selbigen für nothwendig erachtet werden.

Die r- des Salzes in sremde, nicht zum Vereine gehörige Stag-
ten ist frei.

VWas den Salhzhandel innerhalb der Pereinsstaaten betrifft, so ist die
Einfuhr des Salzes von einem in den anderen nur in dem Falle er-

(No. 1845) Jahrgang 1817. Hh laubt,
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laubt, wenn zwischen den Landesregierungen besondere Vertrage des-
halb bestehen. »

c)WenneineRegierungvonveranvereninnerhaibdeeGesammtvev
eins aus Staats- oder Privatsalinen Salz beziehen will, so mussen die
Sendungen mit Passen von offentlichen Behorden begleitet werden.

1WWenn ein Vereinsstaat durch das Gebiet eines anderen aus dem Aus-

lande oder aus einem dritten Vereinsstaate seinen Salzbedarf beziehen,
oder durch einen solchen sein Salz in fremde, nicht zum Vereine ge-

horige Lander versenden lassen will, so soll diesen Sendungen kein Hin-
derniß in den Weg gelegt werden; jedoch werden, in sofern dieses nicht
schon durch fruhere Vertrage bestimmt ist, durch vorgangige Ueberein-
kunfe der betheiligten Staaten die Straßen für den Transport, und

die erforderlichen Sicherheitsmaaßregeln zur Verhinderung der Ein-

schwärzung verabredet werden.

2. Rücksichtlich der Verschiedenheit zwischen den Salzpreisen in den

fraglichen Herzoglich Braunschweigschen Landestheilen und in den angrenzenden
Königlich Preußischen Landen und der daraus für letztere hervorgehenden Gefahr

der Salzcinschwärzung, werden die hiebei speziell betheiligten beiden Regierungen

sich über Maaßregeln vereinigen, welche diese Gefahr möglichst beseitigen, ohne
den freien Verkehr mit anderen Gegenständen zu belastigen.

Artikel 6.

Hinsichtlich der Einfuhr von Spielkarten und Kalendern behält es in

sämmtlichen zu dem Zollvereine gehörigen Staaten und Gebietstheilen bei den

bestechenden Verbots= oder Beschränkungsgesetzen und Debitseinrichtungen sein
Bewenden.

·"·" Artikel 7.

1. Die Perbrauchsabgaben, welche in dem Fürstenthume Blankenburg
und den übrigen im Artikel 1. benannten Herzoglichen Gebietstheilen für Rech-
nung der Herzoglichen Staatsregierung erhoben werden, oder küpftig noch ein-
geführt werden möchten, bleiben zwar, wie in sämmtlichen Vereinsstaaten, der

einleitigen Bestimmung der Regierung, so wie dem privativen Genusse derselben
vorbehalten; jedoch werden dabei in Uebereinstimmung mit den zwischen sämmt,

lichen zum Zollvereine gehsrigen Staaten eingegangenen Verabredungen, folgende
Grundsätze auch Herzoglich Braunschweigscher Seits beobachtet werden:

K)on allen ausländischen Gegenstanden, für welche dir tarifmäßige Ein-
hangsabgabe emrrichtet ist, darf keine weitere Verbrauchs= noch sonstige
Abgabe erhoben werden, vorbehdltlich jedoch derjenigen inneren Steuern,

welche
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welche in einem Vereinsstaate auf die weitere Verarbeitung oder auf

anderweite Bereitungen aus solchen, sowohl fremden, als inlandischen
 doder vereinslandischen gleichartigen Gegenstanden allgemein gelegt sind.
b) In allen Landern, in welchen von vereinslandischem Taback, Trauben-

most und Wein eine Ausgleichungsabgabe zur Erhebung kommt, soll
von diesen Erzeugnissen in keinem Falle eine weitere Abgabe beibehal-
ten oder eingeführt werden.

c) Das gleichartige Erzeugniß eines anderen ereinsstaates darf unter
keinem Vorwande höher als das inldndische belastet werden.

2. Dieselben Grundsätze finden auch bei den guschlagsabgaben und Ok-
trois statt, welche für Rechnung einzelner Gemeinden erhoben werden, und deren

einseitige Bewilligung ebenfalls der Herzoglich Braunschweigschen Regierung
vorbehalten bleibt.

Artikel 8.

Von den Unterthanen in dem Fürstenthume Blankenburg und den übri-

gen in Rede stehendenden Herzoglichen Gebictstheilen, welche in den Gebieten

der zollvereinten Staaten Handel und Gewerbe treiben oder Arbeit suchen, soll

von dem Zeitpunkte ab, mit welchem die gegenwärtige Uebereinkunft in Kraft
treten wird, keine Abgabe entrichtet werden, welcher nicht gleichmaßig die in
demselben Gewerbsverhältnisse stehenden eigenen Unterthanen dieser Staaten un-
terworsen find.

Desgleichen sollen Fabrikanten und Gewerbtreibende aus jenen Landes-
theilen, welche bloß für das von ihnen betriebene Geschaft Ankdufe machen, oder
Reisende aus selbigen, welche nicht Waaren selbst, sondern nur Muster derselben
bei sich führen, um Bestellungen zu suchen, wenn sie die Berechtigung zu diesem

Gewerbsbetriebe in ihrem Wohnorte gesetzlich erworben haben, oder im Dienste
solcher dortigen Gewerbtreibenden oder Kaufleute stehen, in den anderen Stag-

ten des Zollvereins keine weitere Abgabe hiefür zu entrichten verpflichtet seyn.
Auch sollen bei dem Besuche der Messen und Märkte zur Ausübung des

Handels und zum Absatze eigener Erzeugnisse oder Fabrikate, die Unterthanen
aus den mehrerwähnten Landestheilen in jedem Vereinsstaate den eigenen Unter-

thanen gleich behandelt werden.
Auf ganz gleiche Weise soll es mit den Unterthanen aus sämmtlichen,

zum Zollvereine gehsrigen Staaten in den vorerwähnten Fällen bei ihrem Ver-
kehr in den gedachten Landestheilen Herzoglich Braunschweigscher Seits gehal-
ten werden.

Artikel 9.
Die, den im Artikel 2. erwähnten Gesetzen und Verordnungen entsfore-

chende Einrichtung der Verwaltung in dem Girsenchume Blankenburg und den
o# 140) Hh 2 ubrigen,



ubrigen, dem Zollvereine anzuschließenden Herzoglichen Gebietstheilen, insbeson-
dere die Bildung des Grenzbezirks in selbigen und die Bestimmung, Errichtung

und amtliche Befugniß der zur Erhebung und Abfertigung erfordertichen Dienst-
stellen, sollen in gegenseitigem Einvernehmen, mit Hulfe der von beiden Seiten

zu diesem Behufe zu ernennenden Kommissarien angeordnet werden. Seine

Durchlaucht der Herzog von Braunschweig wollen die gedachte Verwaltung dem

Verwaltungsbezirke der Königlich Preußischen Provinzial-Steuerdirektion zu Mag-
deburg zutheilen.

Bei der Bildung des Grenzbezirks und der Bestimmung der Vinnen,
linie in dem Fürstenthume Blankenburg, dem Stiftsamee Walkenried und dem

Amte Calvörde wird darauf gesehen werden, den Verkehr so wenig, als die

bestehenden Worschristep und der gemeinsame Zweck dies ergend gestatten, zu
erschweren. Die Zollstraßen sollen mit Tafeln bezeichnet, und der Zug der Bin-
nenlinie soll öffentlich bekannt gemacht werden.

Die zu errichtenden Hebe= und Abfertigungsstellen sollen als gemeinschaft-
liche angesehen werden.

Artikel 10.

Seine Durchlaucht der Herzog von Braunschweig werden für die ord-

nungsmaßige Besetzung der in Höchstdero fraglichen Landestheilen zu errichtenden
gemeinschaftlichen Hebe= und Absertigungsstelen, so wie der daselbst erforder-
lichen Aufsichtsbeamtenstellen nach Maabgabe der deshalb getroffenen ndheren
Uebereinkunft Sorge tragen.

Die in Folge dessen in den gedachten Landestheilen fungirenden Beamten
werden von der Herzoglich Braunschweigschen Regierung für beide Landesherren
in Eid und Pflicht genommen, und mit Legitiwationen zur Ausübung des Dien-

stes versehen werden.

Artikel 11.

In Beziehung auf ihre Dienstobliegenheiten, namenklich auch in Absicht
der Dienstdisziplin, sollen die in dem Fürstenthume Blankenburg und den übrigen

mehrgedachten Herzoglichen Landestheilen angestellten Zoll= und Steuerbeamten
ausschließlich der Königlich Preußischen Regierung untergeordnet seyn.

Artikel 12.

Der Herzoglich Braunschweigschen Regierung bleibt es vorbehalken, die
für den Zolldienst angestellten Beamten in den fraglichen Landestheilen, so weie

es ohne Beeinträchtigung ihrer eigentlichen Dienstobliegenheiten geschehen kann,
auch mit der Kontrole der Braunschweigschen direkten, der Stempel- und Salz-

Steuern, auch der Chaussee= und Wegegelder zu beauftragen.
Artikel
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Artikel 13.

Die Schilder vor den Lokalen der Hebe- und Abfertigungsstellen in den

dem Zollvereine anzuschließenden Herzoglich Braunschweigschen Landestheilen sol-
len das Herzoglich Braunschweigsche Hoheitszeichen, die einfache Inschrift „Zoll-
amt“ oder „Steueramt“ erhalten, und gleich den Zolltafeln, Schlagbaumen 2c.

mit den Braunschweigschen Landesfarben versehen werden.

Die bei den Abfertigungen anzuwendenden Stempel und Siegel sollen
ebenfalls nur das Hoheitszeichen desjenigen Landes fuhren, in welchem das ab-

fertigende Amt belegen ist.

Artikel 14.

Die Herzoglich Braunschweigsche Regierung ist berechtigt, zu demjenigen
Königlich Preußischen Hauptzoll- oder Hauptsteueramte, dessen Bezirke die ge-
dachten Landestheile werden überwiesen werden, einen Kontroleur abzuordnen,
welcher bei demselben von allen Geschadsten und Verfügungen, die das gemein-

schaftliche Abgabensystem betreffen, Kenntnitz zu nehmen, desfallsigen Besprechun-
gen beizuwohnen, und dabei insbesondere dasjenige zu beachten hat, was auf
jene Gebietstheile sich bezieht.

Auch bleibt es derselben überlassen, zeieweise einen Beamten an das

Hauptzell= oder Hauptsteueramt abzuordnen, um von der Art der Verwaltung

und deren Resultaten Kenncniß zu nehmen.

Artikel 15.

Die Untersuchung und Bestrafung der in den anguschließenden Herzog=

lichen Landcstheilen begangenen Zollvergehen erfolgt von den Braunschweigschen
Gerichten zwar nach Maaßgabe des daselbst zu publizirenden Zollstrasgesetzes,
sedoch nach den eben daselöst für das Verfahren jetzt schon bestehenden Normen
und Kompetenzbestimmungen.

Artikel 16.

Die von diesen Gerichten verhängten Geldstrafen und konfiszirten Gegen-
stände fallen, nach Abzug der in Uebereinstimmung mit dem deshalb in Preußen
bestehenden Bestimmungen zu berechnenden Denunziantenantheile, dem Hergoglich
Braunschweigschen Fiskus zu.

Artikel 17.

Die Ausübung des Begnadigungs= und Strasperwandlungsrechts über
die wegen verschulderer Zollvergehen von Braunschweigschen Gerichten verur-

theilten Personen bleibt Seiner Durchlaucht dem Herzoge von Braunschweig
vorbehalten.

(No. 1840) Artikel
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Artikel 18.

In Folge der gegenwärkigen Uebereinkunst wird zwischen Preußen und
Braunschweig in Beziehung auf das Fürstenthum Blankenburg nebst dem Stifts-
amte Walkenried, das Amt Calvörde, den Herzoglichen Antheil des Dorfes
Papstorf und das Dorf Hessen eine Gemeinschaft der Einkönfte an Eingangs-,
Ausgangs= und Durchgangsabgaben Statt finden, und der Ertrag dieser Einkünfte
nach dem Werhältnisse der Bevölkerung getheilt werden.

Artikel 19.

Da die im Herzogthume Braunschweig derzeie bestehenden Eingangs-
Abgaben wesentlich niedriger sind, als die Eingangszölle des Königreichs Preußen
und der mit demselben im Zollvereine befindlichen Staaken, so verpflichtet sich

die Herzoglich Braunschweigsche Regierung, vor Herstellung des freien Verkehrs
zwischen den dem Zollvereine anzuschließenden Herzoglichen Gebietstheilen und
dem Gebiete des Zollvereins diejenigen Maaßregeln zu ergreifen, welche erfor-
derlich sind, damit nicht die Zolleinkünfte des Vereins durch die Einführung oder

Anhcdufung geringer verzollter Waarenvorräthe beeinträchtigt werden.

So geschehen Hannover, am ersten November Eintausend achthundert
steben und dreißig.

Carl Wilhelm Ernst Freiherrv. Ca= August Philipp Christian Theo-
nitz und Dallwiz. dor v. Amsberg.

Eduard Wilhelm Engelmann.
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D.

(No. 1846.) Uebereinkunft zwischen Preußen einerseits, und Hannover, Oldenburg und

Braunschweig andererseits, wegen des Anschlusses verschiedener Preußischer

Gebiekstheile an das Seeuersystem Hannovers, Oldenburgs und Braun-

schweigs. Vom 1. November 1837.

Artikel 1.

Se Majestät der König von Preußen treten, unbeschadet Ihrer landesherr-

lichen Hoheitsrechte,
1) mit nachbenannten, von der Jollgrenze des Zollvereins, dessen Mitglied Al-

lerhöchstdieselben sind, ausgeschlossenen Gebietstheilen:
a) den Dörfern Wolfsburg, Hehlingen und Heßlingen,

b) dem Preußischen Antheile des am rechten Weserufer belegenen Dor-
fes Frille,

c) den am linken Weserufer von Schlusselburg bis zur Glasfabril Gern-

heim belegenen, zum Kreise Minden gehorigen Ortschaften, nicht
minder

2) zugleich unter Zustimmung der übrigen Mitglieder des gedachten Zollver=

eins, mit folgenden, bisher innerhalb der Zollgrenze desselben befindlichen

Gebietstheilen:
a) dem Dorse Roclum,

b) dem Dorfse Würgassen,
c) dem nördlich von der Lemförder Chaussee liegenden Theile des Dor-

ses Reiningen,
ch dem reches der Weser und der Aue belegenen Theile des Kreises

Minden, welcher von dem Einftusse der Aue in die Weser an, durch

die Weser, demnächst von der Gegend bei Leese ab durch die Ksönig-

lich Hannoversche, dann Fürstlich Schaumburg-Lippesche Landesgrenze
bis zur Aue, und von hier ab durch die Aue bis zu deren Einrritte

in die Weser umgrenzé wird,
dem Hannvver-Oldenburg-Braunschweigschen Systeme der Eingangs-, Ausgangs-
und Durchgangs-Abgaben, so wie der Verbrauchs= (Fabrikations-) Abgaben von
inldndischem Branntwein und Bier bei.

Artikel 2.

In Folge dieses Beitritts werden Seine Moajestät der König von Preu-
ßen in den gedachten Landestheilen, mit Aufhebung der gegenwärtig in einigen

derselben über Eingangs= Musgangs= und Durchgangs-Abgaben und deren Ver-
(Ko. Wié.) waltung
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waltung bestehenden Gesetze und Einrichtungen, imgleichen der bisherigen Brannt-
wein= und Braumalzsteuer, die Verwaltung der Eingangs-, Ausgangs= und

Durchgangs-Abgaben, so wie der Verbrauchs= (Fabrikations-) Abgaben von
Brannewein und Bier, in Uebereinstimmung mit den derzeit bestehenden desfall-

sigen Königlich Hannoverschen und Herzoglich Braunschweigschen Gesetzen, Ta-
rifen, Verordnungen und sonstigen administrativen Bestimmungen eintreten, und
zu diesem Zwecke die erforderlichen Gesetze, Tarise und Verordnungen publlzi-
ren, sonstige Verfügungen aber, nach denen die Unterthanen oder Seeuerpflichti-

gensich zu richten haben, durch die Provinzial-Steuerdirektionen zu Münster und
resp. zu Magdeburg zur öffentlichen Kenntniß bringen lassen.

Artikel 3.

Etwaige Abändcrungen der im vorstehenden Artikel gedachten, in Hanno-
ver und Braunschweig bestehenden gesetzlichen Bestimmungen, welche der Ueber-
einstimmung wegen auch in den sraglichen Preußischen Landestheilen zur Aus-

führung kommen mößten, bedürfen der Zustimmung der Königlich Preußischen
Regierung.

Diese Zustimmung wird nicht verweigert werden, wenn solche Abände=
rungen in dem Königreiche Hannover, resp. Herzogkhume Braunschweig allge-
mein getroffen werden.

Artikel 4.

Mit der Ausführung der gegenwärtigen Uebereinkunft hören alle Ein-
gangs-, Ausgangs= und Durchgangs-Abgaben an den Grenzen zwischen den in

Rede stehenden Königlich Preußischen Landestheilen und dem Gebicte des Han-
nover-Oldenburg-Braunschweigschen Steuerverbandes auf, und es können alle

Gegenstände des freien Verkehrs aus jenen Landestheilen srei und unbeschwert
in das Steuervereins-Gebict, und umgekehrt aus diesem in jene eingeführt wer-

den, mit alleinigem Vorbchalte der Spielkarten, des Salzes, der Kalender, hin-

sichtlich welcher die bisherigen (Verhältnisse unverändert bestehen bleiben, des im

Herzogkhume Oldenburg fabrizirten Bicres (welches bei seinem Uebergange in
das übrige Gebiet des Steuervereins der in diesem bestehenden Derbrauchs-

Abgabe von inländischem Biere unterliegt), und endlich solcher Gegenstände,
welche ohne Eingriff in die von der Königlich Preußischen Regierung oder von

einem der Staaten des Hannover-Oldenburg-Braunschweigschen Steuervereins

ertheilten Erfindungs-Privilegien (Patente) nicht nachgemacht oder eingeführt wer-
den können, und daher für die Dauer der Privilegien (Patente) von der Ein-

führ in den Staat, welcher dieselben ertheilt hat, ausgeschlossen bleiben müssen.
Artikel 5.

In den, dem Steuerverein anzuschlichenden Preubischen Landestheilen ver-
bleibt der Debit der Spielkarten und des Salzes, welches zu den sestgesetzten

Zegie-
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Regiepreisen verkauft werden wird, ausschließlich der Königlich Preußischen Re-
gierung, und soll für diese Arkikel, gleichwie für Stempelpapier und Kalender,
bei ihrer Einfuhr in jene Gebietstheile eine Abgabe nicht entrichtet werden.

Artikel 6.

Die Verbrauchs-Abgaben, welche in den, dem Steuervereine anzuschlie-
ßenden Preußischen Landestheilen für Rechnung der Königlich Preußischen Re-
gierung erhoben werden, bleiben zwar, wie in sämmtlichen zu dem gedachten

Vereine gehörigen Staaten, der einseitigen Bestimmung der Regierung, so wie
deren privativem Genusse vorbehalten; jedoch wird dem Grundsatze des Vereins
gemäß, das gleichartige Erzeugniß eines anderen Vereinsstaates unter keinem

Vorwande höher als das inländische belastet werden.

Dasselbe gilt auch von den Zuschlags-Abgaben und Oktrois, welche für
Rechnung einzelner Gemeinden erhoben werden.

Artikel 7.

Von den Unterthanen in den in Rede stehenden Königlich Preußischen

Gebietstheilen, welche in den Staaten des Hannover-Oldenburg-Braunschweig-
schen Steuervereins Handel und Gewerbe treiben oder Arbeit suchen, soll von

dem Zeitpunkte ab, mit welchem die gegenwärtige Uebereinkunft in Kraft treten

wird, keine Abgabe entrichtet werden, welcher nicht gleichmaßig die in demselben
Gewerksverhältnisse stehenden eigenen Unterthanen dieser Staaten uncerworfen
sind. Dezgleichen sollen Fabrikanten und Gewerbetreibende aus senen Landes-

theilen, welche bloß für das von ihnen betriebene Geschäft Ankqufe machen, oder
Reisende aus selbigen, welche nicht Waaren selbst, sondern nur Muster derselben
bei sich führen, um Bestellungen zu suchen, wenn sse die Berechtigung zu diesem

Gewerbsbetriebe in ihrem Wohnorte gesetzlich erworben haben, oder im Dienste

solcher dortigen Gewerbetreibenden oder Kaufleute stehen, in den anderen Staa-
ten des Steuervereins keine weitere Abgabe hiefür zu entrichten verpfiichtet seyn.

Auch sollen bei dem Besuche der Messen und Märkte zur Ausübung des

Handels und zum Abfatze eigener Erzeugnisse oder Fabrikate die Unterthanen
aus den mehrerwähnten Landestheilen in jedem Vereinsstaate den eigenen Un-

terthanen gleich behandelt werden.
Auf ganz gleiche Weise wird es mit den Unterthanen aus sämmtlichen

zum Steuervereine gehörigen Staaten in den vorerwähnten Fällen bei ihrem
Verkehr in den gedachten Landestheilen Königlich Preußischer Seits gehal-
ten werden.

Artikel 8.

Die den im Art. 2. erwähnten Gesetzen und Verordnungen entsprechende

Einrichtung der Verwaltung in den dem Seceuervereine anzuschließenden Landes-

theilen, insbesondere die Bestimmung, Errichtung und amtliche Befugniß der
(No. 1840.) Jahrgang 1867. Ji zur
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zur Erhebung und Abfertigung erforderlichen Dienststellen, soll in gegenseitigem
Einvernehmen, mit Hülfe der zu diesem Behufe zu ernennenden Kommissarien,
angeordnet werden. Seine Majestät der König von Preuben wollen die ge-

dachte Verwaltung den Verwaltungsbezirken der Königlich Hannoverschen ober-
sten Steuerbehörde in Hannover und beziehungsweise der Herzoglich Braun-

schweigschen obersten Steuerbehèrde in Braunschweig zutheilen.
Artikel 9.

Seine Majestät der König von Preußen werden für die ordnungsmäßige

Besetzung der in Allerhöchstdero fraglichen Landestheilen zu errichtenden gemein-
schaftlichen Hebe= und Abfertigungsstellen, so wie der daselbst erforderlichen Auf-
sichtsbeamten-Stelle nach Maaßgabe der deshalb getroffenen ndheren Ueberein-
kunft Sorge tragen. Die in Folge dessen in den gedachten Landestheilen fun-
girenden Beamten werden von der Königlich Preußischen Regierung für beide
Landesherren, ndmlich für Seine Majestät den König von Preußen, und, nach
Belegenheit der Diensistellen, für Seine Majestät den König von Hannover
oder für Seine Durchlaucht den Herzog von Braunschweig in Eid und Pflicht

genommen und mit Legitimationen zur Ausübung des Dienstes versehen werden.
Artikel 10.

In Beziehung auf ihre Dienflobliegenheiten, namentlich auch in Absicht
der Dienstdisziplin, sollen die in den anzuschließenden Königlich Preußischen Lan-

destheilen angestellten Steuerbeamten ausschließlich der Königlich Hannoverschen
resp. der Herzoglich Braunschweigschen Regierung untergeordnet seyn.

Artikel 11.

Der Königlich Preußischen Regierung bleibt es vorbehalten, die für den
Steuerdienst angestellten Beamten in den fraglichen Landestheilen, so weit es

ohne Beeinträchtigung ihrer eigentlichen Dienstobliegenheiten geschehen kann, auch
mit der Komtrole der privativen Preußischen Abgaben zu beauftragen.

Artikel 12.

Die Schilder der Steuerämeer in den dem Steuervereine anzuschließen-

den Königlich Preußischen Landestheilen sollen den Preußischen Adler, die ein-

sache Inschrift „Steueramt“ erhalten, und, gleich den Pfählen zur Bezeichmmg
der auf die Grenzsteuer-Aemter führenden Straßen, den Schlagbaumen 2c., mit

den Preußischen Landesfarben versehen werden. Die bei den Abfertigungen an-

zuwendenden Stempel und Siegel sollen ebenfalls nur den Königlich Preußischen
Adler führen.

Artikel 13.

Die Königlich Preußische Regierung ist befugt, zu denjenigen Königlich
Hannoverschen oder Herzoglich Braunschweigschen Grenzsteuer-Aemtern erster
Klasse oder Haupt-Steuerämtern, deren Bezirken die gedachten Landestheile wer-
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den uberwiesen werden, einen Kontroleur abzuordnen, welcher bei denselben von

allen Geschaften und Verfugungen, die das gemeinschaftliche Abgabensystem be-

treffen, Kenntniß zu nehmen, desfallsigen Besprechungen beizuwohnen, und dabei

insbesondere dasjenige zu beachten hat, was auf jene Gebietstheile sich bezieht.
Auch bleibt es derselben überlassen, zeitweise Beamte an die gedachten

Aemter abzuordnen, um von der Art der Verwaltung und deren Resultaten

Kenmtniß zu nehmen.
Artikel 14.

Die Untersuchung und Bestrafung der in den anzuschliehenden Preußi-

schen Landestheilen begangenen Zollvergehen erfolgt von den Königlich Preußi-
schen Behörden zwar nach Maaßgabe der daselbst zu publizirenden Strafgesetze,
jedoch nach den ebendaselbst für das Verfahren jetzt schon bestehenden Normen
und Kompetenzbestimmungen.

Artikel 15.

Die von den Preußischen Behörden verhängten Geldstrasen und konfis-

zirten Gegenstaände fallen, nach Abzug der den desfallsigen im Steuervereine gel-
tenden gesetzlichen Bestimmungen gemäß zu berechnenden Denunzianten-Antheile,
der Königlich Preußischen Staatskasse zu.

Artikel 16.

Die Ausübung des Begnadigungs= und Serafverwandlungsrechts über
die wegen verschuldeter Steuervergehen von Preußischen Behörden verurtheilten
Personen bleibt Seiner Majestät dem Könige von Preußen vorbehalten.

Artikel 17.

In Folge der gegenwärtigen Uebereinkunft wird zwischen Preußen und
dem Hannover-Oldenburg-Braunschweigschen Steuervereine in Beziehung auf
die dem letzteren anzuschließenden Königlich Preußischen Landestheile eine Ge-

meinschaft der Einkünfte an Eingangs-, Ausgangs= und Durchgangs-Abgaben,
desgleichen an Bier= und Branntweinsteuer Statt finden, und der Ertrag dieser

Einkänfte nach dem Verhälenisse der Bevölkerung getheilt werden.

So geschehen Hannover, am ersten November Eintausend achthundert
sieben und dreißig.

Carl Wilhelm Ernst Freiherr v. Ca-Georg Friedrich Freiherr v. Falcke.
nitz und Dallwictz.

Eduard Wilhelm Engelmann. Ernst Friedrich Georg Hüpeden.
Gerhard Friedr. August Jansen.
August Philipp Christian Theo-

dor v. Amsberg.

(No. 1840—1883) Ji 2 E.
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E.

(No. 1847.) Uebereinkunft zwischen Preußen, Bahern, Sachsen, Württemberg, Baden, Kur-

hessen, dem Großherzogthume Hessen, den zum Thüringischen Zoll- und

Handbelsvereine verbundenen Staaten, Nassau unb der freien Stabt Frank-

furt einerseits, und Hannover, Olbenburg und Braunschweig andererseits,

wegen Erleichterung des gegenseitigen Verkehrs. Vom 1. November 1837.

Artikel 1.

D. hohen kontrahirenden Theile sind, zum Zwecke der Beförderung des Meß-

verkehrs der Stadt Braunschweig, und um namentlich den Verkauf der aus

Preußen und den mit diesem zu einem Zollvereine verbundenen Staaten zur

dortigen Messe gebrachten Waaren an Käufer aus dem Gebiete dieses Zoll-
Pereins zu erleichtern, dahin übereingekommen, daß die in den Staaten des Zoll-

ereins bestehende Vergünstigung, wonach inländische Gewerbtreibende, welche
mit ihren Waaren ausländische Messen beziehen, die Befugniß erlangen können,
auf den Grund nachgesuchter und erhaltener Meß-Erlaubnißscheine den unver-

kauften Theil der nach einem fremden Meßplatze ausgeführten Waaren steuerfrei
in das ereinsgebiet zurückzuführen, dahin erweitert werden soll, daß die Waa-
ren der mit einem Meß-Erlaubnißscheine versehenen Verkäufer aus dem goll-

Vereine von den Messen in Braunschweig auch dann steuerfrei in das Gebiet

desselben zurückgebracht werden dürfen, wenn die Einführung durch die Käufer

solcher Waaren erfolgt, und hiebei die deshalb, in Folge der unter den hohen

kontrahirenden Theilen getroffenen besondern Verabredung, vorzuschreibenden
Bedingungen und Förmlichkeiten gehörig beobachtet und erfüllt werden.

Artikel 2.

Um auch den gegenseitigen Verkehr im Allgemeinen möglichst zu beför-
dern, wollen die zu dem Zollvereine gehörigen kontrahirenden Regierungen mit

Rücksicht auf die geringeren Steuersätze, welche der Tarif des Hannover-Ol-

denburg-Braunschweigschen Steuerverbandes enthält, gewissen Erzeugnissen Han-
novers, Oldenburgs und Braunschweigs Erleichterungen bei deren Eingange in

das Gebiet des Zollvereins, durch Erlaß oder Ermßigung der Eingangsabga-
ben gewähren.

Das dieser Uebereinkunft beigefügte Verzeichniß ergiebt die Gegenstände,
bei welchen diese Erleichterungen Statt finden werden, den Umfang derselben, und

die
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die Beschrankungen oder Bedingungen, welche bei einzelnen Gegenstanden im
gemeinsamen Einverstandnisse vorbehalten worden sind.

Den zuerst gedachten Regierungen soll es jedoch frel stehen, die fraglichen
Erleichterungen nach eigenem Ermessen zu modifiziren, oder wieder aufzuheben,
sofern der Tarif des Hannnover-Oldenburg-Braunschweigschen Steuerverban-
des hinsichtlich derjenigen Gegenstande, fur welche jene Erleichterungen von ih-
nen zugestanden worden sind, auf eine fur den Verkehr ihrer Unterthanen nach-
theilige Weise verandert wurde, oder uberhaupt deren Verkehr mit Hannover,
Oldenburg und Braunschweig von Seiten dieser Staaten wesentlich erschwert
werden sollte.

Wegen der erforderlichen Ursprungslegitimation der in der Anlage ver-

zeichneten Gegenstande ist ein besonderes Regulativ verabredet worden, welches
in dem Gebiete des Hannover-Oldenburg-Braunschweigschen Steuerverbandes

offentlich bekannt gemacht werden wird, und wonach auch die betreffenden

Steuerbehorden in dem Gebiete des Zollvereins mit entsprechender Anweisung
versehen werden sollen.

Artikel 3.

Zur gegenseitigen Erleichteruug des Jahrmarktsverkehrs soll kunftig nur
von dem verkauften Theile der aus dem Gebiete des einen Vereins auf die

Jahrmarkte in dem Gebiete des anderen Vereins gebrachten Waaren die ge-

setzliche Eingangsabgabe, für den unverkauft zurückzuführenden Theil aber in
beiden Dereinsgebieten weder eine Eingangs= noch Durchgangs-Abgabe erho-
ben werden.

Gegenstände der Verzehrung sind jedoch von dieser Erleichterung ausge-
schlossen.

Artikel 4.

Die im vorstehenden Artikel für den Jahrmarktsverkehr bestimmten Er-
leichterungen sollen auch bei dem Verkehr auf den Viehmärkten in den gegen-

seitigen Vereinsgebieten Anwendung erhalten, so daß für das unverkauft zurück-
gehende Vieh weder eine Eingangs-, noch Durchgangs-Abgabe erhoben wer-
den wird.

Artikel 6.

Die dem einen Vereine angehörigen Unterthanen, welche die Märkte im

anderen Vereinsgebiete beziehen, sollen daselbst sowohl hinsichtlich der Berechti-
gung zur Ausübung ihres Gewerbes auf den Märkten, als auch der etwaigen

Enrrichtung einer Abgabe dafür, den eigenen Unterthanen gleich behandelt werden.
(No. I8##r.) ) Artikel
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Artikel 6.

Für das aus dem einen Vereinsgebiete in das andere zur Weide ein-

gehende, und nach Benutzung derselben wieder ausgehende Vieh soll gegenseitig
weder eine Eingangs= noch eine Durchgangs-Abgabe erhoben werden.

Artikel 7.

Es soll den Unterthanen der kontrahirenden Theile gestattet seyn, Getreide,
Hölsenfrüchte und Oelsaamen auf Mühlen des anderen Pereinsgebietes, unter

der Bedingung der Wiederausfuhr des gewonnenen Fabrikats, dergestalt abga-
benfrei verarbeilen zu lassen, daß weder von den aus einem Wereinsgebiete in

das andere übergehenden Körnern, noch von den daraus gewonnenen Fabrika-

ten, bei deren Aus= und resp. Wiedereingange eine Ein-, Aus= oder Durch-

gangs-Abgabe zu entrichten ist.
Der Eingang und resp. Wiederausgang muß jedoch, in sofern nicht in

einzelnen Fdllen eine Ausnahme zuldssig befunden und ausdrücklich nachgegeben
wird, über eine Zoll= (Steuer-) Stelle erfolgen und bei derselben angemeldet
werden, wie denn überhaupt dabei diesenigen Kontrollmaaßregeln zu beobachten

sind, welche die kontrahirenden Staaten zum Schutze ihrer Abgabensysteme ange-
ordnet haben, oder noch anordnen werden.

ç Artikel 8.

Die in vorstehendem Artikel enthaltenen Bestimmungen sollen in gleichem
Maaße Anwendung finden auf folgende Gegenstände, welche zur Derarbeitung
oder Veredlung aus einem Pereinsgebicte in das andere ein-, und im verarbei-

teten oder veredelten Zustande in das erstere zurückgeführt werden:

a) Holz zum Zerschneiden auf Sägemühlen,
b) Kreide zum Dermahlen,

c) Wachs zum Bleichen,

d) Glocken zum Umgießen,

e) Brau- und Brennapparate zur Reparatur und Umarbeitung,

H Gemalde zum Restauriren,

g) Wollene Waaren zum Walken, Waschen oder Farben,

) leinenes und baumwollenes Garn, — letzteres jedoch in dem gewohn-

lichen kleinen Verkehr der beiderseitigen Grenzbewohner nur in Quantitckten von

zehn Pfund in einem Transporte, — zum Färben. Bei gewerblichem derartigen

(Verkehre in größerem Umfange mit baumwollenem Garne soll zwar diese Be-

schränkung der Quantitkät nicht Statt finden, die Aus= und Wiedereinführ jedoch

nur über bestimmte, eintretenden Falls nadher zu vereinbarende Zollámter erfolgen.
Artikel
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Artikel 9.

Gehen an den gemeinschaftlichen Grenzen beider Zollvereine Waaren über,
welche in dem einen PVereinsgebiete amtlich abgefertigt und kolliweise unter Ver-

schluß gesetzt sind, um, mit unmittelbarer Durchfahrung des anderen Wereinsge-

biets, in einen anderen Theil des ersteren wieder eingeführt zu werden, so soll,
wenn eine Eröffnung der Kolli Seitens der Abfertigungsstellen in dem zu durch-

fahrenden Gebiete der Revision wegen nicht nothwendig besunden wird, der in
dem anderen Pereinsgebiete angelegte Verschlutz nicht abgenommen, sondern ne-
ben dem von dem Eingangsamte, den bestehenden Vorschriften gemäß, etwa an-

zulegenden Perschlusse beibehalten werden.
Auf kurzen Straßenstrecken soll in Fällen der bezeichneten Art, zur Ab-

kürzung des Abfertigungsverfahrens, der an den eingehenden Waaren bereits

befindliche Verschluß, wenn solcher gut und dem Zwecke entsprechend gefunden
wird, als genügend betrachtet, und von der Anlegung eines anderweiten Ver-

schlusses abgestanden werden. Diese Erleichterung kann auch dann staktfinden,
wenn die geladenen Waaren nicht kolliweise, sondern im Ganzen unter Ver-

schluß gesetzt sind.
Artikel 10.

Zur Vermeidung des Aufenthaltes, welchen die Abfertigung der von
Münden in das Zollvereinsgebiet übergehenden Waaren in der gewöhnlichen
Art an der Grenze verursachen würde, wird eine Vorabfertigung dieser Waa-

ren vor ihrem Abgange von Minden durch daselbst Seitens des Zollvereins zu

stationirende Beamte bewirkt werden.

Artikel 11.

An den gemeinschaftlichen Grenzen soll eine, den gegenseitigen Verkehrs-=
Werhalenissen entsprechende Anzahl von Zoll= (Steuer-) Aemtern mit angemesse-
nen Erhebungs= und Abfertigungsbefugnissen bestehen, und wird, so weit es

daran jetzt sehlen möchte, dem Mangel abgeholfen werden.

Artikel 12.

Für die Durchfuhr durch das Preußische Gebiet auf den nachstehend be-
zeichneten Straßen, von welchen die erstere dem Durchgangsverkehr wiederum
geffnet werden soll, ndmlich:

a) in der Richtung von Hameln nach Osnabrück über Herford und

Hückerkreuz, und umgekehrt, und
b) in der Richtung von Hannover oder Hildesheim nach Osnabrück über

Minden und Preußisch Oldendorf, und umgekehrt,
wird die Durchgangsabgabe

(No. 1837.) ad
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ad a. auf Funfzehn Silbergroschen, und

ad b. auf Zehn Silbergroschen
fur die Pferdelast ermaßigt.

Dagegen soll die für die Durchfuhr auf der Straße von Halberstadt

nach Helmstäddt, und umgekehrt, bei Hohnsleben bisher entrichtete Durchgangs-
Abgabe hinwegfallen.

So geschehen Hannover, am ersten November Eimausfend achthundert
sieben und dreißig.

Carl Wilbelm Ernst Freiherr v. Ca= Georg Friedrich Freiherr v. Falcke.
nitz und Dallwitz.

Eduard Wilhelm Engelmann. Ernst Friedrich Georg Hüpeden.

Gerhard Friedr. August Jansen.

August Philipp Christian Theo-
dor v. Amsberg.

Beilage



Beilage
zum Art. 2., der Uebereinkunft E. (No. 1677.)

Verzeichniß
derjenigen Erzeugnisse der Staaten Hannover, Oldenburg und Braun-
schweig, welche bei ihrem Eingange in das Känigreich Preußen und die
mit demselben im Zollvereine sich befindenden Staaten eine niedrigere,
als die im Zollvereinstarife aufgeführte Eingangsabgabe zu entrichten ha-

ben, beziehungsweise von derselben ganz frei bleiben.

(No. 1887.) Fahrgang 1897. Kl

· osltienMaaßstab, Vertrags

kan- Bezeichnung. “ - möiger
sende der Vereim,ereueAltgaben- Bemerkungen.

s Ge gen st Ande. Zolltarifs. rung. Sat.
« Tbl. Sgr.

1Bäckerwaare, gewöhnliche, in Quantitä- # 4

ten unter sechs Pfunb A. E. A. frei. frei.

2 Bärme oder Hefe, frische A. E. A. frei. frei.
3 Bier aller Art in Fässer 25. a. zrns, . 111—

4 Bleiplatten und gewalztes Bli 3. b. - 1 15
te Ermakiigung des Ein

werr # üuh mur

5 hleierne Gewichte, Keffel, Kugeln 21c. 3.b120 Etn r brds.
« 15 Verabrebung uer-" . dthadeaSuh

6ButterinSkiicken........... 25. 8. - 16

7Cement aus andern Materialien als aus

Traß oder Tufssteen A. E. A. - —10

8 Cichorienwurzeln, getrocknete, gedörrte.5. Anm. " — 10

9 Eisenblech, Schwarz= und Sturzblech. 6. c - 11—

10 Eisenblech, verzinntes 6. d. - 2—D

111Eisen= und Stahldrath aller Art 6. d - 3—

12Eisenwaaren; grobe Gußwaaren,alsGit-
ter, Kessel, Oesen, Pfannen, Platten,

Röhren 2c., desgleichen grobe aus Ei-

fen gegossene Maschinen 6. e. 1. - — 25

13isen= und Stahlwaaren, ordinaire, ohne

Politur, aus geschmiedetem Eisen, aus

Eisen, Seahl und Eisenblech, sowohl

aus diesen Materialien allein, als

auch in Verbindung mit Holz; des-
gleichen grobe, aus Eisen geschmie- 1 .



Lau Position Maaßstab Bertrags-
Bezeichnung * * äßiger

sende der Verelns, erruebe Bemerkungen.
8 Gegenstände. Zolltarifs. J tung -

-bl. Sgr.

dete Maschinen, und Siebe, Harfen-

siebe, grobe eiserne in Verbindung "„
mie Holzz 6. c.2.re5b

 Es14 „Gexreide, Weizen, Roggen, Bohnen, Erb- Cq # dnu
sen, Buchweizen, Gerste, Hafeee 9. aeber—(ge bbbereu

1 °1.. o
heen pebende FK

Der ermößigte Jot silt

ttt derWe #t
z S##n 4 " vnF

15dos, grünes Hohlglas 10. c —5 4 indan
16 Glas, weißes Hoblglas, ungeschliffen, Etse

oder mit abgeschlissenem Boden und roinih P4e Sr
Rande; auch Tafelglas ohne Unter- rls —
schied der Farddtdi D0. b. 2 15. Befr .

- -.s»ss»-;·-s«s-«,.:2.-s
dedicdmtmdkaElsx

'ga-giimm Bean
.» most-s worden

17 Holzwaaren, gebeizte, lackirte, polirte,
angemalte, als: Meublen, Hausge-
räthe 2c., jedoch mit Ausschluß der

aus außereuropäischen Hölzern gefer-

tigten Gegenstämde; desgleichen Faß-
binderwaare, bemalte, mit Metall- «

beschlag........·.....· 12. 2 10

18 Honigkuchen und Pfesfernüsst. 25. p 3—

19 Hoofen 13. — 10

20 Käse in einzelnen Stücken (Handkäse). J 25. o 15

Für andere als Hanbkäse gilt die

vorgedachte Ermäßigung bis zu ei

nem jährlichen Quanto von 2000

Zentnern.
21 LKleie . . . . . . . . . .... ..·... A. E. A. —

22 Koffer, hölzerne, bemallee 12. e —

23 Kupfe# und Messißg, geschmiedetes, ge-

walztes, geschlagenes und gegossenes
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Lau- . PostäonMaiåstquetmgæ

Bez en chnung des der mäßiger
fende ber Vereisz,Verseue- Abgaben- Bemerkungen.

4 G egen st 4 n de. Zolltarifs. rung. Ses
Thl. Sgr.

Kupfer und Messing, Kupfer= und

Messingblech, auch Kupfer= und

Messingdrath, roher 19. a. — 4 3—

24 Kupfer= und Messingwaaren, gröbere, Der ernsstate Jolllah at-

als Kessel, Pfannen und dergleichen19. b. - 6 — Lesturoceanolen *—
Verfertiger dleser Waaren.

25 Leder:

„a. Lobgare oder nur lohroth gearbeitete

Häute, Fahlleder, Sohlleder, Kalb-

leder, Sattlerleder, Stiefelschäfte,
imgleichen sämisch= und weißgares
Leden 21. a. 4—

b. Korduan, Marokin, Saffan, und Der —imge —nn

lackirtes Leder. 21. b. 6 25 E. gnnn
. Stiefeln und Schuhe aus Leder, -

. (grvbeSchuhmacherwaaren)....21.c. 6 25

26 Leinengarn, rohes............ 22. a frei.frei.] under der rbsrebt,io

27 Leinwand, Packleinen (Sackleinen), Se- rw

geltuch, grauees 22. d. frei. frei. 9odibrgerr,77“
28 Leinwand, andere, ungebleicht und un- ben Vnpm Galeseeennobren

färbr, ungebleichter Zwitich und ndcchteWnt
Drillititg 22. e frei. frei. / bsabe erboden wer

29 Lichte-, Taltlg 23. 3—

Darüber, welche Gegenstände
· · · anniaeaeschmuommm

30Maschinen,femeausEtsengeschmtebcte6.e.3 625 eocl0
Verelnsfolltartf #d

31Mebl und sonstiges Mahlwerk, als

Graupen, Grütze 41. 25. d 1156

32 Netze, Fischer-, Vogel-, Jagd= und
Pferde-, von ungebleichtem Flachs-

und Hanfgen 22. e. "b 1 —

33. Oelkuchent .A. E. A. - –
.., «» Drecke-usw«-

340elmFassetn(Rubol)....... 26. 15 . . *
mublen und Raffiner ien.

MNo. 1842.) Kr2



Lau- PosltiinMaaßstabVertrags-
Bezeichnung * * mäsiger

sende der Sereine- Berstene- sAbgaben- Bemerkungen.

8 Gegenstände. —. Sas.
Thl. Sgr.

35 . Fapyence, Steingut, einfarbiges oder

weißes und irdene Pfeisen — — 315 Mirlsstigspeuserzu.
. fis-die

b.Porzellan,wetßes.»....... 38. e. - 5.— Sudae den Weeelan" gern

. Porzellan, farbiges und weißes mit — #t# —
farbigen Streifen, auch dergleichen ran b n
mit Malerei oder Vergoldung l. - 20 — Prikes zu Ular

36 Reife, hölzerne, (Faßbänder) 12. Anm. - —1

37 Schroot von Getreide im Verkehr der

beiderseitigen Grenzbewohner, jedoch
mit Ausschluß der mahlsteuerpfich- S93
tigen Städte und des größeren und n

eigentlichen Handelsverkehrs.. " — 10äf asn T

1% lich kSWhe s.
2. t.Naes
r der ur Z(

Seft, gemein weiße 31. b 3 #sched anzufeben.
38 eife, . · —

Die ermãßlgtenr— für Och-
. #S# 0

ter de ma 1 ie Ans-

3%Sich= 2. Ochhen 39.b.eeit Erorll P46333
b. W · 2rt 39. e * 115 (n 5 rüpoo
. Rinder, (Fersen 39. d - 1 int H aut 3 Nil.

d. Schweine, gemöstete und ma- cian Srl. —
gerrrrrr...39. e. - — 15 dorvehalten eibt, magert

9I|veretna,4elnhelnen Fal-
— %% %“:
2 4%on u 1 Nll. k#

1

Ne. 1648)
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(No. 1846.) Uebereinkunft zwischen Preußen und Hannover wegen der Besteuerung innerer

Erzeugnisse in den, dem Zollvereine Preußens und der mit diesem zu einem

gemeinsamen Zoll- und Handelssysteme verbundenen Staaten angeschlossenen

Hannoverschen Landestheilen. Vom 1. November 1837.

G
Im Zusammenhange mit der zwischen Preußen, Bayern, Sachsen, Württem-
berg, Baden, Kurhessen, dem Großherzogthume Hessen, den zu dem Thüringi-
schen Zoll-- und Handelsvereine gehörigen Staaten, dem Herzogthume Nassau,
und der freien Stadt Frankfürk einerseits, und Hannover andererseits, heute ab-

geschlossenen Uebereinkunft wegen Anschließung einiger Hannoverscher Landestheile
an den Zollverein der zuerst gedachten Staaten, sind von den Bevollmachtigten

Seiner Majestät des Königs von Preußen und Seiner Majestaät des Känigs

von Hannover, nämlich

dem Königlich Preußischen Gencralmajor, außerordentlichen Gesandten
und bevollmächtigten Minister an dem Königlich Hannoverschen, Großherzoglich

Oldenburgischen, Herzoglich Braunschweigschen und Fürstlich Schaumburg-Lippe=
schen Hofe, Carl Wilhelm Ernst Freiherrn von Canitz und Dallwitz,
Ritter des Königlich Preußischen Militair-Verdienst-Ordens mit dem Eichenlaube,

des eisernen Kreuzes erster Klasse, des Rothen Adler-Ordens dritter Klasse mit
der Schleife, so wie des Kaiserlich Russischen St. Annen-Ordens zweiter, des St.
Stanislaus-Ordens zweiter und des St. Wladimir-Ordens vierter Klasse, und

dem Königlich Preußischen Regierungsrath Sduard Wilhelm Engel-
mann, Ritter des Königlich Preußischen Rothen Adler-Ordens vierter Klasse,

einerseiks, und

dem Königlich Hannoverschen Geheimen Kabinetsrathe Dr. Georg Frie-
drich Freiherrn von Falcke, Kommandeur des Königlich Hannoverschen

Guelphen-Ordens, Kommandeur des Kaiserlich Oesterreichischen, Königlich Ungari-
schen St. Stephans-Ordens und Kommandeur erster Klasse vom Hergzoglich
BraunschweigschenOrdenHeinrichsdesLöwen,und

dem Königlich Hannoverschen Hofrathe Ernst Friedrich Georg Hu-
peden, Ritter des Königlich Hannoverschen Guelphen-Ordens und des Kur-

fürstlich Hessischen Ordens vom goldenen Löwen,

andererseits,

noch die foölgenden, zumdchst mur auf Verhältnisse zwwischen Preußen und Han-

neber Bezug habenden Verabredungen unter dem Vorbehakte der Ratisilation
getroffen worden:

No. ibas) Artikel
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Artikel 1.

Um gleichzeitig mit dem, mittelsi der betreffenden Uebereinkunft vom heu-

tigen Tage erfolgten Anschlusse der Hannoverschen Grafschast Hohnstein und
des Amtes Elbingerode an den Zollverein Preußens und der mit diesem zu

einem Zoll= und Handelsvereine verbundenen Staaten, eine völlige Freiheit des

gegenseitigen Verkehrs zwischen den gedachten Landestheilen und den Preußi-
schen Landen auch mit denjenigen inneren Erzeugnissen herzustellen, bei welchen
eine Verschiedenheit der Besteuerung noch die Erhebung einer Ausgleichungs-

Abgabe auf der einen oder auf der anderen Seite nothwendig machen würde,
wollen Seine Majesict der König von Hannover in den Ihnen gehörigen, oben

benannten Landesthellen, eine Gleichstellung der Besteurung innerer Erzeugnisse

mit der in Preußen gesetzlich bestehenden Besteuerung bewirken.

Artikel 2.

Demgemäß werden Seine Majestät der König von Hannover in den

gedachten Landestheilen, was
a) den Branntwein, und
b) das Bier

betrifft, von dem Tage der Ausführung der gegenwärtigen Uebereinkunft an, die

bioher daselbst bestandenen Verbrauchs-(Fabrikations-) Abgaben von inländi-
schem Branntweine und Biere aufhören, und eine Branntweinsteuer, imgleichen

eine Braumalzsteuer, nach Maaßgabe der desfallsigen Preußischen Sceuergesetzge-
bung sowohl den Steuersätzen, als auch den Erhebungs= und Kontrollsormen
nach, einereten lassen.

Artikel 3.

In Betreff
P) des Tabacks

woslen Seine Majestät der König von Hannover in dem Falle, daß in Ihren

fraglichen Landescheilen der Tabacksbau einen irgend erheblichen Umfang errei-

chen sollte, daselbst die in Preußen bestehende Besteuerung des inländischenTa-
backsbaues einführen.

Artikel 4.

Wegen der Besteuerung
4) des inladndischen Weins

übernehmen Seine Majesict der König von Hannover die Verpflichtung, die in

Preußen bestehende Weinsteuer einzuführen, für den Fall, daß innerhalb der
fraglichen Königlich Hannoverschen Landestheile Weinbau zur Keltezung von
Most von Privaten betrieben werden sollte.

rtikel
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Artikel5.
Seine Mazestät der König von Hannover werden die den vorstehenden

Verabredungen entsprechenden Gesetze und Verordnungen erlassen, sonstige Ver-
sügungen aber, nach denen die Uneerthanen sich zu richten haben, durch die
oberste Steuerbehörde zu Hannover zur öffentlichen Kenntmiß bringen lassen.

Artikel 6.

Etwaige Abänderungen der betreffenden, in Preußen bestehenden gesetzli-
chen Bestimmungen, welche der Uebereinstimmung wegen auch in den fraglichen
Landestheilen zur Ausführung kommen müßten, bedürsen der Zustimmung der
Königlich Hannoverschen Regierung.

Diese Zustimmung wird nicht verweigert werden, wenn solche Abände=
rungen in den Königlich Preußischen Staaten allgemein getroffen werden.

Artikel 7.

Wegen alles desjenigen, was die Einrichtung der Vertvaltung der frag-

lichen Steuern, insbesondere die Errichtung der Steuerämter und Rezepturen,
die Ernennung der Erhebungs= und Aufsichtsbeamten, deren dienstliche und son-

stige Verhältnisse und die obere Leitung des Steuerdienstes betrifft, sollen eben

dieselben erabredungen naaßgebend seyn, welche in der zwischen den hohen kon-

trahirenden Theilen am heutigen Tage abgeschlossenen Uebereinkunft wegen An-
schließung der in Rede stehenden Königlich Hannoverschen Landestheile an den

Zollverein, hinsichtlich der Verwaltung der Eingangs-, Ausgangs- und Durch-
gangs-Abgaben, getroffen worden sind.

Artikel 8.

In Folge der vorstehenden Bestimmungen wird zwischen Preußen und
Hannover, in Beziehung auf die fraglichen Königlich Hannoverschen Landestheile, eine
Gemeinschaftlichkeit der Einkünfte von der Branntwein= und Braumalzsteuer Statt

finden, und der Ertrag nach dem Verhältnisse der Bevölkerung vertheilt werden.

Artikel 9.

Die Dauer der gegenwärtigen Uebereinkunfk, welche mit dem 1. Januar

1838. zur Ausführung gebracht werden soll, wird vorläufig bis zum 31. Dezem-

ber 1841. festgesetzt, und soll, wenn nicht spätestens ein Jahr vor dem Ablaufe

dieses Zeitraumes von der einen oder der anderen Seite eine Aufkündigung er-

folgen sollte, als noch auf 6 Jahre, und so fort, von 6 zu 6 Jahren, als ver-

längert angesehen werden.
(Jo. 18#8.) Artikel
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Artikel 10.

Gegenwartige Uebereinkunft soll alsbald zur Ratifikation der hohen kon-
trahirenden Theile vorgelegt, und sollen die Ratifikations-Urkunden derselben so-
bald als möglich, spätestens aber bis zum 1. Dezember dieses Jahres, zu Han-
nover ausgewechselt werden.

Urkundlich ist vorstehende Uebereinkunst von den Bevollmächtigten unter-
zeichnet und besiegelt worden.

So geschehen Hannover, am ersten November Eintausend achthundert
sieben und dreißig.

Carl Wilhelm Ernst Freiherr v. Ca= Georg Friedrich Freiherr v. Falcke.

nitz und Dallwitz.

Eduard Wilhelm Engelmann. Ernst Friedrich Georg Hüpeden.

No. 1849.)
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(No. 1849.) Uebereinkunft zwischen Preußen und Braunschweig wegen der Besteuerung innerer
Erzeugnisse in den, dem Zollvereine Preußens und der mit diesem zu einem

geweinschaftlichen JZoll und Handelssysteme verbundenen Staaten ange-
sse igschen Landestheilen. Vom 1. November 1837.

Inm JZusammenhange mie der zwischen Preußen, Bayern, Sachsen, Würktemberg,
Baden, Kurhessen, dem Großherzogehume Hessen, den zu dem Thäringischen Zoll-
und Handelsvereine gehörigen Staaten, dem Herzogthume Nassau und der steien

Stadt Frankfürt einerseits, und Braunschweig andererseics heute abgeschlossenen
Uebereinkunft wegen der Anschliebung einiger Braunschweigschen Landescheile an
den Zollverein der zuerst gedachten Staaten, nd von den Bevollmächtigten
Seiner Majestät des Königs von Preußen und Seiner Durchlaucht des Her-

zogs von Braunschweig, ndmlich:
bem Koniglich Preußischen Generalmajor, außerordentlichen Gesandten und

bevollmachtigten Minister an dem Koniglich Hannoverschen, Großherzoglich Olden-

burgschen, Herzoglich Braunschweigschen und Furstlich Schaumburg- Lippeschen
Hofe, Carl Wilhelm Ernst Freiherrn von Canitz und Dallwitz, Rit-
ter des Koniglich Preußischen Militair-Verdienst-Ordens mit dem Eichenlaube, des

eisernen Kreuzes erster Klasse, des rothen Adler-Ordens dritter Klasse mit der
Schleife, so wie des Kaiserlich Russischen St. Annen-Ordens zweiter, des St.
Stanislaus-Ordens zweiter und des St. Wladimir-Ordens vierter Klasse, und

dem Koniglich Preußischen Regierungsrathe, Eduard Wilhelm En-
gelmann, Ritter des Königlich Preußischen rothen Adler-Ordens vierter Klasse,

einerseits und

dem Herzoglich Braunschweigschen Finanzdirektor und Geheimen Lega-
tionsrathe August Philipp Christian Theodor von Amsberg, Komman-

deur zweiter Klasse vom Herzoglich Braunschweigschen Orden Heinrichs des Löwen,
Kommandeur des Königlich Hannoverschen Guelphen-Ordens und des Kurfürstlich

Hessischen Ordens vom goldenen Löwen, Ritter des Ksniglich Sachsischen Civil-

Verdienstordens und Inhaber des Waterloo-Ehrenzeichens,

andererseits,

noch die sfolgenden, zunächst nur auf Verhältnisse zwischen Preußen und Braun-

schweig Bezug habenden Verabredungen unter dem Vorbehalte der Ratifkation
getroffen worden.

Artikel 1.

Um gleichzeitig mit dem, mittelst der betreffenden Uebereinkunfk vom heu-

ligen Tage erfolgten Anschlusse des Herzoglich #es Gursen dn-Mo. 1849) Jahrgaug 1877. Blan-
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Blankenburg nebst dem Stiftsamte Walkenried, ferner des Amts Calvorde, des
Braunschweigschen Antheils an dem Dorfe Pabslorf und des Dorfes Hessen
an den Zollverein Preußens und der mit diesem zu einem Zoll= und Handels-

Vereine verbundenen Staaten, eine völlige Greiheit des gegenseitigen Verkehrs
zwischen den gedachten Landestheilen und den Preubischen Landen auch mit den-

jenigen inneren Erzeugnissen herzustellen, bei weschen eine Verschiedenheit der
Besteuerung noch die Erbebung einer Ausgleichungsabgabe auf der einen oder

auf der anderen Seite nothwendig, machen würde, wollen Seine Durchlaucht
der Herzog von Braunschweig in den Ihnen gehörigen, oben benannten Landes=
theilen, eine Gleichstellung der Besteuerung innerer Erzeugnisse mit der in Peu-
ßen gesetzlich bestehenden Besteuerung bewirkeg.

Artikel 2.

Demgemäß werden Seine Durchlaucht der Herzog von Braanschweig
in den gedachten Landestheilen, was

a) den Branntwein, und

b) das Bier

bekrifft, von dem Tage der Ausführung der gegenwärtigen Uebereinkunft an, die

bisher daselbst bestandenen Verbrauchs=(Fabrikations-) Abgaben von inländi-
schem Branneweine und Blere aufhören, und eine Vranntweinsteuer, imgleichen
eine Braumalzsteuer nach Maaßgabe der desfallsigen Preußischen Steuergesetzge-
bung sowohl den Sceuersätzen, als auch den Erhebungs= und Komrollsormen
nach, eintreten lassen.

Artikel 3.

In Berreff

D) des Tabacks

wollen Seine Durchlaucht der Herzog von Braunschweig in dem Falle, daß in
Ihren fraglichen Landestheilen der Tabacksbau einen irgend erheblichen Umfang
erreichen sollte, daselbst die in Preußen bestehende Besteuerung des inländischen
Tabacksbaues einführen.

In dem Herzoglich Braunschweigschen Amte Calvörde wird die Einfäh-

zung diefer Steuer sogleich mit dem Bollzuge der gegenwärtigen Uebereinkunft
olgen.

Artikel 4.

Wegen der Besteuerung
d) des inländischen Weins

« uber-
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übernehmen Seine Durchlaucht der Herzog von Braunschweig die Verpflichtung,
die in Preußen bestehende Weinsteuer einzuführen, für den Fall, daß innerhalb
der fraglichen Herzoglich Braunschweigschen Landestheile Weinbau zur Kelte-

rung von Most von Privaten betrieben werden sollte.

Artikel 5.

Seine Durchlaucht der Herzog von Braunschweig werden die den vor-

stehenden Verabredungen entsprechenden Gesetze und Verordnungen erlassen,
sonstige Verfügungen aber, nach denen die Unterthanen sich zu richten haben,
durch die oberste Steuerbehörde zu Braunschweig zur öffentlichen Kenneniß brin-
gen lassen.

Artikel 6.

Etwaige Abänderungen der betressenden, in Preußen bestehenden gesetz-
lichen Bestimmungen, welche der Uebereinstimmung wegen auch in den sraglichen
Landestheilen zur Ausführung kommen müßten, bedürfen der Zustimmung der
Herzoglich Braunschweigschen Regierung. Diese Zustimmung wird nicht ver-
weigert werden, wenn solche Abänderungen in den Königlich Preußischen Staa-
ten allgemein getroffen werden.

Artikel 7.

Wegen alles desjenigen, was die Einrichtung der Verwaltung der frag-

lichen Steuern, insbesondere die Errichtung der Steuerämter und Rezepturen,
die Ernennung der Erhebungs= und Aufsschtsbeamten, deren dienstliche und son-

stige Verhältnisse, und die obere Leitung des Steuerdienstes betrifft, sollen eben

dieselben Verabredungen maaßgebend seyn, welche in der zwischen den hohen
kontrahirenden Theilen am heutigen Tage abgeschlossenen Uebereinkunst wegen
Anschließung der in Rede stehenden Herzoglich Braunschweigschen Landestheile
au den Zollverein, hinsichtlich der Verwaltung der Eingangs-, Ausgangs= und

Durchgangsabgaben, getroffen worden sind.

Artikel 8.

In Folge der vorstehenden Bestimmungen wird zwischen Preußen und
Braunschweig, in Beziehung auf die fraglichen Herzoglich Braunschweigschen
Landestheile, eine Gemeinschaftlichkeit der Einkünfte von der Brannewein= und

der Braumalzsteuer statefinden, und der Ertrag nach dem Verhüältnisse der Be-

völkerung vertheilt werden.
Wegen der Theilung des Ertrags der Tabackssteuer im Amte Calvörde

ist besondere Werabredung getroffen worden.
Go. 1840.) Artikel

n
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Artikel 9.

Die Dauer der gegenwärtigen Uebereinkunft, welche mit dem 1. Januar
1838. zur Ausführung gebracht werden soll, wird vorläufig bis zum 31. De-
zember 1841. festgesetzt, und soll, wenn nicht spdtestens ein Jahr vor dem Ab-

lause dieses Zeitraums von der einen oder der anderen Seite eine Aufkündigung

erfolgen sollte, als noch auf 6 Jahre, und so fort von 6 zu 6 Jahren, als ver-

langert angesehen werden.

Artikel 10.

Gegenwärtige Uebereinkunst soll alsbald zur Ratiftlkation der hohen kon-
trahirenden Theile vorgelegt, und sollen die Ratifikarions-Urkunden derselben so
bald als möglich, spaktestens aber bis zum 1. Dezember d. J. zu Hannover aus-

gewechselt werden.

Urkundlich ist vorstehende Uebereinkunft von den Bevollmächtigten unter-
zeichnet und besiegelt worden.

So geschehen Hannover, am ersten November Eintausend achchundert
sieben und dreißig.

Carl WilhelmErnstFreiherrv.Ca=AugustPhilippChristianTheo-
nitz und Dallwit. dor v. Amsberg.

Eduard Wilhelm Engelmann.

D.. unter No. 1842 bis No. 1849. abgedruckten Uebereinkünfte sind ratifizirt

und die Ratißkations-Urkunden derselben sind am 18. Dezember zu Hannover

ausgewechselt worden.
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Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staaten.

No. 24. —

(No. 1850.) Verordnung, die Abänderung des 8. 9. der Kreistags-Ordnung für das Groß-

herzogehum Posen vom 20. Dezember 1828. betreffend.= D. d. den 21. No-

vember 1837.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Koônig von
Preußen 2c. 7.

Wir finden auf den Antrag Unserer, zum letzten Posenschen Provinzial-
Landtage versammelt gewesenen getreuen Stände und auf den Gorschlag Un-
seres Staatsministeriums, Uns bewogen, eine Modifkation des §. 9. der Kreis=

tags-Ordnung für das Großherzogthum Posen vom 20. Dezember 1828., hin-
sichtlich der Qualifkation der städtischen Abgeordneten zu den Kreistagen, eintreten
zu lassen, und verordnen daher Folgendes:

1) In denjenigen StüFdten, in welchen die revidirte Städteordnung eingeführe
ist, sollen künftig die Magistrats-Mitglieder und Stadtverordneten, in den

übrigen Städten aber die Bürgermeister, auch ohne Grundbesitz, zu siddti-
schen Kreistags-Abgeordneten gewählt werden können.

2) Die Beigeordneten und Mitglieder der Gemeinderäthe in den letztbenann-
ten Städten dagegen, sollen zwar auch künftig nur dann, wenn sie siädti-

sche Grundbesstzer sind, sedoch ohne Rücksicht auf die Dauer des Besitzes,
wählbar seyn. .

3) Das Vorhandenseyn der 8. 6. vorgeschriebenen allgemeinen Requisite bleibt
hierbei allenthalben vorausgesetzt.

Urkundlich unter Unserer Hochsteigenhandigen Unterschrift und beigedruck-
tem Koniglichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 21. Novemter 1837.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
Frh. v. Alkenstein. Frh. v. Brenn. v. Kamptz. Mühler. v. Rochow.

v. Nagler. Graf v. Alvensleben. Frh. v. Werther. v. Nauch.

(No. 18980—1851.) Jahrgang 1877. Mm No. 1851.)

(Ausgegeben zu Berlin den 30. Dezember 1837.)
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(No. 1851.) Allerhöchste Kabinetsorber vom 23. November 1837., betreffend bie Abänderung

des K. 1384. Tit. 8. Theil II. des Allgemeinen Landrechts wegen Bestra-

fung des Ueberschreitens der gesetzlichen Mäklergebühren.

U. die abweichenden Bestimmungen zu berichtigen, die wegen Bestrafung des

Ueberschreitens der gesetzlichen Mäklergebühren im §. 1384. Tit. 8. und in den

 . 1286. und 1287. Tit. 20. Theil II. des Allgemeinen Landrechts enthalten

sind, ändere Ich auf den Bericht der Minister der Justiz und der Handels-

Angelegenheiten den §. 1384. Tit. 8. Theil II. dahin ab: Ein öffentlicher Mäk-

ler, der an Maklerlohn mehr, als die erlaubten Satze fordert oder annimme,

wird nach den Worschriften der 46. 1286. und 1287. Tit. 20. Theil II. bestrast.

Das Staatsministerium hat diesen Befehl durch die Gesetzsammlung zur öffenr-
lichen Kenntniß zu bringen.

Berlin, den 23. November 1837.

Friedrich Wilhelm.
An

das Staatsministerium.

[No. 1852.
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(No. 1852.) Verordnung über die Subhastation der Grundstücke von geringerem Werthe.

Vom 2. Dezember 1837.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
Preußen 2c. 2c.

Zur Verminderung der Subhastationskosten bei Grundstücken von gerin-
gerem Werthe verordnen Wir, mit Abänderung des 6. 8. der Verordnung vom

4. März 1834. über den Subhastations= und Kaufgelder-Liquidations-Prozeß,

für diejenigen Provinzen Unserer Monarchie, in denen die Allgemeine Gerichts-
Ordnung Gesetzeskraft hat, auf den Antrag Unserer Justizminister und nach er-
fordertem Gutachten einer aus Mitgliedern des Staatsraths ernannten Kom-

mission, was folgt:

(#1.
Bei Grundstücken bis zum Tarwerth von 50 Thalern einschließlich, soll

das Subhastations-Patent nicht durch das Intelligenzblatt und den Anzeiger des

Regierungs-Amtsblatts, sondern nur durch Aushang an der Gerichtsstelle und

an der sonst zu öffentlichen Bekanntmachungen bestimmten Stelle in der Orts-

Gemeinde, in welcher das Grungstäck liegt, zur öffenrlichen Kenntniß gebracht
werden.

(. 2.
Bei Grundstücken im Tarwerth über 50 bis 500 Thaler einschließlich ge-

nügt, außer dem im 6. 1. verordneten Aushange, die ein malige Einrückung
des Subhastations-Patents in den Anzeiger des Regierungs-Amtsblatts und in

das Intelligenzblatt, sofern ein solches in dem betreffenden Regierungsbezirke

erscheint. 63

Sollte in den vorstehenden Fallen eine großere Publizitat von dem Ge-

richte fur angemessen erachtet werden, so ist die Bekanntmachung des anberaum-
ten Bietungstermins, wo es herkommlich ist, durch offentlichen Ausruf, und wenn

ein Haus verkauft werden soll, durch Anschlag an demselben zu veranlassen.
Auch bleibt es in allen Fallen den Betheiligten unbenommen, auf ihre

Kosten noch jede andere Art der Bekanntmachung in Antrag zu bringen.
4.

Als wesentliche Formlichkeiten, deren Verletzung den Widerruf des öffent-

lichen Verkaufs begründet (§. 348. No. 2. und 5. u. f. f. Tit. II. Theil l. des

Allgemeinen Landrechts), sind nur anzusehen: in dem Falle des §. 1., der dort

erwähnte Aushang, wobei es jedoch lediglich auf den Bericht des Gerichtsboten

über die erfolgte Anheftung ankommt, und in dem Falle des F. 2., außer jenem

Aushange, die Einrückung in den Anzeiger des *- Die
(No. 1852. Mim Unter-
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Unterlassung jeder anderen Art der Bekanntmachung unterliegt nur einer Dis-

ziplinar-Ruge.
 5.

* Die vorstehend vorgeschriebenen Färmlichkeiten der Bekannemachung ge-

nügen auch für den Fall, wenn mit der Subhastation ein Aufgebot unbekannter
Realprätendenten (5. 7. der Verordnung vom 4. März 1834.) verbunden wird.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und unter Bei-

drückung Unseres Königlichen Insiegels.
Gegeben Berlin, den 2. Dezember 1837.

(L. .) Friedrich Wilheln.

v. Müffling. v. Kampt. Mühler.

Beglaubigt:
Für den Staatssekretär:

Düesberg.

(No. 1853.)



(No. 1853.) Allerhöchste Kabineksorder vom 11. Dezember 1837., wegen Bestimmung eines

Präklusiv-Termins für die Einlieferung der noch im Umlauf befindlichen

gestempelten Bankscheine der ritterschaftlichen Privatbank in Pommern

à 5 Thaler und deren Umtausch gegen neue Kassen-Anweisungen.

Nagdem durch Meine an die Hauptverwaltung der Staatsschulden erlassene

Order vom 5. Dezember 1836. (Gesetzsammlung Seite 318.) unter andern auch

angeordnet worden, daß die im Umlauf befindlichen gestempelten Bankscheine der
ritterschaftlichen Privatbank in Pommern à 5 Thaler zum Gesammtbetrage von

500,000 Thaler durch eine gleiche Summe in neuen Kassen-Anweisungen
à 5 Thaler ersetzt werden sollen, und seitdem mit der Einziechung und dem Um-

tausch sener Bankscheine durch die General-Staatskasse vorgegangen ist, solche
aber noch nicht vollständig eingeliefert sind, so veranlasse Ich Sie, den Finanz=
Minister, das Publikum zur Einlieferung und zum Umtausch derselben, durch

zweimalige Bekanmmachungen, welche in angemessenen Zeitrdumen in den von

Ihnen zu bestimmenden öffentlichen Bldttern abzudrucken sind, aufzufordern.
Zugleich ermächtige Ich Sie, diejenigen Inhaber der gedachten Bankscheine, die
sich sechs Wochen nach der letzten Bekanntmachung der Aufforderung zum Um-

tausch nicht gemeldet haben, Behufs desselben zu einem Praklusiv-Termin unter
der Verwarnung und mit der Wirkung vorzuladen, daß mit Ablauf dieses
Termins alle Ansprüche an den Staat und an die ritterschaftliche Privatbank

in Pommern aus den gedachten Bankscheinen erlöschen. Der Praklusiv-Termin

muß auf mindestens sechs Monate, von der ersten Bekanntmachung desselben an

gerechnet, hinausgesetzt und durch die Amtsblätter der Regierungen in den Pro-

vinzen Brandenburg und Pommern, so wie durch die Provinzial-Zeitungen,
welche Sie, der Finanzminister, auszuwählen haben, zur öffentlichen Kenntniß
gebracht werden. Anmeldungen zum Schutze gegen diese Präklusion finden da-

bei nicht Statt, dergestalt, daß unmittelbar nach dem Ablauf des Praklusiv=
Termins gegen diesenigen, welche sich in demselben zum Austausche nicht gemel-
det haben, mit der Praklusion zu verfahren ist, und alle alsdann noch nicht ein-

gelieserte Bankscheine der rikterschaftlichen Privatbank in Pommern werthlos,
und wo sie etwa noch zum Vorschein kommen, anzuhalten ünd an die Haupt-

Verwaltung der Staatsschulden abzuliesern sind. Die umgetauschten Bank-
Scheine, so wie die zu deren Fabrikation benutzten Utenstlien werden übrigens

an die Hauptverwaltung der Staatsschulden abgeliesert und von derselben dem-

nächst an die Kommission zur Vernichtung der dazu bestimmten Staatspapiere
([No. 1853.) zur
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zur Verbrennung uberwiesen. Gegenwartige Order ist in die Gesetzsammlung
aufzunehmen.

Berlin den 11. Dezember 1837.

Friedrich Wilhelm.
An

den Staats= und Finanzminisier Grafen v. Alvensleben und die

Hauptverwaltung der Staarsschulden.

(No. 1854.)
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(No. 1854.) Allerhöchste Kabineksorder vom 21. Dezember 1637., wegen Konvertirung und

Einlösung der Ostpreußischen Pfandbriefe.

Au Ihren Bericht vom 27. v. M. genehmige Ich den Beschluß des General-

Landtages der Ostpreußischen Landschaft vom 31. März 1835., durch welchen
die im 5. 12. des Ostpreußischen Landschafts-Reglements vom 24. Dezember 1808.

mit dem Vorbehalte des Widerrufs festgesetzte Unablsslichkeit der Ostpreußischen

Pfandbriefe unter Herstellung der ursprünglichen Einrichtung des dortigen Kredit-

Systems aufgehoben worden ist. Die Ostpreußische Landschaft ist daher befuge,
vom Johannis-Termin 1838. an ihre Pfandbriefe gegen Baarzahlung nach dem

Nominalwerth von den Inhabern derselben auf vorgängige halbjaährige Kündi-

gung einzulösen. Wenn bei dieser Einlösung die noch zu realisirenden Koupons
nicht zugleich mit dem Pfandbriefe ausgeliefert worden, so bringt die Landschaft
den Betrag derselben vom Pfandbriefs-Kapital in Abzug, um ihn bis zur Pr-

sentation der Koupons einzubehalten. Wegen Einziehung der Pfandbriefe und
Koupons auf dem Wege des Umtausches bleibt Meine Bestimmung vom 8. Au-

gust 1816. (Gesetzsammlung No. 385.) in Kraft. Was hiernächst den Plan

der Ostpreußischen Landschaft betrifft, die Zinsen ihrer 4prozemigen Pfandbriefe
auf drei und ein halb Prozent herabzusetzen, so ermächtige Ich dieselbe, nach

Ihrem Antrage,
1) sowohl die bereits ausgefertigten Pfandbriefe nach deren Einlösung oder

auf den Grund ihrer Vereinigung mit den Inhabern demgemäß abzuädn-

dern, als auch die ferner auszufertigenden Pfandbriefe zu 31 Prozem zins-
bar auszugeben. Ich genehmige

2) daß diese konvertirten Ostpreußischen Pfandbriefe zwar von der Landschaft
den Inhabern, aber nicht von den Inhabern der Landschaft ausfgekündigt

werden dürsen. Dagegen bleibt den Inhabern dieser 3/ prozentigen Pfand=
briese überlassen, im Falle die aus denselben zu empfangende Rente nicht

pünktlich bezahlt wird, den rechtlichen Anspruch auf dieselbe nach den Vor-
schriften des Landschafts-Reglements und der Landesgesetze geltend zu machen.

3) Die Konvertirung geschicht durch folgenden, auf die Pfandbriefe zu stem-
pelnden Vermerk:

„Dieser Pfandbrief trägt drei und ein halbes Prozent Zinsen und kann
von dem Inhaber nicht gekündigt werden;“

wonächst sie unrer Vernichtung der noch nicht fälligen 4 prozentigen Zins-

Koupons mit 3 prozentigen Koupons versehen werden, bei deren Ausfer-

tiung dafür zu sorgen ist, daß sie sich auch dußerlich in die Augen fallend
ven den 4prozentigen Koupons unterscheiden.

4) Drr Landschaft bleibt es überlassen, die Einlösung ihrer 4prozentigen
o. 1854) Pfand-
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Pfandbriefe Behufs deren Konvertirung entweder durch Ankauf an der
Borse oder in Folge der Kundigung durch Zahlung des Nominalwerthes,

je nach ihren Mitteln, zu bewirken. Welche Pfandbriefe Behufs der
Konvertirung zunachst zu kundigen sind, wird fur jeden Termin durch das
Loos ermittelt. Es steht in der Wahl des Empfangsberechtigten, ob er

die Zahlung in Königsberg oder bei irgend einer Departements-Landschafts-

Kasse erheben will. Whlt er jedoch das Letztere, so muß er seinen Ent-

schluß zeitig vor dem Zahlungs-Termine der General-Landschafts-Direktion

anzeigen.

5)) Die Landschaft bleibt, nach wie vor, verpflichtet, die von den Inhabern

nicht konvertirter Pfandbriese ausgehenden Kündigungen, nach Inhalt
Meiner Order vom 13. September 1832. (Gesetzsammlung No. 1391.)

bis zum Betrage der halbjährigen Einnahme des eben danach festgesetzten

Tilgungsfonds von Prozent anzunehmen.
6) Der ganz oder theilweise durchgeführten Konvertirung ungeachtet bleiben

die Pfandbriefsschuldner verpflichtet, die Zins-Amortisations= und Admini-

strations-Kostenbeiträge mit 4 Prozent unverkürzt zu zahlen. Das nam-
liche gilt von den fernerhin neu zu bewilligenden Pfandbriefen.

Sie haben hiernach die Ostpreußische Landschaft mit Anweisung zu ver-

sehen und diese Order durch die Gesetzsammlung bekannt zu machen.
Berlin, den 21. Dezember 1837.

Friedrich Wilhelm.
An

den Staatsminister Frh. v. Brenn.




	Gesetz-Sammlung für die Königlich Preußischen Staaten. 1837.
	title_page
	blank_page
	Chronologische Uebersicht
	Berichtigung eines Druckfehlers.  Jahrgang 1837.  Seite 142.
	Stück No. 1.
	(No. 1767.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 13. Dezember 1836. über die Beobachtung der mildernden Bestimmungen der §§. 218. und 315. der Konkurs-Ordnung bei allen Exekutionen.
	(No. 1768.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 22. Dezember 1836.,  betreffend den wegen der §§. 1---16. Th. II. Tit. 19. des A. L. R.  entstandenen Zweifel über die Verpflichtung der Kommunen zu heimathlosen Armen.
	(No. 1769.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 10. Januar 1837.,  betreffend die Entschädigung der Geistlichen und Schullehrer in den mit der Monarchie wieder vereinigten Landestheilen der Rheinprovinz und der Provinz Westphalen wegen des,  durch die Veränderungen in Ansehung der Grundsteuer seit dem Jahre 1806. an ihrem Einkommen erlittenen Verlusts.
	(No. 1770.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 10. Januar 1837.,  betreffend die in den vormals zum Herzogthum Warschau gehörigen Landestheilen,  so wie in den vormals Westphälischen Theilen der Provinz Sachsen bei denjenigen Kirchenämtern und Schulstellen anzuwendenden Grundsätze,  welche der im Jahre 1806. genossenen Immunitäten und Begünstigungen hinsichtlich der Grundsteuer der zu ihren Dotationen bestimmten Grundstücke durch die Warschauischen oder Westphälischen Steuergesetze verlustig gegangen sind.
	(No. 1771.)  Verordnung,  die autonomische Sukzessions-Befugniß der Rheinischen Ritterschaft und das darüber stattfindende schiedsrichterliche Verfahren betreffend.  Vom 21. Januar 1837.
	Berichtigung eines Druckfehlers.  [GS Jahrgang 1836., Seite 308.]

	Stück No. 2.
	(No. 1772.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 31. Dezember 1836.,  den Gewerbebetrieb im Umherziehen und das desfallsige Regulativ vom 4. Dezember 1836. betreffend.
	Regulativ vom 4. Dezember 1836.,  den Gewerbebetrieb im Umherziehen betreffend.


	Stück No. 3.
	(No. 1773.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 18. Januar 1837.,  wegen des Tarifs für die Fähranstalt auf dem Pregelflusse bei dem Gute Nettienen im Regierungs-Bezirk Gumbinnen.
	Tarif nach welchem das Ueberfahrtsgeld bei der Fähranstalt auf dem Pregelflusse bei Nettienen zu erheben ist.

	(No. 1774.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 7. Februar 1837., über die Befugniß der Behörden,  durch polizeiliche Bestimmungen,  die äußere Heilighaltung der Sonn- und Festtage zu bewahren.
	(No. 1775.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 9. Februar 1837.,  die Ernennung des Geheimen Staatsministers Rother zum Chef der Hauptbank,  und des Geheimen Ober-Regierungsraths v. Lamprecht zum Präsidenten des Haupt-Banko-Direktoriums,  mit dem Range eines Raths erster Klasse betreffend.

	Stück No. 4.
	(No. 1776.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 7. Februar 1837.,  wegen der gesetzlichen Feiertage der katholischen Kirche in der Rheinprovinz.
	(No. 1777.)  Tarif,  nach welchem das Ufergeld für das Ein- und Ausschiffen bei Neusalz a. d. O. zu entrichten ist.  Vom 13. Februar 1837.
	(No. 1778.)  Tarif,  nach welchem das Niederlagegeld für Benutzung des Abladeplatzes am Oder-Ufer bei Neusalz zu entrichten ist.  Vom 13. Februar 1837.
	(No. 1779.)  Verordnung für den Justitiarius  der Königlichen und Prinzlichen Hofmarschall-Aemter.  Vom 9. März 1837.

	Stück No. 5.
	(No. 1780.)  Tarif, nach welchem das Brückengeld beim sogenannten Hundspaß im Guhrauer Kreise vom Dominio Nieder-Schüttlau zu erheben ist.  Vom 31. Januar 1837.
	(No. 1781.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 18. Februar 1837.  die Strafe des Adelsverlustes in der Rheinprovinz betreffend.
	(No. 1782.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 11. März 1837.,  betreffend die Form der zum Zwecke der Befreiung des Eigenthums von Privilegien und Hypotheken in der Rheinprovinz stattfindenden Immobiliar-Versteigerungen.
	(No. 1783.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 22. März 1837. wegen Modifikation der Vorschriften  §§. 191. u. f. Tit. II. und §. 16. Tit. III. der allgemeinen Deposital-Ordnung vom 15. September 1783.

	Stück No. 6.
	(No. 1784.)  Vertrag zwischen Seiner Majestät dem Könige von Preußen und Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Oldenburg,  betreffend die Zoll- und Handelsverhältnisse,  imgleichen die Besteuerung der innern Erzeugnisse in dem Fürstenthum Birkenfeld.  Vom 31. Dezember 1836.
	Vorstehender Vertrag ist ratifizirt,  auch sind die Ratifikations-Urkunden am 20. März d. J. [1837.]  ausgewechselt worden.

	(No. 1785.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 25. Februar 1837.,  wegen Ausschließung der Oeffentlichkeit bei Verhandlungen von Religions-Angelegenheiten und kirchlichen Verhältnissen.
	(No. 1786.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 4. April 1837.,  betreffend die Entbindung des Staatsministers Rother von der Leitung der Verwaltungen für Handel, Fabrikation und Bauwesen,  ingleichen für das Chausseebauwesen und die Uebertragung beider Verwaltungen an den Staats- und Finanzminister Grafen von Alvensleben.

	Stück No. 7.
	(No. 1787.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 17. Oktober 1836.,  womit der Entwurf eines Reglements,  den Debit der Arzneiwaaren betreffend,  genehmigt wird.
	(No. 1788.)  Entwurf eines Reglements,  den Debit der Arzneiwaaren betreffend,  vom 16. September 1836.
	A. Verzeichniß derjenigen nach der Landes-Pharmacopöe anzufertigenden Präparate,  mit welchen nur die Apotheker handeln dürfen.
	B. Verzeichniß derjenigen Arzeneiwaaren,  welche Nicht-Apotheker nicht unter einem Pfunde verkaufen dürfen.
	C. Verzeichniß derjenigen Arzneiwaaren,  mit welchen Nicht-Apotheker nicht unter zwei Loth handeln dürfen.


	Stück No. 8.
	(No. 1789.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 11. März 1837.,  betreffend die Bestrafung von Uebertretungen der in der Strom-, Deich- und Uferordnung für Ostpreußen und Litthauen vom 14. April 1806. enthaltenen Vorschriften.
	(No. 1790.)  Gesetz wegen Bestrafung der Tarif-Ueberschreitungen bei Erhebung von Kommunikations-Abgaben.  Vom 20. März 1837.
	(No. 1791.)  Gesetz über den Waffengebrauch des Militairs.  Vom 20. März 1837.
	(No. 1792.)  Gesetz über die Errichtung und Bekanntmachung der Verträge wegen Einführung oder Ausschließung der ehelichen Gütergemeinschaft.  Vom 20. März 1837.

	Stück No. 9.
	(No. 1793.)  Gesetz über den Waffengebrauch der Forst- und Jagdbeamten.  Vom 31. März 1837.
	(No. 1794.)  Gesetz über die Strafe der Widersetzlichkeiten bei Forst- und Jagd-Verbrechen.  Vom 31. März 1837..

	Stück No. 10.
	(No. 1795.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 25. März 1837.,  betreffend die Anwendbarkeit der Vorschriften vom 8. August 1832. und 26. Dezember 1833. in Bezug auf die Geld-Entschädigungen,  die bei Chaussee- und Kanal-Anlagen,  so wie öffentlichen Flußbauten für abgetretenen Grund und Boden zu entrichten sind,  auf die Provinzen Schlesien und Pommern,  mit Ausschluß von Neu-Vorpommern.
	(No. 1796.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 27. März 1837.,  die Ernennung des Geheimen Ober-Finanzraths von Berger zum vierten Mitgliede der Hauptverwaltung der Staatsschulden betreffend.
	(No. 1797.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 29. März 1837.,  betreffend die Uebertragung der Entscheidungen im Rekursverfahren wider disziplinarisch bestrafte Elementar-Schullehrer an die Ober-Präsidenten,  als Präsidenten der Provinzial-Schulkollegien und wegen des dabei zu beobachtenden Verfahrens.
	(No. 1798.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 29. März 1837.,  betreffend die Anwendung der Preußischen Gesetze in denjenigen Orten,  welche bei Grenz-Regulirungen als Gebietstheile der Monarchie anerkannt oder in Folge eines Austausches an dieselbe abgetreten worden sind.
	(No. 1799.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 31. März 1837.,  durch welche des Königs Majestät der Stadt Czarnikau im Großherzogthume Posen die revidirte Städteordnung vom 17. März 1831. zu verleihen geruht haben.

	Stück No. 11.
	(No. 1800.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 15. April 1837.,  die Ergänzung der durch die Allerhöchste Kabinetsorder vom 11. Februar 1832. wegen Regulirung des Kautionswesens für die Staatskassen- und Magazin-Beamten getroffenen Bestimmungen betreffend.
	(No. 1801.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 30. April 1837.,  betreffend die Ueberweisung der gegen Justizbediente im Wege der Aufsicht oder durch Erkenntniß festgesetzten Geldstrafen an den Unterstützungs-Fonds für hülfsbdürftige Kinder verstorbener Justizbeamten.
	(No. 1802.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 9. Mai 1837.,  wegen Vermehrung der Kassen-Anweisungen um 3 Millionen Thaler gegen Deposition des gleichen Betrages in Staatsschuldscheinen oder Obligationen der Anleihe von 1830.

	Stück No. 12.
	(No. 1803.)  Landesherrliche Bestätigung des Statuts der Stiftung für die Rheinische ritterbürtige Ritterschaft zum Besten der von der Sukzession in das Grund-Eigenthum ausgeschlossenen Söhne und Töchter.  Vom 13. Mai 1837.
	Statut der Stiftung für die Rheinische ritterbürtige Ritterschaft.

	Berichtigung eines Druckfehlers.  [Zu Seite 8.]

	Stück No. 13.
	(No. 1804.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 15. April 1837.,  betreffend die Gestattung einer Nachfrist,  und die Festsetzung eines Präklusivtermins zur Einlösung der noch in Zirkulation befindlichen Koupons über rückständige Zinsen von Königsberger Stadt-Magistrats-,  und v. Bennigsenschen Obligationen,  aus dem Zeitraume vom 1. Januar 1808. bis zum letzten Dezember 1820.
	(No. 1805.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 4. Mai 1837.,  die Verhältnisse der mit Pension zur Disposition gestellten Offiziere betreffend.
	(No. 1806.)  Gesetz über die persönliche Fähigkeit zur [korrigiert]  Ausübung der Rechte der Standschaft,  der Gerichtsbarkeit und des Patronats.  Vom 8. Mai 1837.  [Siehe Berichtigung auf Seite 124.]
	(No. 1807.)  Gesetz über das Mobiliar-Feuer-Versicherungswesen.  Vom 8. Mai 1837.

	Stück No. 14.
	(No. 1808.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 13. Juni 1837.,  betreffend die Wiederherstellung der bei dem Brande der Stadt Goldapp im Jahre 1834.,  so wie des Schloßgebäudes in der Stadt Lyck im Jahre 1833. vernichteten Hypothekenbücher und Grundakten,  und die Amortisation der dabei verloren gegangenen Dokumente.
	(No. 1809.)  Schiffahrts-Vertrag zwischen Seiner Majestät dem Könige von Preußen und Seiner Majestät dem Könige der Niederlande,  vom 3. Juni 1837.
	Vorstehender Vertrag ist ratifizirt,  und ist die Auswechselung der Ratifikationsurkunden am 13. Juli 1837. zu Berlin erfolgt.

	Berichtigung eines Druckfehlers.  [Zu No. 1806.  Seite 99.]

	Stück No. 15.
	(No. 1810.)  Staats-Vertrag zwischen Sr. Majestät dem Könige von Preußen und Sr. Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Oldenburg wegen Bestimmung der,  aus dem Anschlusse  der katholischen Kirchen im Herzogthume Oldenburg an die Diözese Münster hervorgehenden staatsrechtlichen Verhältnisse.  Vom 10. Mai 1837.
	Vorstehender Vertrag ist am 24. Juni d. J. und am 30. Mai d. J. ratifizirt,  auch sind die Ratifikations-Urkunden ausgewechselt worden.

	(No. 1811.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 10. Juli 1837.,  betreffend die Unanwendbarkeit der §§. 797--799. Titel 20. Th. II.  des Allgemeinen Landrechts auf diejenigen vorsätzlichen Beschädigungen,  welche den Tod des Beschädigten zur Folge gehabt haben.

	Stück No. 16.
	(No. 1812.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 27. Juni 1837.,  betreffend das Verbot des Verkehrs mit Promessen zu den Prämienscheinen der Seehandlung,  oder zu ausländischen mit einer ähnlichen Prämienverloosung verbundenen Staats-Anleihen.
	(No. 1813.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 17. Juli 1837.,  betreffend die Umwandlung und Vollstreckung der von Civilgerichten gegen gemeine Soldaten vor ihrer Einstellung erkannten rechtskräftigen Gefängnißstrafen.
	(No. 1814.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 20. Juli 1837.,  betreffend die Wiederherstellung der bei dem Brande des Städtchens Seidenberg im Jahre 1834. vernichteten Grundakten,  und die Amortisation der dabei verloren gegangenen Dokumente.

	Stück No. 17.
	(No. 1815.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom  28. Juni 1837.,  betreffend die Einziehung der Geldbeträge,  welche die Mediatstädte der Provinz Posen zur Entschädigung der durch das Gesetz vom 13. Mai 1833.  aufgehobenen persönlichen und gewerblichen Abgaben aufzubringen haben.
	(No. 1816.)  Auszug aus der Allerhöchsten Kabinetsorder vom 6. Juli 1837.,  betreffend das Reglement für das Berggericht in Siegen.
	Reglement für das in Siegen zu errichtende Berggericht.

	(No. 1817.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 14. August 1837.,  betreffend die Wiederherstellung des §. 34.  des Anhangs zur Allgemeinen Gerichtsordnung in Beziehung auf Kurhessische Unterthanen.
	(No. 1818.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 19. August 1837.,  durch welche des Königs Majestät der Stadt Kozmin im Großherzogthume Posen die revidirte Städteordnung vom 17. März 1831. zu verleihen geruht haben.

	Stück No. 18.
	(No. 1819.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 6. August 1837.,  Erläuterungen und Ergänzungen der Verordnungen über die Censur der Druckschriften vom 18. Oktober 1819. und 28. Dezember 1824.  enthaltend.
	(No. 1820.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 17. August 1837.,  betreffend die Bestätigung des Tarifs zur Erhebung eines Brückengeldes bei Henrichenburg,  im Regierungsbezirk Münster.
	(No. 1821.)  Tarif zur Erhebung eines Brückengeldes bei Henrichenburg.  Vom 17. August 1837.
	(No. 1822.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 24. August 1837.,  über die Befugnisse des Justizministers zur Ertheilung von Geschäfts-Instruktionen.
	(No. 1823.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom  24. August 1837.,  die Anwendbarkeit der §§. 34. bis 106. Tit. 35. Thl. I. der Allgemeinen Gerichtsordnung über das fiskalische Untersuchungsverfahren in der Rheinprovinz und in Neu-Vorpommern betreffend.

	Stück No. 19.
	(No. 1824.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 13. September 1837.,  wodurch der Werth des Franks bei Geldstrafen, Kosten oder Gebühren,  im Bezirke des Rheinischen Appellationsgerichtshofes zu Cöln,  auf acht Silbergroschen bestimmt wird.
	(No. 1825.)  Verordnung wegen des in Neu-Vorpommern von den statutarischen Erbportionen der Ehegatten zu entrichtenden Erbschaftsstempels.  Vom 16. September 1837.
	(No. 1826.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 27. September 1837.,  die Anwendung der Vorschriften der Allerhöchsten Kabinetsorder vom 1. Januar 1831.  auf die Anlage und den Gebrauch von Dampfkesseln zu anderen Zwecken,  als zum Maschinenbetriebe,  betreffend.
	(No. 1827.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 6. Oktober 1837.,  durch welche des Königs Majestät der Stadt Lobsens im Großherzogthum Posen die revidirte Städte-Ordnung vom 17. März 1831. zu verleihen geruht haben.
	(No. 1828.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 12. Oktober 1837.,  über die Kompetenz der Berggerichte.
	(No. 1829.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 18. Oktober 1837.,  über das in den Terminen zur Beantwortung der Klage oder der Appellation im summarischen Prozesse nach der Verordnung vom 1. Juni 1833. zu beobachtende Kontumazialverfahren.
	(No. 1830.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 21. Oktober 1837.,  betreffend die Kosten der Untersuchungen wegen Beleidigungen bei erfolgtem Verzicht.

	Stück No. 20.
	(No. 1831.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 10. Januar 1837.,  durch welche der Stadt Neuwied die Erhebung eines Pflastergeldes nach dem anliegenden Tarif vom 31. Dezember 1836. bewilligt wird.
	Tarif zur Erhebung eines Pflastergeldes für die Stadt Neuwied.

	(No. 1832.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 6. Oktober 1837.,  betreffend den Verlust des Gnadengehalts der im Civildienste angestellten Militair-Invaliden.
	(No. 1833.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 8. Oktober 1837.,  betreffend die Bestimmung,  daß bei gerichtlichen Verhandlungen mit Personen,  welche des Lesens und Schreibens unkundig sind,  ein gerichtlich vereideter Dolmetscher die Stelle des Unterschriftszeugen vertreten könne.
	(No. 1834.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 18. Oktober 1837.,  wonach das Hausvogtei-Gericht zu Berlin in Bagatellsachen die Stelle eines Kommissarius des Kammergerichts vertritt.
	(No. 1835.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 18. Oktober 1837.,  wegen näherer Bestimmung des §. 277. des Ostpreußischen Landschafts-Reglements vom 24. Dezember 1808.

	Stück No. 21.
	(No. 1836.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 25. Oktober 1837.,  betreffend die Einstellung der in den §§. 117. und 144. Titel 51. der Prozeßordnung bei öffentlichen Aufgeboten vorgeschriebenen Benachrichtigung des Königlichen Haupt-Bankodirektoriums.
	(No. 1837.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 28. Oktober 1837.,  betreffend die Verhältnisse des Telegraphen-Korps.
	(No. 1838.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 6. November 1837.,  betreffend die Bestimmungen wegen der Beiträge der Städte,  für welche indirekte Kommunal-Abgaben durch die landesherrlichen Steuerbehörden erhoben werden,  zu den Kosten dieser Steuer-Erhebung und wegen Ueberlassung städtischer Lokalien an die Steuerverwaltung.
	(No. 1839.)  Publikations-Patent über den,  von der Deutschen Bundesversammlung unter dem 9. November d. J. gefaßten Beschluß wegen gleichförmiger Grundsätze zum Schutze des schriftstellerischen und künstlerischen  Eigenthums gegen Nachdruck und unbefugte Nachbildung.  Vom 29. November 1837.

	Stück No. 22.
	(No. 1840.)  Gesetz zum Schutze des Eigenthums an Werken der Wissenschaft und Kunst gegen Nachdruck und Nachbildung.  Vom 11. Juni 1837.
	(No. 1841.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 10. Dezember 1837.,  wegen Konvertirung und Amortisation der Pommerschen Pfandbriefe.

	Stück No. 23.
	(No. 1842.)  Vertrag zwischen Preußen, Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Kurhessen, dem Großherzogthume Hessen, den zu dem Thüringischen Zoll- und Handelsvereine gehörigen Staaten, dem Herzogthume Nassau und der freien Stadt Frankfurt einerseits,  und Hannover, Oldenburg und Braunschweig andererseits,  wegen Beförderung der gegenseitigen Verkehrsverhältnisse.  Vom 1. November 1837.
	(No. 1843.)  A.  Uebereinkunft zwischen Preußen, Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Kurhessen, dem Großherzogthume Hessen, den zum Thüringischen Zoll- und Handelsvereine verbundenen Staaten, Nassau und der freien Stadt Frankfurt einerseits,  und Hannover, Oldenburg und Braunschweig andererseits,  wegen Unterdrückung des Schleichhandels.  Vom 1. November 1837.
	(No.1844.)  B.  Uebereinkunft zwischen Preußen, Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Kurhessen, dem Großherzogthume Hessen, der zu dem Thüringischen Zoll- und Handelvereine gehörigen Staaten, dem Herzogthume Nassau und der freien Stadt Frankfurt einerseits,  und Hannover andererseits,  wegen des Anschlusses der Grafschaft Hohnstein und des Amtes Elbingerode an das Zollsystem Preußens und der übrigen Staaten des Zollvereins.  Vom 1. November 1837.
	(No. 1845.)  C.  Uebereinkunft zwischen Preußen, Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Kurhessen, dem Großherzogthume Hessen, den zu dem Thüringischen Zoll- und Handelsvereine gehörigen Staaten, dem Herzogthume Nassau und der freien Stadt Frankfurt einerseits,   und Braunschweig andererseits,  wegen des Anschlusses des Fürstenthums Blankenburg nebst dem Stiftsamte Walkenried, ferner des Amtes Calvörde, des Braunschweigschen Antheiles des Dorfes Pabstorf und des Dorfes Hessen an das Zollsystem Preußens und der übrigen Staaten des Zollvereins.  Vom 1. November 1837.
	(No. 1846.)  D.  Uebereinkunft zwischen Preußen einerseits,  und Hannover, Oldenburg und Braunschweig andererseits,  wegen des Anschlusses verschiedener Preußischer Gebietstheile an das Steuersystem Hannovers, Oldenburgs und Braunschweigs.  Vom 1. November 1837.
	(No. 1847.)  E.  Uebereinkunft zwischen Preußen, Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Kurhessen, dem Großherzogthume Hessen, den zum Thüringischen Zoll- und Handelvereine verbundenen Staaten, Nassau und der freien Stadt Frankfurt einerseits,  und Hannover, Oldenburg und Braunschweig andererseits,  wegen Erleichterung  des gegenseitigen Verkehrs.  Vom 1. November 1837.
	Beilage zum Art. 2. der Uebereinkunft E. (No. 1847.) Verzeichniß derjenigen Erzeugnisse der Staaten Hannover, Oldenburg und Braunschweig,  welche bei ihrem Eingange in das Königreich Preußen und die mit demselben im Zollvereine sich befiindenden Staaten eine niedrigere, als die im Zollvereinstarife aufgeführte  Eingangsabgabe zu entrichten haben, beziehungsweise von derselben ganz frei bleiben.

	(No. 1848.)  Uebereinkunft zwischen Preußen und Hannover wegen der Besteuerung innerer Erzeugnisse in den,  dem Zollvereine Preußens und der mit diesem zu einem gemeinsamen Zoll- und Handelssysteme verbundenen Staaten angeschlossenen Hannoverschen Landestheilen.  Vom 1. November 1837.
	(No. 1849.)  Uebereinkunft zwischen Preußen und Braunschweig wegen der Besteuerung innerer Erzeugnisse in den,  dem Zollvereine Preußens und der mit diesem  zu einem gemeinschaftlichen Zoll- und Handelssysteme verbundenen Staaten angeschlossenen Braunschweigschen Landeestheilen.  Vom 1. November 1837.
	Die unter No. 1842. bis No. 1849. abgedruckten Uebereinkünfte sind ratifizirt und die Ratifikations-Urkunden derselben sind am 18. Dezember [1837. ] zu Hannover ausgewechselt worden.


	Stück No. 24.
	(No. 1850.)  Verordnung,  die Abänderung des §. 9. der Kreistags-Ordnung für das Großherzogthum Posen vom 20. Dezember 1828. betreffend.  D. d. den 21. November 1837.
	(No. 1851.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 23. November 1837.,  betreffend die Abänderung des §. 1384. Tit. 8. Theil  II. des Allgemeinen Landrechts wegen Bestrafung des Ueberschreitens der gesetzlichen Mäklergebühren.
	(No. 1852.)  Verordnung über die Subhastation der Grundstücke von geringerem Werthe.  Vom 2. Dezember 1837.
	(No. 1853.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 11. Dezember 1837.,  wegen Bestimmung eines Präklusiv-Termins für die Einlieferung der noch im Umlauf befindlichen gestempelten Bankscheine der ritterschaftlichen Privatbank in Pommern à  5 Thaler und deren Umtausch gegen neue Kassen-Anweisungen.
	(No. 1854.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 21. Dezember 1837.,  wegen Konvertirung und Einlösung der Ostpreußischen Pfandbriefe.



